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WICHTIGE HINWEISE 

 
Dieser Formwechselbericht („Bericht“) ist weder ein Angebot zum Verkauf von Aktien der 
Private Assets AG noch eine Aufforderung, der Gesellschaft ein Angebot zum Kauf von 
Aktien der Gesellschaft zu machen. Ein solches Angebot findet nicht statt und bedarf ge-
gebenenfalls einer gesonderten Veröffentlichung und, sofern dies aufgrund nationaler 
rechtlicher Bestimmungen erforderlich ist, eines gesonderten Wertpapierprospekts. Die-
ser Bericht ist kein Wertpapierprospekt. 

Dieser Bericht ist weder ein Angebot zum Verkauf von Kommanditaktien noch eine Auf-
forderung, der Gesellschaft ein Angebot zum Kauf von Kommanditaktien der Gesellschaft 
zu machen. Ein solches Angebot bedarf gegebenenfalls einer gesonderten Veröffentli-
chung und, sofern dies aufgrund nationaler rechtlicher Bestimmungen erforderlich ist, ei-
nes gesonderten Wertpapierprospekts.  

Dieser Bericht ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten 
von Amerika („Vereinigte Staaten“). Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur 
nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Aus-
nahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. 

Dieser Bericht stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot zum Verkauf oder 
zur Ausgabe noch eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von 
übertragbaren Wertpapieren an die Allgemeinheit dar, auf welche Section 85 des Finan-
cial Services and Markets Act 2000 des Vereinigten Königreiches („FSMA“) anwendbar 
ist, und sollte nicht als Empfehlung an irgendeine Person angesehen werden, im Rahmen 
des Formwechsels Wertpapiere zu kaufen oder zu zeichnen. Dieser Bericht richtet sich 
nur an die nachfolgenden „Relevanten Personen“: (i) Personen außerhalb des Vereinig-
ten Königreichs; (ii) Personen, die Aktionäre der Gesellschaft und von Artikel 43 der Fi-
nancial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils 
geltenden Fassung) („Order“) erfasst sind; (iii) Personen, die Branchenerfahrung mit In-
vestitionen im Sinne von Art. 19 (5) der Order haben; sowie (iv) „high net worth compa-
nies“, „unincorporated associations“ und andere Institutionen, die von Art. 49 (2) (a) bis 
(d) der Order erfasst sind. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen nicht 
aufgrund dieses Berichts oder seines Inhalts tätig werden oder hierauf vertrauen. Investi-
tionen oder Investitionstätigkeiten, auf die sich dieser Bericht bezieht, stehen nur Rele-
vanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen unternommen.  

Bestimmte in diesem Bericht enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Aussagen“ 
darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, 
Erwartungen, Annahmen und Informationen der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussa-
gen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbe-
kannte Risiken und Unsicherheiten. 

Zudem übernimmt die Gesellschaft keine Haftung für zukunftsgerichtete Aussagen im Zu-
sammenhang mit diesem Bericht. Des Weiteren beziehen sich sämtliche zukunftsgerich-
tete Aussagen nur auf das Datum dieses Berichts. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, 
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zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an tatsächliche Ereignisse oder 
Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 
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1. Einleitung 

Vorstand und Aufsichtsrat der Private Assets AG mit Sitz in Hamburg, eingetra-
gen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 177385, (im Fol-
genden auch die „Gesellschaft“ oder „Private Assets AG“ und zusammen mit 
ihren Konzernunternehmen die „Private Assets-Gruppe“) haben beschlossen, 
der am 29. August 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Ge-
sellschaft den Formwechsel der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft (AG) 
in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) zur Beschlussfassung vorzu-
schlagen. Für eine solche rechtsformwechselnde Umwandlung (nachfolgend 
auch der „Formwechsel“) ist nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) die Zu-
stimmung der Hauptversammlung der Private Assets AG erforderlich. Die Tages-
ordnung der ordentlichen Hauptversammlung der Private Assets AG am 29. Au-
gust 2023 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt. 

Die weitere Internationalisierung ihrer Geschäftstätigkeit und Fortsetzung des 
konsequenten Wachstumskurses der Private Assets AG sind wesentliche Be-
standteile der zukünftigen Strategie, um die bisherige Erfolgsgeschichte des Un-
ternehmens fortzuschreiben. Mit dem Formwechsel der Gesellschaft in die neue 
Struktur einer SE & Co. KGaA soll gewährleistet werden, dass die langfristige 
strategische und von den Aktionären getragene, erfolgreiche Ausrichtung des 
Unternehmens auch in Zukunft fortgeführt werden kann. Im Rahmen des Form-
wechsels wird die Private Assets Management SE mit Sitz in München, eingetra-
gen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 283103, eine mo-
nistisch verfasste Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, kurz: SE) 
(„Private Assets Management SE“), als persönlich haftende Gesellschafterin 
(Komplementärin) in die Gesellschaft eintreten und über ihre geschäftsführenden 
Direktoren die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft übernehmen. 
Mit einer SE als persönlich haftender Gesellschafterin soll auch die Bedeutung 
des europäischen Geschäfts für die Private Assets-Gruppe noch stärker heraus-
gestellt werden und künftig in der Firmierung der Gesellschaft als „Private As-
sets SE & Co. KGaA“ zum Ausdruck kommen. 

Die Private Assets AG ist auf Unternehmensübernahmen in Sondersituationen 
spezialisiert. Die Private Assets AG fokussiert sich vor allem auf Konzernabspal-
tungen und mittelständische Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Ertragssi-
tuation sowie Unternehmen mit ungelöster Unternehmernachfolge. Das Manage-
ment der Private Assets AG hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren 
Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen 
Umsetzung von Entscheidungen verfügt die Gesellschaft über ein eingespieltes 
Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product-Supply, Project-Manage-
ment, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Durch die enge operative Beglei-
tung erzielt die Gesellschaft in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nach-
haltige Veränderungen. Zudem kann die Private Assets AG mit ihrem eingespiel-
ten Managementteam häufig schneller Verlustsituationen von Unternehmen be-
seitigen als die jeweiligen Verkäufer. Das erlaubt der Private Assets AG, Unter-
nehmen zu einem Kaufpreis zu erwerben, der unter dem Buchwert liegt oder gar 
Unternehmen zu einem negativen Kaufpreis zu erwerben. Durch den Einsatz 
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moderner künstlicher Intelligenz-Technologien kann die Gesellschaft komplexe 
Datenanalyse automatisieren, schnelle Entscheidungsprozesse ermöglichen und 
präzisere Prognosen treffen. Im Zusammenspiel ermöglicht der Ansatz der Pri-
vate Assets AG ihr, die Wertsteigerungspotenziale der Beteiligungsunternehmen 
zu maximieren, um sie wettbewerbsfähig zu machen. Darüber hinaus ist die Pri-
vate Assets AG grundsätzlich gut vor konjunkturellen Schwankungen geschützt. 
Das gilt nach eigener Erfahrung der Private Assets AG auch für ihre Beteiligungs-
unternehmen. Diese Punkte werden bestärkt durch die schnelle Handlungs- und 
Entscheidungsfähigkeit der zuständigen Organe. All dies führt zu komparativen 
Wettbewerbsvorteilen ihrer Beteiligungsunternehmen und damit auch der Gesell-
schaft. Mit dem Formwechsel der Gesellschaft in eine SE & Co. KGaA soll – im 
Interesse des Unternehmens und der Aktionäre – gewährleistet werden, dass es 
der Gesellschaft möglich bleibt, die Wettbewerbsvorteile schneller Handlungs- 
und Entscheidungsfähigkeit der zuständigen Organe, die in der Vergangenheit 
ein wesentlicher Garant für den Erfolg des Unternehmens waren, auch in Zukunft 
dauerhaft nutzen zu können. 

Jeder wesentlich an der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligte Kommanditak-
tionär – darunter auch die Dübbers Management & Consult GmbH mit Sitz in 
Hamburg („DMC GmbH“) – erhält künftig zudem das Recht, ein Mitglied unmit-
telbar für die Wahl in den Verwaltungsrat der Private Assets Management SE zu 
nominieren, zu dessen Wahl die Aktionäre der Private Assets Management SE 
verpflichtet sind, wobei dieses Nominierungsrecht insgesamt auf ein Drittel der 
Mitglieder des Verwaltungsrats begrenzt ist. Mit dieser besonderen Einflussmög-
lichkeit auf die Corporate Governance sollen ein zusätzlicher Anreiz für bedeu-
tende Investments in die Gesellschaft geschaffen und damit auch die Möglichkei-
ten für zukünftige Eigenkapitalaufnahmen verbessert werden. 

Für den Formwechsel sprechen insgesamt im Wesentlichen die folgenden Erwä-
gungen 

– Sicherung der strukturellen Voraussetzungen für die Erhaltung des 
maßgeblichen Wettbewerbsvorteils schneller Handlungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit: Der vorgeschlagene Formwechsel der Gesell-
schaft schafft die strukturellen Voraussetzungen, damit die aus Sicht der 
Gesellschaft relevante schnelle Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit 
der Organe erhalten bleibt. 

– Fortsetzung des Wachstumskurses: Die langfristige strategische und 
von den Aktionären getragene, erfolgreiche Ausrichtung des Unterneh-
mens bleibt gewährleistet. 

– Steigerung der Attraktivität wesentlicher Investments in das Unter-
nehmen: Der vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft schafft die 
strukturellen Voraussetzungen, um wesentlich beteiligten Aktionären ei-
nen unmittelbaren Einfluss auf die Besetzung des Verwaltungsrats der 
Private Assets Management SE zu ermöglichen, der die Geschäftsfüh-
rung bestellt und kontrolliert. 
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Die derzeitige Situation bei der Private Assets AG ist dadurch geprägt, dass Herr 
Sven Dübbers (nachfolgend auch „SD“) mittelbar über die DMC GmbH 
ca. 45,55 % der Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte der Gesellschaft 
hält. Herr Christoph Schäfers, seine Ehefrau und seine Abkömmlinge halten mit-
telbar und unmittelbar insgesamt ca. 12,56 % der Gesamtzahl der Aktien und 
Stimmrechte der Gesellschaft. Ca. 9,5 % der Gesamtzahl der Aktien und Stimm-
rechte der Gesellschaft werden von der Deckhold GmbH mit Sitz in Lübz gehal-
ten. Im Übrigen befinden sich die Aktien und Stimmrechte der Gesellschaft bei 
den sonstigen Aktionären. 

Die Corporate Governance der Private Assets AG, namentlich die Einflussmög-
lichkeiten der Aktionäre und die Einflussverteilung zwischen der DMC GmbH ei-
nerseits und den übrigen Aktionären andererseits, wird durch den Formwechsel 
in die Private Assets SE & Co. KGaA in eine neue Struktur überführt. 

Die Stellung der Aktionäre der Private Assets AG in der Corporate Governance 
des Unternehmens ist bisher maßgeblich dadurch geprägt, dass sie mittelbar auf 
die Unternehmensführung der Gesellschaft Einfluss nehmen können, indem sie 
berechtigt sind, sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG zu 
wählen, der wiederum den Vorstand der Private Assets AG bestellt, abberuft und 
kontrolliert. Im Rahmen der Corporate Governance der Private As-
sets SE & Co. KGaA können die Aktionäre künftig mittelbar auf die Unterneh-
mensführung Einfluss nehmen, indem sie über einen Gesellschafterausschuss 
mittelbar in der Hauptversammlung der Private Assets Management SE vertreten 
sind, die ihrerseits den Verwaltungsrat der Private Assets Management SE wählt, 
der sodann die geschäftsführenden Direktoren der Management SE bestellt und 
abberuft. Darüber hinaus erhalten wesentlich, d. h. unmittelbar mit mindestens 
20 % des Grundkapitals, an der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligte Kom-
manditaktionäre künftig ein bislang nicht bestehendes, vertraglich eingeräumtes 
Recht, unter bestimmten Voraussetzungen unmittelbar Mitglieder des Verwal-
tungsrats der Private Assets Management SE zur Wahl zu nominieren und damit 
auf die Unternehmensführung der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. 

Dieser Bericht des Vorstands der Private Assets AG enthält Informationen gemäß 
§ 192 UmwG, die der Meinungsbildung und Entscheidung der Aktionäre über den 
Formwechsel in die Rechtsform einer KGaA dienen sollen. In ihm werden insbe-
sondere die rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung des Formwechsels sowie 
dessen Auswirkungen auf die Rechtsstellung der Aktionäre und die Corporate 
Governance der Gesellschaft erläutert und begründet. 

2. Die Private Assets AG 

2.1 Allgemeine Informationen über die Private Assets AG 

Die Private Assets AG ist eine deutsche Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft hat 
ihren Sitz in Hamburg und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg un-
ter HRB 177385 eingetragen. Ihre Geschäftsadresse lautet Brook 1, 20457 Ham-
burg. 



 

Private Assets AG 
Formwechselbericht 

Seite 13/140 

Satzungsmäßiger Gegenstand der Private Assets AG ist die Verwaltung eigenen 
Vermögens, der Erwerb und die Veräußerung von Firmenbeteiligungen, Unter-
nehmensberatung, Existenzgründungsberatung, Finanzierung- und Emissions-
beratung, IPO-Begleitung, Investor Relation Services, Business Coaching, der 
Handel von Edelmetallen, Handelsgeschäfte aller Art, soweit diese keiner spezi-
algesetzlichen Erlaubnis bedürfen, Vermietgeschäft im Bereich der Freizeitge-
staltung, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie die Organi-
sation von Touren. 

Die Gesellschaft ist zu verwandten Geschäften und allen Geschäften und Maß-
nahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhän-
gen. 

2.2 Geschichte und Entwicklung 

Die Gesellschaft wurde am 15. August 2000 gegründet. Im Jahr 2020 erfolgte 
eine wirtschaftliche Neugründung, in deren Folge SD eine wesentliche Beteili-
gung an der Gesellschaft erwarb. Das Geschäftsjahr 2021 war sodann geprägt 
vom Aufbau der Private Assets-Gruppe. Unter anderem wurden die ersten Betei-
ligungen erworben. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Handel im Freiverkehr 
der Börse Berlin unter ISIN DE000A3H2234 und WKN A3H223 einbezogen. Die 
Aktien der Gesellschaft sind nicht zum Handel an einem regulierten Markt zuge-
lassen. 

Eine Aufstellung wesentlicher verbundener Unternehmen der Private Assets AG 
enthält dieser Bericht in Abschnitt 3.4. 

2.3 Geschäftstätigkeit der Private Assets AG 

Die Private Assets AG ist erfolgreich im Markt für Unternehmensübernahmen tä-
tig. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Ertragssituation, 
ungelöster Unternehmernachfolge oder Restrukturierungsbedarf als auch auf 
Konzernabspaltungen, bei denen sie jeweils Ansatzpunkte für Wertsteigerungen 
sieht. Die Akquisitionen werden unter dem Dach der Private Assets AG als Kon-
zernobergesellschaft strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt. 
Dabei greift die Gesellschaft auf die große operative Erfahrung des Manage-
ments in verschiedensten Branchen zurück und nutzt neue digitale Technologien, 
um Prozessverbesserungen in der Produktion und Administration zu erreichen. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Private Equity Unternehmen hat das Manage-
ment der Gesellschaft seine Wurzeln und Stärken im Bereich Operations und 
nicht im Bereich Financial Engineering. Die verschiedenen Wertsteigerungs-
schritte werden effizient und zügig anhand eines „Playbook“ durchgeführt, in das 
langjährige Erfahrungen und Best-Practice Ansätze eingeflossen sind. Bei Akqui-
sitionen beschränkt sich die Private Assets AG nicht auf eine bestimmte Branche, 
beteiligt sich aber bevorzugt an Unternehmen der produzierenden Industrie mit 
Sitz in Deutschland oder Westeuropa.  
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Das aktuelle Portfolio der Private Assets AG umfasst derzeit zehn operative Un-
ternehmensbeteiligungen sowie weitere 15 nicht-operative Beteiligungen.  

Im Geschäftsjahr 2022 beliefen sich die Konzernumsatzerlöse der Private As-
sets-Gruppe auf TEUR 116.011 (soweit nicht ausdrücklich anderweitig hingewie-
sen, erfolgen die Angaben zu Finanzkennzahlen in diesem Formwechselbericht 
jeweils gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS)). 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Geschäftsentwicklung und die wesentlichen 
wirtschaftlichen Kennzahlen der Private Assets-Gruppe in den Geschäftsjahren 
2022 und 2021 (in TEUR): 

 Geschäftsjahr 2022 Geschäftsjahr 2021 

Konzernumsatzerlöse 116.011 33.425 

EBITDA Konzern gesamt 12.632 7.104 

EBIT Konzern gesamt 8.901 6.437 

 

Stichtag 31.12.2022 31.12.2021 

Liquidität 14.826 10.344 

Eigenkapitalquote 20 % 23 % 

 

2.4 Überblick über die Unternehmensbereiche 

Die Investitionen der Private Assets AG sind in die Segmente „Industrial“, „Auto-
mation & Technology“ sowie „Consumer & Solution“ unterteilt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht der derzeit zehn operativen Unter-
nehmensbeteiligungen der Private Assets AG. 

Name Branche Segment Hauptsitz 

Procast Guss GmbH Eisenguss Industrial  Gütersloh, Deutschland 

Procast Guss España 

S.L 

Gießerei Industrial Abadiño, Spanien 

Procast Handform 

GmbH 

Eisenguss Industrial Kiel, Deutschland 
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Name Branche Segment Hauptsitz 

ProMachining GmbH Mechanische Bearbei-

tung (von Bauteilen)  

Industrial Kiel, Deutschland 

Pro-Valve GmbH Herstellung von Venti-

len für Großmotoren 

Industrial Kiel, Deutschland 

OKU Automation GmbH Sondermaschinenbau Automation & Techno-

logy 

Winterbach, Deutsch-

land 

SIM Automation GmbH Sondermaschinenbau  Automation & Techno-

logy 

Heilbad Heiligenstadt, 

Deutschland 

SIM Technologies 

GmbH 

Sondermaschinenbau Automation & Techno-

logy 

Fellbach, Deutschland 

Chris Farrell Cosmetics 

GmbH 

Kosmetik Consumer & Solution Rheinmünster, Deutsch-

land 

InstaLighting GmbH Lichttechnik Consumer & Solution Brilon, Deutschland 

 

2.4.1 Industrial 

2.4.1.1 Procast Guss GmbH 

Die Procast Guss GmbH (ehemals CLAAS GUSS GmbH) mit Sitz in Gütersloh 
gehört zu den führenden Kundengießereien in Europa. Das Angebot umfasst die 
Konstruktion, den Guss, die mechanische Bearbeitung und Beschichtung sowie 
die Montage von Eisengussbauteilen. Die Procast Guss GmbH verfügt über eine 
Fertigungskapazität von 40.000 Tonnen Gussprodukten. Zum Einsatz kommen 
sowohl standardisierte als auch innovative Eisenguss-Werkstoffe Die Kunden der 
Procast Guss GmbH stammen aus dem Maschinen-, Nutzfahrzeug- und Werk-
zeugbau. An den insgesamt drei Standorten sind 350 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Einsatz. 

2.4.1.2 Procast Guss España S.L 

Die Procast Guss España S.L, vormals Fundiciones Garbi, S.A., ist ein europa-
weit tätiger Gießereibetrieb. Sitz des Unternehmens ist Abadiño nahe Bilbao 
(Nordspanien), einem der industriellen Zentren auf der iberischen Halbinsel. Das 
Unternehmen hat eine Produktionskapazität von 20.000 Tonnen im Jahr. Die 
Kunden kommen aus verschiedenen Schlüsselbranchen, u.a. Windkraftanlagen, 
Waggonbau, Maschinen- und Werkzeugbau sowie Motorenbau. Mit Kaufvertrag 
vom 10. Juli 2023 hat die Private Assets AG den gesamten Geschäftsbetrieb des 
Gießereiunternehmens sowie alle der rund 80 Beschäftigten übernommen. 
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2.4.1.3 Procast Handform GmbH 

Die Procast Handform GmbH ist eine Kundengießerei für Großgussteile mit ei-
nem Gewicht von bis zu 50 Tonnen, die damit das Leistungsspektrum der Procast 
Guss GmbH nach oben hin abrunden. Zum Einsatz kommen auch hier sowohl 
standardisierte als auch innovative Eisenguss-Werkstoffe. Die Kunden stammen 
ebenfalls aus dem Maschinen-, Nutzfahrzeug- und Werkzeugbau. Eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Vertrieb der Procast Guss GmbH ist im letzten Geschäfts-
jahr installiert worden. 

Das Unternehmen ist durch einen Carve-Out der Assets der Caterpillar Castings 
Kiel GmbH im September 2022 entstanden und firmiert seitdem eigenständig mit 
knapp 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

2.4.1.4 ProMachining GmbH 

Die seit 1866 in verschiedenen Formen bestehende ProMachining GmbH mit Sitz 
in Kiel ist spezialisiert auf die mechanische Bearbeitung von Bauteilen in Lohn-
fertigung als auch auf komplementäre Servicedienstleistungen wie beispielweise 
metallurgische Laborleistungen bis hin zur kompletten Projektierung von neuen 
Bauteilen oder Baugruppen. Letzteres gewinnt im Zusammenspiel mit den 
Schwesterunternehmen der Procast Guss GmbH und der Procast Handform 
GmbH zunehmend an Bedeutung, da durch die vertikale Integration dem Kunden 
alles aus einer Hand angeboten werden kann und die ProMachining GmbH damit 
als Systemlieferant am Markt auftritt. 

Die ProMachining GmbH verfügt über einen modernen Maschinenpark mit 19 
CNC Maschinen und weiteren Arbeitsplätzen für die mechanische (Nach-) Bear-
beitung und kann Bauteile bis zu einer Größe von 3 Meter mal 9 Meter und einem 
Gesamtgewicht von 100 Tonnen bearbeiten. Die Kunden der ProMachining 
GmbH stammen vorwiegend aus den Segmenten Maschinen-, Nutzfahrzeug- 
und Werkzeugbau. 

2.4.1.5 Pro-Valve GmbH 

Die Pro-Valve GmbH mit Sitz in Kiel hat eine lange Tradition im Schiffsmotoren-
bau und fokussiert sich auf die Fertigung von Ein- und Auslassventilen für Schiffs-
motoren und Aggregate für die Energieerzeugung. Bis zum Jahr 2022 zählte sie 
noch als Geschäftseinheit zu der Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG und etab-
liert sich nun als eigenständiges Unternehmen für Großventile. 

2.4.2 Automotion & Technology 

2.4.2.1 OKU Automation GmbH 

Die OKU Automation GmbH mit Sitz in Winterbach entwickelt und produziert seit 
über 60 Jahren individuelle Automatisierungslösungen für Kunden weltweit aus 
verschiedenen Industriesektoren. Das Angebot umfasst neben Montage- und 
Prüfanlagen auch Zuführ- und Sortiersysteme, wobei ein besonderer Fokus auf 
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der Herstellung von kurvengesteuerten Rundtaktmaschinen mit einer sehr hohen 
Geschwindigkeit für die Montage von kleinen bis mittelgroßen Bauteilen liegt. Das 
Unternehmen beschäftigt am Standort rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

2.4.2.2 SIM Automation GmbH 

Die SIM Automation GmbH mit Sitz in Heilbad Heiligenstadt stellt seit über 60 
Jahren Sondermaschinen her und gehört zu den führenden Herstellern in dieser 
Branche. Ihre Kernexpertise liegt in der Produktion von Montageanlagen, Pro-
duktionslinien, Prüfsystemen, Zuführtechniken und Laserbeschriftungen. Die an-
gebotenen und individuell auf die Anwendung bei den Kunden abgestimmten Au-
tomatisierungslösungen werden in den Branchen Automotive, Medizintechnik, 
Elektrotechnik und Industriegüter nachgefragt. 

2.4.2.3 SIM Technologies GmbH 

Die SIM Technologies GmbH hat den Geschäftsbetrieb der 1974 als EC-
Montagetechnik gegründeten Gesellschaft zum Dezember 2022 übernommen 
und ist eine 100-prozentige Tochter der SIM Automation GmbH. Durch ihre Ex-
pertise im Bereich der medizintechnischen Automatisierungslösungen ergänzt 
sie die Kompetenz der SIM Automation GmbH. Die standardisierten Anlagen zur 
Montage von Blutentnahmeröhrchen und Spritzen bieten weitere Wachstums-
möglichkeiten, vor allem in internationalen Märkten, speziell im Sektor der medi-
zinischen Verbrauchsmaterialien. 

2.4.3 Consumer & Solution 

2.4.3.1 Chris Farrell Cosmetics GmbH 

Die Chris Farrell Cosmetics GmbH mit Sitz in Rheinmünster ist ein Kosmetikun-
ternehmen mit eigener Forschung, Entwicklung und Produktion. Sie stellt seit 
1969 neben hochwertigen Kosmetika für das Gesicht und den Körper auch Pro-
dukte her, die für den professionellen Einsatz bei SpaCare Anwendungen genutzt 
werden können. Wichtigster Kundenkreis sind exklusive Kosmetik-Institute, die 
die Produkte für ihre Behandlungskonzepte einsetzen und ihren Kundinnen wie 
maßgeschneiderte Kosmetik für ihren Hauttyp empfehlen. Die Chris Farrell Cos-
metics GmbH exportierte bereits erfolgreich in ausgewählte Länder in Europa und 
nach Asien. 

2.4.3.2 InstaLighting GmbH 

Als klassischer Anbieter im internationalen Projektgeschäft setzt die InstaLighting 
GmbH mit Sitz in Brilon ihren Fokus auf die Entwicklung, Produktion und den 
Vertrieb ganzheitlicher Lichtlösungen für urbane Räume, Verkehr und Infrastruk-
tur, Museumsbeleuchtung sowie Mall und Retail mit integrierten digitalen Steue-
rungssystemen. Das Portfolio umfasst sowohl die Innen- als auch Außenbeleuch-
tung und reicht von der Planung über die Steuerung bis zur Inbetriebnahme von 
Beleuchtungslösungen. Durch die Übernahme des OEM-Spezialisten Getron 
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Lichttechnologie GmbH wurde das Geschäftsmodell der Insta-Lighting GmbH 
2019 erweitert. 

2.5 Strategie der Private Assets AG 

Die Private Assets AG hat sich beim Erwerb ihrer Konzernunternehmen darauf 
spezialisiert, alle am Markt vorhandenen Opportunitäten zu erkennen, zu analy-
sieren, aufzubauen und zu nutzen. Bei der Akquisition beschränkt sich die Ge-
sellschaft daher nicht auf eine bestimmte Branche. Entsprechend sind die opera-
tiven Konzerngesellschaften in den unterschiedlichsten Industrien tätig und ver-
folgen verschiedene Geschäftsmodelle. 

Der konkrete Geschäftsansatz der Private Assets-Gruppe ist auf die Übernahme 
von Unternehmen in Umbruch- und Sondersituationen ausgerichtet, die Ansatz-
punkte für eine Wertsteigerung aufweisen. Ziel der Private Assets AG ist es, die 
erworbenen Unternehmen mittel- bis langfristig zu halten. Dadurch dass die Ge-
sellschaft (anders als viele Investmentfonds) auf Dauer angelegt ist und ihre 
Käufe überwiegend aus Eigenkapital finanziert, ist sie frei von einem Exit-Druck. 
Die Gesellschaft verfügt zudem über die notwendige langjährige Transaktions- 
und Managementerfahrung in verschiedenen Industrien und Branchen, um die 
Potenziale seiner Konzernunternehmen realisieren zu können, indem sie die an-
stehenden Veränderungsphasen – basierend auf ihren umfangreichen, langjäh-
rigen Erfahrungen – als zuverlässiger Wegbegleiter aktiv unterstützt. Durch die 
enge operative Begleitung seitens der Private Assets AG erzielt die Gesellschaft 
in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen. 

Bei der Auswahl der Zielobjekte verfolgt die Private Assets AG keinen spezifi-
schen Branchenfokus, bevorzugt aber Unternehmen der produzierenden Indust-
rie. Sie hält zudem regelmäßig eigene Vorratsgesellschaften vor, um in Akquise-
Situationen schnell reagieren zu können. Die Private Assets AG beteiligt sich eu-
ropaweit an Unternehmen und Konzernabspaltungen, die folgende Charakteris-
tika erfüllen: 

– Umsatz von EUR 10-250 Mio.; 

– operatives Verbesserungspotential; 

– Sonder-/Umbruchsituation (z. B. Unternehmen mit unterdurchschnittli-
cher Ertragssituation, Restrukturierungsbedarf oder ungelöster Nachfol-
gesituation). 

Das Leistungsspektrum der Private Assets AG umfasst nach dem Erwerb eines 
Unternehmens die operative Unterstützung bis hin zur Veräußerung von Beteili-
gungen. Hierbei macht sich die Private Assets AG die umfangreiche eigene ope-
rative Industrie- und Sanierungserfahrung des Managements zu nutze. Zur not-
wendigen schnellen Umsetzung der Transformation der Konzerngesellschaften 
verfügt die Gesellschaft überdies über ein eingespieltes Team mit Inhouse-Erfah-
rung in Bereichen wie Product-Supply, Project-Management, Sales & Marketing, 
Recht und Finanzen. Ein wesentliches Element der zielgerichteten Arbeit an der 
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langfristigen Wertsteigerung der Konzerngesellschaft ist das „Playbook“ der Pri-
vate Assets AG, in dem die langjährigen Erfahrungen des Managements und 
Best-Practice Ansätze eingeflossen sind. Es ermöglicht insbesondere ein struk-
turiertes Vorgehen beim Onboarding neuer Beteiligungen und einen Wissens-
transfer auf neue Mitarbeiter. 

Nach der Akquisition übernimmt in der Regel ein Beteiligungsmanager als Vor-
stand oder Geschäftsführer die Führung der einzelnen Beteiligung. Zur Schaffung 
eines Interessenausgleichs zwischen Konzernunternehmen und Muttergesell-
schaft ist der Beteiligungsmanager auch selbst an der von ihm geführten Kon-
zerngesellschaft virtuell beteiligt. Er wird von einer internen Task-Force, die aus 
erfahrenen Funktionsexperten aus den oben genannten Bereichen besteht, un-
terstützt. Gemeinsam wird daran gearbeitet, die verschiedenen Wertsteigerungs-
schritte des „Playbooks“ möglichst zügig und effizient umzusetzen, um schnell 
eine optimale Aufstellung des Unternehmens zu gewährleisten. Kernaspekte zur 
Wertschaffung innerhalb des Transformationsmodells der Private Assets AG 
nach der Akquisition und Stabilisierung des übernommenen Unternehmens sind: 

– Strategie 

– Prozessoptimierung 

– Digitalisierungsprojekte 

– Disruptive Ansätze 

– Steigerung Vertriebsaktivitäten und Systemik der Vertriebsarbeit 

– Fokussierung auf Profitabilität 

– Kostenreduzierung 

Die Private Assets AG beschränkt sich nach Abschluss des Verbesserungspro-
gramms nicht auf das bloße Halten/Verwalten und die Performanceüberwachung 
in den Beteiligungen. Erworbene Unternehmen werden mithilfe eines aktiven Be-
teiligungsmanagements kontinuierlich auf ein nachhaltiges Wachstum ausgerich-
tet. 

2.6 Organe 

Die Organe der Private Assets AG sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die 
Hauptversammlung. Die Kompetenzen dieser Organe sind im Aktiengesetz, in 
der Satzung der Gesellschaft, in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat und 
in der Geschäftsordnung für den Vorstand geregelt. 

2.6.1 Vorstand 

Der Vorstand der Private Assets AG führt die Geschäfte der Gesellschaft und 
vertritt diese gegenüber Dritten. Der Vorstand besteht laut Satzung aus einem 
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oder mehreren Personen. Die genaue Zahl der Vorstandsmitglieder bestimmt der 
Aufsichtsrat. Ist nur ein Mitglied des Vorstands bestellt, so vertritt dieses die Ge-
sellschaft allein. Sind mehrere Mitglieder des Vorstands bestellt, wird die Gesell-
schaft entsprechend ihrer Satzung durch zwei Mitglieder des Vorstands gemein-
sam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen 
vertreten. Der Aufsichtsrat kann jederzeit jedem Mitglied des Vorstands Einzel-
vertretungsbefugnis erteilen. Der Aufsichtsrat kann zudem jedem Mitglied des 
Vorstands die Befugnis erteilen, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter 
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.  

Seit 2020 ist Sven Dübbers, geboren am 29. März 1968, alleiniges Mitglied des 
Vorstands der Private Assets AG. 

Nach einem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Technischen Uni-
versität Berlin mit Abschluss als Dipl.-Ing. arbeitete Sven Dübbers im Finanzbe-
reich der Europazentrale von Procter & Gamble. Anschließend beschäftigte er 
sich als Berater und Interim Manager mit Unternehmensrestrukturierungen. Zu-
dem war er im Bereich Operations bei einem börsennotierten Private Equity In-
vestor für Umbruchsituationen tätig. 

Er ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten 
Rechtsgeschäfte abzuschließen. 

Neben seiner Tätigkeit als Vorstand nimmt er keine weiteren Mandate in gesetz-
lich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kon-
trollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 
wahr. 

2.6.2 Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt die Mitglieder des Vorstands und berät 
und überwacht den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Der Aufsichtsrat 
darf grundsätzlich keine Geschäftsführungsfunktionen ausüben. Die Satzung 
oder der Aufsichtsrat hat jedoch gemäß § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG zu bestimmen, 
dass bestimmte Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Maßgeb-
lich für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sind das Aktiengesetz und die 
Bestimmungen der Satzung der Private Assets AG. Der Aufsichtsrat besteht sat-
zungsgemäß grundsätzlich aus drei Mitgliedern. 

Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wäh-
lenden Mitglieder des Aufsichtsrats oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kür-
zeren Zeitraum beschließt, werden die Mitglieder des Aufsichtsrats von der 
Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung ge-
wählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl be-
schließt. Dabei wird das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitge-
rechnet. Herr Dr. Lukas Lenz wurde von der Hauptversammlung am 25. Septem-
ber 2019 für den Zeitraum bis zur Hauptversammlung gewählt, die über die Ent-
lastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Die 
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Hauptversammlung am 26. Oktober 2021 hat die weiteren Mitglieder des Auf-
sichtsrats, Herrn Christoph Schäfers und Frau Jutta Bieber, ebenfalls bis zum 
Ablauf der Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung des Aufsichtsrats 
für das Geschäftsjahr 2022 beschließt. Das Mandat der drei Mitglieder des Auf-
sichtsrats endet demnach voraussichtlich mit Beendigung der diesjährigen am 
29. August 2023 stattfindenden ordentlichen Hautversammlung der Private As-
sets AG. Sämtliche drei Mitglieder des Aufsichtsrats stehen jedoch in der Haupt-
versammlung am 29. August 2023 – für die Zeit bis zur Eintragung des Form-
wechsels der Private Assets AG in eine KGaA – unter Tagesordnungspunkt 6 zur 
Wiederwahl. 

Derzeit gehören dem Aufsichtsrat der Gesellschaft die folgenden drei Mitglieder 
an: 

2.6.2.1 Dr. Lukas Lenz 

Dr. Lukas Lenz ist seit 2019 Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pri-
vate Assets AG. 

Dr. Lukas Lenz ist Unternehmer und in Hamburg zugelassener Rechtsanwalt mit 
den Schwerpunkten Aktien- und Kapitalmarktrecht, Corporate Finance sowie 
Mergers & Acquisitions. Er hat langjährige und umfassende Erfahrungen als Auf-
sichtsrat in zahlreichen Aktiengesellschaften. 

Neben seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft nimmt er die folgenden 
weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne 
des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG wahr: 

– 2G Energy AG, Heek (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

– Falkenstein Nebenwerte AG, Hamburg (Vorsitzender des Aufsichtsrats) 

– ABR German Real Estate AG, Hamburg (Vorsitzender des Aufsichts-
rats) 

2.6.2.2 Christoph Schäfers 

Christoph Schäfers ist seit 2021 Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Private Assets AG. 

Christoph Schäfers begann seine Karriere nach dem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre in Würzburg als Vorstandsassistent bei der CFL Hypothekenbank 
Berlin AG. Anschließend war er als Prüfungsassistent im Bereich Banken bei der 
KMPG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Berlin tätig. Im Jahr 2000 gründete er 
die FALKENSTEIN Nebenwerte AG, die er 2003 an die Börse führte und bei der 
er seit der Gründung bis zum Jahr 2009 als Vorstand aktiv war. Im Jahr 2009 
wechselte er in den Vorstand der Sparta AG, die zum damaligen Zeitpunkt Mehr-
heitsaktionärin der FALKENSTEIN Nebenwerte AG war. 2019 erwarb Christoph 
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Schäfers mit Ausscheiden aus dem Vorstand der Sparta AG die Aktienmehrheit 
an der FALKENSTEIN Nebenwerte AG. Seither führt er diese als Vorstand. 
Gleichzeitig ist er Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der 
FALKENSTEIN Management GmbH, die als Subadvisor eines Investmentfonds 
tätig ist. 

Neben seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft nimmt er keine weiteren 
Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 AktG wahr. 

2.6.2.3 Jutta Bieber 

Jutta Bieber ist seit 2021 Mitglied des Aufsichtsrats der Private Assets AG. 

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Erlangen ar-
beitete Jutta Bieber im Bereich Finance & Accounting und Controlling und in lei-
tender Funktion mit Verantwortung für Personal, IT, Recht und Einkauf. Sie war 
sowohl in Konzernen wie Procter&Gamble, adidas oder KarstadtQuelle als auch 
in mittelständischen, auch eigentümergeführten Industrieunternehmen, tätig. 
2014 trat sie eine Stelle als CFO bei der Secura Industriebeteiligungen AG in 
Zürich an. Daneben war sie Mitglied im Verwaltungsrat der Sinterwerke Gren-
chen AG. Seit 2020 ist Frau Bieber als CFO der AMAG Corporate Services AG 
und der mobilog AG beschäftigt. 

Neben ihrer Tätigkeit im Aufsichtsrat der Gesellschaft nimmt sie keine weiteren 
Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 AktG wahr. 

2.7 Mitarbeiter und Mitbestimmung 

Die Private Assets-Gruppe hatte zum Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 904 
Mitarbeiter. Hiervon sind durchschnittlich zwei Mitarbeiter bei der Private Assets 
AG beschäftigt, die übrigen Mitarbeiter bei ihren Konzernunternehmen. 

Bei der Private Assets AG wurden keine Betriebsräte gewählt. Bei der Private 
Assets AG besteht kein Gesamtbetriebsrat und auch kein Konzernbetriebsrat. 
Der Aufsichtsrat der Private Assets AG ist nicht mitbestimmt. 

2.8 Kapitalverhältnisse 

2.8.1 Grundkapital 

Das Grundkapital der Private Assets AG beträgt nominal EUR 1.844.326,00. Es 
ist eingeteilt in 1.844.326 Stückaktien ohne Nennwert mit einem anteiligen Betrag 
am Grundkapital von je EUR 1,00. Die Aktien lauten auf den Inhaber. Die Einla-
gen auf sämtliche Stückaktien sind voll geleistet worden. 
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Unter Tagesordnungspunkt 7 wird der ordentlichen Hauptversammlung am 
29. August 2023 eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. §§ 207 ff. 
AktG zur Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis 2:3, d. h. für zwei (2) beste-
hende Aktien werden drei (3) neue Aktien ausgegeben, zur Beschlussfassung 
vorgeschlagen. Die Kapitalerhöhung soll durch Umwandlung eines Betrags in 
Höhe von EUR 2.766.489,00 der Kapitalrücklage der Gesellschaft erfolgen. Das 
Grundkapital der Gesellschaft soll – noch vor dem Wirksamwerden des Form-
wechsels durch Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft – dadurch 
von EUR 1.844.326,00 um EUR 2.766.489,00 auf EUR 4.610.815,00 erhöht wer-
den. Die 2.766.489 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien sollen an die 
Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis 2:3 ausgegeben werden, sodass die Ak-
tionäre für jeweils zwei (2) bestehende Aktien drei (3) neue Aktien erhalten. Eine 
Einlage seitens der Aktionäre ist dabei nicht zu leisten. Die neuen Aktien sind 
vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung durch die Hauptversamm-
lung ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt. Die Kapitalerhöhung wird mit Ein-
tragung des Beschlusses über die Kapitalerhöhung ins Handelsregister der Ge-
sellschaft wirksam. Durch eine Anweisung an den Vorstand im Formwechselbe-
schluss (siehe hierzu im Einzelnen Abschnitt 4.3.12) ist sichergestellt, dass die 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vor dem Formwechselbeschluss in das 
Handelsregister eingetragen und somit vorher wirksam werden wird. 

Die Form der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand. Die Aktien sind in mehre-
ren Globalurkunden verbrieft. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihres 
Anteils ist ausgeschlossen. 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen bei der Pri-
vate Assets AG nicht. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung 
von Aktien der Gesellschaft betreffen, sind dem Vorstand der Private Assets AG 
nicht bekannt.  

2.8.2 Bedingtes Kapital 

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 164.670,00 durch Ausgabe von bis zu 
164.670 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht („Beding-
tes Kapital 2021“). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Ak-
tien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die ge-
mäß der Ermächtigung vom 26. Oktober 2021 von der Gesellschaft oder durch 
eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft be-
geben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie 
von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder entspre-
chende Pflichten zu erfüllen sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur 
Bedienung eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Ge-
schäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der ordentlichen Haupt-
versammlung am 29. August 2023 wird die Aufhebung des bisherigen Bedingten 
Kapitals 2021 und die Schaffung eines neuen, im Wesentlichen inhaltsgleichen, 
aber an die nach Eintragung der der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in 
das Handelsregister erhöhte Grundkapitalziffer angepassten bedingten Kapitals 
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(„Bedingtes Kapital 2023/I“) unter Tagesordnungspunkt 9 zur Beschlussfas-
sung vorgeschlagen. 

2.8.3 Genehmigtes Kapital 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 25. Oktober 
2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt 
bis zu EUR 749.258,00 durch Ausgabe von bis zu 749.258 neuen, auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00 
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2021“). 
Der Vorstand kann dabei mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten, in der 
Satzung der Gesellschaft näher bezeichneten Fällen das gesetzliche Bezugs-
recht der Aktionäre ausschließen. Der ordentlichen Hauptversammlung am 
29. August 2023 wird die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2021 
und die Schaffung eines neuen, insbesondere an die nach Eintragung der der 
Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in das Handelsregister erhöhte Grund-
kapitalziffer angepassten genehmigten Kapitals („Genehmigtes Kapital 2023/I“) 
unter Tagesordnungspunkt 8 zur Beschlussfassung vorgeschlagen. 

2.9 Konzern- und Aktionärsstruktur 

2.9.1 Konzernstruktur 

Die Private Assets AG ist eine Holdinggesellschaft und selbst nicht operativ tätig. 
Die operative Geschäftstätigkeit wird durch die Tochter- bzw. Enkelgesellschaf-
ten der Private Assets AG ausgeübt. Die Private Assets-Gruppe ist mehrstufig 
aufgebaut. Zwischen der Muttergesellschaft Private Assets AG und den operati-
ven Gesellschaften gibt es in der Regel eigenständige Zwischengesellschaften. 
Hierdurch sollen die Risiken der einzelnen operativen Tochterunternehmen be-
grenzt werden. Insgesamt hat die Private Assets AG 19 Tochtergesellschaften in 
ihren Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 mit einbezogen. Die Private 
Assets-Gruppe umfasst zum Zeitpunkt der Erstattung dieses Berichts durch Un-
terzeichnung zehn (10) operative Unternehmensbeteiligungen, welche dem fort-
geführten Geschäft der Private Assets AG zuzuordnen sind (siehe die Übersicht 
in Abschnitt 2.4). 

Eine Aufstellung der in den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022 der Pri-
vate Assets AG einbezogenen Tochtergesellschaften und assoziierten Unterneh-
men ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt. 

2.9.2 Aktionärsstruktur 

Das Aktienkapital der Private Assets AG besteht in Form von als Stückaktien 
(Aktien ohne Nennbetrag) ausgegebenen Inhaber-Stammaktien. Dementspre-
chend hat die Gesellschaft keine Möglichkeit zu ermitteln, wer ihre Aktionäre sind 
und wie viele Aktien ein bestimmter Aktionär hält. Folgende wesentliche Aktio-
näre sind jedoch nach derzeitigen Informationen des Vorstands bekannt:  
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– DMC GmbH: ca. 45,55 % der Gesamtzahl der Aktien und der Stimm-
rechte; 

– Christoph Schäfers, seine Ehefrau und seine Abkömmlinge: ca. 12,56 % 
der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte der Gesellschaft; 

– Deckhold GmbH: ca. 9,5 % der Gesamtzahl der Aktien und der Stimm-
rechte. 

Die übrigen ca. 32,39 % des Grundkapitals der Gesellschaft befinden sich im 
Streubesitz (Freefloat). 

3. Überblick über den Formwechsel sowie wirtschaftliche und rechtliche Be-
gründung des Formwechsels und der damit verbundenen Maßnahmen 

Die weitere Internationalisierung ihrer Geschäftstätigkeit und Fortsetzung des 
konsequenten Wachstumskurses der Private Assets-Gruppe sind wesentliche 
Bestandteile der zukünftigen Strategie, um die bisherige Erfolgsgeschichte des 
Unternehmens fortzuschreiben. Mit dem Formwechsel der Gesellschaft in die 
neue Struktur einer SE & Co. KGaA soll gewährleistet werden, dass die langfris-
tige strategische und von den Aktionären getragene, erfolgreiche Ausrichtung 
des Unternehmens auch in Zukunft fortgeführt werden kann. Der Formwechsel in 
eine KGaA unter Beteiligung einer Europäischen Aktiengesellschaft (Societas 
Europaea, kurz: SE) soll auch die wachsende Bedeutung des europäischen Ge-
schäfts für die Private Assets-Gruppe unterstreichen. Die Private Assets AG be-
kennt sich mit dem Formwechsel zu ihrer bisherigen Strategie und ihren Beteili-
gungen. 

Die vorgeschlagene neue Struktur, die unter Abschnitt 6 näher erläutert wird, 
führt dazu, dass die bei der Private Assets AG bestehenden mittelbaren Einfluss-
möglichkeiten der Aktionäre auf die Geschäftsführung nicht in gleicher Weise fort-
bestehen. Vielmehr wird die Corporate Governance der Private Assets AG, na-
mentlich die Einflussmöglichkeiten der Aktionäre und die Einflussverteilung zwi-
schen der DMC GmbH einerseits und den übrigen Aktionären andererseits, durch 
den Formwechsel in die Private Assets SE & Co. KGaA in eine neue Struktur 
überführt. Im Übrigen schafft der Formwechsel teilweise weitergehende unmittel-
bare Kontrollrechte und ein zunehmendes relatives Einflusspotential auf das 
Überwachungsorgan der KGaA. Zusätzlich führt der Formwechsel insoweit zu 
weitergehenden Einflussmöglichkeiten, als die Aktionäre etwa künftig auch an 
der Feststellung des Jahresabschlusses mitwirken. 

3.1 Überblick über die vorgeschlagenen Maßnahmen 

Vorstand und Aufsichtsrat der Private Assets AG haben beschlossen, der Haupt-
versammlung den Formwechsel der Gesellschaft von einer Aktiengesellschaft 
(AG) in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) zur Beschlussfassung 
vorzuschlagen. 
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3.1.1 Formwechsel in die Private Assets SE & Co. KGaA 

Im Rahmen des Formwechsels wird die Private Assets Management SE als per-
sönlich haftende Gesellschafterin in die Gesellschaft eintreten und über ihre ge-
schäftsführenden Direktoren die Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft übernehmen. Die Private Assets Management SE beteiligt sich an der Ge-
sellschaft im Zuge des Formwechsels in eine KGaA unmittelbar als persönlich 
haftende Gesellschafterin, jedoch ohne Kapitalbeteiligung und ohne Beteiligung 
am Gewinn und Verlust der KGaA.  

Die Einzelheiten der Durchführung und die Auswirkungen des Formwechsels 
sind in den Abschnitten 4 und 5 beschrieben; die neue Rechtsform der KGaA 
sowie die durch den Formwechselbeschluss geänderte Satzung der Gesellschaft 
ist in Abschnitt 6 beschrieben. 

3.1.2 Mehrheitsbeteiligung an der persönlich haftenden Gesellschafterin und Er-
richtung eines Gesellschafterausschusses 

Der Private Assets Management SE steht als persönlich haftender Gesellschaf-
terin die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis in der KGaA zu. Wie im 
Einzelnen unter Abschnitt 4.3.6 näher dargelegt, wird die Private As-
sets SE & Co. KGaA ihrerseits zu 60 % am Grundkapital der Private Assets Ma-
nagement SE beteiligt sein und so über die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte 
in der Hauptversammlung der Private Assets Management SE verfügen. Einziger 
weiterer Aktionär der Private Assets Management SE neben der Private As-
sets SE & Co. KGaA ist die DMC GmbH. Die DMC GmbH wird unmittelbar zu 
100 % von SD beherrscht (siehe hierzu im Einzelnen Abschnitt 4.3.5). Die DMC 
GmbH ist zu 40 % Grundkapital der Private Assets Management SE beteiligt. Da 
die Aktien an der Private Assets Management SE nur mit Zustimmung der Haupt-
versammlung der Private Assets Management SE übertragen werden können, 
können die Aktien der DMC GmbH an der Private Assets Management SE nicht 
ohne Zustimmung der Private Assets SE & Co. KGaA an Dritte übertragen wer-
den (siehe Abschnitt 6.3.4.2b)). 

Für die Rechtsverhältnisse zwischen der Private Assets SE & Co. KGaA und der 
Private Assets Management SE, insbesondere die Ausübung des Stimmrechts 
der Private Assets SE & Co. KGaA in der Hauptversammlung der Private Assets 
Management SE, steht die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis einem 
Gesellschafterausschuss zu, der als neues Organ der Private As-
sets SE & Co. KGaA errichtet wird. Die Mitglieder des Gesellschafterausschus-
ses werden ausschließlich von den Kommanditaktionären in der Hauptversamm-
lung der Private Assets SE & Co. KGaA gewählt. Dabei hat die DMC GmbH und 
mittelbar SD als geschäftsführender Direktor und gleichzeitig Mitglied des Ver-
waltungsrats der Private Assets Management SE kein Stimmrecht. 

Die gesellschaftsrechtliche Struktur der Gesellschaft stellt sich vor und nach 
Durchführung des Formwechsels vereinfacht wie folgt dar: 
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3.1.3 Recht zur Nominierung eines Mitglieds des Verwaltungsrats der Private As-
sets Management SE für die DMC GmbH und andere wesentlich beteiligte 
Kommanditaktionäre der KGaA 

Die drei Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE wer-
den durch die Hauptversammlung der Private Assets Management SE gewählt. 
Die Kommanditaktionäre der Private Assets SE & Co. KGaA können daher nicht 
unmittelbar an der Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats in der Private Assets 
Management SE mitwirken. Da die Private Assets SE & Co. KGaA in der Haupt-
versammlung der Private Assets Management SE durch den Gesellschafteraus-
schuss der KGaA vertreten wird, dessen Mitglieder wiederum ausschließlich von 
den Kommanditaktionären der KGaA gewählt werden, können die Kommanditak-
tionäre – sofern sie nicht einem Stimmverbot bei der Wahl des Gesellschafter-
ausschusses unterliegen – jedoch mittelbar an der Besetzung des Verwaltungs-
rats der Private Assets Management SE mitwirken. 

Kommanditaktionäre der Private Assets SE & Co. KGaA erhalten zudem unter 
bestimmten Voraussetzungen das Recht, ein Mitglied unmittelbar für die Wahl in 
den Verwaltungsrat der Private Assets Management SE zu nominieren, zu des-
sen Wahl die Aktionäre der Private Assets Management SE gemäß der als An-
lage 3 zu diesem Bericht beigefügten Stimmbindungsvereinbarung („Stimmbin-
dungsvereinbarung“) verpflichtet sind. 

Dieses Nominierungsrecht steht nach der Stimmbindungsvereinbarung zunächst 
der DMC GmbH zu – die zu 100 % unmittelbar von SD beherrscht wird –, jedoch 
nur solange sie und/oder SD, seine Ehefrau und seine Abkömmlinge einzeln oder 
gemeinsam mindestens 15 % des Grundkapitals der Private As-
sets SE & Co. KGaA unmittelbar und/oder mittelbar halten. Diese Einflussmög-
lichkeit besteht für die DMC GmbH aber nicht exklusiv. Den sonstigen Komman-
ditaktionären steht ein Nominierungsrecht nach den Bestimmungen der Stimm-
bindungsvereinbarung zu, soweit sie mindestens 20 % des Grundkapitals der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA unmittelbar halten. 

Auf diese Weise erhalten wesentlich beteiligte Kommanditaktionäre ein unmittel-
bares Recht zur Einflussnahme auf die Zusammensetzung des Verwaltungsrats 



 

Private Assets AG 
Formwechselbericht 

Seite 28/140 

der Private Assets Management SE, der wiederum die geschäftsführenden Di-
rektoren der Private Assets Management SE bestellt. Bei der Private Assets AG 
verfügen Aktionäre mit einer Beteiligung von mindestens 20 % am Grundkapital 
der Private Assets AG bislang nicht über eine solche gesicherte Möglichkeit zur 
Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats und damit mittelbar auf die 
Unternehmensführung der Gesellschaft. 

Funktion und Inhalt der Stimmbindungsvereinbarung werden in Abschnitt 6.3.5 
im Einzelnen erläutert. Die Auswirkungen der Stimmbindungsvereinbarung auf 
die Aktionäre der Gesellschaft als zukünftige Kommanditaktionäre der Private 
Assets SE & Co. KGaA werden in Abschnitt 6.4.3 erläutert. 

3.2 Angemessenheit der Beteiligungsverhältnisse 

Die Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in das Han-
delsregister an der Private Assets AG beteiligt sind, werden in demselben Um-
fang und mit derselben Anzahl an Aktien an der Private Assets SE & Co. KGaA 
beteiligt wie zuvor an der Private Assets AG. Den Aktionären der Private Assets 
AG werden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag), die auf den Inhaber lauten, 
an der Private Assets SE & Co. KGaA im Verhältnis 1:1 gewährt. Dies bedeutet, 
dass die Aktionäre der Private Assets AG für jede an der Private Assets AG ge-
haltene Aktie eine Aktie an der Private Assets SE & Co. KGaA erhalten. Der ver-
hältnismäßige Anteil, den eine nennbetragslose Stückaktie am Grundkapital re-
präsentiert, wird nicht verändert. Dieses Beteiligungsverhältnis an dem Rechts-
träger neuer Rechtsform, bei dem die jeweilige proportionale Beteiligung eines 
jeden Aktionärs am Grundkapital der Gesellschaft unverändert bleibt, ist ange-
messen. 

3.3 Wesentliche Auswirkungen des Formwechsels auf die Stellung und Interes-
sen der Aktionäre 

Bei jeweils isolierter Betrachtung des beabsichtigten Formwechsels von einer Ak-
tiengesellschaft (AG) in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) sowie der 
weiteren Satzungsänderungen und Vereinbarungen haben diese die folgenden 
wesentlichen Auswirkungen auf die Rechtsstellung der Aktionäre und auf ihre In-
teressen: 

3.3.1 Mitgliedschaftliche Rechte in der Hauptversammlung 

Nach Durchführung des Formwechsels werden die Aktionäre der Gesellschaft zu 
Kommanditaktionären der Private Assets SE & Co. KGaA. Sie werden in demsel-
ben Umfang und mit derselben Anzahl an Aktien an der Private As-
sets SE & Co. KGaA beteiligt sein wie zuvor an der Private Assets AG. Der ver-
hältnismäßige Anteil, den eine nennwertlose Stückaktie am Grundkapital der Ge-
sellschaft repräsentiert, wird nicht verändert. Die mit den Aktien der Private As-
sets SE & Co. KGaA verkörperten mitgliedschaftlichen Rechte sind teilweise ver-
gleichbar mit den mitgliedschaftlichen Rechten, welche die Aktien der 
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Gesellschaft verkörpern; Änderungen werden im Einzelnen in Abschnitt 6 darge-
stellt und erläutert. 

3.3.2 Einfluss auf die Geschäftsführung 

Der Formwechsel führt dazu, dass die Aktionäre, die bislang – mittelbar über den 
Aufsichtsrat – Einfluss auf die Besetzung des Vorstands der Gesellschaft ausü-
ben konnten, diesen Einfluss auf die Bestellung und Abberufung des Leitungsor-
gans der Private Assets SE & Co. KGaA von Gesetzes wegen nicht mehr in glei-
cher Weise ausüben werden können. In der Rechtsform der KGaA obliegt die 
Geschäftsführung kraft Gesetzes der oder den persönlich haftenden Gesellschaf-
tern (§ 278 Abs. 2 AktG, §§ 161 Abs. 2, 114, 164 Satz 1 HGB), hier also der Pri-
vate Assets Management SE, für welche wiederum die geschäftsführenden Di-
rektoren der Private Assets Management SE handeln. Im Vergleich zu dem Auf-
sichtsrat einer AG sind die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats einer KGaA 
eingeschränkt. Insbesondere hat der Aufsichtsrat nicht die Kompetenz, den per-
sönlich haftenden Gesellschafter und dessen Organmitglieder zu bestellen, eine 
Geschäftsordnung für die Geschäftsführung zu erlassen oder zustimmungsbe-
dürftige Geschäfte festzulegen.  

Die geschäftsführenden Direktoren der Private Assets Management SE werden 
durch den Verwaltungsrat der Private Assets Management SE bestellt und abbe-
rufen, während die Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Manage-
ment SE von der Hauptversammlung der Private Assets Management SE ge-
wählt werden. 

Die Möglichkeit der Kommanditaktionäre der Private Assets SE & Co. KGaA zur 
Mitwirkung an der Wahl und Zusammensetzung der Mitglieder des Verwaltungs-
rats der Private Assets Management SE wird (i) vermittelt über die Beteiligung 
der Private Assets SE & Co. KGaA an der Private Assets Management SE und 
den neu errichteten Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA 
sowie (ii) nach Maßgabe der zusätzlichen Stimmbindungsvereinbarung der Akti-
onäre der Private Assets Management SE fortbestehen. 

Soweit es um Rechtsverhältnisse zwischen der Private Assets SE & Co. KGaA 
und der Private Assets Management SE geht, hat der satzungsmäßig neu errich-
tete Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA grundsätzlich 
die alleinige Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis inne. Der Gesellschaf-
terausschuss übt daher sämtliche Rechte aus oder im Zusammenhang mit den 
von der Gesellschaft an der Private Assets Management SE gehaltenen Aktien 
aus; insbesondere obliegt ihm die Ausübung des Stimmrechts in der Hauptver-
sammlung der Private Assets Management SE. 

Sämtliche Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden von der Hauptver-
sammlung der Private Assets SE & Co. KGaA gewählt. Bei diesen Wahlen ist die 
DMC GmbH bzw. (mittelbar) SD vom Stimmrecht ausgeschlossen, so dass die 
außenstehenden Kommanditaktionäre der Private Assets SE & Co. KGaA allein 
über die Besetzung dieses zusätzlichen Gesellschaftsorgans entscheiden 
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können. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass sie, wenn auch nur mittelbar, 
an der Beschlussfassung der Hauptversammlung der Private Assets Manage-
ment SE über die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets 
Management SE teilhaben und aufgrund der Stimmrechtsmehrheit der Private 
Assets SE & Co. KGaA – vorbehaltlich der Regelungen der Stimmbindungsver-
einbarung – sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats grundsätzlich wählen kön-
nen. Die beschriebene strukturelle Schwächung der Einflussnahme der Aktionäre 
durch den Formwechsel wird im Ergebnis durch die Einsetzung eines Gesell-
schafterausschusses kompensiert. 

Wesentlich an der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligte Kommanditaktionäre 
haben zudem auf der Grundlage der Stimmbindungsvereinbarung in Zukunft das 
Recht, ein Mitglied unmittelbar für die Wahl in den Verwaltungsrat der Private 
Assets Management SE zu nominieren, zu dessen Wahl die Aktionäre der Private 
Assets Management SE verpflichtet sind. Diese Nominierungsrechte bestehen 
insgesamt höchstens für ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private 
Assets Management SE. Über das Nominierungsrecht in der Stimmbindungsver-
einbarung haben die Kommanditaktionäre, die unmittelbar mit mindestens 20 % 
am Grundkapital der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt sind, daher zugleich 
ein unmittelbares Recht zur Einflussnahme auf die Zusammensetzung des Ver-
waltungsrats der Private Assets Management SE, der wiederum die geschäfts-
führenden Direktoren der Private Assets Management SE bestellt. Bei der Private 
Assets AG verfügen Aktionäre mit einer Beteiligung von mindestens 20 % am 
Grundkapital der Private Assets AG bislang nicht über eine solche gesicherte 
Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats und damit 
mittelbar auf die Geschäftsführung der Gesellschaft. 

Ein ausführlicher Vergleich der Stellung der Aktionäre vor und nach dem Form-
wechsel erfolgt in Abschnitt 6.4. 

3.4 Auswirkungen des Formwechsels auf den Börsenkurs 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Formwechsel einer AG in eine 
KGaA für sich genommen negative Auswirkungen auf den Börsenkurs der Ge-
sellschaft hat. Die KGaA ist am Kapitalmarkt nach wie vor weniger verbreitet als 
die AG und hat eine Organisationsverfassung, die nicht überall in gleicher Weise 
bekannt ist wie die einer AG. Zum anderen kann eine mangelnde bzw. einge-
schränkte Einflussmöglichkeit der Kommanditaktionäre auf die Besetzung des 
Managements geeignet sein, die Kursfantasie zu begrenzen. Bei einer KGaA 
kann daher, auch wenn andere Unternehmen wie etwa die Henkel 
AG &Co. KGaA, die Merck KGaA, die Fresenius SE & Co. KGaA, die CEWE Stif-
tung & Co. KGaA, die Mutares SE & Co. KGaA, die AURELIUS Equity Opportu-
nities SE & Co. KGaA und die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA in dieser Rechts-
form teilweise seit Jahren am Kapitalmarkt vertreten sind, ein rechtsformbeding-
ter Kursabschlag grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden.  

Im vorliegenden Fall des Formwechsels der Private Assets AG in eine KGaA 
sprechen jedoch gute Gründe dafür, dass der beschriebene potenzielle 
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rechtsformbedingte Kursabschlag nicht auftritt oder aber mittelfristig kompensiert 
werden kann. Die in dem Formwechselbeschluss vorgeschlagene konkrete Aus-
gestaltung der Corporate Governance der Private Assets SE & Co. KGaA stellt 
sicher, dass die Kommanditaktionäre auch weiterhin Einfluss auf die Besetzung 
des Managements der Gesellschaft nehmen können. Denn der Vorstand hat da-
rauf hingewirkt, dass durch eine entsprechende Ausgestaltung der Satzungen 
der Private Assets SE & Co. KGaA und ihrer persönlich haftenden Gesellschaf-
terin Private Assets Management SE, insbesondere durch (i) die Einrichtung ei-
nes Gesellschafterausschusses bei der Private Assets SE & Co. KGaA, (ii) den 
Abschluss der Stimmbindungsvereinbarung der Aktionäre der Private Assets Ma-
nagement SE und (iii) die Vinkulierung der Aktien der Private Assets Manage-
ment SE, die (Kommandit-)Aktionäre an der Bestellung des Verwaltungsrats der 
Private Assets Management SE mitwirken, der wiederum die geschäftsführenden 
Direktoren der Private Assets Management SE bestellt und überwacht. 

Aus den genannten Gründen kann angenommen werden, dass der Kapitalmarkt 
den Rechtsformwechsel als wichtigen Schritt zur Aufrechterhaltung der Wachs-
tumsstrategie der Gesellschaft honorieren wird. Die Gesellschaft beabsichtigt zu-
dem, durch geeignete Maßnahmen, insbesondere in den Bereichen Investor Re-
lations und Öffentlichkeitsarbeit, die Kapitalmarktakzeptanz des Formwechsels 
zu fördern. 

3.5 Vorteile des Formwechsels für die Gesellschaft und ihre Aktionäre 

Mit dem Formwechsel der Gesellschaft in die neue Struktur einer SE & Co. KGaA 
soll gewährleistet werden, dass die langfristige strategische, von SD als Vorstand 
und über die DMC GmbH mittelbar größtem Aktionär geprägte und von den sons-
tigen Aktionären getragene, erfolgreiche Ausrichtung des Unternehmens auch in 
Zukunft fortgeführt werden kann. Im Rahmen des Formwechsels wird die Private 
Assets Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplemen-
tärin) in die Gesellschaft eintreten und über ihre geschäftsführenden Direktoren 
die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft übernehmen. Mit einer SE 
als persönlich haftender Gesellschafterin soll auch die Bedeutung des europäi-
schen Geschäfts für die Private Assets-Gruppe noch stärker herausgestellt wer-
den und künftig in der Firmierung der Gesellschaft als „Private As-
sets SE & Co. KGaA“ zum Ausdruck kommen. 

Die Private Assets AG ist auf Unternehmensübernahmen in Sondersituationen 
spezialisiert. Die Private Assets AG fokussiert sich vor allem auf Konzernabspal-
tungen und mittelständische Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Ertragssi-
tuation sowie Unternehmen mit ungelöster Unternehmernachfolge. Das Manage-
ment der Private Assets AG hat viele Jahre Erfahrung und einen nachweisbaren 
Track Record bei Investments in Sondersituationen. Zur notwendigen schnellen 
Umsetzung von Entscheidungen verfügt die Gesellschaft über ein eingespieltes 
Team mit Inhouse-Erfahrung in Bereichen wie Product-Supply, Project-Manage-
ment, Sales & Marketing, Recht und Finanzen. Durch die enge operative Beglei-
tung erzielt die Gesellschaft in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nach-
haltige Veränderungen. Zudem kann die Private Assets AG mit ihrem 
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eingespielten Managementteam häufig schneller Verlustsituationen von Unter-
nehmen beseitigen als die jeweiligen Verkäufer. Das erlaubt der Private Assets 
AG, Unternehmen zu einem Kaufpreis zu erwerben, der unter dem Buchwert liegt 
oder gar Unternehmen zu einem negativen Kaufpreis zu erwerben. Durch den 
Einsatz moderner künstlicher Intelligenz-Technologien kann die Gesellschaft 
komplexe Datenanalyse automatisieren, schnelle Entscheidungsprozesse er-
möglichen und präzisere Prognosen treffen. Im Zusammenspiel ermöglicht der 
Ansatz der Private Assets AG ihr, die Wertsteigerungspotenziale der Beteili-
gungsunternehmen zu maximieren, um sie wettbewerbsfähig zu machen. Dar-
über hinaus ist die Private Assets AG grundsätzlich gut vor konjunkturellen 
Schwankungen geschützt. Das gilt nach eigener Erfahrung der Private Assets 
AG auch für ihre Beteiligungsunternehmen. Diese Punkte werden bestärkt durch 
die schnelle Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der zuständigen Organe. All 
dies führt zu komparativen Wettbewerbsvorteilen ihrer Beteiligungsunternehmen 
und damit auch der Gesellschaft. 

In der Private Assets SE & Co. KGaA wird der bisherige Alleinvorstand der Pri-
vate Assets AG durch die Bestellung zum geschäftsführenden Direktor der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin und zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
in der Funktion als Chief Executive Officer die Geschäftsführung und Vertretung 
der Gesellschaft weiterführen. Die geschäftsführenden Direktoren der Private As-
sets Management SE werden dabei von dem Verwaltungsrat der Private Assets 
Management SE bestellt, abberufen und kontrolliert. Jeder wesentlich an der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA beteiligte Kommanditaktionär erhält künftig das 
Recht, ein Mitglied unmittelbar für die Wahl in den Verwaltungsrat der Private 
Assets Management SE zu nominieren, zu dessen Wahl die Aktionäre der Private 
Assets Management SE verpflichtet sind. Mit dieser besonderen Einflussmöglich-
keit auf die Corporate Governance sollen ein zusätzlicher Anreiz für bedeutende 
Investments in die Gesellschaft geschaffen und damit auch die Möglichkeiten für 
zukünftige Eigenkapitalaufnahmen verbessert werden. Die Einflussmöglichkeiten 
der Aktionäre der Gesellschaft im Hinblick auf die Corporate Governance bleiben 
dabei dem Grunde nach erhalten. Denn über die Mitwirkungsmöglichkeiten bei 
der Besetzung des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE – und 
damit mittelbar auch an der Bestellung der geschäftsführenden Direktoren der 
Private Assets Management SE – haben die Aktionäre der Gesellschaft weiterhin 
die Möglichkeit, Einfluss auf ihre Geschäftsführung zu nehmen.  

Für den Formwechsel sprechen daher insbesondere die folgenden Erwägungen: 

– Sicherung der strukturellen Voraussetzungen für die Erhaltung des 
maßgeblichen Wettbewerbsvorteils schneller Handlungs- und Ent-
scheidungsfähigkeit: Der vorgeschlagene Formwechsel der Gesell-
schaft schafft die strukturellen Voraussetzungen, damit die aus Sicht der 
Gesellschaft relevante schnelle Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit 
der Organe erhalten bleibt. 
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– Fortsetzung des Wachstumskurses: Die langfristige strategische und 
von den Aktionären getragene, erfolgreiche Ausrichtung des Unterneh-
mens bleibt gewährleistet. 

– Steigerung der Attraktivität wesentlicher Investments in das Unter-
nehmen: Der vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft schafft die 
strukturellen Voraussetzungen, um wesentlich beteiligten Aktionären ei-
nen unmittelbaren Einfluss auf die Besetzung des Verwaltungsrats der 
Private Assets Management SE zu ermöglichen, der die Geschäftsfüh-
rung bestellt und kontrolliert. 

3.6 Kosten des Formwechsels 

Die Kosten des Formwechsels werden sich schätzungsweise insgesamt auf ca. 
EUR 400.000,00 (in Worten: Euro vierhunderttausend) belaufen. Diese Schät-
zung berücksichtigt insbesondere die Kosten für die Gründungsprüfung, die er-
forderlichen Handelsregistereintragungen und Bekanntmachungen, die Notar- 
und Gerichtskosten und die Kosten externer anwaltlicher und steuerlicher Bera-
ter. 

3.7 Alternativen 

Der Vorstand hat sich im Vorfeld ausführlich mit denkbaren Alternativen zu dem 
vorgeschlagenen Formwechsel beschäftigt. Der Vorstand hat dabei die Argu-
mente, die für wie gegen einen Formwechsel sprechen, sorgfältig abgewogen. 
Im Ergebnis sieht der Vorstand nach dieser Abwägung keine Alternative, welche 
in vergleichbarer Weise den Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu 
Gute kommen würde. Die einzelnen in Erwägung gezogenen Alternativen werden 
im Folgenden näher erläutert. 

3.7.1 Absehen von einem Formwechsel 

Nach Auffassung des Vorstands, die er sich aufgrund einer gründlichen Abwä-
gung gebildet hat, könnte die Gesellschaft ihre – mit dem Formwechsel verfolgten 
– Ziele, insbesondere die in Abschnitt 3.5 dargestellten, nicht in gleicher Weise 
verwirklichen, wenn sie weiterhin in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft or-
ganisiert bliebe. Deshalb stellt ein Absehen von dem Formwechsel aus Sicht des 
Vorstands keine sinnvolle Alternative dar. 

3.7.2 Entsendungsrecht für einen wesentlich beteiligten Aktionär in den Auf-
sichtsrat 

Der Vorstand hat sich auch mit der Alternative auseinandergesetzt, einem we-
sentlich beteiligten Aktionär, der unmittelbar mindestens 20 % der Aktien und 
Stimmrechte der Private Assets AG hält, ein Entsendungsrecht in den Aufsichts-
rat der Private Assets AG zu gewähren. 

Ein Recht, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden, kann gemäß § 101 Abs. 2 
Satz 1 AktG nur durch die Satzung und nur für bestimmte Aktionäre oder für die 
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jeweiligen Inhaber bestimmter Aktien begründet werden. Den Inhabern bestimm-
ter Aktien kann das Entsendungsrecht gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 AktG nur ein-
geräumt werden, wenn die Aktien auf den Namen lauten und ihre Übertragung 
an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist. Die Aktien der Gesellschaft 
lauten auf den Inhaber. Ein Entsendungsrecht hätte daher im Wege einer Sat-
zungsänderung nur persönlich zugunsten eines bestimmten, in der Satzung kon-
kret bezeichneten Aktionärs bzw. einer Gruppe von Aktionären statuiert werden 
können. Etwaige neu hinzukommende Aktionäre mit einer unmittelbaren wesent-
lichen Beteiligung von mindestens 20 % des Grundkapitals der Gesellschaft hät-
ten ein solches persönliches Entsendungsrecht nicht ohne weiteres – sondern 
nur vorbehaltlich einer erneuten Satzungsänderung – für sich in Anspruch neh-
men können. Die Gewährung eines aktiengebundenen Entsendungsrechts hätte 
vorausgesetzt, dass die Aktien der Gesellschaft in Namensaktien umgewandelt 
werden und ihre Übertragung an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden wird 
(sog. Vinkulierung). Eine solche Vinkulierung der Aktien der Gesellschaft hätte 
jedoch die Verfügungsfreiheit der Aktionäre und die Verkehrsfähigkeit der Aktien 
erheblich beschränkt. 

Die Statuierung eines satzungsmäßigen Entsendungsrechts in den Aufsichtsrat 
der Private Assets AG ist daher kein adäquates Äquivalent im Vergleich zu dem 
Formwechsel in eine SE & Co. KGaA. Denn bei der SE & Co. KGaA steht auf der 
Grundlage einer Stimmbindungsvereinbarung der Aktionäre der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin (hier: Private Assets Management SE) für insgesamt ein 
Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin (hier: Private Assets Management SE) jedem (neuen) Aktionär mit einer we-
sentlichen Beteiligung an der KGaA von unmittelbar mindestens 20 % des Grund-
kapitals ein verbindlich umzusetzendes Nominierungsrecht für ein Mitglied des 
Verwaltungsrats der Private Assets Management SE zu. 

3.7.3 Formwechsel in eine GmbH 

Als weitere Möglichkeit hat der Vorstand einen Formwechsel von einer AG in eine 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) erwogen. Da hierdurch allerdings 
der Kapitalmarktzugang der Gesellschaft, der zur Finanzierung des weiteren 
Wachstums durch den beabsichtigten Formwechsel verbessert werden soll, ab-
geschnitten würde, weil eine GmbH nicht börsennotiert sein kann, hat der Vor-
stand von dieser Alternative abgesehen. Sie würden den mit dem Formwechsel 
verfolgten Zielen und dem Interesse der Aktionäre an einem verkehrsfähigen und 
handelbaren Wertpapier der Gesellschaft entgegenstehen. 

3.7.4 Formwechsel in eine Societas Europaea (SE) 

Der Vorstand hat geprüft, ob eine Alternative darin bestehen könnte, die Gesell-
schaft nicht in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, sondern – wie das in der 
Vergangenheit auch andere börsennotierte Aktiengesellschaften getan haben 
(z. B. SAP SE, Allianz SE, E.ON SE) – in eine Europäische Gesellschaft (Socie-
tas Europaea, SE) umzuwandeln. In dieser Rechtsform hätte sich die Bedeutung 
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des europäischen Geschäfts für die Private Assets-Gruppe ebenfalls unterstrei-
chen lassen. 

Die Corporate Governance und insbesondere auch die Gestaltungsmöglichkeiten 
eines Entsendungsrechts in den Aufsichtsrat sind jedoch bei einer in Deutschland 
ansässigen SE mit dualistischer Struktur (d. h. mit Vorstand und Aufsichtsrat) mit 
denen einer deutschen AG weitgehend vergleichbar, weil das Recht der SE in-
soweit maßgeblich auf das deutsche Aktienrecht verweist. Dies gilt hinsichtlich 
der Gestaltungsmöglichkeiten eines Entsendungsrechts in den Verwaltungsrat 
entsprechend für eine in Deutschland ansässige SE mit monistischer Struktur 
(d. h. mit einem Verwaltungsrat), da das Recht der SE auch insoweit die maß-
geblichen Regelungen des deutschen Aktienrechts für entsprechend anwendbar 
erklärt. 

Ein bloßer Rechtsformwechsel der Gesellschaft in eine SE ist daher, auch auf-
grund der ebenfalls bestehenden eingeschränkten Möglichkeiten zur Statuierung 
eines Entsendungsrechts in den Aufsichtsrat für wesentlich beteiligte Aktionäre 
(siehe oben unter Abschnitt 3.7.2), keine gleichwertige Alternative. Nach Auffas-
sung des Vorstands, die er sich aufgrund einer gründlichen Abwägung gebildet 
hat, könnte die Gesellschaft ihre – mit dem Formwechsel verfolgten – Ziele, ins-
besondere die in Abschnitt 3.5 dargestellten, nach einem Formwechsel in die 
Rechtsform einer SE nicht in gleicher Weise verwirklichen. 

4. Erläuterung des Formwechsels und des Formwechselbeschlusses 

4.1 Verfahren des Formwechsels 

Der Formwechsel erfolgt durch formwechselnde Umwandlung nach den Vor-
schriften des Umwandlungsgesetzes (§§ 190 ff. UmwG). Diese Vorschriften fin-
den auch auf den Formwechsel einer AG in eine KGaA Anwendung. Der Form-
wechsel wird wirksam mit Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft. 
Nach der Eintragung besteht die Gesellschaft in der in dem Formwechselbe-
schluss bestimmten Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien fort. Die 
Einzelheiten des Formwechsels ergeben sich aus dem Formwechselbeschluss, 
welcher der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung vor-
gelegt wird. Ein Entwurf des Formwechselbeschlusses ist diesem Formwechsel-
bericht in der Anlage 1 beigefügt. Die Einzelheiten des Formwechsels werden 
unten in Abschnitt 4.3 beschrieben. 

4.2 Wesentliche rechtliche Schritte des Formwechsels 

Rechtliche Grundlage des Formwechsels ist der Formwechselbeschluss, welcher 
der ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung 
vorgelegt wird. 

Der Entwurf des Formwechselbeschlusses ist grundsätzlich spätestens einen 
Monat vor der Hauptversammlung den zuständigen Betriebsräten und Sprecher-
ausschüssen zuzuleiten (§ 194 Abs. 2 UmwG). Hierdurch soll sichergestellt wer-
den, dass die Arbeitnehmervertreter von der in dem Formwechselbeschluss 
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enthaltenen Beschreibung der Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer 
und ihre Vertretungen Kenntnis nehmen können. Diese Verpflichtung entfällt je-
doch im Fall der Gesellschaft, da auf Ebene der Private Assets AG weder ein 
Betriebsrat noch ein Sprecherausschuss besteht.  

Zu seiner Wirksamkeit bedarf der Formwechselbeschluss der notariellen Beur-
kundung (§ 193 Abs. 3 Satz 1 UmwG) und einer Mehrheit von mindestens drei 
Vierteln des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals in der Haupt-
versammlung der Gesellschaft am 29. August 2023 (§ 240 Abs. 1 Satz 1 UmwG). 
Die in § 16 Abs. 1 der Satzung der Private Assets AG vorgesehene Herabsen-
kung des Mehrheitserfordernisses auf die einfache Mehrheit des bei der Be-
schlussfassung vertretenen Grundkapitals findet hier keine Anwendung, weil das 
Gesetz für den Formwechsel einer AG in eine KGaA keine Absenkung des Mehr-
heitserfordernisses zulässt (§ 240 Abs. 1 Satz 2 UmwG). Ferner bedarf der 
Formwechsel der Zustimmung der neu eintretenden persönlich haftenden Gesell-
schafterin Private Assets Management SE (§ 240 Abs. 2 Satz 1 UmwG). Die Pri-
vate Assets Management SE übernimmt gemäß § 245 Abs. 2 UmwG die Stellung 
des Gründers des Rechtsträgers neuer Rechtsform. Wirksamkeitsvoraussetzung 
für den Formwechsel ist ferner, dass die persönlich haftende Gesellschafterin 
Private Assets Management SE die neue Satzung der Private As-
sets SE & Co. KGaA ausdrücklich genehmigt (§§ 240 Abs. 2 Satz 2, 221 Satz 2 
UmwG). Die Zustimmungserklärung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
muss notariell beurkundet werden (§§ 240 Abs. 2 Satz 2, 221 Satz 1 UmwG). Sie 
soll ebenfalls in der ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2023 abge-
geben werden. 

Nach § 197 UmwG finden auf den Formwechsel die für den Rechtsträger neuer 
Rechtsform geltenden Gründungsvorschriften Anwendung, d. h. hier die für die 
Gründung einer KGaA geltenden Bestimmungen. Hierbei erfolgt die Kapitalauf-
bringung im Wege der Umwandlung selbst; eine Zahlung an die Gesellschaft oder 
eine sonstige Einlage in das Gesellschaftsvermögen müssen die Aktionäre nicht 
erbringen. Gemäß § 30 Abs. 1 AktG, der von der Verweisung des § 197 Satz 1 
UmwG ebenfalls erfasst wird, haben die Gründer – hier gemäß § 245 Abs. 2 
UmwG die Private Assets Management SE – grundsätzlich den Abschlussprüfer 
für das erste Voll -und Rumpfgeschäftsjahr zu bestellen. Nach dem Gesetzes-
wortlaut ist die Bestellung des Abschlussprüfers im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 1 
AktG durch die Private Assets Management SE erforderlich. Die Bestellung be-
darf der notariellen Beurkundung. Daher ist vorgesehen, dass die Private Assets 
Management SE vorsorglich zu Tagesordnungspunkt 5 (Wahl des Abschlussprü-
fers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des 
Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen) 
der Hauptversammlung am 29. August 2023 folgende Erklärung zur notariellen 
Beurkundung abgibt: 

„Nach Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 vorgeschlagenen 
Formwechsels der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft 
auf Aktien soll die von der Hauptversammlung am 29. August 2023 unter Ta-
gesordnungspunkt 5 beschlossene Bestellung (Bestellung des 
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Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 
2023) für das Geschäftsjahr 2023 fortbestehen.“ 

Bei der Gesellschaft soll der Aufsichtsrat gemäß § 8 Abs. 1 der vorgeschlagenen 
Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA wie bisher (§ 8 Abs. 1 der Satzung 
der Private Assets AG) aus drei Mitgliedern bestehen. Der Hauptversammlung 
am 29. August 2023 wird unter Ziffer 8 des Formwechselbeschlusses die Be-
schlussfassung über die Beendigung der Amtszeit der unter Tagesordnungs-
punkt 6 der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder gemäß 
§ 203 Satz 2 UmwG mit Wirksamwerden des Formwechsels durch Eintragung im 
Handelsregister vorgeschlagen (siehe im Einzelnen hierzu Abschnitt 4.3.7). Im 
Anschluss wird die Hauptversammlung am 29. August 2023 unter Tagesord-
nungspunkt 12 drei Mitglieder des Aufsichtsrats der Private As-
sets SE & Co. KGaA neu wählen. 

Die Gründerin, hier die Private Assets Management SE, muss zudem einen 
schriftlichen Gründungsbericht erstellen, in dem über den Hergang der Umwand-
lung im Einzelnen berichtet wird (vgl. § 32 AktG). Der Gründungsbericht enthält 
u. a. Ausführungen zum Inhalt des Formwechselbeschlusses, zur Feststellung 
der künftigen Satzung, zur Höhe des Grundkapitals, zu den Beteiligungsverhält-
nissen, zur Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats und zum Eintritt der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin. Zudem sind in dem Gründungsbericht die 
Umstände darzulegen, aus denen sich ergibt, dass das Grundkapital durch das 
Reinvermögen der Gesellschaft gedeckt ist.  

Sodann findet eine Gründungsprüfung durch die gemäß § 197 UmwG i. V. m. 
§ 283 Nr. 2 AktG insoweit zuständige Private Assets Management SE als per-
sönlich haftende Gesellschafterin und den Aufsichtsrat der Gesellschaft neuer 
Rechtsform statt (§ 33 Abs. 1 AktG).  

Ferner ist eine Prüfung durch einen externen Prüfer vorgesehen (§ 33 Abs. 2 
AktG). Die Bestellung des Gründungsprüfers erfolgt durch das für die Gesell-
schaft zuständige Registergericht Hamburg. Als Gründungsprüfer soll ein Wirt-
schaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, nach Möglichkeit die 
Alsterdorfer Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heegbarg 4, 
22391 Hamburg, bestellt werden. Die Gründungsprüfung wird sich insbesondere 
auf die Deckung des Grundkapitals durch das Reinvermögen der Gesellschaft 
erstrecken. Über die Gründungsprüfung ist schriftlich zu berichten (§ 34 Abs. 2 
AktG). Die über die Gründungsprüfung zu erstellenden Prüfberichte sowie der 
Gründungsbericht werden zusammen mit der Anmeldung des Formwechsels 
beim Handelsregister eingereicht (§ 37 Abs. 4 Nr. 4 AktG). 

Nach den Zustimmungen der Hauptversammlung der Gesellschaft (inkl. des Ein-
tritts der sog. unechten Bedingung, unter der die Zustimmung der Hauptver-
sammlung steht) und der Private Assets Management SE sowie nach Erstellung 
des Gründungsberichts und Durchführung der Gründungsprüfung wird der Vor-
stand den Formwechsel zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft 
anmelden. Dabei hat der Vorstand zu erklären, dass eine Klage gegen die 
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Wirksamkeit des Formwechselbeschlusses nicht oder nicht fristgemäß erhoben 
oder eine solche Klage rechtskräftig abgewiesen oder zurückgenommen worden 
ist (sog. Negativerklärung gemäß §§ 198 Abs. 3, 16 Abs. 2 UmwG). Liegt eine 
solche Negativerklärung nicht vor, darf die Umwandlung nicht in das Handelsre-
gister eingetragen werden (sog. Registersperre). Eine solche Klage kann gemäß 
§ 195 Abs. 2 UmwG nicht darauf gestützt werden, dass die in dem Formwechsel-
beschluss bestimmten Anteile an dem Rechtsträger neuer Rechtsform zu niedrig 
bemessen sind oder dass die Mitgliedschaft kein ausreichender Gegenwert für 
die Anteile oder die Mitgliedschaft bei dem formwechselnden Rechtsträger ist. 
Hierfür steht grundsätzlich ein gerichtliches Spruchverfahren nach den Vorschrif-
ten des Spruchverfahrensgesetzes zur Verfügung (§ 196 UmwG). Insoweit ist al-
lerdings zu beachten, dass aufgrund der gesetzlichen Vorgabe gemäß § 250 
UmwG bei einem Formwechsel von einer AG in die Rechtsform der KGaA kein 
Abfindungsangebot abzugeben ist. Die Gesellschaft ist aufgrund dieser Regelung 
nicht befugt, den Aktionären die Möglichkeit zu geben, im Zuge des Formwech-
sels gegen eine Abfindung aus der Gesellschaft auszuscheiden. Im Falle einer 
Klage gegen die Wirksamkeit des Formwechselbeschlusses der Hauptversamm-
lung der Private Assets AG kann ein sog. Freigabeverfahren gemäß §§ 198 
Abs. 3, 16 Abs. 3 UmwG durchgeführt werden. Danach kann die Registersperre 
auf Antrag der Private Assets AG überwunden werden, wenn (i) die erhobene 
Klage unzulässig oder offensichtlich unbegründet ist, (ii) der Kläger nicht binnen 
einer Woche nach Zustellung des Antrags durch Urkunden nachgewiesen hat, 
dass er seit Bekanntmachung der Einberufung einen anteiligen Betrag von min-
destens EUR 1.000 hält, oder (iii) das alsbaldige Wirksamwerden des Formwech-
sels vorrangig erscheint, weil die vom Antragsteller dargelegten wesentlichen 
Nachteile für den formwechselnden Rechtsträger und seine Anteilsinhaber nach 
freier Überzeugung des Gerichts die Nachteile für den Antragsgegner überwie-
gen, es sei denn, es liegt eine besondere Schwere des Rechtsverstoßes vor (vgl. 
§ 16 Abs. 3 Satz 3 UmwG). 

Mit der Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft wird der Formwechsel 
der Private Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA wirksam. 

4.3 Erläuterung des Formwechselbeschlusses 

Der Entwurf des Formwechselbeschlusses ist unter Tagesordnungspunkt 11 Be-
standteil der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung der Gesell-
schaft am 29. August 2023 und als Anlage 1 zu diesem Formwechselbericht bei-
gefügt. Der Formwechselbeschluss wird wie folgt erläutert: 

4.3.1 Formwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Gemäß § 194 Abs. 1 Nr. 1 UmwG muss der Formwechselbeschluss die Rechts-
form angeben, die der Rechtsträger durch den Formwechsel erlangen soll. Dem-
entsprechend sieht Ziffer 1 des Entwurfs des Formwechselbeschlusses vor, dass 
die Gesellschaft im Wege des Formwechsels nach den Vorschriften des Um-
wandlungsgesetzes in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien umgewandelt wird. 
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Gemäß § 202 Abs. 1 UmwG wird der Formwechsel der Gesellschaft in die 
Rechtsform der KGaA mit Eintragung in das für die Gesellschaft zuständige Han-
delsregister des Amtsgerichts Hamburg wirksam. Die Gesellschaft besteht mit 
der Eintragung in der Rechtsform der KGaA weiter. Es ändert sich durch den 
Formwechsel nur die Rechtsform, nicht aber die Identität der Gesellschaft (Prin-
zip der Identität des Rechtsträgers). Der Rechtsträger neuer Rechtsform erhält 
aufgrund der Änderung der Rechtsform eine neue Firma (siehe dazu Ab-
schnitt 4.3.2) sowie eine neue Satzung (siehe dazu Abschnitt 4.3.3). Die Rechts-
verhältnisse, welche zwischen der Gesellschaft und Dritten bestehen, bleiben 
hingegen unverändert. Ein „Übergang“ des Vermögens der Gesellschaft findet 
nicht statt. Soweit öffentliche Register durch die Änderung der Firma (siehe dazu 
Abschnitt 4.3.2) unrichtig werden, werden sie auf Antrag des Rechtsträgers neuer 
Rechtsform berichtigt. 

Die Organstellung der Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft endet mit Wirk-
samkeit des Formwechsels. An die Stelle des Vorstands tritt die Private Assets 
Management SE als alleinige persönlich haftende Gesellschafterin (siehe dazu 
Abschnitt 4.3.6). SD wird mit Wirksamkeit des Formwechsels als Vorstandsmit-
glied der Private Assets AG ausscheiden und ist zum Vorsitzenden und ge-
schäftsführenden Mitglied im Verwaltungsrat der Private Assets Management SE 
bestellt. 

Wirtschaftlich wird die Vergütung der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans 
wie bisher von der Gesellschaft getragen, weil die Private Assets Management 
SE insoweit einen Anspruch auf Aufwendungsersatz haben soll (vgl. § 7 Abs. 6 
der vorgeschlagenen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA; hierzu unter 
Abschnitt 4.3.3). 

Der Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA wird gemäß § 278 Abs. 3 
AktG grundsätzlich in sinngemäßer Anwendung der für die AG geltenden Vor-
schriften (§§ 95 ff. AktG) gebildet und zusammengesetzt. Der Hauptversamm-
lung am 29. August 2023 wird aber unter Ziffer 8 des Formwechselbeschlusses 
die Beschlussfassung über die Beendigung der Amtszeit der unter Tagesord-
nungspunkt 6 der Hauptversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder ge-
mäß § 203 Satz 2 UmwG mit Wirksamwerden des Formwechsels durch Eintra-
gung im Handelsregister vorgeschlagen (siehe im Einzelnen hierzu Ab-
schnitt 4.3.7). Im Anschluss wird die Hauptversammlung am 29. August 2023 un-
ter Tagesordnungspunkt 12 drei Mitglieder des Aufsichtsrats der Private As-
sets SE & Co. KGaA neu wählen 

Die Unterschiede zwischen der Rechtsform der AG und der Rechtsform der 
KGaA und die damit verbundenen Auswirkungen für die Aktionäre sind in Ab-
schnitt 6.2 dargestellt, die steuerlichen Auswirkungen für die Gesellschaft und 
ihre Aktionäre werden in Abschnitt 5.3 erläutert.  
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4.3.2 Firma und Sitz des neuen Rechtsträgers 

Gemäß § 194 Abs. 1 Nr. 2 UmwG muss der Formwechselbeschluss die Firma 
des Rechtsträgers neuer Rechtsform bestimmen. Dementsprechend sieht Zif-
fer 2 des Entwurfs des Formwechselbeschlusses vor, dass der Rechtsträger 
neuer Rechtsform die Firma „Private Assets SE & Co. KGaA“ führen soll. Die 
Firma des Rechtsträgers neuer Rechtsform wird den auch bislang prägenden Be-
standteil „Private Assets“ fortführen. Die einzigen Änderungen, welche die Firma 
des Rechtsträgers neuer Rechtsform im Vergleich zur bisherigen Firma erfährt, 
ist die mit Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister wirksam wer-
dende Änderung der Rechtsform. Der Rechtsformzusatz enthält nicht nur einen 
Hinweis auf den Rechtsträger neuer Rechtsform, nämlich die „KGaA“, sondern 
insgesamt den Zusatz „SE & Co. KGaA“. Damit wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass mit der Private Assets Management SE eine juristische Person 
alleinige persönlich haftende Gesellschafterin des Rechtsträgers neuer Rechts-
form werden soll. Das Aktienrecht sieht für diese Fälle in § 279 Abs. 2 AktG vor, 
dass die Firma eine Bezeichnung enthalten muss, welche die Haftungsbeschrän-
kung der persönlich haftenden Gesellschafterin kennzeichnet. Dies erfolgt durch 
den Zusatz „SE & Co.“. 

Ferner stellt Ziffer 2 des Entwurfs des Formwechselbeschlusses klar, dass der 
Rechtsträger neuer Rechtsform seinen Sitz auch künftig in Hamburg hat. 

4.3.3 Feststellung der neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA 

Gemäß Ziffer 3 des Entwurfs des Formwechselbeschlusses wird die neue Sat-
zung des Rechtsträgers neuer Rechtsform in der sich aus Anlage 4 zu diesem 
Formwechselbericht ergebenden Form festgestellt. Die Satzung des Rechtsträ-
gers neuer Rechtsform wird unter Abschnitt 6.3.3 erläutert. 

4.3.4 Bedingtes und Genehmigtes Kapital 

Unter Tagesordnungspunkt 9 wird der Hauptversammlung am 29. August 2023 
die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 gemäß § 4 der aktuellen Satzung 
der Private Assets AG und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2023/I 
zur Beschlussfassung vorgeschlagen. Mit dem Formwechsel wird nach Ziffer 4 
des Formwechselbeschlusses das Bedingte Kapital 2023/I an die Gegebenheiten 
des Rechtsträgers neuer Rechtsform begrifflich angepasst. Dabei wird unter Be-
rücksichtigung des Übergangs der Geschäftsführungsbefugnis der „Vorstand“ je-
weils durch die „persönlich haftende Gesellschafterin“ ersetzt. Für die Zeit ab 
Wirksamwerden des Formwechsels ist das Grundkapital gemäß § 4 Abs. 4 der 
vorgeschlagenen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA um bis zu 
EUR 411.675,00 durch Ausgabe von bis zu 411.675 neuen auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der der 
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinationen dieser), die gemäß der Ermächtigung vom 
29. August 2023 von der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft begeben werden. 
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Auch das in § 5 der Satzung der Private Assets AG enthaltene Genehmigte Ka-
pital 2021 soll nicht in die neue Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA über-
nommen werden. Danach ist der Vorstand der Private Assets AG ermächtigt, das 
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25. Ok-
tober 2026 einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 749.258,00 durch 
Ausgabe von bis zu 749.258 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit 
einem rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00 gegen Bar- und/oder Sachein-
lage zu erhöhen. Diese Ermächtigung soll aufgehoben und durch ein an die nach 
Eintragung der der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfas-
sung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in das Handels-
register erhöhte Grundkapitalziffer angepasstes neues Genehmigtes Kapi-
tal 2023/I in Höhe von EUR 2.305.407,00 ersetzt werden. Die Private As-
sets SE & Co. KGaA soll damit weiterhin die Möglichkeit haben, kurzfristig das 
für die weitere Expansion erforderliche Kapital an den Kapitalmärkten durch die 
Ausgabe neuer Aktien aufzunehmen und flexibel ein günstiges Marktumfeld zur 
Deckung eines künftigen Finanzierungsbedarfs unter Berücksichtigung des ge-
setzlich zulässigen Umfangs schnell zu nutzen. Mit dem Formwechsel wird nach 
Ziffer 4 des Formwechselbeschlusses auch das Genehmigte Kapital 2023/I an 
die Gegebenheiten des Rechtsträgers neuer Rechtsform begrifflich angepasst. 
Dabei wird unter Berücksichtigung des Übergangs der Geschäftsführungsbefug-
nis der „Vorstand“ jeweils durch die „persönlich haftende Gesellschafterin“ er-
setzt. 

4.3.5 Beteiligung der Aktionäre an dem Rechtsträger neuer Rechtsform 

In Ziffer 5 und 6 des Formwechselbeschlusses wird in Umsetzung der Vorgaben 
von § 194 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 UmwG dargelegt, wie die Aktionäre der Gesell-
schaft an dem Rechtsträger neuer Rechtsform nach den für diesen geltenden 
Vorschriften beteiligt sein werden. In Ziffer 5 des Formwechselbeschlusses wird 
zunächst bestimmt, dass sich durch den Formwechsel das Grundkapital der Ge-
sellschaft nicht ändert, sondern vielmehr zum satzungsmäßigen Grundkapital 
des Rechtsträgers neuer Rechtsform wird. 

Der Entwurf des Formwechselbeschlusses bestimmt in Ziffer 6, dass der Form-
wechsel unter ausschließlicher Beteiligung der Aktionäre der Private Assets AG 
erfolgt. Eine Veränderung des Aktionärskreises erfolgt im Zusammenhang mit 
dem Formwechsel nicht. Die Aktionäre werden in demselben Umfang und mit 
derselben Anzahl an Aktien an der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt, wie 
sie vor Wirksamwerden des Formwechsels an der Private Assets AG beteiligt 
waren (Prinzip der Kontinuität der Anteilsinhaber). Der verhältnismäßige Anteil, 
den eine nennwertlose Stückaktie am Grundkapital repräsentiert, wird nicht ver-
ändert. Gemäß § 202 Abs. 1 Nr. 2 UmwG bestehen Rechte, die Dritte an den 
Aktien haben (wie etwa Pfandrechte), an den an die Stelle dieser Aktien treten-
den Stückaktien der Private Assets SE & Co. KGaA weiter; eine Neubestellung 
solcher Rechte Dritter ist nicht erforderlich. Die Aktionäre, die zum Zeitpunkt der 
Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister Aktionäre der Private As-
sets AG sind, werden Aktionäre (sog. Kommanditaktionäre) der Private 
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Assets SE & Co. KGaA. Die Private Assets Management SE wird keine Aktien 
an der Private Assets SE & Co. KGaA erwerben. 

4.3.6 Eintritt der Komplementärin Private Assets Management SE 

Gemäß § 194 Abs. 1 Nr. 4 UmwG muss der Formwechselbeschluss bestimmen, 
inwieweit der beitretenden persönlich haftenden Gesellschafterin Anteile oder 
Mitgliedschaften am Rechtsträger neuer Rechtsform eingeräumt werden sollen. 
Für die Übernahme der Komplementärstellung muss die persönlich haftende Ge-
sellschafterin gemäß § 240 Abs. 2 Satz 1 UmwG dem Formwechsel zustimmen, 
wobei diese Zustimmungserklärung gemäß § 193 Abs. 3 Satz 1 UmwG notariell 
beurkundet werden muss. Ziffer 7 des Formwechselbeschlusses bestimmt 
hierzu, dass als persönlich haftende Gesellschafterin die Private Assets Manage-
ment SE beitreten soll. Tagesordnungspunkt 11 der ordentlichen Hauptversamm-
lung am 29. August 2023, unter dem über den Formwechsel abgestimmt werden 
soll, sieht vor, dass die Private Assets Management SE ihre Zustimmung zu die-
sem Beitritt als persönlich haftende Gesellschafterin erklärt und die Satzung der 
Private Assets SE & Co. KGaA genehmigt. 

Die Private Assets Management SE wurde am 7. März 2023 als sog. Vorratsge-
sellschaft gegründet und am 13. März 2023 in das Handelsregister des Amtsge-
richts München unter HRB 283103 mit einem Grundkapital von EUR 120.000,00 
eingetragen. Am 30. Juni 2023 haben die Gesellschaft 60 % und die DMC GmbH 
40 % des Grundkapitals der Private Assets Management SE erworben. An der 
Private Assets Management SE sind daher zu 60 % die Private Assets AG (künf-
tig: Private Assets SE & Co. KGaA) und zu 40% die DMC GmbH beteiligt. Am 
30. Juni 2023 hat die Hauptversammlung der Private Assets Management SE die 
vollständige Neufassung der als Anlage 5 zu diesem Formwechselbericht beige-
fügten Satzung der Private Assets Management SE, einschließlich der neuen 
Firma „Private Assets Management SE“, beschlossen. Die Neufassung der Sat-
zung der Private Assets Management SE wurde am 30. Juni 2023 zur Eintragung 
in das Handelsregister angemeldet und ist mit ihrer Eintragung in das Handels-
register am 6. Juli 2023 wirksam geworden. 

Als persönlich haftende Gesellschafterin übernimmt die Private Assets Manage-
ment SE gemäß § 245 Abs. 2 UmwG die Rechtstellung des Gründers des 
Rechtsträgers neuer Rechtsform. Das bedeutet unter anderem, dass sie gemäß 
§ 30 Abs. 1 Satz 1 AktG den Abschlussprüfer für das erste Voll- und Rumpfge-
schäftsjahr zu bestellen und gemäß § 32 Abs. 1 AktG einen Gründungsbericht zu 
erstellen hat. 

Ferner wird unter Ziffer 7 des Formwechselbeschlusses gemäß den gesetzlichen 
Vorgaben der Kapitalanteil festgelegt, den die Private Assets Management SE 
im Zuge des Formwechsels am Rechtsträger neuer Rechtsform erhält: Es wird 
festgesetzt, dass die Private Assets Management SE keine Kapitalbeteiligung 
übernehmen wird und daher auch nicht am Vermögen und nicht am Gewinn und 
Verlust der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt sein wird. Dies bedeutet, 
dass die Private Assets Management SE beim Eintritt in die Gesellschaft keine 
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Einlage zu leisten hat; dafür hat sie allerdings auch kein Gewinnbezugsrecht. 
Dies ist eine Regelung, die für persönlich haftende Gesellschafter üblich ist, die 
ausschließlich Managementfunktionen wahrnehmen. Für die Aktionäre ergibt 
sich hieraus umgekehrt, dass ihr Dividendenbezugsrecht durch den Beitritt der 
Private Assets Management SE zur Gesellschaft nicht verwässert oder in anderer 
Weise beeinträchtigt wird. 

Die Rechte und Pflichten der persönlich haftenden Gesellschafterin sind in den 
Abschnitten 6.3.2.1 und 6.3.3.4a) dargelegt. 

4.3.7 Amtsbeendigung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Wirksamwerden eines 
Formwechsels grundsätzlich kraft Gesetzes. Dies gilt auch dann, wenn es sich 
sowohl vor als auch nach Wirksamwerden des Formwechsels um einen kraft 
Rechtsform oder kraft Mitbestimmungsrecht obligatorischen Aufsichtsrat handelt. 
Gemäß § 203 Satz 1 UmwG bleiben bei einem Formwechsel die Mitglieder des 
Aufsichtsrats aber dann für den Rest ihrer Amtszeit als Mitglieder des Aufsichts-
rats des Rechtsträgers neuer Rechtsform im Amt, wenn der Aufsichtsrat in dem 
Rechtsträger neuer Rechtsform in gleicher Weise gebildet und zusammengesetzt 
wird. Voraussetzung hierfür ist, dass der Aufsichtsrat des Rechtsträgers neuer 
Rechtsform zahlenmäßig, personell und auch nach denselben mitbestimmungs-
rechtlichen Vorschriften zusammengesetzt ist.  

Die Voraussetzung ist bei dem Formwechsel der Private Assets AG in eine KGaA 
erfüllt. Der nicht mitbestimmte Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA 
wird mit Wirksamwerden des Formwechsels gemäß § 278 Abs. 3 AktG in sinn-
gemäßer Anwendung der für die AG geltenden Vorschriften (§§ 95 ff. AktG) ge-
bildet und zusammengesetzt. 

Allerdings ist vorgesehen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats der Private As-
sets AG nicht auch automatisch Mitglieder des Aufsichtsrats der Private As-
sets SE & Co. KGaA werden. Daher wird der Hauptversammlung am 29. August 
2023 die Beschlussfassung über die Beendigung der Amtszeit der Mitglieder des 
Aufsichtsrats gemäß § 203 Satz 2 UmwG mit Wirksamwerden des Formwechsels 
durch Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft vorgeschlagen. Im An-
schluss wird die ordentliche Hauptversammlung am 29. August 2023 unter Ta-
gesordnungspunkt 12 drei Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets 
SE &Co. KGaA neu wählen. 

4.3.8 Fortgeltung von Beschlüssen der Hauptversammlung der Private Assets 
AG 

Unter Ziffer 9 sieht der Formwechselbeschluss vor, dass Beschlüsse der Haupt-
versammlung der Private Assets AG, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des Formwechsels noch nicht erledigt sind, grundsätzlich unverändert in 
der Private Assets SE & Co. KGaA fortgelten. Gemäß § 202 Abs. 1 Nr. 1 UmwG 
besteht der formwechselnde Rechtsträger in der in dem Formwechselbeschluss 
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bestimmten Rechtsform weiter, der Formwechsel erfolgt also identitätswahrend. 
Der Formwechsel hat auf die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Formwech-
sels unerledigten Beschlüsse der Hauptversammlung mithin grundsätzlich keinen 
Einfluss. Ziffer 9 des Formwechselbeschlusses stellt ausdrücklich klar, welche 
Beschlüsse der Hauptversammlung fortgelten: 

– Die Klarstellung bezieht sich zum einen auf die der Hauptversammlung 
der Private Assets AG am 29. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 9 
zur Beschlussfassung vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats zur Ausgabe von Wandelschuldver-
schreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombina-
tionen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre. Soweit diese Ermächtigung beschlossen wird, sie zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des Formwechsels noch besteht und nicht 
ausgenutzt worden ist, gilt sie zugunsten der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin der durch den Formwechsel entstehenden Private Assets 
SE & Co. KGaA unverändert fort; ebenso bleiben etwaige, auf Grund-
lage der Ermächtigung noch vor dem Wirksamwerden des Formwech-
sels ausgegebene Schuldverschreibungen in ihrem Bestand von dem 
Formwechsel der Gesellschaft in die Private Assets SE & Co. KGaA un-
berührt. Sollte die Hauptversammlung dem Beschlussvorschlag von 
Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9 dieser Haupt-
versammlung nicht zustimmen, gilt die alte Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschrei-
bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) vom 26. Oktober 2021 
zugunsten der persönlich haftenden Gesellschafterin der durch den 
Formwechsel entstehenden Private Assets SE & Co. KGaA unverän-
dert fort. 

– Unter Tagesordnungspunkt 10 wird der Hauptversammlung am 29. Au-
gust 2023 die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb und zur Ver-
wendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einzie-
hung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum 
Ausschluss des Bezugsrechts, vorgeschlagen. Soweit diese Ermächti-
gungen beschlossen werden, sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
des Formwechsels noch bestehen und nicht ausgenutzt worden sind, 
bestehen sie jeweils zugunsten der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin der durch den Formwechsel entstehenden Private As-
sets SE & Co. KGaA unverändert fort. 

4.3.9 Besondere Rechte und Vorteile 

Der Formwechselbeschluss beschreibt unter Ziffer 10, welche Rechte den Anteil-
sinhabern oder den Inhabern besonderer Rechte im Sinne des § 194 Abs. 1 Nr. 5 
UmwG in dem Rechtsträger neuer Rechtsform gewährt werden und welche Maß-
nahmen für diese Personen vorgesehen sind. Darzustellen sind nach dieser Vor-
schrift nur solche Rechte, die (auch) von dem Rechtsträger neuer Rechtsform 
„gewährt“ werden, nicht jedoch solche, die schon kraft Gesetzes bestehen oder 



 

Private Assets AG 
Formwechselbericht 

Seite 45/140 

entstehen. Damit wird den Vorgaben in § 194 Abs. 1 Nr. 5 UmwG sowie §§ 204, 
23 UmwG entsprochen. 

– Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird unter Ziffer 10 des Formwechsel-
beschlusses darauf hingewiesen, dass die Private Assets Management SE 
der Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin beitreten und die 
Führung der Geschäfte der Private Assets SE & Co. KGaA übernehmen 
wird. SD, der mittelbar über die DMC GmbH Aktionär der Gesellschaft ist, 
hält zugleich mittelbar über die DMC GmbH 40 % der Aktien und Stimm-
rechte der Private Assets Management SE und ist geschäftsführender Di-
rektor und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Private Assets Manage-
ment SE. Es wird darauf hingewiesen, dass die Private Assets Manage-
ment SE nach Maßgabe von § 7 der neuen Satzung der Private As-
sets SE & Co. KGaA zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft befugt ist und für die Übernahme der Geschäftsführungstätigkeit und 
ihres persönlichen Haftungsrisikos eine gewinn- und verlustunabhängige 
jährliche Vergütung in Höhe von 4 % ihres Grundkapitals sowie Auslagen-
ersatz erhält (vgl. § 7 Abs. 6 und Abs. 7 der vorgeschlagenen Satzung für 
die Private Assets SE & Co. KGaA). 

– Weiterhin wird im Formwechselbeschluss vorsorglich darauf hingewiesen, 
dass die Beschlüsse der Hauptversammlung, soweit sie Angelegenheiten 
betreffen, für die bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis der 
persönlich haftenden Gesellschafterin und der Kommanditisten erforderlich 
ist, gemäß § 25 Abs. 4 der vorgeschlagenen Satzung für die Private As-
sets SE & Co. KGaA – insofern inhaltsgleich mit § 285 Abs. 2 Satz 1 AktG 
– der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin bedürfen. 
Auch Beschlüsse der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresab-
schlusses bedürfen – entsprechend der gesetzlichen Regelung (§ 286 
Abs. 1 Satz 2 AktG) – zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin (§ 26 Abs. 4 der vorgeschlagenen Satzung für 
die Private Assets SE & Co. KGaA). 

– Darüber hinaus wird unter Ziffer 10 des Formwechselbeschlusses aus 
Gründen rechtlicher Vorsicht darauf hingewiesen, dass SD als alleiniges 
Mitglied des bisherigen Vorstands und (mittelbarer) Aktionär der Private As-
sets AG als geschäftsführender Direktor und gleichzeitig Mitglied des Ver-
waltungsrats der Private Assets Management SE bestellt ist. Damit über-
nimmt eine Person und ein (mittelbarer) Aktionär, der bislang die Geschäfte 
der Gesellschaft geführt hat, auch künftig die Geschäftsführung der Private 
Assets SE & Co. KGaA. Zudem wird mit Herrn. Dr. Lukas Lenz eines der 
amtierenden und unter Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung am 
29. August 2023 zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Aufsichtsrats 
der Private Assets AG – vorbehaltlich der Beschlussfassung unter Tages-
ordnungspunkt 12 der Hauptversammlung am 29. August 2023 – auch als 
Mitglied des Aufsichtsrats der Private Assets SE & Co. KGaA bestellt. Wei-
terhin soll – vorbehaltlich der Beschlussfassung unter Tagesordnungs-
punkt 13 der Hauptversammlung am 29. August 2023 – mit Herrn Dr. Lukas 
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Lenz eines der amtierenden und unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wieder-
wahl stehenden Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG auch 
als Mitglied des Gesellschafterausschusses der Private As-
sets SE & Co. KGaA bestellt werden. 

– Weiterhin wird aus Gründen rechtlicher Vorsorge darauf hingewiesen, dass 
auf der Grundlage der Stimmbindungsvereinbarung der DMC GmbH das 
Recht zur Nominierung eines Mitglieds des Verwaltungsrats der Private As-
sets Management SE eingeräumt wird, zu dessen Wahl die Aktionäre der 
Private Assets Management SE verpflichtet sind, wenn und solange die 
DMC GmbH und/oder SD, seine Ehefrau und seine Abkömmlinge einzeln 
oder gemeinsam insgesamt in Höhe von mindestens 15 % am Grundkapital 
der Private Assets SE & Co. KGaA unmittelbar und/oder mittelbar beteiligt 
sind. Ferner sieht die Stimmbindungsvereinbarung vor, dass Kommandit-
aktionären der Private Assets SE & Co. KGaA das Recht zur Nominierung 
eines Mitglieds des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE 
eingeräumt wird, zu dessen Wahl die Aktionäre der Private Assets Manage-
ment SE verpflichtet sind, wenn und solange diese Kommanditaktionäre 
unmittelbar insgesamt in Höhe von mindestens 20 % am Grundkapital der 
Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt sind. Es wird darauf hingewiesen, 
dass diese Nominierungsrechte nach der Stimmbindungsvereinbarung ins-
gesamt höchstens für ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Pri-
vate Assets Management SE bestehen. Zwei Drittel der Mitglieder des Ver-
waltungsrats der Private Assets Management SE werden durch die Haupt-
versammlung der Private Assets Management SE ohne Bindung an ein No-
minierungsrecht gewählt. In der Hauptversammlung der Private Assets Ma-
nagement SE verfügt die Private Assets SE & Co. KGaA über 60 % der 
Stimmrechte und die DMC GmbH über 40 % der Stimmrechte. Als Aktionä-
rin der Private Assets Management SE wird die Private As-
sets SE & Co. KGaA von ihrem Gesellschafterausschuss vertreten, dessen 
Mitglieder ausschließlich von den Aktionären der Private As-
sets SE & Co. KGaA gewählt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die vorgenannten Nominierungsrechte ausschließlich schuldvertraglich 
durch die zusätzlich abgeschlossene Stimmbindungsvereinbarung gewährt 
werden. 

– Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird schließlich darauf hingewiesen, 
dass die Aktien der Private Assets Management SE nur übertragbar sind, 
wenn die Private Assets Management SE zustimmt (sog. Vinkulierung; § 6 
Abs. 4 der als Anlage 5 zu diesem Formwechselbericht beigefügten Sat-
zung der Private Assets Management SE). Die Zustimmung erteilen die ge-
schäftsführenden Direktoren. Über die Erteilung der Zustimmung entschei-
det die Hauptversammlung der Private Assets Management SE durch Be-
schluss, der einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen bedarf. Die Übertragung von Aktien an der Private Assets Ma-
nagement SE ist daher auch an die Zustimmung von SD, der zugleich mit-
telbar über die DMC GmbH Aktionär der Gesellschaft ist, gebunden. 
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4.3.10 Kein Abfindungsangebot an die Aktionäre 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgabe in § 250 UmwG ist bei einem Formwechsel 
von einer AG in eine KGaA, wie im vorliegenden Fall, kein Abfindungsangebot 
nach § 207 UmwG abzugeben. 

Die Gesellschaft ist aufgrund dieser Regelung nicht befugt, den Aktionären die 
Möglichkeit zu geben, im Zuge des Formwechsels gegen eine Abfindung aus der 
Gesellschaft auszuscheiden, da ihre Rechtstellung im Wesentlichen unverändert 
bleibt. Hierauf wird in Ziffer 11 des Formwechselbeschlusses verwiesen. 

4.3.11 Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 

Wie in § 194 Abs. 1 Nr. 7 UmwG vorgegeben, enthält Ziffer 12 des Formwech-
selbeschlusses Angaben zu den Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer 
und ihre Vertretungen sowie zu den insoweit vorgesehenen Maßnahmen. Die 
Zuleitung des Entwurfs des Formwechselbeschlusses gemäß § 194 Abs. 2 
UmwG entfällt, da bei der Private Assets AG keine Betriebsräte existieren. Eine 
ersatzweise Zuleitung unmittelbar an die Belegschaft ist gesetzlich nicht vorge-
sehen (arg. e § 122e Satz 2 UmwG) und erfolgt daher nicht. Einzelheiten zu den 
Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen sowie zu 
den insoweit vorgesehenen Maßnahmen werden aufgrund gesetzlicher Regelun-
gen im Formwechselbeschluss selbst wie folgt erläutert: 

4.3.11.1 Folgen des Formwechsels für die Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 

Der Formwechsel hat auf die Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihre Arbeitsver-
hältnisse keine Auswirkungen. Durch den Formwechsel erfolgt kein Arbeitgeber-
wechsel. Die Arbeitsverträge der Arbeitnehmer gelten unverändert fort, d. h. 
sämtliche Arbeitgeberpflichten aus den Arbeitsverhältnissen bleiben unverändert 
bestehen. Die Direktionsbefugnisse des Arbeitgebers werden nach dem Form-
wechsel von der Private Assets SE & Co. KGaA, vertreten durch den Vorstand 
der persönlich haftenden Gesellschafterin Private Assets Management SE, aus-
geübt. Änderungen ergeben sich hierdurch für die Arbeitnehmer nicht. Die Be-
triebszugehörigkeit wird durch den Formwechsel nicht unterbrochen.  

Bei der Private Assets AG wurden keine Betriebsräte gewählt und demnach keine 
Betriebsvereinbarungen geschlossen. Die Private Assets AG ist zudem nicht an 
Tarifverträge gebunden. Bereits deshalb ergeben sich aus dem Formwechsel 
keine Veränderungen in Bezug auf Arbeitnehmervertretungen, Betriebsvereinba-
rungen und Tarifverträge. 

Dies gilt überdies deshalb, weil die rechtliche und wirtschaftliche Identität der Pri-
vate Assets AG im Zuge des Formwechsels bestehen bleibt und der Formwech-
sel keine Auswirkungen auf die betriebliche Struktur hat.  
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4.3.11.2 Folgen des Formwechsels für die unternehmerische Mitbestimmung 

In den Aufsichtsrat der Private Assets AG wurden keine Arbeitnehmervertreter 
gewählt. Der Formwechsel hat mithin im Hinblick auf die unternehmerische Mit-
bestimmung keine Konsequenzen, da ein Formwechsel von der Rechtsform der 
AG in die Rechtsform der KGaA als solcher nach den geltenden mitbestimmungs-
rechtlichen Vorschriften unter keinen Umständen mit einem Mitbestimmungszu-
wachs verbunden sein kann. § 8 Abs. 1 der als Anlage 4 beigefügten Satzung 
der Private Assets SE & Co. KGaA sieht daher vor, dass der Aufsichtsrat aus drei 
Mitgliedern besteht, die ausschließlich von der Hauptversammlung gewählt wer-
den.  

Die unternehmerische Mitbestimmung im Verwaltungsrat der Private Assets Ma-
nagement SE richtet sich nach den Vorschriften der SE-Verordnung und des SE-
Beteiligungsgesetzes. Die Private Assets Management SE verfügt derzeit über 
keine Arbeitnehmer. Eine Zurechnung von Arbeitnehmern, die zu einer Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat der Private Assets Management 
SE führen würde, findet nicht statt. 

Im Zusammenhang mit dem Formwechsel sind keine Maßnahmen vorgesehen 
oder geplant, die Auswirkungen auf die Situation der Arbeitnehmer der Private 
Assets AG oder ihrer Tochtergesellschaften hätten. 

4.3.12 Anweisungen hinsichtlich der Anmeldung zur Eintragung in das Handels-
register 

In Ziffer 13 des Formwechselbeschlusses wird schließlich der Vorstand angewie-
sen, bei der Anmeldung des Formwechselbeschlusses zur Eintragung in das 
Handelsregister der Gesellschaft sicherzustellen, dass zunächst die unter Tages-
ordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfas-
sung vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in das Handels-
register eingetragen wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die in der 
neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA angegebene Grundkapitalzif-
fer und die darauf aufbauenden Regelungen der Satzungen richtig sind. 

4.4 Aufsichtsrat des Rechtsträgers neuer Rechtsform 

Die Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Wirksamwer-
den eines Formwechsels grundsätzlich kraft Gesetzes. Dies gilt auch dann, wenn 
es sich sowohl vor als auch nach Wirksamwerden des Formwechsels um einen 
kraft Rechtsform oder kraft Mitbestimmungsrecht obligatorischen Aufsichtsrat 
handelt. Gemäß § 203 Satz 1 UmwG bleiben bei einem Formwechsel die Mitglie-
der des Aufsichtsrats aber dann für den Rest ihrer Amtszeit als Mitglieder des 
Aufsichtsrats des Rechtsträgers neuer Rechtsform im Amt, wenn der Aufsichtsrat 
in dem Rechtsträger neuer Rechtsform in gleicher Weise gebildet und zusam-
mengesetzt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass der Aufsichtsrat des Rechtsträ-
gers neuer Rechtsform zahlenmäßig und personell entsprechend sowie nach 
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denselben mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften wie der Aufsichtsrat des 
Rechtsträgers alter Rechtsform zusammengesetzt ist.  

Diese Voraussetzung ist bei dem Formwechsel der Private Assets AG in eine 
KGaA erfüllt, da der nicht mitbestimmte Aufsichtsrat der Private As-
sets SE & Co. KGaA nach § 278 Abs. 3 AktG in sinngemäßer Anwendung der für 
die AG geltenden Vorschriften (vgl. §§ 95 ff. AktG) gebildet und zusammenge-
setzt wird. Der Hauptversammlung am 29. August 2023 wird aber unter Ziffer 8 
des Formwechselbeschlusses die Beschlussfassung über die Beendigung der 
Amtszeit der unter Tagesordnungspunkt 6 der Hauptversammlung zu wählenden 
Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 203 Satz 2 UmwG mit Wirksamwerden des 
Formwechsels durch Eintragung im Handelsregister vorgeschlagen (siehe im 
Einzelnen hierzu Abschnitt 4.3.7). Im Anschluss wird die Hauptversammlung am 
29. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 12 drei Mitglieder des Aufsichtsrats 
der Private Assets SE & Co. KGaA neu wählen. 

5. Operative, bilanzielle, finanzwirtschaftliche und steuerliche Auswirkungen 
des Formwechsels 

5.1 Operative Auswirkungen des Formwechsels 

Der Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der KGaA hat – isoliert be-
trachtet – keine Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die 
Auswirkungen des Formwechsels sind ausschließlich auf die Änderung der 
Rechtsform beschränkt und berühren das operative Geschäft der Gesellschaft 
nicht. Auch die Private Assets SE & Co. KGaA wird eine nicht operativ tätige Hol-
dinggesellschaft sein; das Verhältnis zu den operativ tätigen Tochtergesellschaf-
ten wird sich durch den Formwechsel nicht ändern. 

5.2 Bilanzielle und finanzwirtschaftliche Auswirkungen 

Der Formwechsel der Private Assets AG in eine Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien lässt das Eigenkapital der Gesellschaft unverändert (siehe zum Grundkapital 
die Erläuterung in Abschnitt 4.3.5). Dies gilt insbesondere für den Betrag des ge-
zeichneten Kapitals sowie für die Kapital- und Gewinnrücklagen. 

Zur Durchführung des Formwechsels muss weder eine Schlussbilanz noch eine 
Eröffnungsbilanz aufgestellt werden. Wegen der Fortführung der Buchwerte ist 
der Formwechsel ergebnisneutral. Die Kosten des Formwechsels in Höhe von 
geschätzt EUR 400.000,00 (siehe Abschnitt 3.6) sind aufwandswirksam zu erfas-
sen. Der Formwechsel kann nicht auf einen früheren Stichtag als den Tag der 
Eintragung in das Handelsregister zurückbezogen werden. 

Nach dem Formwechsel führen Aktionäre, die ihre Beteiligung an der Gesell-
schaft bilanzieren, den Wertansatz ihrer Beteiligung als Wertansatz für die Betei-
ligung an der Private Assets SE & Co. KGaA unverändert fort. 
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5.3 Steuerliche Auswirkungen des Formwechsels 

5.3.1 Steuerliche Auswirkungen für die Gesellschaft 

5.3.1.1 Ertragsteuern 

Der Formwechsel bewirkt keine Vermögensübertragung. Er führt daher nicht zu 
einer Gewinnrealisierung bei der Gesellschaft, so dass Steuerneutralität gewähr-
leistet ist. 

Der zivilrechtlich identitätswahrende Formwechsel der Private Assets AG in eine 
KGaA ist deshalb im Ergebnis auf Ebene der Gesellschaft ertragsteuerneutral, 
sofern – wie vorliegend vorgesehen – die Private Assets Management SE als 
persönlich haftende Gesellschafterin der Private Assets SE & Co. KGaA nicht am 
Vermögen der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt wird. 

5.3.1.2 Verkehrssteuern 

Der Formwechsel der Private Assets AG in eine KGaA hat weder umsatzsteuer-
liche noch grunderwerbsteuerliche Folgen für die Gesellschaft. Ein zivilrechtlich 
identitätswahrender Formwechsel stellt keine umsatzsteuerbare Leistung dar; 
darüber hinaus ist auf Ebene der formwechselnden Private Assets AG sowie de-
ren Tochtergesellschaften auch nicht von einem grunderwerbsteuerbaren 
Rechtsträgerwechsel auszugehen. 

5.3.2 Steuerliche Auswirkungen für Aktionäre 

Die folgende Beschreibung der steuerlichen Auswirkungen des Formwechsels 
für die Aktionäre dient lediglich Informationszwecken und gibt einen Überblick, 
berücksichtigt aber nicht die jeweiligen Umstände des einzelnen Aktionärs. Zur 
Beurteilung der persönlichen Verhältnisse des einzelnen Aktionärs ist daher eine 
individuelle Beratung durch einen steuerrechtlichen Berater empfehlenswert. 
Diese Empfehlung gilt insbesondere für im Ausland ansässige bzw. ausländi-
schem Steuerrecht unterliegende Aktionäre. 

5.3.2.1 Inländische Aktionäre 

Für in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Aktionäre ergeben sich im Er-
gebnis keine steuerlichen Auswirkungen durch den Formwechsel, weil kein steu-
erpflichtiger Gewinn realisiert wird. Der Formwechsel ist kein Veräußerungsvor-
gang, insbesondere liegt aus steuerlicher Sicht kein realisierender Tausch der 
Aktien an der Private Assets AG gegen die Kommanditaktien an der Private As-
sets SE & Co. KGaA vor. 

5.3.2.2 Ausländische Aktionäre 

Für Aktionäre, die außerhalb Deutschlands unbeschränkt steuerpflichtig sind, 
sind steuerliche Konsequenzen nicht geprüft worden. Etwaigen ausländischen 
Aktionären wird empfohlen, sich an ihren steuerlichen Berater zu wenden. 
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5.3.3 Besteuerung der Gesellschaft nach erfolgtem Formwechsel 

Die Private Assets SE & Co. KGaA ist im Anschluss an den erfolgten Formwech-
sel weiterhin eine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG. Sofern 
– wie vorliegend vorgesehen – die Private Assets Management SE als persönlich 
haftende Gesellschafterin der KGaA nicht am Vermögen der KGaA beteiligt wird, 
ergeben sich – abgesehen von nachfolgend dargelegten Teilaspekten – im Hin-
blick auf die Besteuerung der Private Assets SE & Co. KGaA im Vergleich zur 
Besteuerung der Private Assets AG keine Änderungen. 

5.3.4 Steuerliche Behandlung bestimmter Gewinnanteile und der Geschäftsfüh-
rervergütung 

Für gewerbesteuerliche Zwecke sind die auf Ebene der Private As-
sets SE & Co. KGaA gewinnmindernd berücksichtigten Gewinnanteile, die an die 
persönlich haftende Gesellschafterin der Private Assets SE & Co. KGaA auf ihre 
nicht auf das Grundkapital geleisteten Einlagen oder als Vergütung (Tantieme) 
für die Geschäftsführung verteilt werden, nach § 8 Nr. 4 GewStG dem Gewerbe-
ertrag der Private Assets SE & Co. KGaA wieder hinzuzurechnen. 

Um eine gewerbesteuerliche Doppelbelastung der – bereits auf Ebene der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA hinzugerechneten und versteuerten – Vergütungen 
zu verhindern, sind diese bei der Ermittlung des Gewerbeertrags der Private As-
sets Management SE nach § 9 Nr. 2b GewStG zu kürzen. Bezüglich der Höhe 
der vorzunehmenden Kürzungen besteht eine „Spiegelbildlichkeit“ zu der nach 
§ 8 Nr. 4 GewStG bei der Private Assets SE & Co. KGaA vorgenommenen Hin-
zurechnung. 

6. Die künftige Beteiligung der Aktionäre an der Private As-
sets SE & Co. KGaA 

In diesem Abschnitt wird die künftige Beteiligung der Aktionäre an der Private 
Assets SE & Co. KGaA dargestellt. Zu diesem Zweck werden die wesentlichen 
gesetzlichen und satzungsmäßigen Regelungen, die derzeit für die Private As-
sets AG gelten, denen der künftigen Private Assets SE & Co. KGaA gegenüber-
gestellt. Dabei wird insbesondere auf die Rechte der Aktionäre und auf die Cor-
porate Governance eingegangen. 

Die nachfolgend in den Abschnitten 6.1 und 6.2 enthaltenen, allgemeinen Aus-
führungen ermöglichen einen Vergleich der grundsätzlichen Unterschiede zwi-
schen einer Aktiengesellschaft und einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die 
jeweils dem gesetzlichen Leitbild entsprechen. Dadurch werden die Aktionäre der 
Gesellschaft über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den beiden 
Rechtsformen informiert. 
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6.1 Allgemeine Beschreibung der Rechtsform „Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien“ (KGaA) 

6.1.1 Die KGaA als gesellschaftsrechtliche Mischform 

Die KGaA ist eine gesellschaftsrechtliche Mischform, die sowohl personengesell-
schaftsrechtliche als auch kapitalgesellschaftsrechtliche Elemente aufweist. Die 
KGaA hat Ähnlichkeiten zur Kommanditgesellschaft einerseits und zur Aktienge-
sellschaft (AG) andererseits. Wie die Aktiengesellschaft ist die KGaA eine Kapi-
talgesellschaft, deren Grundkapital in Aktien zerlegt ist. Daher ist die KGaA 
ebenso wie die Aktiengesellschaft für einen breiten Anlegerkreis und eine einfa-
che Handelbarkeit der Anteilsrechte geeignet. Die KGaA ist neben der AG die 
einzige Rechtsform nach deutschem Recht, deren Anteile börsenmäßig gehan-
delt werden können. Wie bei der Kommanditgesellschaft gibt es bei der KGaA 
zwei verschiedene Gesellschaftergruppen, den bzw. die persönlich haftenden 
Gesellschafter einerseits und die Kommanditaktionäre andererseits. 

6.1.2 Die Organe der KGaA 

Die KGaA hat als Pflichtorgane den bzw. die persönlich haftenden Gesellschaf-
ter, den Aufsichtsrat und die Hauptversammlung.  

Die KGaA kann einen oder mehrere persönlich haftende Gesellschafter (auch 
Komplementäre genannt) haben. Diese persönlich haftenden Gesellschafter füh-
ren die Geschäfte der KGaA. Sie erhalten ihre Organstellung bereits aufgrund 
ihrer Gesellschafterstellung, sie sind daher ein sog. geborenes Gesellschaftsor-
gan. Im Gegensatz hierzu wird der Vorstand einer Aktiengesellschaft vom Auf-
sichtsrat bestellt (sog. gekorenes Gesellschaftsorgan). Der Aufsichtsrat der 
KGaA hat, anders als der Aufsichtsrat der Aktiengesellschaft in Bezug auf den 
Vorstand, auf die Bestellung der persönlich haftenden Gesellschafter keinen Ein-
fluss. Auch ist eine „Abberufung“ der persönlich haftenden Gesellschafter nur un-
ter sehr engen Voraussetzungen und nur durch gerichtliche Entscheidung mög-
lich. Die persönlich haftenden Gesellschafter können eine Sondereinlage in die 
KGaA erbringen und sich dadurch am Grundkapital der KGaA beteiligen, jedoch 
ist eine solche Beteiligung nicht zwingend. Die persönlich haftenden Gesellschaf-
ter haften gegenüber Dritten persönlich und unbeschränkt für Verbindlichkeiten 
der KGaA. Soweit die persönlich haftenden Gesellschafter juristische Personen 
mit beschränkter Haftung sind, haften diese gemäß den für sie geltenden gesetz-
lichen Regelungen ausschließlich mit ihrem Gesellschaftsvermögen für Verbind-
lichkeiten der KGaA. 

Der Aufsichtsrat der KGaA ist im Wesentlichen wie der Aufsichtsrat einer Aktien-
gesellschaft verfasst. Ebenso wie der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft ist der 
Aufsichtsrat der KGaA verpflichtet, die Geschäftsführung zu überwachen. Dabei 
kann der Aufsichtsrat jedoch im Regelfall weder eine Geschäftsordnung für die 
Geschäftsführung erlassen noch Kataloge mit Geschäftsführungsmaßnahmen 
aufstellen, die seiner Zustimmung bedürfen. Auch wirkt der Aufsichtsrat der 
KGaA, anders als im Regelfall bei der Aktiengesellschaft, nicht an der 
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Feststellung des Jahresabschlusses mit. Der Aufsichtsrat wird von den Komman-
ditaktionären in der Hauptversammlung gewählt. Für den Fall, dass die persön-
lich haftenden Gesellschafter Aktien an der KGaA halten, steht diesen in der 
Hauptversammlung bei der Wahl des Aufsichtsrats kein Stimmrecht zu. 

Die Hauptversammlung ist das Beschlussgremium der Kommanditaktionäre. Im 
Gegensatz zur Lage bei der Aktiengesellschaft beschließt die Hauptversamm-
lung der KGaA (mit Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter) auch 
über die Feststellung des Jahresabschlusses. Das interne Verfahren der Haupt-
versammlung entspricht dem der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft. 
Beschlüsse der Hauptversammlung über Satzungsänderungen und sonstige 
Grundlagenbeschlüsse bedürfen grundsätzlich auch der Zustimmung der persön-
lich haftenden Gesellschafter; dies gibt den persönlich haftenden Gesellschaftern 
im Ergebnis ein Vetorecht. 

6.1.3 Stellung der Mitglieder der unterschiedlichen Gesellschaftergruppen  

Die Mitglieder der unterschiedlichen Gesellschaftergruppen, also der Gruppe der 
Kommanditaktionäre einerseits und der Gruppe der persönlich haftenden Gesell-
schafter andererseits, haben aufgrund der Struktur der KGaA unterschiedliche 
Rechtspositionen innerhalb dieser Gesellschaft. Dies betrifft insbesondere die 
Möglichkeit zur Einflussnahme auf die KGaA. 

Die Kommanditaktionäre haben im Rahmen der Hauptversammlung Einfluss in 
Form der Ausübung von Stimmrechten. Im Vergleich zur Lage bei einer Aktien-
gesellschaft besteht bei der KGaA nach dem gesetzlichen Leitbild jedoch ein Ve-
torecht der persönlich haftenden Gesellschafter bei wesentlichen Beschlussge-
genständen, so dass insgesamt der Einfluss der Gesamtheit der Kommanditakti-
onäre über die Hauptversammlung auf die KGaA geringer ist als bei einer Akti-
engesellschaft. Ebenso wie bei einer Aktiengesellschaft werden die Mitglieder 
des Aufsichtsrats, die nicht Arbeitnehmervertreter sind, von der Hauptversamm-
lung gewählt. Da der Aufsichtsrat einer KGaA jedoch geringere Befugnisse hat 
als der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft, ist der mittelbare Einfluss der Kom-
manditaktionäre über den Aufsichtsrat auf die KGaA im gesetzlichen Regelfall 
ebenfalls geringer als bei einer Aktiengesellschaft (siehe jedoch zur Bildung eines 
Gesellschafterausschusses im vorliegenden Fall unter Abschnitt 6.3.2.4).  

Die Stellung der persönlich haftenden Gesellschafter ist strukturell stärker als die 
Stellung der Kommanditaktionäre. Dies beruht auf der Geschäftsführungskompe-
tenz der persönlich haftenden Gesellschafter, dem bestehenden Vetorecht bei 
wesentlichen Beschlüssen der Hauptversammlung und der nach dem gesetzli-
chen Leitbild der KGaA aufgrund der persönlichen Haftung bestehenden Unab-
hängigkeit der persönlich haftenden Gesellschafter gegenüber Einflussnahmen 
der Gesamtheit der Kommanditaktionäre. Diese unabhängige Stellung der per-
sönlich haftenden Gesellschafter bringt es mit sich, dass die Einflussmöglichkei-
ten der persönlich haftenden Gesellschafter bzw. der hinter ihnen stehenden Ge-
sellschafter nicht gegen ihren Willen durch spätere Satzungsänderung entziehbar 
sind. Dies gilt grundsätzlich auch für den Fall, dass die persönlich haftenden 
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Gesellschafter bzw. die hinter diesen stehenden Gesellschafter gar nicht oder nur 
in geringem Umfang am Grundkapital der KGaA beteiligt sind. 

Weitere Einzelheiten zu den rechtlichen Unterschieden zwischen einer Aktienge-
sellschaft einerseits und einer KGaA andererseits werden nachfolgend zunächst 
in allgemeiner Form und anschließend anhand der für die Private As-
sets SE & Co. KGaA vorgeschlagenen Struktur erläutert. 

6.2 Allgemeiner Vergleich der wesentlichen Rechtsgrundlagen von AG und 
KGaA 

6.2.1 Allgemeine Vorschriften 

6.2.1.1 Grundkapital / Ausgestaltung der Aktien 

Das Grundkapital einer KGaA lautet wie bei der AG auf Euro (§§ 6, 278 Abs. 3 
AktG) und muss jeweils mindestens EUR 50.000,00 betragen (§§ 7, 278 Abs. 3 
AktG). 

Ebenso wie die Aktien einer AG können die Aktien einer KGaA in verschiedener 
Weise ausgestaltet werden. Danach können die Aktien entweder als Nennbe-
tragsaktien oder als Stückaktien begründet werden. Die Aktien können sowohl 
bei der AG als auch bei der KGaA auf den Inhaber oder auf Namen lauten. Auf 
Namen lautende Aktien können vinkuliert werden. Auch die Ausgabe von Aktien 
verschiedener Gattungen, insbesondere die Ausgabe von Vorzugsaktien, ist so-
wohl bei der AG als auch bei der KGaA möglich. 

6.2.1.2 Sitz 

Wie bei der AG wird auch bei der KGaA der Sitz durch die Satzung bestimmt und 
muss im Inland liegen (§§ 5, 278 Abs. 3 AktG). Der Sitz einer AG oder KGaA 
kann nur durch Satzungsänderung verlegt werden (§§ 278 Abs. 3, 179 ff., 5 
AktG). 

6.2.1.3 Mitteilungspflichten 

Sowohl für eine AG als auch für eine KGaA finden hinsichtlich Mitteilungspflichten 
über Stimmrechtsanteile die Regelungen der §§ 33 ff. WpHG (börsennotierte 
AG/KGaA) bzw. der §§ 20, 21 AktG (nicht börsennotierte AG/KGaA) Anwendung. 
Dies gilt auch für § 44 WpHG bzw. §§ 20 Abs. 7, 21 Abs. 4 AktG, die den Verlust 
der Aktionärsrechte bei Verletzung von Mitteilungspflichten anordnen. Die Vor-
schriften der §§ 33 ff. WpHG finden nur auf Kapitalgesellschaften Anwendung, 
deren Anteile im regulierten Markt gehandelt werden. Für Kapitalgesellschaften, 
deren Anteile nicht im regulierten Markt gehandelt werden, können sich aus den 
Börsenordnungen für den Freiverkehr weitere Mitteilungspflichten ergeben. 
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6.2.2 Gründung der Gesellschaft 

Die Gründungsvorschriften der AG (Feststellung der Satzung, Sondervorteile, 
Gründungsaufwand, Gründer, Errichtung der Gesellschaft, Bestellung des Auf-
sichtsrats, des Vorstands und des Abschlussprüfers, Gründungsbericht, Grün-
dungsprüfung, Anmeldung der Gesellschaft, Prüfung durch das Gericht sowie 
Eintragung in das Handelsregister) sind in den §§ 23 ff. AktG geregelt. Für einen 
Formwechsel gelten darüber hinaus die §§ 190 ff. UmwG. 

Soweit sich aus den §§ 279 bis 283 AktG nichts anderes ergibt, sind die für eine 
Aktiengesellschaft geltenden Gründungsvorschriften über den Verweis in § 278 
Abs. 3 AktG auch auf die Gründung einer KGaA anwendbar. Die speziellen 
KGaA-Gründungsvorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass an der 
Gründung einer KGaA mindestens ein persönlich haftender Gesellschafter betei-
ligt ist. Auf den Formwechsel finden ebenfalls die §§ 190 ff. UmwG Anwendung. 
Bei dem Formwechsel einer AG in eine KGaA treten die persönlich haftenden 
Gesellschafter der KGaA an die Stelle der Gründer (§ 245 Abs. 2 UmwG). 

Im Hinblick auf die Kapitalaufbringung sind auf die KGaA über den Verweis in 
§ 278 Abs. 3 AktG die für eine Aktiengesellschaft geltenden Regelungen an-
wendbar. 

6.2.3 Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und Gesellschafter 

Das Aktiengesetz verlangt die Gleichbehandlung der Aktionäre unter gleichen 
Voraussetzungen (§ 53a AktG). Dieser Grundsatz gilt über den Verweis in § 278 
Abs. 3 AktG auch für die KGaA. 

Wesentlicher Unterschied zwischen AG und KGaA ist, dass die persönlich haf-
tenden Gesellschafter gegenüber Dritten persönlich und unbeschränkt für die 
Verbindlichkeiten der KGaA haften. Soweit die persönlich haftenden Gesellschaf-
ter juristische Personen mit beschränkter Haftung sind, haften sie gemäß den für 
sie geltenden gesetzlichen Regelungen ausschließlich mit ihrem Gesellschafts-
vermögen für die Verbindlichkeiten der KGaA. 

Für die AG verbietet § 56 AktG die Zeichnung eigener Aktien und § 57 AktG die 
Rückgewähr von Einlagen. Die Verwendung des Jahresüberschusses und die 
Bildung von Rücklagen richtet sich nach § 58 Abs. 1 bis 3 AktG, der Anspruch 
der Aktionäre auf den Bilanzgewinn nach § 58 Abs. 4 AktG. Abschlagszahlungen 
auf den Bilanzgewinn sind nur unter engen Voraussetzungen möglich (§ 59 
AktG). Die genannten Vorschriften gelten gemäß § 278 Abs. 3 AktG auch für die 
KGaA. 

Die Gewinnverteilung bei der AG hat sich grundsätzlich nach den Anteilen der 
Aktionäre zu bestimmen, wobei die Satzung eine andere Art der Gewinnvertei-
lung bestimmen kann (§ 60 AktG). Bei der KGaA richtet sich die Gewinnvertei-
lung zwischen den beiden Gesellschaftergruppen nach § 278 Abs. 2 AktG i. V. 
m. § 168 Abs. 1 HGB, sofern die Satzung keine abweichende Gewinnverteilung 
vorsieht. Hinsichtlich der Verteilung unter den Kommanditaktionären findet über 
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§ 278 Abs. 3 AktG auch § 60 AktG Anwendung. Ebenso wie die Satzung der Pri-
vate Assets AG sieht die vorgeschlagene Satzung der Private As-
sets SE & Co. KGaA vor, dass über die Verwendung des Bilanzgewinns die 
Hauptversammlung entscheidet (siehe Abschnitt 6.3.3.5b)). 

Entsprechend dem Grundsatz der Kapitalerhaltung ist in der AG wie in der KGaA 
nur unter eingeschränkten Voraussetzungen der Erwerb von eigenen Aktien zu-
lässig (§§ 278 Abs. 3, 71, 71a, 71b, 71c, 71d und 71e AktG). 

6.2.4 Verfassung der Gesellschaft  

Im Gegensatz zur AG besteht das dualistische System der KGaA nicht aus Vor-
stand und Aufsichtsrat, sondern aus persönlich haftenden Gesellschaftern 
(§§ 278 Abs. 2, 283 AktG, §§ 161 Abs. 2, 114, 115 HGB) und Aufsichtsrat 
(§§ 278 Abs. 3, 95 ff., 287 AktG). 

6.2.4.1 Leitungsorgan 

a) Leitung der Gesellschaft 

Bei der AG führt der Vorstand die Geschäfte der Gesellschaft (§ 76 AktG). Anders 
als die AG hat die KGaA keinen Vorstand. Die persönlich haftenden Gesellschaf-
ter führen die Geschäfte der KGaA in eigener Verantwortung (§§ 278 Abs. 2, 283 
AktG, §§ 161 Abs. 2, 114, 115 HGB). Sind die persönlich haftenden Gesellschaf-
ter juristische Personen, handeln diese durch ihre Leitungsorgane. 

b) Größe und Zusammensetzung des Leitungsorgans 

Der Vorstand einer AG kann aus einer oder mehreren Personen bestehen (§ 76 
Abs. 2 Satz 1 AktG). Dementsprechend sieht die Satzung der Private Assets AG 
in § 6 Satz 1 und Satz 2 vor, dass der Vorstand aus einer oder mehreren Perso-
nen bestehen kann und der Aufsichtsrat die genaue Zahl der Mitglieder des Vor-
stands bestimmt. 

Bei der KGaA sind die persönlich haftenden Gesellschafter aufgrund ihrer Ge-
sellschafterstellung als sog. geborenes Gesellschaftsorgan kraft Gesetzes zur 
Leitung der Gesellschaft berufen (§ 278 Abs. 2 AktG, §§ 161 Abs. 2, 114, 115 
HGB). Die KGaA kann einen oder mehrere persönlich haftende Gesellschafter 
haben. Persönlich haftender Gesellschafter einer KGaA kann eine natürliche Per-
son, eine Personengesellschaft oder eine juristische Person sein. 

c) Geschäftsführung 

Für die AG gilt vorbehaltlich abweichender Satzungs- und Geschäftsordnungsre-
geln der Grundsatz der gemeinschaftlichen Geschäftsführung. Auch gilt der ak-
tienrechtliche Grundsatz, dass Meinungsverschiedenheiten im Vorstand nicht 
durch ein oder mehrere Vorstandsmitglieder gegen die Mehrheit der Mitglieder 
des Vorstands entschieden werden können (§ 77 Abs. 1 Satz 2 AktG). 
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Bei der KGaA gilt der Grundsatz, dass von mehreren geschäftsführenden per-
sönlich haftenden Gesellschaftern jeder einzelgeschäftsführungsbefugt ist (§ 278 
Abs. 2 AktG, §§ 161 Abs. 2, 115 HGB). Durch entsprechende Satzungsregelung 
kann Gesamtgeschäftsführung vereinbart werden. In diesem Fall bedarf es für 
jedes Geschäft der Zustimmung aller geschäftsführender Gesellschafter (§ 278 
Abs. 2 AktG, §§ 161 Abs. 2, 115 Abs. 2 HGB). Einzelne persönlich haftende Ge-
sellschafter können von der Geschäftsführung ausgeschlossen werden (§ 278 
Abs. 2 AktG, §§ 161 Abs. 2, 114 HGB). Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt 
sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche Geschäftsbetrieb mit sich bringt 
(§ 278 Abs. 2 AktG, §§ 161 Abs. 2, 116 HGB). Ausgenommen sind außerge-
wöhnliche Geschäfte und Grundlagengeschäfte. Ohne abweichende Satzungs-
regelung dürfen außergewöhnliche Geschäfte nur vorgenommen werden, wenn 
alle persönlich haftenden Gesellschafter, einschließlich ein von der Geschäfts-
führung ausgeschlossener Gesellschafter, zustimmen und zusätzlich die Haupt-
versammlung ihre Zustimmung erteilt (§ 278 Abs. 2 AktG, § 116 Abs. 2 HGB). 
Die Grundlagen der Gesellschaft können nur durch übereinstimmende Be-
schlüsse der persönlich haftenden Gesellschafter und der Hauptversammlung 
verändert werden. Die gesetzliche Kompetenzverteilung bei der Geschäftsfüh-
rung zwischen geschäftsführenden persönlich haftenden Gesellschaftern und 
Kommanditaktionären kann durch die Satzung verändert werden. So kann insbe-
sondere das Erfordernis der Zustimmung der Hauptversammlung zu außerge-
wöhnlichen Geschäften ausgeschlossen werden. 

d) Vertretung der Gesellschaft  

Die AG wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand vertreten, wobei 
– vorbehaltlich abweichender Satzungsregeln – sämtliche Mitglieder des Vor-
stands nur gemeinschaftlich zur Vertretung befugt sind (§ 78 Abs. 1 und 2 AktG). 
Die Satzung kann darüber hinaus bestimmen, dass einzelne Mitglieder des Vor-
stands allein oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Ge-
sellschaft befugt sind (§ 78 Abs. 3 AktG). Die Satzung der Private Assets AG 
sieht vor, dass wenn nur ein Mitglied des Vorstands bestellt ist, die Gesellschaft 
durch dieses allein vertreten wird; sind mehrere Mitglieder des Vorstands bestellt, 
so wird die Gesellschaft grundsätzlich durch zwei Mitglieder des Vorstands ge-
meinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen 
vertreten. Der Aufsichtsrat der Private Assets AG ist jedoch durch die Satzung 
ermächtigt, jederzeit jedem Mitglied des Vorstands Einzelvertretungsbefugnis zu 
erteilen. 

Die KGaA wird gerichtlich und außergerichtlich durch die persönlich haftenden 
Gesellschafter vertreten. Vorbehaltlich abweichender Satzungsregelungen gilt 
bei der KGaA das Prinzip der Einzelvertretung (§ 278 Abs. 2 AktG, § 125 Abs. 1 
HGB). Danach ist jeder persönlich haftende Gesellschafter zur Vertretung der 
Gesellschaft berechtigt. Abweichende Satzungsregelungen sind zulässig. 
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e) Bestellung und Abberufung des Leitungsorgans / Dauer des Mandats 

Die Mitglieder des Vorstands einer AG werden vom Aufsichtsrat für einen in der 
Satzung festgelegten Zeitraum bestellt, der fünf Jahre nicht überschreiten darf 
(§ 84 Abs. 1 Satz 1 AktG). Eine Wiederbestellung oder Verlängerung der Amts-
zeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist vorbehaltlich etwaiger Satzungsregelun-
gen zulässig (§ 84 Abs. 1 Satz 2 AktG). Der Aufsichtsrat kann die Bestellung ei-
nes Mitglieds des Vorstands aus wichtigem Grund widerrufen (§ 84 Abs. 3 AktG). 

Die persönlich haftenden Gesellschafter der KGaA leiten die Gesellschaft ohne 
zeitliche Beschränkung ab deren Gründung bzw. ab der Aufnahme des persön-
lich haftenden Gesellschafters durch entsprechende Satzungsänderung. Die per-
sönlich haftenden Gesellschafter können aufgrund gesetzlicher Regelungen aus-
scheiden (§ 289 Abs. 1 AktG, §§ 161 Abs. 2, 131 Abs. 3 HGB) oder ausgeschlos-
sen werden (§ 289 Abs. 1 AktG, §§ 161 Abs. 2, 140 HGB) oder auf Basis von 
Satzungsregelungen ausscheiden (§ 289 Abs. 5 AktG). 

f) Grundsätze für die Bezüge der Leitungsorgane, Wettbewerbsverbot, Kredit-
gewährung an Mitglieder der Leitungsorgane 

Für die AG sind den §§ 87 bis 89 AktG die Grundsätze für die Bezüge der Mit-
glieder des Vorstands, das Wettbewerbsverbot und die Kreditgewährung an Mit-
glieder des Vorstands zu entnehmen. 

Die gesetzliche Regelung geht davon aus, dass die Geschäftsführungstätigkeit 
der persönlich haftenden Gesellschafter der KGaA durch eine Gewinnbeteiligung 
abgegolten wird. Es besteht aber die gesetzlich anerkannte Möglichkeit zum Ab-
schluss von Vereinbarungen über Tätigkeitsvergütungen (vgl. § 288 Abs. 3 
AktG). Dabei kann auch eine Gewinnbeteiligung ausgeschlossen werden. Eine 
solche Vergütungsfestsetzung bedarf einer entsprechenden Grundlage in der 
Satzung, wobei eine Festlegung der Vergütung dem Grunde nach ausreicht. Das 
Wettbewerbsverbot für die persönlich haftenden Gesellschafter richtet sich nach 
§ 284 AktG. Die Kreditgewährung an persönlich haftende Gesellschafter richtet 
sich nach § 288 Abs. 2 AktG. Danach darf die Gesellschaft einem persönlich haf-
tenden Gesellschafter keinen Kredit gewähren, wenn die Voraussetzungen einer 
Gefährdung der Kapitalgrundlagen der Gesellschaft nach § 288 Abs. 1 Satz 2 
AktG vorliegen. 

g) Berichte an den Aufsichtsrat 

Für die persönlich haftenden Gesellschafter gelten gegenüber dem Aufsichtsrat 
der KGaA die für den Vorstand einer Aktiengesellschaft geltenden Berichtspflich-
ten (§§ 283 Nr. 4, 90 AktG). Gemäß § 90 Abs. 1 AktG ist dem Aufsichtsrat zu 
berichten über (i) die beabsichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche 
Fragen der Unternehmensplanung (insbesondere Finanz-, Investitions- und Per-
sonalplanung), wobei auf Abweichungen der tatsächlichen Entwicklung von frü-
her berichteten Zielen unter Angabe von Gründen einzugehen ist, (ii) die Renta-
bilität der Gesellschaft, insbesondere des Eigenkapitals, (iii) den Gang der 
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Geschäfte (insbesondere den Umsatz) und die Lage der Gesellschaft, sowie über 
(iv) Geschäfte, die für die Rentabilität oder Liquidität der Gesellschaft von erheb-
licher Bedeutung sein können. Sofern die Gesellschaft Mutterunternehmen ist, 
hat der Bericht auch auf Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen einzugehen 
(§ 90 Abs. 1 Satz 2 AktG). Außerdem ist dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus 
sonstigen wichtigen Anlässen zu berichten (§ 90 Abs. 1 Satz 3 AktG). Als wichti-
ger Anlass ist auch ein dem persönlich haftenden Gesellschafter bekannt gewor-
dener geschäftlicher Vorgang bei einem verbundenen Unternehmen anzusehen, 
der auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein kann. Das Akti-
engesetz sieht für die jeweiligen Berichte einen regelmäßigen Turnus vor. Der 
Aufsichtsrat hat darüber hinaus jederzeit das Recht, einen Bericht über Angele-
genheiten der Gesellschaft, über ihre geschäftlichen Beziehungen zu verbunde-
nen Unternehmen sowie über geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, 
die auf die Lage der Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein können, zu ver-
langen (§ 90 Abs. 3 AktG). Auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats kann 
einen Bericht verlangen, jedoch nur an den Aufsichtsrat. Die Berichte haben den 
Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 
Sie sind möglichst rechtzeitig und in der Regel in Textform zu erstatten (§ 90 
Abs. 4 AktG). Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von den Berichten 
Kenntnis zu nehmen (§ 90 Abs. 5 Satz 1 AktG). 

6.2.4.2 Aufsichtsrat 

a) Größe und Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

Die Größe und Zusammensetzung des Aufsichtsrats der KGaA richtet sich auf-
grund des Verweises in § 278 Abs. 3 AktG grundsätzlich ebenso wie bei der AG 
nach den §§ 95, 96 AktG. Der Aufsichtsrat besteht vorbehaltlich einer abweichen-
den Satzungsregelung aus drei Mitgliedern (§ 95 Satz 1 AktG). Eine abwei-
chende Satzungsregelung muss die in § 95 Satz 4 AktG geregelte Höchstzahl an 
Mitgliedern des Aufsichtsrats beachten. Zudem muss die Zahl der Mitglieder des 
Aufsichtsrats durch drei teilbar sein (§ 95 Satz 3 AktG), wenn dies zur Erfüllung 
mitbestimmungsrechtlicher Vorgaben erforderlich ist. Dass sich der Formwechsel 
der Gesellschaft in die Private Assets SE & Co. KGaA auf die Zusammensetzung 
des Aufsichtsrats nicht auswirkt, ist in Abschnitt 4.4 dargestellt. 

b) Statusverfahren über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

Über § 278 Abs. 3 AktG gelten für die KGaA die aktienrechtlichen Regelungen 
über das sog. Statusverfahren. Das Statusverfahren findet Anwendung, wenn 
streitig bzw. unsicher ist, ob der Aufsichtsrat nach den für ihn maßgeblichen ge-
setzlichen Vorschriften zusammengesetzt ist (§§ 97, 98, 99 AktG). 

c) Persönliche Voraussetzungen für Mitglieder des Aufsichtsrats 

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats der KGaA finden über den Verweis in § 278 
Abs. 3 AktG die entsprechenden Vorschriften des Aktiengesetzes (§ 100 AktG) 
Anwendung. 
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d) Bestellung des Aufsichtsrats 

Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats der KGaA bestimmt sich nach den 
für die Aktiengesellschaft geltenden Vorschriften (§ 278 Abs. 3 AktG). Danach 
werden die Mitglieder des Aufsichtsrats von der Hauptversammlung gewählt, so-
weit nicht mitbestimmungsrechtliche Regelungen etwas anderes vorsehen (§ 101 
Abs. 1 Satz 1 AktG). Für die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats ergeben 
sich durch den Formwechsel der Private Assets AG in eine KGaA keine Unter-
schiede zur derzeitigen Regelung. 

e) Amtszeit 

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats der KGaA richtet sich nach den für 
die Aktiengesellschaft geltenden Vorschriften (§§ 278 Abs. 3, 102 AktG). Danach 
können Mitglieder des Aufsichtsrats nicht für längere Zeit als bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung bestellt werden, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäfts-
jahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird (§ 102 Abs. 1 AktG). 

f) Abberufung 

Bei der KGaA richtet sich die Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrats nach 
den für die Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrats einer AG geltenden 
Vorschriften (§ 278 Abs. 3 AktG). Danach können Mitglieder des Aufsichtsrats, 
die von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen Wahlvorschlag gewählt 
worden sind, von der Hauptversammlung – vorbehaltlich einer anderweitigen Sat-
zungsregelung – mit einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen umfasst, abberufen werden (§ 103 Abs. 1 AktG). Darüber hinaus hat 
das zuständige Gericht auf Antrag des Aufsichtsrats ein Mitglied des Aufsichts-
rats der Anteilseigner abzuberufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; über den 
Antrag entscheidet der Aufsichtsrat mit einfacher Mehrheit (§ 103 Abs. 3 AktG).  

g) Bestellung durch das Gericht 

Für die KGaA sind über den Verweis in § 278 Abs. 3 AktG die für eine Aktienge-
sellschaft geltenden Regelungen anwendbar. Wenn dem Aufsichtsrat weniger als 
die zur Beschlussfähigkeit nötige Anzahl angehören, hat ihn das Gericht auf An-
trag auf diese Zahl zu ergänzen (§ 104 Abs. 1 AktG). Gehören dem Aufsichtsrat 
länger als drei Monate weniger Mitglieder als die durch Gesetz oder Satzung fest-
gesetzte Zahl an, so hat ihn das Gericht auf Antrag auf diese Zahl zu ergänzen; 
in dringenden Fällen hat das Gericht auf Antrag den Aufsichtsrat auch vor Ablauf 
der Frist zu ergänzen (§ 104 Abs. 2 AktG).  

h) Unvereinbarkeit der Zugehörigkeit zum Leitungsorgan und zum Aufsichts-
rat 

Bei einer AG kann niemand zugleich Mitglied des Vorstands und des Aufsichts-
rats sein (§ 105 Abs. 1 AktG). Bei der KGaA können gemäß § 287 Abs. 3 AktG 
persönlich haftende Gesellschafter nicht Mitglieder des Aufsichtsrats sein. 
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i) Innere Ordnung – Vorsitz / Stellvertretender Vorsitz im Aufsichtsrat 

Auch die Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats einer KGaA richtet sich grund-
sätzlich nach dem Aktiengesetz (§§ 278 Abs. 3, 107 Abs. 1 Satz 1 AktG).  

j) Innere Ordnung – Beschlussfassung innerhalb des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat einer KGaA ist – wie der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft – 
grundsätzlich beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, aus 
denen er zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt, wobei abwei-
chende Satzungsregelungen zulässig sind; in jedem Fall müssen jedoch mindes-
tens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen (§§ 278 Abs. 3, 108 
Abs. 2 Satz 2 und 3 AktG). Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit grundsätzlich der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; eine entspre-
chende Regelung enthält auch § 10 Abs. 3 Satz 4 der Satzung der Private Assets 
AG. Dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats kann sowohl bei der AG als auch bei 
der KGaA grundsätzlich ein Zweitstimmrecht eingeräumt werden. Die Satzung 
der Private Assets AG sieht ein solches Zweitstimmrecht bislang nicht vor. § 11 
Abs. 7 Satz 3 der Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA sieht künftig vor, 
dass bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats ent-
scheidet. 

k) Einberufung des Aufsichtsrats 

Bei der AG kann jedes Mitglied des Aufsichtsrats unter Angabe von Zweck und 
Gründen verlangen, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats unverzüglich den 
Aufsichtsrat einberuft. Sofern die Sitzung nicht binnen zwei Wochen stattfindet, 
kann das Mitglied des Aufsichtsrats oder der Vorstand selbst den Aufsichtsrat 
einberufen (§ 110 AktG). Die für die AG geltenden Regelungen finden auch un-
eingeschränkt auf die KGaA Anwendung (§§ 278 Abs. 3, 110 AktG). 

l) Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats 

Bei der AG überwacht der Aufsichtsrat die Führung der Geschäfte durch den Vor-
stand (§ 111 Abs. 1 AktG). Gemäß § 111 Abs. 3 Satz 1 AktG ist er verpflichtet, 
die Hauptversammlung einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft es erfor-
dert. Auch bei der KGaA überwacht der Aufsichtsrat das Leitungsorgan, d. h. die 
persönlich haftenden Gesellschafter (§§ 278 Abs. 3, 111 Abs. 1 AktG). Auch hier 
hat der Aufsichtsrat gemäß §§ 278 Abs. 3, 111 Abs. 3 Satz 1 AktG die Hauptver-
sammlung einzuberufen, wenn das Wohl der Gesellschaft (hier also der KGaA) 
es erfordert. Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat weder 
bei der AG noch bei der KGaA übertragen werden (§§ 278 Abs. 3, 111 Abs. 4 
Satz 1 AktG). 

Nach § 111 Abs. 4 Satz 2 AktG sind bei der AG sowohl der Satzungsgeber als 
auch der Aufsichtsrat verpflichtet, die Arten der Geschäfte festzulegen, für die der 
Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilen muss. Bei der KGaA kann dagegen nur 
in der Satzung optional festgelegt werden, dass und gegebenenfalls welche Arten 
von Geschäften der Zustimmung des Aufsichtsrats unterliegen. Dem Aufsichtsrat 



 

Private Assets AG 
Formwechselbericht 

Seite 62/140 

der KGaA steht keine Kompetenz zu, weitere Geschäfte von seiner Zustimmung 
abhängig zu machen. 

Anders als nach § 84 AktG, wonach der Aufsichtsrat der AG die Mitglieder des 
Vorstands bestellt und abberuft, kann der Aufsichtsrat der KGaA die persönlich 
haftenden Gesellschafter ohne entsprechende Regelung in der Satzung weder 
aufnehmen oder ausschließen noch deren Geschäftsführungs- und Vertretungs-
befugnis entziehen. Auch kann der Aufsichtsrat der KGaA ohne entsprechende 
Regelung in der Satzung keine Geschäftsordnung für die persönlich haftenden 
Gesellschafter oder – sofern es sich bei diesen um juristische Personen handelt 
– für deren Organe erlassen.  

Schließlich ist der Aufsichtsrat der KGaA nicht an der Feststellung des Jahresab-
schlusses beteiligt, wie dies in der AG der Fall ist (§ 172 Satz 1 AktG). In der 
KGaA wird der Jahresabschluss durch die Hauptversammlung festgestellt (§ 286 
Abs. 1 Satz 1 AktG). Der Hauptversammlungsbeschluss bedarf der Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafter (§ 286 Abs. 1 Satz 2 AktG). 

m) Sorgfaltspflichten und Verschwiegenheitspflicht 

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Aufsichtsrat der AG die Sorgfalts-
pflichten eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmitglieds anzuwen-
den (§§ 116, 93 Abs. 1 Satz 1 AktG). Diese Vorschriften gelten über die Verwei-
sung in § 278 Abs. 3 AktG auch für die Mitglieder des Aufsichtsrats einer KGaA. 
Die Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder des Aufsichtsrats einer KGaA richten 
sich ebenfalls nach der aktienrechtlichen Verschwiegenheitspflicht (§§ 278 
Abs. 3, 116 Satz 2 AktG). 

n) Vertretung der Gesellschaft gegenüber Mitgliedern der Leitungsorgane 

Der Aufsichtsrat vertritt die AG gegenüber Mitgliedern des Vorstands gerichtlich 
und außergerichtlich (§ 112 AktG). Bei der KGaA vertritt grundsätzlich der Auf-
sichtsrat die Gesamtheit der Kommanditaktionäre in Rechtsstreitigkeiten mit den 
persönlich haftenden Gesellschaftern (§ 287 Abs. 2 AktG). Darüber hinaus steht 
dem Aufsichtsrat grundsätzlich die Kompetenz zu, die Gesellschaft bei Rechts-
geschäften mit den persönlich haftenden Gesellschaftern zu vertreten (§§ 278 
Abs. 3, 112 AktG). 

o) Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats, Verträge mit Mitgliedern des 
Aufsichtsrats, Kreditgewährung an Mitglieder des Aufsichtsrats 

Gemäß § 278 Abs. 3 AktG gelten die aktienrechtlichen Vorschriften zur Vergü-
tung der Mitglieder des Aufsichtsrats, zu Verträgen mit Mitgliedern des Aufsichts-
rats und zur Kreditgewährung an Mitglieder des Aufsichtsrats (§§ 113 bis 115 
AktG) auch für die KGaA. Die Vergütung des Aufsichtsrats ist gemäß § 113 
Abs. 1 Satz 2 AktG – anders als bei der Private Assets AG (§ 12 Abs. 1 und 2 der 
Satzung) – nach der vorgeschlagenen Satzung der Private As-
sets SE & Co. KGaA (§ 13 Abs. 2 der Satzung) der Bewilligung durch die Haupt-
versammlung vorbehalten und nicht in der Satzung selbst festgesetzt. 
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6.2.4.3 Hauptversammlung 

a) Rechte der Hauptversammlung 

Die Aktionäre der AG üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft 
in der Hauptversammlung aus, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt 
(§ 118 Abs. 1 AktG). Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen 
an der Hauptversammlung teilnehmen (§ 118 Abs. 2 Satz 1 AktG). Die Hauptver-
sammlung der AG beschließt insbesondere über die Bestellung der Mitglieder 
des Aufsichtsrats, die Verwendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der Mit-
glieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Bestellung des Abschlussprü-
fers, Satzungsänderungen, Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und der Kapital-
herabsetzung, die Bestellung von Prüfern zur Prüfung von Vorgängen bei der 
Gründung oder der Geschäftsführung und die Auflösung der Gesellschaft (§ 119 
Abs. 1 AktG). Über Maßnahmen der Geschäftsführung kann die Hauptversamm-
lung der AG grundsätzlich nur entscheiden, wenn der Vorstand dies verlangt 
(§ 119 Abs. 2 AktG). Ausnahmen gelten für die sog. „Holzmüller/Gelatine“-Fälle, 
d. h. für Strukturmaßnahmen, die zwar grundsätzlich in die Geschäftsführungs-
kompetenz des Vorstands fallen, aber wegen ihrer Art oder ihres Gewichts in die 
Rechte der Aktionäre eingreifen. Des Weiteren beschließt die Hauptversamm-
lung der AG über umwandlungsrechtliche Maßnahmen nach dem Umwandlungs-
gesetz (z. B. Verschmelzungen, Spaltungen, Vermögensübertragungen oder 
Formwechsel). 

Die Kompetenzen der Hauptversammlung der KGaA decken sich grundsätzlich 
mit den oben beschriebenen Kompetenzen der Hauptversammlung einer AG. An 
die Stelle der Entlastung der Mitglieder des Vorstands tritt die Entlastung der per-
sönlich haftenden Gesellschafter (§ 285 Abs. 1 Nr. 2 AktG). Die sog. „Holzmül-
ler/Gelatine“-Grundsätze, aus denen sich eine ungeschriebene Hauptversamm-
lungszuständigkeit ergeben kann, finden – nach allerdings nicht unumstrittener 
Ansicht – auch bei der KGaA Anwendung.  

Neben die sich aus dem Aktiengesetz ergebenden Kompetenzen der Hauptver-
sammlung treten bei der KGaA die sich aus dem Personengesellschaftsrecht er-
gebenden Kompetenzen. Der Hauptversammlung der KGaA stehen – vorbehalt-
lich gesetzlicher Sonderregelungen und vorbehaltlich abweichender Satzungsbe-
stimmungen – die Kompetenzen eines Kommanditisten einer Kommanditgesell-
schaft zu (§§ 278 Abs. 2, 285 Abs. 2 Satz 1 AktG). Dies betrifft insbesondere den 
Bereich der außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen und der Grund-
lagengeschäfte (§ 278 Abs. 2 AktG, §§ 164 Satz 1, 161 Abs. 2, 114, 116 Abs. 2 
HGB), die Entziehung der Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis (§ 278 
Abs. 2 AktG, §§ 161 Abs. 2, 117, 127 HGB), Änderungen der Vermögenseinlage 
der Komplementäre (vgl. auch § 281 Abs. 2 AktG), Änderungen der Geschäfts-
führungs- und Vertretungsbefugnis (§ 278 Abs. 2 AktG, §§ 161 Abs. 2, 114, 125 
HGB), die Aufnahme neuer Komplementäre und das Ausscheiden und die Aus-
schließung von Komplementären (§ 278 Abs. 2 AktG i. V. m. § 109 HGB). Mit 
Ausnahme der Grundlagengeschäfte, die den Kernbereich der Mitgliedschaft be-
treffen, ist die Kompetenz der Hauptversammlung in diesen Fällen 
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satzungsdispositiv; sie kann also durch die Satzung abbedungen werden. Die 
vorgeschlagene Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA sieht entsprechend 
vor, dass abweichend von den gesetzlichen Regelungen außergewöhnliche Ge-
schäftsführungsmaßnahmen der persönlich haftenden Gesellschafter keiner Zu-
stimmung durch die Hauptversammlung unterliegen (vgl. Abschnitt 6.3.3.4a)bb)). 
In den vorgenannten Fällen bedürfen die jeweiligen Beschlüsse der Hauptver-
sammlung von Gesetzes wegen der Zustimmung der persönlich haftenden Ge-
sellschafter. Dieses Zustimmungserfordernis gilt bei allen Angelegenheiten, für 
die bei einer Kommanditgesellschaft sowohl das Einverständnis der persönlich 
haftenden Gesellschafter als auch der Kommanditisten erforderlich ist (§ 285 
Abs. 2 Satz 1 AktG). Vom Zustimmungserfordernis umfasst sind daher auch wei-
tere Satzungsänderungen und Grundlagenbeschlüsse, wie zum Beispiel Be-
schlussfassungen im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen, Unternehmens-
verträgen, Umwandlungsmaßnahmen (etwa Verschmelzung oder Formwechsel) 
und die Auflösung der Gesellschaft.  

Darüber hinaus räumt das Aktiengesetz der Hauptversammlung der KGaA auf-
grund spezialrechtlicher Regelungen Kompetenzen ein. Hierzu gehört insbeson-
dere die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 286 Abs. 1 Satz 1 AktG). Der 
Hauptversammlungsbeschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses be-
darf der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter (§ 286 Abs. 1 
Satz 2 AktG). 

b) Stimmrecht 

Das Stimmrecht der Aktionäre ist für die AG in §§ 134 bis 137 AktG geregelt. Die 
Ausübung des Stimmrechts durch die Kommanditaktionäre der KGaA richtet sich 
ebenfalls nach diesen Vorschriften (§ 278 Abs. 3 AktG). Sofern den persönlich 
haftenden Gesellschaftern aus eigenen Kommanditaktien ebenfalls ein Stimm-
recht in der Hauptversammlung zusteht, unterliegt dieses bestimmten Beschrän-
kungen. So besteht für die persönlich haftenden Gesellschafter ein Stimmverbot 
im Hinblick auf die Wahl und Abberufung des Aufsichtsrats, die Entlastung der 
persönlich haftenden Gesellschafter und der Mitglieder des Aufsichtsrats, die Be-
stellung von Sonderprüfern, die Geltendmachung von Ersatzansprüchen und den 
Verzicht auf Ersatzansprüche sowie die Wahl von Abschlussprüfern (§ 285 
Abs. 1 Satz 2 AktG). Diese Stimmverbote tragen einem möglichen Interessen-
konflikt der persönlich haftenden Gesellschafter Rechnung. 

c) Entlastung des Leitungsorgans bzw. Aufsichtsrats 

Die Hauptversammlung beschließt über die Entlastung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahrs, wodurch sie die 
Verwaltung der Gesellschaft durch die Mitglieder des Vorstands und des Auf-
sichtsrats billigt (vgl. §§ 119 Abs. 1 Nr. 3, 120 AktG). 

Bei der KGaA finden bezüglich der Entlastung der persönlich haftenden Gesell-
schafter und des Aufsichtsrats die für eine Aktiengesellschaft geltenden Vor-
schriften Anwendung (§ 278 Abs. 3 AktG). Hinsichtlich der Entlastung der 
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persönlich haftenden Gesellschafter und der Mitglieder des Aufsichtsrats ist das 
Stimmrecht der persönlich haftenden Gesellschafter aus eigenen Kommanditak-
tien ausgeschlossen (§ 285 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 AktG). 

d) Einberufung der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung der AG kann jederzeit vom Vorstand oder Aufsichtsrat 
einberufen werden. Die Hauptversammlung tritt mindestens einmal im Jahr bin-
nen acht Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahrs zusammen (§ 175 Abs. 1 
Satz 2 AktG). Bei der KGaA gelten für die Einberufung der Hauptversammlung 
uneingeschränkt die für eine AG geltenden Vorschriften (§ 283 Nr. 6 AktG). 

e) Einberufung der Hauptversammlung auf Verlangen einer Minderheit / Er-
gänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit 

Bei der KGaA richtet sich die Einberufung der Hauptversammlung bzw. die Er-
gänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit nach den für eine AG 
geltenden Vorschriften (§ 283 Nr. 6 bzw. § 278 Abs. 3 AktG). Die Hauptversamm-
lung der Aktiengesellschaft ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zu-
sammen 5 % des Grundkapitals erreichen, dies schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangen (§ 122 Abs. 1 AktG). Die Aktionäre haben 
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über den Antrag halten (§ 122 Abs. 1 Satz 3 AktG). In gleicher 
Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder 
den anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 erreichen, verlan-
gen, dass Gegenstände zur Beschlussfassung einer Hauptversammlung bekannt 
gemacht werden (§ 122 Abs. 2 AktG). Wird dem Verlangen nicht entsprochen, 
kann das Gericht die Aktionäre, die das Verlangen gestellt haben, ermächtigen, 
die Hauptversammlung einzuberufen oder den Gegenstand bekannt zu machen 
(§ 122 Abs. 3 Satz 1 AktG). 

f) Organisation und Ablauf der Hauptversammlung 

Zur Organisation und zum Ablauf gelten auch für die Hauptversammlung der 
KGaA die Regeln des Aktienrechts (§ 278 Abs. 3 AktG). Damit gelten bei AG und 
KGaA u. a. gleiche Regelungen über die Beschränkung des Rederechts. 

g) Auskunfts-, Rede- und Fragerecht der Aktionäre in der Hauptversammlung 

Grundlage für die Information der Aktionäre sind der Jahresabschluss nebst An-
hang und der Lagebericht des Vorstands (§ 175 Abs. 2 AktG) sowie der Bericht 
des Aufsichtsrats (§ 171 Abs. 2 AktG). Zusätzlich gewährt § 131 AktG jedem Ak-
tionär unabhängig von der Höhe seiner Beteiligung in der Hauptversammlung ein 
Auskunftsrecht, soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung 
notwendig ist. Dieses Recht kann nicht durch die Satzung eingeschränkt werden 
(§ 23 Abs. 5 AktG); es ist zwingend. Nur unter bestimmten, in § 131 Abs. 3 AktG 
aufgezählten Gründen darf der Vorstand die Auskunft verweigern. Ein solches 
Auskunftsverweigerungsrecht besteht beispielsweise, wenn die Erteilung der 
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Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesell-
schaft einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Das beschriebene Informa-
tionsrecht steht auch den Aktionären einer KGaA zu; es richtet sich auch dort 
grundsätzlich nach den für eine Aktiengesellschaft geltenden Vorschriften (§ 278 
Abs. 3 AktG). 

h) Geschäftsordnung 

Die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft kann sich mit einer Mehrheit, die 
mindestens drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 
umfasst, eine Geschäftsordnung betreffend die Vorbereitung und Durchführung 
der Hauptversammlung geben (§ 129 Abs. 1 Satz 1 AktG). Diese aktienrechtliche 
Vorschrift gilt auch für die Hauptversammlung der KGaA (§ 278 Abs. 3 AktG). 

i) Einfache (nicht satzungsändernde) Beschlüsse der Hauptversammlung 

Einfache Beschlüsse der Hauptversammlung einer KGaA bedürfen ebenso wie 
solche Beschlüsse der Hauptversammlung einer AG der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit), soweit nicht Gesetz oder Satzung 
eine größere Mehrheit oder weitere Erfordernisse bestimmen (§§ 278 Abs. 3, 133 
Abs. 1 AktG). 

j) Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung 

In der Hauptversammlung der KGaA richtet sich die erforderliche Mehrheit hin-
sichtlich satzungsändernder Beschlüsse grundsätzlich nach den für eine Aktien-
gesellschaft geltenden Vorschriften (§ 278 Abs. 3 AktG). Danach bedürfen solche 
Beschlüsse einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals sowie der einfachen Stimmenmehrheit 
(§§ 179 Abs. 2, 133 AktG). Die Satzung kann abweichende Mehrheitserforder-
nisse vorsehen, für bestimmte Beschlussgegenstände – etwa die Änderung des 
Unternehmensgegenstands (§ 179 Abs. 2 Satz 2 AktG) – jedoch nur eine grö-
ßere Kapitalmehrheit. Die Satzung der Private Assets AG enthält in § 16 Abs. 1 
eine entsprechende Regelung, die Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA 
enthält diese Regelung in § 25 Abs. 2. 

Bestimmte Beschlüsse der Hauptversammlung einer KGaA bedürfen zusätzlich 
der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter (§ 285 Abs. 2 Satz 1 
AktG). Dieses Zustimmungserfordernis gilt bei allen Angelegenheiten, für die bei 
einer Kommanditgesellschaft sowohl das Einverständnis der persönlich haften-
den Gesellschafter als auch der Kommanditisten erforderlich ist (§ 285 Abs. 2 
Satz 1 AktG). Vom Zustimmungserfordernis umfasst sind beispielsweise Be-
schlussfassungen im Zusammenhang mit Kapitalmaßnahmen, Unternehmens-
verträgen, Umwandlungsmaßnahmen (etwa Verschmelzung oder Formwechsel) 
und der Auflösung der Gesellschaft. 
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k) Sonderprüfung 

Über § 278 Abs. 3 AktG kommen auch bei der KGaA die für eine Aktiengesell-
schaft geltenden Vorschriften (§§ 142, 258, 315 AktG) hinsichtlich einer Sonder-
prüfung zur Anwendung. 

l) Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Gesellschaftsorgane / Akti-
onärsklagen 

Die Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Gesellschaftsorgane ist für 
die AG in den §§ 147 ff. AktG geregelt. Diese Vorschriften gelten gemäß § 278 
Abs. 3 AktG auch für die KGaA. 

6.2.5 Jahresabschluss / konsolidierter Abschluss 

Bei der KGaA wird der Jahresabschluss von den geschäftsführenden persönlich 
haftenden Gesellschaftern innerhalb der ersten drei Monate bzw. im Falle einer 
kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB innerhalb der ersten 
sechs Monate des Geschäftsjahrs aufgestellt und vorgelegt (§ 283 Nr. 9 AktG, 
§§ 242, 264 HGB). Anschließend ist der Jahresabschluss durch den Abschluss-
prüfer zu prüfen. Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts des Ab-
schlussprüfers haben die persönlich haftenden Gesellschafter dem Aufsichtsrat 
den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht sowie einen Ge-
winnverwendungsvorschlag vorzulegen (§ 283 Nr. 9, 10 AktG i. V. m. § 170 
AktG). Der Aufsichtsrat hat die Vorlagen zu prüfen (§§ 278 Abs. 3, 171 AktG), 
auch wenn er bei der KGaA – anders als bei der AG – im Übrigen an der Fest-
stellung des Jahresabschlusses nicht mitwirkt. Der Jahresabschluss wird gemäß 
§ 286 Abs. 1 AktG durch Beschluss der Hauptversammlung mit Zustimmung der 
persönlich haftenden Gesellschafter festgestellt. Für den Jahresabschluss der 
KGaA gelten nach § 278 Abs. 3 AktG grundsätzlich alle von einer Aktiengesell-
schaft zu beachtenden Ansatz-, Gliederungs- und Bewertungsvorschriften. 

6.2.6 Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung 

Bei der KGaA kann Eigenkapital sowohl in Form von Kommanditaktien als auch 
– insofern abweichend von der AG – durch Vermögenseinlagen der persönlich 
haftenden Gesellschafter, die nicht auf das Grundkapital geleistet werden (§ 281 
Abs. 2 AktG), aufgebracht werden. Die Schaffung oder Erhöhung von Komple-
mentäranteilen richtet sich allein nach dem Recht der Kommanditgesellschaft 
(§ 278 Abs. 2 AktG). Die Erhöhung der Vermögenseinlage der persönlich haften-
den Gesellschafter bedarf als Satzungsänderung eines Beschlusses der Haupt-
versammlung mit der dafür erforderlichen Mehrheit (siehe Abschnitt 6.2.4.3j)). 
Die Erhöhung des Grundkapitals der KGaA, d. h. des Kapitals, das durch die 
Kommanditaktionäre aufgebracht wird, richtet sich nach den für eine AG gelten-
den Vorschriften (§ 278 Abs. 3 AktG). Zusätzlich zu dem Kapitalerhöhungsbe-
schluss der Hauptversammlung ist aber ein Zustimmungsbeschluss der persön-
lich haftenden Gesellschafter erforderlich (§ 285 Abs. 2 Satz 1 AktG). 
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6.2.7 Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen und des festgestellten 
Jahresabschlusses / Sonderprüfung wegen unzulässiger Unterbewertung  

6.2.7.1 Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen 

Die Vorschriften zur Nichtigkeit von Hauptversammlungsbeschlüssen des AktG 
(§§ 241 ff. AktG) gelten gemäß § 278 Abs. 3 AktG auch für die KGaA. 

6.2.7.2 Nichtigkeit bzw. Anfechtung der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 

Gemäß § 278 Abs. 3 AktG kommen bei der KGaA grundsätzlich die Vorschriften 
des Aktiengesetzes (§§ 250 ff. AktG) über die Nichtigkeit bzw. Anfechtung der 
Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats der Anteilseigner zur Anwendung. 

6.2.7.3 Nichtigkeit des festgestellten Jahresabschlusses 

Die Regelungen zur Nichtigkeit des festgestellten Jahresabschlusses (§§ 256, 
257 AktG) finden gemäß § 278 Abs. 3 AktG auch auf die KGaA Anwendung. 

6.2.7.4 Sonderprüfung wegen unzulässiger Unterbewertung 

Die Regeln zur Sonderprüfung wegen unzulässiger Unterbewertung (§§ 258 bis 
261a AktG) finden gemäß § 278 Abs. 3 AktG auf die KGaA Anwendung. 

6.2.7.5 Auflösung der Gesellschaft 

Bei der KGaA richtet sich die Auflösung – im Gegensatz zur AG (dort § 262 AktG) 
– nach § 289 AktG. Maßgeblich sind danach die Vorschriften über die Komman-
ditgesellschaft, ergänzt durch spezielle Vorschriften für die KGaA. Die Abwick-
lung richtet sich nach den aktienrechtlichen Vorschriften, die gemäß § 290 AktG 
mit rechtsformspezifischen Ausnahmen Anwendung finden. 

6.2.8 Verbundene Unternehmen  

Die KGaA ist wie eine Aktiengesellschaft den Vorschriften für verbundene Unter-
nehmen in den §§ 291 ff. AktG unterstellt. 

Außenstehenden Aktionären stehen daher bei Abschluss eines Beherrschungs- 
und/oder Gewinnabführungsvertrags die für eine Aktiengesellschaft oder KGaA 
vorgesehenen Rechte auf angemessenen Ausgleich und Abfindung zu. Dies gilt 
ebenfalls beim Ausschluss von Minderheitsaktionären gegen eine angemessene 
Barabfindung (§§ 327a ff. AktG). Es ergeben sich also – mit der herrschenden 
Meinung – keine Änderungen durch die Formwechsel. 

6.2.9 Gerichtliche Auflösung 

Die Regelungen zur gerichtlichen Auflösung von Aktiengesellschaften und Kom-
manditgesellschaften auf Aktien finden sich in den §§ 396 bis 398 AktG. 
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6.2.10 Straf- und Bußgeldvorschriften 

Die aktienrechtlichen Straf- und Bußgeldvorschriften (§§ 399 ff. AktG) gelten ge-
mäß § 408 AktG sinngemäß für die KGaA. 

6.3 Rechtliche Ausgestaltung der Private Assets SE & Co. KGaA 

Die Private Assets Management SE soll die Stellung als alleinige persönlich haf-
tende Gesellschafterin der Private Assets SE & Co. KGaA übernehmen. Am 
Grundkapital der Private Assets Management SE sind zu 60 % die Gesellschaft 
und zu 40 % die DMC GmbH beteiligt. Die heutigen Aktionäre der Gesellschaft 
werden zu Kommanditaktionären der Private Assets SE & Co. KGaA; an ihrer ge-
genwärtigen Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft ändert sich durch den 
Formwechsel nichts. 

6.3.1 Allgemeines zur rechtlichen Ausgestaltung der Private As-
sets SE & Co. KGaA 

In der Satzung einer KGaA kann das Verhältnis zwischen den persönlich haften-
den Gesellschaftern einerseits und den Kommanditaktionären andererseits weit-
gehend frei ausgestaltet werden. Damit kann die Satzung einer KGaA an die spe-
ziellen Bedürfnisse der Gesellschafter im Zeitpunkt der Gründung der KGaA bzw. 
des Formwechsels in die KGaA angepasst werden. Da die Satzung der KGaA im 
Nachhinein nur noch durch Hauptversammlungsbeschluss und mit Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin geändert werden kann, ist die jeweilige 
Gesellschaftergruppe praktisch vor einer einseitigen Änderung der Satzung 
durch die jeweils andere Gesellschaftergruppe geschützt. 

Wie bereits in Abschnitt 3.5 näher beschrieben, soll der Formwechsel der Private 
Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA insbesondere dazu dienen, dass 
die langfristige strategische und von den Aktionären getragene, erfolgreiche Aus-
richtung des Unternehmens auch in Zukunft fortgeführt werden kann. 

Die Private Assets Management SE verfügt über eine monistische Unterneh-
mens- und Kontrollstruktur. Diese Struktur ist im Wesentlichen dadurch geprägt, 
dass die Leitung der Gesellschaft, die Bestimmung der Grundlinien ihrer Tätigkeit 
und deren Überwachung durch den Verwaltungsrat erfolgen. Die Geschäftsfüh-
rung und die Vertretung der Private Assets Management SE fällt dagegen in die 
Kompetenz der geschäftsführenden Direktoren, die insoweit mit einem Vorstand 
in einer AG vergleichbar sind. Es ist geplant, dass SD die Geschäfte der Gesell-
schaft als geschäftsführender Direktor der Private Assets Management SE führt. 
Zudem ist SD Mitglied des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE 
in der Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung (Chief Executive Officer). 
Auf diese Weise werden die Leitungsstrukturen der Private Assets AG auf der 
Ebene der Private Assets Management SE, soweit möglich, fortgesetzt. Die Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA wird bei der Ausübung ihrer Gesellschafterrechte in 
der Private Assets Management SE durch den Gesellschafterausschuss vertre-
ten, der unmittelbar durch die Kommanditaktionäre Private 
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Assets SE & Co. KGaA besetzt wird. Hinzu kommt, dass den Kommanditaktionä-
ren, die seit mindestens drei Monaten unmittelbar mindestens 20 % des Grund-
kapitals der Private Assets SE & Co. KGaA halten, durch die Stimmbindungsver-
einbarung der Aktionäre der Private Assets Management SE das Recht einge-
räumt wird, ein Mitglied unmittelbar für die Wahl in den Verwaltungsrat der Private 
Assets Management SE zu nominieren. Diese Besonderheiten der neuen Struk-
tur der Private Assets SE & Co. KGaA tragen dazu bei, dass eine Möglichkeit der 
Aktionäre zur mittelbaren Einflussnahme auf die Geschäftsführung fortwährend 
bestehen bleibt. 

6.3.2 Die Organe der Private Assets SE & Co. KGaA 

Im nachfolgenden Abschnitt werden die Organe der Private As-
sets SE & Co. KGaA nach Durchführung des Formwechsels beschrieben. Die je-
weiligen Bestimmungen in der durch den Formwechsel beschlossenen Satzung 
der Private Assets SE & Co. KGaA, die diesem Bericht als Anlage 4 angefügt ist, 
finden sich in Abschnitt 6.3.3.  

6.3.2.1 Persönlich haftende Gesellschafterin Private Assets Management SE 

Im Zuge des Formwechsels der Private Assets AG in die Private As-
sets SE & Co. KGaA wird die Private Assets Management SE der Gesellschaft 
als alleinige persönlich haftende Gesellschafterin beitreten. Die Private Assets 
Management SE ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
HRB 283103 mit einem Grundkapital in Höhe von EUR 120.000,00 eingetragen 
und hat ihren Sitz in München. Die derzeitigen tatsächlichen und rechtlichen Ver-
hältnisse der Private Assets Management SE werden im Abschnitt 4.3.6 erläutert. 
Einzelheiten zur Ausgestaltung der Satzung der Private Assets Management SE, 
die als Anlage 5 diesem Bericht beigefügt ist, werden im Abschnitt 6.3.4 be-
schrieben. 

Die Private Assets Management SE wird als persönlich haftende Gesellschafterin 
keine Kapitalbeteiligung leisten und auch keine Kommanditaktien an der Private 
Assets SE & Co. KGaA halten. Die Private Assets Management SE wird damit 
weder am Gewinn und Verlust noch am Vermögen (einschließlich der stillen Re-
serven) der Gesellschaft beteiligt sein. 

Einziger Unternehmensgegenstand der Private Assets Management SE ist die 
Beteiligung an der Private Assets SE & Co. KGaA als persönlich haftende Ge-
sellschafterin sowie die Geschäftsführung und Vertretung der Private As-
sets SE & Co. KGaA. Dementsprechend wird die Private Assets Management 
SE nicht außerhalb ihrer Rolle als persönlich haftende Gesellschafterin der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA tätig.  

Bei der Führung der Geschäfte der Private Assets SE & Co. KGaA gelten für die 
Private Assets Management SE die gleichen Sorgfaltsmaßstäbe und das gleiche 
Haftungsregime wie für den Vorstand der Private Assets AG (§§ 283 Nr. 3, 93 
AktG). Da dies auch im Innenverhältnis der – hier monistisch verfassten – SE 
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Geltung beansprucht (§§ 39, 40 Abs. 9 des Gesetzes zur Ausführung der Verord-
nung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der 
Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Ausführungsgesetz – SEAG) („SEAG“) 
i. V. m. § 93 AktG), haben die Mitglieder des Verwaltungsrats und die geschäfts-
führenden Direktoren der Private Assets Management SE die Pflicht zur sorgfäl-
tigen Geschäftsführung der Private Assets SE & Co. KGaA. Letztere werden da-
bei sowohl vom Verwaltungsrat der Private Assets Management SE als auch vom 
Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA überwacht. 

Abweichend vom gesetzlichen Regelfall der KGaA bedürfen außerordentliche 
Geschäftsführungsmaßnahmen der Private Assets Management SE nicht der Zu-
stimmung der Kommanditaktionäre in der Hauptversammlung. Der gesetzliche 
Regelfall sieht vor, dass – wie bei einer Kommanditgesellschaft – jedes Geschäft, 
dass nach Art oder Umfang über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinausgeht, 
der Zustimmung der Kommanditaktionäre in der Hauptversammlung bedarf 
(§ 278 Abs. 2 AktG, § 164 HGB). Die genaue Abgrenzung zwischen gewöhnli-
chen und außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen ist jedoch schwie-
rig und führt oftmals zu erheblicher Rechtsunsicherheit. Zudem ist die Einberu-
fung einer Hauptversammlung zur Zustimmung zu einzelnen Geschäftsführungs-
maßnahmen mit erheblichem Aufwand und hohen Kosten verbunden. Eventuelle 
Anfechtungsklagen könnten dann die beschlossenen Maßnahmen auf längere 
Zeit blockieren und so Nachteile für die Private Assets SE & Co. KGaA verursa-
chen. Zudem bleibt das Mitwirkungsrecht der Hauptversammlung bei Geschäfts-
führungsmaßnahmen von herausragender Bedeutung (sog. „Holzmüller/Gela-
tine“-Fälle) durch den Formwechsel in die KGaA unberührt. 

Das Verhältnis zwischen den Gesellschaftsorganen innerhalb der Private Assets 
Management SE ist ähnlich der bestehenden Regelung bei der Private Assets 
AG ausgestaltet. Daher bedürfen Geschäftsführungsmaßnahmen, für die bisher 
die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrats der Private Assets AG erforderlich 
ist, künftig der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats der Private Assets 
Management SE (vgl. § 13 Abs. 5 der Satzung der Private Assets Management 
SE). Im Unterschied zur Struktur der Private Assets AG, bei der die Unterneh-
mensführung auf zwei institutionell verselbständigte Organe (Vorstand und Auf-
sichtsrat) aufgeteilt ist, konzentriert sich bei der Private Assets Management SE 
die gesamte Unternehmensführung bei einem einzigen Organ, dem Verwaltungs-
rat (sog. „monistisches System“). Trotz dieser Konzentration der Unternehmens-
führung auf ein Organ ist die Geschäftsführung bei der Private Assets Manage-
ment SE — vergleichbar der bestehenden Struktur der Private Assets AG — auf 
einzelne Personen (sog. „geschäftsführende Direktoren“) delegiert, die wiederum 
von den (nicht geschäftsführenden) Verwaltungsratsmitgliedern (sog. „Non-Exe-
cutives“) überwacht werden. Diese Trennung von Geschäftsführung und Über-
wachung — vergleichbar derjenigen bei der dualistisch strukturierten AG — ist 
auch im monistischen System zulässig. Im Unterschied zum dualistischen Sys-
tem schreibt der Gesetzgeber der jeweiligen monistisch strukturierten Gesell-
schaft jedoch nicht vor, die Trennung der Führungsfunktionen durch eine Auftei-
lung auf zwei personell und funktionell getrennte Gesellschaftsorgane auszuge-
stalten. 



 

Private Assets AG 
Formwechselbericht 

Seite 72/140 

Alleiniger geschäftsführender Direktor der persönlich haftenden Gesellschafterin 
Private Assets Management SE ist derzeit SD. Der Verwaltungsrat besteht neben 
SD derzeit aus zwei weiteren nicht geschäftsführenden Mitgliedern. 

6.3.2.2 Aufsichtsrat 

Der Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform einer KGaA lässt die Or-
ganstellung von Aufsichtsratsmitgliedern grundsätzlich unberührt (§ 203 Satz 1 
UmwG). Eine Ämterkontiunität der amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der 
Private Assets AG als Mitglieder des Aufsichtsrats der Private As-
sets SE & Co. KGaA findet im Ergebnis dennoch nicht statt. Denn gemäß Ziffer 8 
des Formwechselbeschlusses enden die Mandate der Mitglieder des Aufsichts-
rats der Private Assets AG mit Eintragung des Formwechsels in das Handelsre-
gister der Gesellschaft. Nach Wirksamwerden des Formwechsels wird sich der 
Aufsichtsrat auch weiterhin aus drei Mitgliedern zusammensetzen, die von der 
Hauptversammlung am 29. August 2023 unter Tagesordnungspunkt 12 neu ge-
wählt werden. Der Aufsichtsrat hat unter Tagesordnungspunkt 12 der Hauptver-
sammlung am 29. August 2023 vorgeschlagen, Herrn Dr. Lukas Lenz, Rechtsan-
walt, wohnhaft in Hamburg, Herrn Reinhold Zintgraf, Management Consultant, 
wohnhaft in Hamburg, und Herrn Florian Bonanati, Geschäftsführer der R3 Solu-
tions GmbH, wohnhaft in Berlin, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Private As-
sets SE & Co. KGaA zu wählen. Vorbehaltlich der entsprechenden Beschluss-
fassung der Hauptversammlung am 29. August 2023 wird demnach mit Herrn 
Dr. Lukas Lenz auch eines der amtierenden und in der Hauptversammlung unter 
Tagesordnungspunkt 6 zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Auf-
sichtsrats der Private Assets AG künftig Mitglied im Aufsichtsrat der Private As-
sets SE & Co. KGaA sein. 

Über die Neuwahl oder Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrats in der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA entscheiden nach Wirksamwerden des Formwech-
sels allein die künftigen Kommanditaktionäre. Die Private Assets Management 
SE wird aufgrund ihrer Eigenschaft als persönlich haftende Gesellschafterin ei-
nem Stimmverbot bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats der Private As-
sets SE & Co. KGaA unterliegen (§ 285 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG); einem solchen 
Stimmverbot unterliegen auch die geschäftsführenden Mitglieder des Leitungsor-
gans der Private Assets Management SE. Dies bedeutet, dass die DMC GmbH 
keinen Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats der Private As-
sets SE & Co. KGaA haben wird, weil und solange SD und damit auch die von 
ihm beherrschte DMC GmbH einem Stimmverbot unterliegen. Insoweit ist der 
Formwechsel in die Private Assets SE & Co. KGaA mit einem gewissen Zuwachs 
der Kontrollrechte der übrigen Kommanditaktionäre verbunden. 

Der Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA hat rechtsformspezifisch ge-
ringere Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten als der Aufsichtsrat der Private 
Assets AG (siehe Abschnitt 6.2.4.2l)). Der Aufsichtsrat der Private As-
sets SE & Co. KGaA kann insbesondere nicht die persönlich haftende Gesell-
schafterin oder deren Organe bestellen. Zudem kann er keinen Katalog von Ge-
schäftsführungsmaßnahmen der persönlich haftenden Gesellschafterin 



 

Private Assets AG 
Formwechselbericht 

Seite 73/140 

beschließen, die seiner Zustimmung bedürfen. Ebenso ist es dem Aufsichtsrat 
nicht möglich, eine Geschäftsordnung für die persönlich haftende Gesellschafte-
rin zu erlassen. Auch obliegt die Feststellung des Jahresabschlusses bei der 
KGaA den Kommanditaktionären in der Hauptversammlung, wobei die Zustim-
mung der persönlich haftenden Gesellschafterin erforderlich ist. Dem Aufsichtsrat 
der Private Assets SE & Co. KGaA stehen allerdings die gesetzlichen und sat-
zungsmäßigen Aufsichts- und Kontrollrechte gegenüber der Private Assets Ma-
nagement SE in dem gleichen Umfang zu, in dem solche Rechte bei einer Akti-
engesellschaft gegenüber dem Vorstand bestehen. 

Zusammengefasst haben die übrigen Kommanditaktionäre nach dem Formwech-
sel in die KGaA auf den zukünftig von ihnen (ohne die Stimmen der DMC GmbH) 
gewählten Aufsichtsrat zwar mehr Einflussmöglichkeiten als bei der Private As-
sets AG; dieser Aufsichtsrat ist jedoch nicht zur Bestellung des geschäftsführen-
den Direktors der persönlich haftenden Gesellschafterin befugt, so dass die übri-
gen Kommanditaktionäre jedenfalls über den Aufsichtsrat der KGaA auch mittel-
bar keinen Einfluss auf die Besetzung des Geschäftsführungsorgans und damit 
die Geschäftsführungsmaßnahmen der Gesellschaft ausüben können. Allerdings 
können die übrigen Kommanditaktionäre über das neu geschaffene Organ des 
Gesellschafterausschusses, dessen Mitglieder allein durch die außenstehenden 
Kommanditaktionäre bestellt werden und der die Private Assets SE & Co. KGaA 
bei der Ausübung ihrer Gesellschafterrechte in der Private Assets Management 
SE vertritt, mittelbar in der Hauptversammlung der Private Assets Management 
SE mitwirken, die ihrerseits den Verwaltungsrat der Private Assets Management 
SE wählt (siehe hierzu Abschnitt 6.3.2.4). Zudem verschafft die Stimmbindungs-
vereinbarung zwischen den Aktionären der Private Assets Management SE we-
sentlich beteiligten Kommanditaktionären künftig einen unmittelbaren Einfluss auf 
die Besetzung des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE, der sei-
nerseits über einen unmittelbaren Einfluss auf die Geschäftsführung der Gesell-
schaft verfügt (siehe hierzu Abschnitt 6.3.5). Bei der Private Assets AG verfügen 
Aktionäre der Private Assets AG bislang nicht über eine solche gesicherte Mög-
lichkeit zur Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats und damit mittel-
bar auf die Unternehmensführung der Gesellschaft. 

6.3.2.3 Hauptversammlung  

Der Formwechsel lässt die Kapitalbeteiligung der Aktionäre unberührt, so dass 
die Stimmverhältnisse in der Hauptversammlung nicht verändert werden. Die Pri-
vate Assets Management SE unterliegt aber in der Hauptversammlung der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA in ihrer Eigenschaft als Komplementärin bestimmten 
Stimmverboten. So kann die Private Assets Management SE beispielsweise bei 
Beschlussfassungen über die Wahl und Abberufung des Aufsichtsrats, die Ent-
lastung der persönlich haftenden Gesellschafterin und der Mitglieder des Auf-
sichtsrats, die Bestellung von Sonderprüfern, die Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen gegen Mitglieder der Gesellschaftsorgane, den Verzicht auf Ersatzan-
sprüche und über die Wahl von Abschlussprüfern ihr Stimmrecht nicht ausüben 
(§ 285 Abs. 1 Satz 2 AktG).  
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Anders als in der Private Assets AG bedürfen in der Private As-
sets SE & Co. KGaA bestimmte Beschlussgegenstände neben einem Beschluss 
der Hauptversammlung zusätzlich auch der Zustimmung der persönlich haften-
den Gesellschafterin, also der Private Assets Management SE. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt bei allen Angelegenheiten, für die bei einer Kommanditge-
sellschaft sowohl das Einverständnis der persönlich haftenden Gesellschafter als 
auch der Kommanditisten erforderlich ist (§ 285 Abs. 2 Satz 1 AktG). Von diesem 
Zustimmungserfordernis umfasst sind daher Satzungsänderungen und sonstige 
Grundlagenbeschlüsse, wie zum Beispiel Beschlussfassungen im Zusammen-
hang mit Kapitalmaßnahmen, Unternehmensverträgen, Umwandlungsmaßnah-
men (wie etwa eine Verschmelzung oder ein Formwechsel) und der Auflösung 
der Gesellschaft. Aufgrund dieses gesetzlichen Vetorechts der persönlich haften-
den Gesellschafterin ist die Stellung der Kommanditaktionäre einer KGaA im Ver-
gleich zur Hauptversammlung einer AG grundsätzlich als etwas schwächer ein-
zuschätzen.  

Das Verfahren der Hauptversammlung im Übrigen entspricht dem Verfahren der 
Hauptversammlung der Private Assets AG. 

6.3.2.4 Gesellschafterausschuss 

Neben den soeben dargestellten Pflichtorganen einer KGaA hat der Vorstand der 
Gesellschaft darauf hingewirkt, dass bei der Private Assets SE & Co. KGaA ein 
weiteres Gesellschaftsorgan errichtet wird, der Gesellschafterausschuss. Der 
Gesellschafterausschuss ist gesetzlich nicht geregelt. Maßgebliche Rechts-
grundlage für den Gesellschafterausschuss ist daher die Satzung der Private As-
sets SE & Co. KGaA. Die Satzungsbestimmungen über die Wahl und Abberu-
fung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses, die innere Ordnung und die 
Beschlussfassung des Gesellschafterausschusses sowie die Sorgfaltspflicht und 
Verantwortlichkeit der Mitglieder des Gesellschafterausschusses orientieren sich 
im Wesentlichen an den bekannten aktienrechtlichen Vorschriften für den Auf-
sichtsrat einer AG bzw. KGaA. 

Der Gesellschafterausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptver-
sammlung gewählt werden. Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses wer-
den vorbehaltlich einer kürzeren Festlegung der Amtszeit durch die Hauptver-
sammlung grundsätzlich bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die 
über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 
beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem ihre Amtszeit beginnt, nicht mitge-
rechnet wird. Der Aufsichtsrat hat unter Tagesordnungspunkt 13 der Hauptver-
sammlung am 29. August 2023 vorgeschlagen, Herrn Dr. Lukas Lenz, Rechtsan-
walt, wohnhaft in Hamburg, Herrn Reinhold Zintgraf, Management Consultant, 
wohnhaft in Hamburg, und Herrn Florian Bonanati, Geschäftsführer der R3 Solu-
tions GmbH, wohnhaft in Berlin, zu ersten Mitgliedern des Gesellschafteraus-
schusses der Gesellschaft zu wählen. Vorbehaltlich der entsprechenden Be-
schlussfassung der Hauptversammlung am 29. August 2023 wird demnach mit 
Herrn Dr. Lukas Lenz eines der amtierenden und in der Hauptversammlung unter 
Tagesordnungspunkt 6 zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des 
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Aufsichtsrats der Private Assets AG künftig auch Mitglied im Gesellschafteraus-
schuss der Private Assets SE & Co. KGaA sein. 

Der Gesellschafterausschuss führt die Geschäfte der Private As-
sets SE & Co. KGaA und vertritt die Private Assets SE & Co. KGaA, soweit es 
um Rechtsbeziehungen zwischen der Private Assets SE & Co. KGaA einerseits 
und der Private Assets Management SE und/oder deren Organmitgliedern ande-
rerseits geht. In diesem Bereich ersetzt der Gesellschafterausschuss die persön-
lich haftende Gesellschafterin als Geschäftsführungs- und Vertretungsorgan der 
Gesellschaft. Der Gesellschafterausschuss übt daher sämtliche Rechte aus oder 
im Zusammenhang mit der von der Private Assets SE & Co. KGaA an der Private 
Assets Management SE gehaltenen Aktien (60 % des Grundkapitals der Private 
Assets Management SE) aus. Dem Gesellschafterausschuss obliegen damit ins-
besondere die Ausübung des Stimmrechts der Private Assets SE & Co. KGaA in 
der Hauptversammlung der Private Assets Management SE und die Verfügung 
über die Aktien an der Private Assets Management SE. In Abweichung von § 287 
Abs. 1 AktG führt der Gesellschafterausschuss auch die Beschlüsse der Kom-
manditaktionäre anstelle des Aufsichtsrats aus und vertritt die Kommanditaktio-
näre gegenüber der persönlich haftenden Gesellschafterin. In Abweichung von 
§ 284 Abs. 1 AktG entscheidet der Gesellschafterausschuss anstelle des Auf-
sichtsrats auch über die Befreiung der persönlich haftenden Gesellschafterin und 
ihrer Organmitglieder vom Wettbewerbsverbot. 

Der – ausschließlich von den Aktionären der Private Assets SE & Co. KGaA be-
stellte – Gesellschafterausschuss vertritt die Private Assets SE & Co. KGaA da-
her insbesondere bei der Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Pri-
vate Assets Management SE. Daneben verschafft die Stimmbindungsvereinba-
rung zwischen den Aktionären der Private Assets Management SE den Komman-
ditaktionären der Private Assets SE & Co. KGaA durch die Einräumung eines 
Nominierungsrechts einen unmittelbaren Einfluss auf die Besetzung des Verwal-
tungsrats der Private Assets Management SE, sofern sie nachweisen, dass sie 
unmittelbar insgesamt in Höhe von mindestens 20 % am Grundkapital der Private 
Assets SE & Co. KGaA beteiligt sind. Der Verwaltungsrat der Private Assets Ma-
nagement SE bestellt wiederum die geschäftsführenden Direktoren der Private 
Assets Management SE, überwacht die Geschäftsführung durch die geschäfts-
führenden Direktoren der Private Assets Management SE und hat ein Zustim-
mungsrecht zu bestimmten Geschäftsführungsmaßnahmen der geschäftsführen-
den Direktoren der Private Assets Management SE. Auf diese Weise verbleibt 
den Kommanditaktionären auch künftig die Möglichkeit, an der Besetzung des 
Verwaltungsrats der Private Assets Management SE und damit mittelbar an der 
Geschäftsführung mitzuwirken. Bei der Private Assets AG verfügen Aktionäre mit 
einer unmittelbaren Beteiligung von mindestens 20 % am Grundkapital der Pri-
vate Assets AG bislang nicht über eine solche gesicherte Möglichkeit zur Ein-
flussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats und damit mittelbar auf die Un-
ternehmensführung der Gesellschaft. 

Die Private Assets Management SE wird aufgrund ihrer Eigenschaft als persön-
lich haftende Gesellschafterin einem Stimmverbot bei der Wahl der Mitglieder des 
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Gesellschafterausschusses der Private Assets SE & Co. KGaA unterliegen 
(§ 285 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG analog). Einem solchen Stimmverbot unterliegen 
auch die geschäftsführenden Mitglieder des Leitungsorgans der Private Assets 
Management SE. Dies bedeutet, dass die DMC GmbH keinen Einfluss auf die 
Besetzung des Gesellschafterausschusses der Private Assets SE & Co. KGaA 
haben wird, weil und solange SD als geschäftsführender Direktor und damit auch 
die von ihm beherrschte DMC GmbH hierbei einem Stimmverbot unterliegen. In-
soweit ist der Formwechsel in die Private Assets SE & Co. KGaA mit einem ge-
wissen Zuwachs der Kontrollrechte der übrigen Kommanditaktionäre verbunden. 

6.3.3 Erläuterung der Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA 

6.3.3.1 Übersicht 

Die vorgeschlagene Satzung für die Private Assets SE & Co. KGaA, die diesem 
Bericht als Anlage 4 beigefügt ist (im Folgenden auch die „KGaA-Satzung“), ent-
hält eine grundlegende Überarbeitung der Satzung der bestehenden Private As-
sets AG. Wesentliche Regelungen der Satzung der Private Assets AG wurden 
teilweise übernommen, insbesondere im Hinblick auf die Kapitalstruktur. Die Re-
gelungen hinsichtlich der Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 
mussten allerdings an die neue Rechtsform angepasst werden. Zudem wurden 
die Satzungsregelungen insgesamt an vorhandene Marktstandards angeglichen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der Überarbeitung die Satzung der Private As-
sets AG unter Berücksichtigung der Beschlussvorschläge für die Hauptversamm-
lung am 29. August 2023 zugrunde liegt. Bei der Kapitalstruktur ist daher insbe-
sondere die der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschla-
gene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln berücksichtigt. 

Die nachfolgende Übersicht enthält eine Zusammenfassung ausgewählter Ge-
sichtspunkte und soll einen überblicksartigen Vergleich der Satzung der Private 
Assets AG (unter Berücksichtigung der Beschlussvorschläge für die Hauptver-
sammlung am 29. August 2023) mit der vorgeschlagenen Satzung für die Private 
Assets SE & Co. KGaA ermöglichen: 

Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

Firma Private Assets AG Private Assets SE & Co. KGaA 

Sitz Hamburg 

Unternehmens-

gegenstand 

Verwaltung des eigenen Vermögens, 

der Erwerb und die Veräußerung von 

Firmenbeteiligungen, Unternehmens-

beratung, Existenzgründungsberatung, 

Finanzierung- und Emissionsberatung, 

IPO-Begleitung, Investor Relation Ser-

vices, Business Coaching, der Handel 

von Edelmetallen, Handelsgeschäfte 

Verwaltung des eigenen Vermögens, der 

Erwerb das Halten und die Veräußerung 

von Unternehmensbeteiligungen sowie, so-

weit diese keiner spezialgesetzlichen Er-

laubnis bedürfen: Unternehmensberatung, 

Finanzierung- und Emissionsberatung und 

IPO-Begleitung. 
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Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

aller Art, soweit diese keiner spezialge-

setzlichen Erlaubnis bedürfen, Vermiet-

geschäft im Bereich der Freizeitgestal-

tung, die Planung und Durchführung 

von Veranstaltungen sowie die Organi-

sation von Touren. 

Grundkapital EUR 4.610.815,00 

Aktien 4.610.815 auf den Inhaber lautende Stückaktien 

Genehmigtes Ka-

pital 

Genehmigtes Kapital 2021 

– EUR 749.258,00 durch ein- oder 

mehrmalige Ausgabe neuer, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien zum 

rechnerischen Nennwert von 

EUR 1,00 gegen Bar- oder gegen 

Sacheinlage bis zum 25. Okto-

ber 2026; 

– Bezugsrechtsausschluss der Aktio-

näre unter den in § 5 der Satzung der 

Private Assets AG genannten Vo-

raussetzungen. 

Genehmigtes Kapital 2023/I 

– EUR 2.305.407,00 durch ein- oder mehr-

malige Ausgabe neuer, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien zum rechneri-

schen Nennwert von EUR 1,00 gegen 

Bar- und/oder gegen Sacheinlage bis 

zum 28. August 2028; 

– Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre 

unter den in § 4 Abs. 5 der Satzung der 

Private Assets SE & Co. KGaA genann-

ten Voraussetzungen. 

Bedingtes Kapi-

tal 

Bedingtes Kapital 2021 

EUR 164.670,00 durch Ausgabe von 

bis zu 164.670 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien zur Erfüllung 

von Wandel- und/oder Optionsschuld-

verschreibungen, die aufgrund Er-

mächtigung der Hauptversammlung 

vom 26. Oktober 2021 begeben wer-

den. 

Bedingtes Kapital 2023/I 

EUR 411.675,00 durch Ausgabe von bis zu 

411.675 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien zur Erfüllung von Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen 

(bzw. Kombinationen dieser Instrumente), 

die aufgrund Ermächtigung der Hauptver-

sammlung vom 29. August 2023 begeben 

werden. 

Geschäftsfüh-

rung 

Geschäftsführung durch den Vorstand. – Grundsätzlich alleinige Geschäftsfüh-

rung durch die Private Assets Manage-

ment SE als persönlich haftende Gesell-

schafterin. 

– Jedoch alleinige Geschäftsführung durch 

den Gesellschafterausschuss, soweit 

Rechtsbeziehungen zwischen der Pri-

vate Assets SE & Co. KGaA einerseits 

und der persönlich haftenden Gesell-

schafterin Private Assets Management 

SE und/oder ihren Organmitgliedern an-

dererseits betroffen sind. 

– Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat 

im Umfang des dem 
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Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

Gesellschafterausschuss zustehenden 

Rechts, wenn und solange der Gesell-

schafterausschuss nicht vollständig be-

setzt ist. 

Vertretung – Ist nur ein Mitglied des Vorstands be-

stellt, Alleinvertretung durch dieses. 

– Sind mehrere Mitglieder des Vor-

stands bestellt, gemeinschaftliche 

Vertretung durch zwei Mitglieder des 

Vorstands oder durch ein Vorstands-

mitglied gemeinsam mit einem Pro-

kuristen. Aufsichtsrat kann jedem 

Mitglied des Vorstands Einzelvertre-

tungsbefugnis erteilen. 

– Vertretung gegenüber Vorstand 

durch den Aufsichtsrat. 

– Grundsätzlich alleinige Vertretung durch 

die Private Assets Management SE als 

persönlich haftende Gesellschafterin. 

– Prokuristen der Private As-

sets SE & Co. KGaA können in der 

Weise bestellt werden, dass sie gemein-

sam mit der Private Assets Manage-

ment SE als persönlich haftender Gesell-

schafterin oder gemeinsam mit einem 

weiteren Prokuristen zur Vertretung der 

Private Assets SE & Co. KGaA befugt 

sind. 

– Jedoch alleinige Vertretung gegenüber 

der Private Assets Management SE und 

deren Organmitglieder durch den Gesell-

schafterausschuss der Private As-

sets SE & Co. KGaA. 

– Vertretung durch den Aufsichtsrat im 

Umfang des dem Gesellschafteraus-

schuss zustehenden Rechts, wenn und 

solange der Gesellschafterausschuss 

nicht vollständig besetzt ist. 

Zusammenset-

zung des Auf-

sichtsrats 

– 3 Mitglieder; 

– Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrats durch die Hauptversammlung. 

Amtszeit der Mit-

glieder des Auf-

sichtsrats 

Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das 

vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das Geschäfts-

jahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird. 

Konstituierung 

des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen Stellver-

treter. 

– Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an 

die Hauptversammlung, in der die Mit-

glieder des Aufsichtsrats gewählt worden 

sind, in einer Sitzung, zu der es keiner 

besonderen Einladung bedarf, aus sei-

ner Mitte einen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter. 

– Die Amtszeiten des Vorsitzenden und 

des Stellvertreters entsprechen, soweit 

bei der Wahl nicht eine kürzere Amtszeit 

bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied 

des Aufsichtsrats. 
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Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

Sitzung/Be-

schlussfassung 

des Aufsichtsrats 

– Einberufung der Sitzungen durch 

den Vorsitzenden, im Fall seiner Ver-

hinderung durch den Stellvertreter 

mündlich, fernmündlich, schriftlich 

oder in Textform (z.B. per Telefax 

oder E-Mail) unter Angabe der Ta-

gesordnung. 

– Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, 

wenn seine drei Mitglieder an der Be-

schlussfassung teilnehmen. 

– Für die Beschlussfassungen und 

Wahlen gilt grundsätzlich die einfa-

che Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. 

– Beschlüsse werden grundsätzlich in 

Präsenzsitzungen gefasst. Außer-

halb von Sitzungen können schriftli-

che, fernmündliche, per Videokonfe-

renz oder in Textform Beschlussfas-

sungen erfolgen, wenn der Vorsit-

zende dies bestimmt und kein Mit-

glied diesem Verfahren innerhalb ei-

ner vom Vorsitzenden bestimmten 

angemessenen Frist widerspricht. 

– Grundsätzliches Anwesenheitsrecht 

des Vorstands. 

– Über Sitzungen sind Niederschriften 

zu fertigen, die von dem Vorsitzen-

den der jeweiligen Sitzung oder bei 

Beschlüssen außerhalb von Sitzun-

gen vom Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats zu unterzeichnen sind. 

– Einberufung der Sitzungen durch den 

Vorsitzenden unter Angabe der Tages-

ordnung. Die Einberufung kann im Wege 

der elektronischen Kommunikation erfol-

gen. 

– Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 

mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus 

denen er insgesamt zu bestehen hat, 

mindestens aber drei Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. 

– Für die Beschlussfassungen und Wahlen 

gilt grundsätzlich die einfache Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-

mengleichheit entscheidet die Stimme 

des Vorsitzenden. 

– Beschlüsse werden grundsätzlich in Prä-

senzsitzungen gefasst. Sitzungen kön-

nen auf Anordnung des Vorsitzenden 

oder mit Zustimmung aller Mitglieder 

auch im Wege elektronischer Kommuni-

kation stattfinden oder können Mitglieder 

zu Sitzungen im Wege der elektroni-

schen Kommunikation zugeschaltet wer-

den.  

– Beschlussfassungen können auch au-

ßerhalb von Sitzungen schriftlich oder im 

Wege der elektronischen Kommunika-

tion sowie in Kombination der vorge-

nannten Formen erfolgen, wenn der Vor-

sitzende dies bestimmt oder sich alle Mit-

glieder des Aufsichtsrats an der Be-

schlussfassung beteiligen. Ein Recht 

zum Widerspruch gegen die vom Vorsit-

zenden angeordnete Form der Be-

schlussfassung besteht nicht. 

– Grundsätzliches Anwesenheitsrecht ei-

nes jeden Mitglieds des Leitungsorgans 

der persönlich haftenden Gesellschafte-

rin Private Assets Management SE, so-

fern nicht ausschließlich interne Organi-

sationsfragen betroffen sind oder der 

Aufsichtsrat im Einzelfall durch Be-

schluss eine abweichende Anordnung 

trifft. 

– Über Beschlüsse und Sitzungen sind 

Niederschriften zu fertigen, die von dem 

Leiter der jeweiligen Sitzung oder bei 
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Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

Beschlüssen außerhalb von Sitzungen 

vom Vorsitzenden oder bei dessen Ver-

hinderung durch dessen Stellvertreter zu 

unterzeichnen sind. 

Rechte und 

Pflichten des Auf-

sichtsrats 

– Der Aufsichtsrat überwacht die Ge-

schäftsführung durch den Vorstand. 

– Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglie-

der des Vorstands und beruft diese 

ab. 

– Bestimmte Geschäftsführungsmaß-

nahmen bedürfen ausdrücklich der 

Zustimmung des Aufsichtsrats. 

– Der Aufsichtsrat überwacht die Ge-

schäftsführung durch die persönlich haf-

tende Gesellschafterin Private Assets 

Management SE. 

– Wenn und solange der Gesellschafter-

ausschuss der Private As-

sets SE & Co. KGaA nicht vollständig 

gemäß der Satzung besetzt ist, nimmt 

der Aufsichtsrat vorübergehend auch die 

Aufgaben und Befugnisse des Gesell-

schafterausschusses wahr. 

Aufsichtsratsver-

gütung 

– Festvergütung pro Geschäftsjahr in 

Höhe von EUR 4.000,00 für den Auf-

sichtsratsvorsitzenden, 

EUR 3.000,00 für den stellvertreten-

den Vorsitzenden und EUR 2.000,00 

für übrige Mitglieder 

– Sitzungsgeld von EUR 1.000,00 

EUR pro Aufsichtsratssitzung; max. 

EUR 6.000,00 pro Geschäftsjahr 

– Ersatz von Auslagen. 

– Einbeziehung in eine auf die Pflich-

ten als Aufsichtsrats bezogene Haft-

pflichtversicherung. Die Kosten hier-

für trägt die Gesellschaft. 

– Die Höhe der Vergütung wird durch Be-

schluss der Hauptversammlung festge-

legt. 

– Ersatz von Auslagen. 

– Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden 

in eine im Interesse der Private As-

sets SE & Co. KGaA von dieser in ange-

messener Höhe unterhaltende Vermö-

gensschaden-Haftpflichtversicherung für 

Organmitglieder einbezogen, soweit eine 

solche besteht. Die Prämien hierfür ent-

richtet die Private As-

sets SE & Co. KGaA. 

Zusammenset-

zung des Gesell-

schafteraus-

schusses 

 Drei Mitglieder, die durch die Hauptver-

sammlung bestellt werden. 

Amtszeit der Mit-

glieder des Ge-

sellschafteraus-

schusses 

 Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptver-

sammlung, die über die Entlastung für das 

vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 

Amtszeit beschließt, wobei das Geschäfts-

jahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mit-

gerechnet wird. 

Konstituierung 

des Gesellschaf-

terausschusses 

 – Der Gesellschafterausschuss wählt im 

Anschluss an die Hauptversammlung, in 

der die Mitglieder des Gesellschafteraus-

schusses gewählt worden sind, in einer 
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Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

ohne besondere Einladung stattfinden-

den Sitzung aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden und einen Stellvertreter.  

– Die Amtszeiten des Vorsitzenden und 

des Stellvertreters entsprechen, soweit 

bei der Wahl nicht eine kürzere Amtszeit 

bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied 

des Gesellschafterausschusses. 

Sitzung/Be-

schlussfassung 

des Gesellschaf-

terausschusses 

 – Einberufung der Sitzungen durch den 

Vorsitzenden unter Angabe der Tages-

ordnung. Die Einberufung kann im Wege 

der elektronischen Kommunikation erfol-

gen. 

– Der Gesellschafterausschuss ist be-

schlussfähig, wenn mindestens die 

Hälfte der Mitglieder, aus denen er ins-

gesamt zu bestehen hat, an der Be-

schlussfassung teilnehmen. In jedem 

Fall müssen drei Mitglieder an der Be-

schlussfassung teilnehmen. 

– Beschlüsse des Gesellschafteraus-

schusses bedürfen grundsätzlich der ein-

fachen Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. 

– Beschlüsse werden grundsätzlich in Prä-

senzsitzungen gefasst. Auf Anordnung 

des Vorsitzenden oder mit Zustimmung 

aller Mitglieder können Sitzungen auch 

im Wege elektronischer Kommunikation 

stattfinden oder können Mitglieder zu Sit-

zungen im Wege der elektronischen 

Kommunikation zugeschaltet werden. 

– Beschlussfassungen können auch au-

ßerhalb von Sitzungen schriftlich oder im 

Wege der elektronischen Kommunika-

tion sowie in Kombination der vorge-

nannten Formen erfolgen, wenn der Vor-

sitzende des Gesellschafterausschusses 

dies unter Beachtung einer angemesse-

nen Frist anordnet oder sich alle Mitglie-

der des Gesellschafterausschusses an 

der Beschlussfassung beteiligen. Ein 

Recht zum Widerspruch gegen die vom 

Vorsitzenden angeordnete Form der Be-

schlussfassung besteht nicht. 

– Soweit nicht ausschließlich interne Orga-

nisationsfragen des 
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Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

Gesellschafterausschusses betroffen 

sind, hat jedes Mitglied des Leitungsor-

gans der persönlich haftenden Gesell-

schafterin Private Assets Management 

SE ein Anwesenheitsrecht bei den Sit-

zungen, sofern der Gesellschafteraus-

schuss im Einzelfall durch Beschluss 

keine abweichende Anordnung trifft. 

– Über Beschlüsse und Sitzungen sind 

Niederschriften zu fertigen, die von dem 

Leiter der jeweiligen Sitzung oder bei Be-

schlüssen außerhalb von Sitzungen vom 

Vorsitzenden, oder bei dessen Verhinde-

rung, durch dessen Stellvertreter zu un-

terzeichnen sind. 

Rechte und 

Pflichten des Ge-

sellschafteraus-

schusses 

 – Geschäftsführung und Vertretung der 

Private Assets SE & Co. KGaA in Bezug 

auf die Rechtsverhältnisse zwischen der 

Private Assets SE & Co. KGaA und der 

persönlich haftenden Gesellschafterin 

Private Assets Management SE; 

– Ausübung sämtlicher Rechte aus oder im 

Zusammenhang mit den von der Private 

Assets SE & Co. KGaA an der persön-

lich haftenden Gesellschafterin Private 

Assets Management SE gehaltenen Ak-

tien, insbesondere Ausübung des 

Stimmrechts in der Hauptversammlung 

der Private Assets Management SE und 

Verfügung über die Aktien an der Private 

Assets Management SE. 

– In Abweichung von § 287 Abs. 1 AktG 

führt der Gesellschafterausschuss die 

Beschlüsse der Kommanditaktionäre an-

stelle des Aufsichtsrats aus und vertritt 

die Kommanditaktionäre gegenüber der 

persönlich haftenden Gesellschafterin 

Private Assets Management SE. 

Vergütung der 

Mitglieder des 

Gesellschafter-

ausschusses 

 – Ersatz von Auslagen. 

– Eine etwaige Vergütung wird durch Be-

schluss der Hauptversammlung bewilligt. 

– Die Mitglieder des Gesellschafteraus-

schusses werden in eine im Interesse 

der Private Assets SE & Co. KGaA von 

dieser in angemessener Höhe unterhal-

tende Vermögensschaden-
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Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

Haftpflichtversicherung für Organmitglie-

der einbezogen, soweit eine solche be-

steht. Die Prämien hierfür entrichtet die 

Private Assets SE & Co. KGaA. 

Einberufung 

Hauptversamm-

lung 

– Hauptversammlung wird durch den 

Vorstand oder durch die in den ge-

setzlich vorgeschriebenen Fällen 

hierzu Berechtigten einberufen. 

– Für die Einberufungsfrist gelten die 

gesetzlichen Regelungen. 

– Hauptversammlung wird durch die per-

sönlich haftende Gesellschafterin Private 

Assets Management SE einberufen (vor-

behaltlich des gesetzlichen Einberu-

fungsrechts des Aufsichtsrats oder einer 

Aktionärsminderheit). 

– Für die Einberufungsfrist gelten die ge-

setzlichen Regelungen. 

Teilnahme Haupt-

versammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig angemeldet und ihren Aktien-

besitz haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hier-

für mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zuzuge-

hen. 

Leitung Haupt-

versammlung 

– Den Vorsitz führt der Vorsitzende 

des Aufsichtsrats, im Falle seiner 

Verhinderung sein Stellvertreter und 

bei dessen Verhinderung das übrige 

Mitglied des Aufsichtsrats. Ist keiner 

von diesen erschienen oder zur Lei-

tung der Versammlung bereit, wird 

der Versammlungsleiter durch die 

Hauptversammlung gewählt. 

– Der Versammlungsleiter bestimmt 

die Reihenfolge, in der die Gegen-

stände der Tagesordnung verhan-

delt werden, sowie die Art und Form 

der Abstimmung. 

– Der Vorsitzende kann das Frage- 

und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken. 

– Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, oder 

ein von ihm bestimmtes anderes Mitglied 

des Aufsichtsrats führt den Vorsitz in der 

Hauptversammlung (Versammlungslei-

ter). Für den Fall, dass weder der Vorsit-

zende des Aufsichtsrats noch ein von 

ihm hierfür bestimmtes anderes Mitglied 

des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, 

wird der Versammlungsleiter durch den 

Aufsichtsrat gewählt; die gewählte Per-

son muss nicht dem Aufsichtsrat ange-

hören. Wählt der Aufsichtsrat den Ver-

sammlungsleiter nicht, so ist dieser 

durch die Hauptversammlung unter dem 

Vorsitz einer von der persönlich haften-

den Gesellschafterin Private Assets Ma-

nagement SE hierfür bestimmten Person 

zu wählen. 

– Der Versammlungsleiter leitet die Ver-

handlungen und regelt den Ablauf der 

Hauptversammlung. Er bestimmt die 

Reihenfolge der Redner und die Behand-

lung der Tagesordnungspunkte sowie 

die Form, das Verfahren und die weite-

ren Einzelheiten der Abstimmung und 

kann, soweit gesetzlich zulässig, über 

die Zusammenfassung von sachlich zu-

sammengehörigen 
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Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

Beschlussgegenständen zu einem Ab-

stimmungszeitpunkt entscheiden. 

– Der Versammlungsleiter kann das Rede- 

und Fragerecht der Aktionäre, insbeson-

dere auch das Recht auf Nachfragen und 

Fragen zu neuen Sachverhalten, zeitlich 

angemessen beschränken. Er kann da-

bei insbesondere Beschränkungen der 

Redezeit, der Fragezeit oder der zusam-

mengenommenen Rede- und Fragezeit 

sowie den angemessenen zeitlichen 

Rahmen für den ganzen Hauptversamm-

lungsverlauf, für einzelne Gegenstände 

der Tagesordnung und für einzelne Red-

ner zu Beginn oder während des Ver-

laufs der Hauptversammlung angemes-

sen festlegen; das schließt insbesondere 

auch die Möglichkeit ein, erforderlichen-

falls die Wortmeldeliste vorzeitig zu 

schließen und den Schluss der Debatte 

anzuordnen. 

Abstimmung in 

der Hauptver-

sammlung 

– Das Stimmrecht wird nach der An-

zahl der Stückaktien ausgeübt. 

– Die Beschlüsse der Hauptversamm-

lung werden grundsätzlich mit einfa-

cher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gefasst; soweit eine Kapi-

talmehrheit erforderlich ist, genügt, 

sofern nicht das Gesetz oder die Sat-

zung der Private Assets AG zwin-

gend eine größere Mehrheit vor-

schreibt, die einfache Mehrheit des 

bei der Beschlussfassung vertrete-

nen Grundkapitals. 

– Sofern bei Wahlen im ersten Wahl-

gang die einfache Stimmenmehrheit 

nicht erreicht wird, findet eine Stich-

wahl zwischen den Personen statt, 

die die höchsten Stimmenzahlen er-

halten haben. Bei Stimmengleichheit 

in der Stichwahl entscheidet das Los. 

– Das Stimmrecht wird nach der Anzahl 

der Stückaktien ausgeübt. 

– Die Beschlüsse der Hauptversammlung 

werden grundsätzlich mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

fasst; soweit eine Kapitalmehrheit erfor-

derlich ist, genügt, sofern nicht nach 

zwingenden gesetzlichen Vorschriften 

oder der Satzung der Private Assets 

SE & Co. KGaA eine höhere Mehrheit 

erforderlich ist, die einfache Mehrheit des 

bei der Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals. 

– Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang 

die einfache Stimmenmehrheit nicht er-

reicht wird, findet eine Stichwahl zwi-

schen den Personen statt, die die höchs-

ten Stimmenzahlen erhalten haben. Bei 

Stimmengleichheit in der Stichwahl ent-

scheidet das Los. 

– Bestimmte Beschlüsse bedürfen der Zu-

stimmung der persönlich haftenden Ge-

sellschafterin Private Assets Manage-

ment SE. Sie erklärt die Zustimmung 

oder Ablehnung in der Hauptversamm-

lung. 
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Gegenstand Satzung der Private Assets AG (ge-

mäß Beschlussvorschlägen für die 

Hauptversammlung) 

Satzung der Private As-

sets SE & Co. KGaA 

Jahresabschluss – Aufstellung durch den Vorstand. 

– Feststellung durch den Vorstand und 

den Aufsichtsrat (Regelfall). 

– Der Vorstand ist mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ermächtigt, den ver-

wendbaren Jahresabschluss in an-

dere Gewinnrücklagen einzustellen, 

bis diese die Hälfte des Grundkapi-

tals erreichen. 

– Aufstellung durch die persönlich haf-

tende Gesellschafterin Private Assets 

Management SE. 

– Feststellung durch Beschluss der Haupt-

versammlung mit Zustimmung der per-

sönlich haftenden Gesellschafterin Pri-

vate Assets Management SE. 

– Die persönlich haftende Gesellschafterin 

Private Assets Management SE kann bei 

Aufstellung des Jahresabschlusses mit 

Zustimmung des Gesellschafteraus-

schusses Beträge bis zur Hälfte des Jah-

resabschlusses in andere Gewinnrückla-

gen einstellen. Sie ist darüber hinaus mit 

Zustimmung des Gesellschafteraus-

schusses ermächtigt, weitere Beträge bis 

zu einem Viertel des Jahresüberschus-

ses in andere Gewinnrücklagen einzu-

stellen, solange und soweit die anderen 

Gewinnrücklagen die Hälfte des Grund-

kapitals nicht übersteigen und auch nach 

der Einstellung nicht übersteigen würden 

und soweit der verbleibende Bilanzge-

winn nicht 4% des Grundkapitals unter-

schreitet. 

Gewinnverwen-

dung 

– Die Hauptversammlung beschließt 

über die Verwendung des sich aus 

dem festgestellten Jahresabschluss 

ergebenden Bilanzgewinns. 

– Die Hauptversammlung kann auch 

Sachausschüttungen beschließen. 

– Die Hauptversammlung beschließt über 

die Verwendung des sich aus dem fest-

gestellten Jahresabschluss ergebenden 

Bilanzgewinns. 

– Die Hauptversammlung kann anstelle 

oder neben einer Barausschüttung eine 

Verwendung des Bilanzgewinns im 

Wege einer Sachausschüttung beschlie-

ßen. Sie kann in dem Beschluss über die 

Verwendung des Bilanzgewinns Beträge 

in Gewinnrücklagen einstellen oder als 

Gewinn vortragen. 

 

Im Folgenden werden die relevanten Satzungsregelungen der Private As-
sets SE & Co. KGaA im Detail dargestellt. Dabei wird insbesondere auf inhaltli-
che Abweichungen zu den derzeitigen Regelungen in der Satzung der Private 
Assets AG eingegangen. 
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6.3.3.2 Allgemeine Bestimmungen 

Die allgemeinen Bestimmungen der vorgeschlagenen KGaA-Satzung (§§ 1 bis 3) 
sind im Wesentlichen aus der Satzung der Private Assets AG übernommen und 
teilweise an vorhandene Marktstandards angeglichen worden. 

a) Firma, Sitz und Geschäftsjahr (§ 1 der KGaA-Satzung) 

Die in § 1 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung geregelte neue Firma der 
Gesellschaft „Private Assets SE & Co. KGaA“ entspricht der gesetzlichen Be-
stimmung des § 279 Abs. 2 AktG, wonach die Firma der Gesellschaft einen Haf-
tungsbeschränkungszusatz enthalten muss, wenn in der Gesellschaft keine na-
türliche Person persönlich haftet. Abgesehen von der Aufnahme des Zusatzes 
„& Co. KGaA“ ändert sich die Firma durch die Umwandlung nicht. Der Sitz der 
Gesellschaft bleibt unverändert in Hamburg. Das Geschäftsjahr bleibt das Kalen-
derjahr. 

b) Gegenstand des Unternehmens (§ 2 der KGaA-Satzung) 

§ 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung basiert auf § 2 der derzeitigen Satzung 
der Private Assets AG. Es sind jedoch an mehreren Stellen inhaltliche Anpassun-
gen vorgesehen. Dies betrifft zum einen den Unternehmensgegenstand, der sich 
– auch der Funktion der Private Assets SE & Co. KGaA als Holdinggesellschaft 
entsprechend – künftig stärker auf die von der Gesellschaft fokussierten Tätigkei-
ten konzentriert. Daneben sind die Absätze 2 und 3 der Satzung der Private As-
sets AG in einen modernisierten § 2 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung 
eingeflossen. Die sprachliche Erweiterung des Unternehmensgegenstandes in 
dem neuen § 2 Abs. 3 – insbesondere durch eine sog. Konzernklausel – soll zu-
dem dem Umstand Rechnung tragen, dass es sich bei der Gesellschaft um eine 
Holdinggesellschaft handelt. 

c) Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen (§ 3 der KGaA-
Satzung) 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen gemäß § 3 Abs. 1 der vorge-
schlagenen KGaA-Satzung – wie bislang gemäß § 18 der Satzung der Private 
Assets AG – weiterhin im Bundesanzeiger. Zur Klarstellung wurde ergänzt, dass, 
sofern gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, 
diese Bekanntmachungsform an die Stelle des Bundesanzeigers tritt. 

Gemäß § 3 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung können Informationen 
an die Aktionäre der Gesellschaft, soweit gesetzlich zulässig, auch im Wege der 
Datenfernübertragung übermittelt werden. 

6.3.3.3 Grundkapital und Aktien 

Die Bestimmungen über das Kapital in der vorgeschlagenen KGaA-Satzung sind 
an die Bestimmungen der derzeitigen Satzung der Gesellschaft angelehnt. Be-
rücksichtigt wurde aber, dass die Kompetenzen des Vorstands auf die persönlich 
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haftende Gesellschafterin übergehen und dass an die Stelle des bestehenden 
Bedingten Kapitals 2021 und des bestehenden Genehmigten Kapitals 2021 
durch Beschluss der Hauptversammlung am 29. August 2023 jeweils ein neues 
Bedingtes Kapital 2023/I und zugleich ein neues Genehmigtes Kapital 2023/I ge-
schaffen werden soll. 

a) Grundkapital (§ 4 der KGaA-Satzung) 

aa) Grundkapital 

§ 4 Abs. 1 und 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung entsprechen im Wesentli-
chen § 3 Abs. 1, 2 der Satzung der Private Assets AG und bestimmen unter Be-
rücksichtigung der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 
29. August 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln, dass das Grundkapital der Gesellschaft EUR 4.610.815,00 
beträgt und in 4.610.815 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) eingeteilt ist. 

In § 4 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung ist dargelegt, dass das bei der 
Umwandlung der Private Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA vor-
handene Grundkapital der Gesellschaft durch Formwechsel des Rechtsträgers 
bisheriger Rechtsform erbracht wird. Hierbei handelt es sich um eine neu aufge-
nommene, gesetzliche Pflichtangabe im Hinblick auf die entsprechende Anwen-
dung des Gründungsrechts gemäß § 197 Satz 1 UmwG i. V. m. §§ 278 Abs. 3, 
27 AktG. 

bb) Bedingtes Kapital 

§ 4 Abs. 4 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung wird der Hauptversammlung am 
29. August 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Er regelt ein neues bedingtes 
Kapital (Bedingtes Kapital 2023/I), das im Wesentlichen dem bisherigen, in § 4 
der Satzung der Gesellschaft geregelten Bedingten Kapital 2021 entspricht, je-
doch an die nach Eintragung der der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in 
das Handelsregister erhöhte Grundkapitalziffer der Private As-
sets SE & Co. KGaA angepasst ist. 

Danach ist das Grundkapital um bis zu EUR 411.675,00 durch Ausgabe von bis 
zu 411.675 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Adres-
sat der Ermächtigung zur Ausgabe der neuen Aktien ist nunmehr statt des Vor-
stands die persönlich haftende Gesellschafterin, Private Assets Management SE. 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen die-
ser Instrumente), die gemäß der Ermächtigung vom 29. August 2023 von der Ge-
sellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft 
der Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch die 
persönlich haftende Gesellschafterin nur insoweit durchgeführt, wie von Wand-
lungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder entsprechende Pflich-
ten zu erfüllen sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung 
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eingesetzt werden. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres 
an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. 

Über die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung entschei-
det gemäß § 4 Abs. 4 Satz 5 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung künftig auch 
die persönlich haftende Gesellschafterin. 

Die maßgebenden Erwägungen über die Gründe für die Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts bei der Ausgabe von Options- und Wandelschuldver-
schreibungen wird der Vorstand in seinem gesonderten Bericht gemäß §§ 221 
Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG anlässlich der Beschlussfassung über das 
Bedingte Kapital 2023/I durch die Hauptversammlung am 29. August 2023 be-
kannt machen. Auf den Inhalt des vorgenannten Vorstandsberichts wird verwie-
sen. 

cc) Genehmigtes Kapital 

§ 4 Abs. 5 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung wird der Hauptversammlung am 
29. August 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Er regelt ein neues genehmig-
tes Kapital (Genehmigtes Kapital 2023/I), das insbesondere an die nach Eintra-
gung der der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung vor-
geschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in das Handelsregister 
erhöhte Grundkapitalziffer der Private Assets SE & Co. KGaA angepasst ist. 

Gemäß § 4 Abs. 5 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung ist die persönlich 
haftende Gesellschafterin ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der 
Zeit bis zum 28. August 2028 um bis zu EUR 2.305.407,00 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig durch Ausgabe von bis zu 2.305.407 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zum rechnerischen Nennwert von 
je EUR 1,00 gegen Bareinlage oder gegen Sacheinlagen zu erhöhen. 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Das gesetzliche 
Bezugsrecht kann auch in der Weise gewährt werden, dass die neuen Aktien von 
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 
zum Bezug anzubieten (§ 4 Abs. 5 Satz 2 und 3 der vorgeschlagenen Satzung 
für die Private Assets SE & Co. KGaA). 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist gemäß § 4 Abs. 5 Satz 4 der KGaA-
Satzung ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des Genehmig-
ten Kapitals 2023/I auszuschließen, 

– um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

– zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Ge-
sellschaft (einschließlich der Notierung im Freiverkehr) nicht wesentlich im 
Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet 
und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
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Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des 
Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 
überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – 
wenn dieser Betrag geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung des Geneh-
migten Kapitals 2023/I. Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals 
ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien ent-
fällt, (a) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2023/I auf-
grund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden; 
(b) die zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 
(nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“), die mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausge-
stattet sind und die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mit-
telbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder noch ausgege-
ben werden, sofern diese Schuldverschreibungen in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit des Geneh-
migten Kapitals 2023/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
ausgegeben werden; (c) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapi-
tals 2023/I aus anderem genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2 Satz 1 
in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der Grundlage sons-
tiger Kapitalmaßnahmen in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden; 

– zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne 
Beschränkung hierauf – im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüs-
sen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, 
Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von 
sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die 
Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, oder zur Bedienung von 
Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen ausgegeben werden; 

– soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldver-
schreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- 
oder Optionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder 
einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben 
wurden oder noch ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewäh-
ren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. 
nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde 
oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht bezüglich solcher Schuldver-
schreibungen ausübt, ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle 
der Zahlung des fälligen Geldbetrags zu gewähren; 

– um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten Pro-
grammen den geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden 
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Gesellschafterin der Gesellschaft, Mitgliedern des Vertretungsorgans eines 
mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens 
oder Arbeitnehmern der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG ver-
bundenen Unternehmen neue Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, 
einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, zu gewähren. Die 
neuen Aktien können dabei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditin-
stituts oder eines nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Kreditwesengesetzes tätigen Unternehmens ausgegeben wer-
den. Soweit gesetzlich zulässig, können die neuen Aktien auch in der 
Weise ausgegeben werden, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem 
Teil des Jahresüberschusses gedeckt wird, den Vorstand und Aufsichtsrat 
nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen könnten. So-
weit den geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Gesell-
schafterin der Gesellschaft Aktien gewährt werden sollen, entscheidet hier-
über der Gesellschafterausschuss der Gesellschaft; 

– zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Ge-
sellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Dividen-
denansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Aktiendividende). 

Die maßgebenden Erwägungen für die Ermächtigung zum Ausschluss des Be-
zugsrechts wird der Vorstand in seinem gesonderten Bericht gemäß §§ 203 
Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG anlässlich der Beschlussfassung über das 
Genehmigte Kapital 2023/I durch die Hauptversammlung am 29. August 2023 
bekannt machen. Auf den Inhalt des vorgenannten Vorstandsberichts wird ver-
wiesen. 

Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienaus-
gabe entscheidet gemäß § 4 Abs. 5 Satz 6 der vorgeschlagenen Satzung der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA künftig auch die persönlich haftende Gesellschafte-
rin mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Dies umfasst nach § 4 
Abs. 5 Satz 7 der vorgeschlagenen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA 
auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung der neuen Aktien, welche 
abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abgelaufenes Geschäfts-
jahr festgelegt werden kann. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist schließlich ermächtigt, künftig die Fassung 
der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung sowie nach Ablauf der Frist 
zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I zu ändern (§ 4 Abs. 5 Satz 8 
der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

b) Aktien (§ 5 der KGaA-Satzung) 

§ 5 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung wurde neu aufgenommen. Er entspricht 
inhaltlich weitgehend den bestehenden Regelungen in § 3 Abs. 2 Sätze 2 bis 6 
der Satzung der Private Assets AG, die teilweise sprachlich neu gefasst und er-
gänzt wurden. Die Aktien lauten auch künftig auf den Inhaber (§ 5 Abs. 1 der 
KGaA-Satzung). Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist 
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auch weiterhin ausgeschlossen; in diesem Zusammenhang wurde ergänzend 
klargestellt, dass der Anspruch auf Verbriefung durch die Satzung nur ausge-
schlossen wird, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach 
den Regeln einer Börse erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen 
ist. (§ 5 Abs. 2 Satz 1 der KGaA-Satzung). Die Gesellschaft ist auch künftig be-
rechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder 
mehrere Aktien (Sammelaktien) verkörpern (§ 5 Abs. 2 Satz 2 der KGaA-Sat-
zung). Übereinstimmend mit der Satzung der Private Assets AG auch künftig ein 
Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsschei-
nen ausgeschlossen (§ 5 Abs. 2 Satz 3 der KGaA-Satzung). Die Form von Ak-
tienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen sowie von 
Schuldverschreibungen und Zinsscheinen setzt weiterhin das Geschäftsfüh-
rungsorgan, künftig die persönlich haftende Gesellschafterin, fest (§ 5 Abs. 3 der 
KGaA-Satzung). Dieses Gestaltungsrecht erstreckt sich nun ausdrücklich auch 
auf den Inhalt von Aktienurkunden. 

Im Falle der Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung der neuen 
Aktien abweichend von § 60 AktG bestimmt werden (§ 5 Abs. 4 der KGaA-Sat-
zung). Diese Regelung deckt sich mit § 17 Abs. 4 Satz 4 der Satzung der Private 
Assets AG. 

6.3.3.4 Verfassung der Gesellschaft 

Die den Vorstand betreffenden Regelungen in der Satzung der Private Assets AG 
(dort §§ 6 und 7) sind in der vorgeschlagenen KGaA-Satzung durch neue Rege-
lungen zur persönlich haftenden Gesellschafterin der Private As-
sets SE & Co. KGaA ersetzt worden. 

Im Abschnitt über den Aufsichtsrat der vorgeschlagenen KGaA-Satzung spiegelt 
sich wider, dass die organschaftliche Verfassung des Aufsichtsrats durch den 
Formwechsel grundsätzlich unberührt bleibt. Die Rechtsform der KGaA bringt je-
doch Änderungen der Aufgaben und Kompetenzen des Aufsichtsrats mit sich. 

Die Regelungen zum Gesellschafterausschuss in der vorgeschlagenen KGaA-
Satzung sind neu, da dieser als Gesellschaftsorgan einer KGaA neu errichtet 
wird. In der Satzung einer KGaA kann ein solches zusätzliches Gesellschaftsor-
gan vorgesehen werden, während dies in der Satzung der Private Assets AG 
rechtlich nicht möglich und im Übrigen tatsächlich bisher auch nicht notwendig 
war. 

In Bezug auf die Hauptversammlung folgen die Regelungen der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung inhaltlich überwiegend den Regelungen der derzeitigen Satzung 
der Private Assets AG (dort §§ 13 bis 16). Es wurden jedoch an verschiedenen 
Stellen im Interesse der Rechtssicherheit ausführlichere Regelungen aufgenom-
men sowie die Satzung an Marktstandards angeglichen. Darüber hinaus bringt 
die Rechtsform der KGaA aufgrund ihres personengesellschaftsrechtlichen Ele-
ments bestimmte Zustimmungspflichten der persönlich haftenden 
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Gesellschafterin Private Assets Management SE mit sich, die in der vorgeschla-
genen KGaA-Satzung reflektiert sind. 

a) Persönlich haftende Gesellschafterin (§§ 6 und 7 der KGaA-Satzung) 

Umfangreiche Neuerungen in der vorgeschlagenen KGaA-Satzung betreffen die 
persönlich haftende Gesellschafterin. Sie haben ihren Grund darin, dass nach 
dem Formwechsel für die KGaA kein Vorstand mehr gebildet wird, sondern die 
Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis in die ausschließliche Kompetenz 
der Private Assets Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin fal-
len wird. Daher sieht die vorgeschlagene KGaA-Satzung vor, die Regelungen der 
derzeitigen Satzung zum Vorstand (dort in §§ 6 und 7) zu streichen und die org-
anschaftliche Stellung und Befugnisse der persönlich haftenden Gesellschafterin 
in der Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA wie folgt zu regeln: 

aa) Persönlich haftende Gesellschafterin, Sondereinlage, Rechtsverhältnisse, 
Ausscheiden (§ 6 der KGaA-Satzung) 

§ 6 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung bestimmt, dass die persönlich 
haftende Gesellschafterin der Private Assets SE & Co. KGaA die Private Assets 
Management SE mit Sitz in München ist. Die Private Assets Management SE 
erbringt gemäß § 6 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung keine Sonder-
einlage und ist daher weder am Gewinn und Verlust noch am Vermögen (ein-
schließlich der stillen Reserven) der Gesellschaft beteiligt. Im Falle ihres Aus-
scheidens aus der Gesellschaft steht der Private Assets Management SE kein 
Auseinandersetzungsguthaben zu; auch an einem Liquidationserlös ist sie nicht 
beteiligt. 

Für den Fall, dass die persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft 
ausscheidet oder dass ihr Ausscheiden absehbar ist, ist in § 6 Abs. 3 der vorge-
schlagenen KGaA-Satzung zur Vermeidung einer Auflösung der Private As-
sets SE & Co. KGaA die Fortsetzung der Gesellschaft als sog. „Einheits-KGaA“ 
geregelt. Bei Entstehen der „Einheits-KGaA“ erhalten die Kommanditaktionäre 
der Private Assets SE & Co. KGaA im Ergebnis die gleiche Stellung wie Aktio-
näre einer Aktiengesellschaft, denn die Rechte aus der Beteiligung an der neuen 
persönlich haftenden Gesellschafterin werden in diesem Fall gemäß § 16 Abs. 2 
der vorgeschlagenen KGaA-Satzung durch den Gesellschafterausschuss der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA wahrgenommen. Scheidet die persönlich haftende 
Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus, ohne dass gleichzeitig eine solche 
neue persönlich haftende Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird die 
Gesellschaft übergangsweise von den Kommanditaktionären allein fortgesetzt. 
Der Gesellschafterausschuss hat in diesem Fall unverzüglich die Bestellung ei-
nes Notvertreters zu beantragen, der die Gesellschaft bis zur Aufnahme einer 
neuen persönlich haftenden Gesellschafterin vertritt, insbesondere bei Erwerb 
bzw. Gründung dieser persönlich haftenden Gesellschafterin. Der Aufsichtsrat 
wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Wechsel der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin zu berichtigen. 
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bb) Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersatz 
und Vergütung (§ 7 der KGaA-Satzung) 

Vertretung 

§ 7 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung regelt die Vertretung der Private 
Assets SE & Co. KGaA durch die persönlich haftende Gesellschafterin (§ 7 
Abs. 1 Satz 1 der KGaA-Satzung). Gegenüber der persönlich haftenden Gesell-
schafterin und deren Organmitgliedern sowie bei der Ausübung von Rechten aus 
oder im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haften-
den Gesellschafterin gehaltenen Anteilen wird die Private Assets SE & Co. KGaA 
hingegen allein durch den Gesellschafterausschuss vertreten (§ 7 Abs. 1 Satz 2 
und 3 der KGaA-Satzung). 

Gemäß § 7 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung kann der Gesellschafter-
ausschuss die persönlich haftende Gesellschafterin und einzelne, mehrere oder 
sämtliche Mitglieder des Vertretungsorgans der persönlich haftenden Gesell-
schafterin generell oder für den Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreien, soweit dies gesetzlich zulässig ist; § 112 AktG bleibt unberührt. 
Dies entspricht sinngemäß der bisherigen Kompetenz des Aufsichtsrats der Pri-
vate Assets AG gemäß § 7 Abs. 2 Satz 4 der Satzung der Private Assets AG. Im 
Übrigen wird in § 7 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung jedoch bestimmt, 
dass Prokuristen der Gesellschaft nur in der Weise bestellt werden können, dass 
sie gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin oder einem weite-
ren Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. 

Geschäftsführung 

§ 7 Abs. 4 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung regelt die Geschäftsfüh-
rung der Private Assets SE & Co. KGaA durch die persönlich haftende Gesell-
schafterin. § 7 Abs. 4 Satz 2 und 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung bestim-
men – entsprechend der Vertretungsregelung in § 7 Abs. 1 Satz 2 und 3 –, dass 
die Geschäftsführung in Bezug auf Rechtsbeziehungen zwischen der Gesell-
schaft einerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder deren 
Organmitgliedern andererseits sowie hinsichtlich der Ausübung von Rechten aus 
oder im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haften-
den Gesellschafterin gehaltenen Anteilen allein dem Gesellschafterausschuss 
obliegt. 

Abweichend von der gesetzlichen Regelung (§ 278 Abs. 2 AktG i. V. m. § 164 
Satz 1 2. Halbsatz HGB) bestimmen § 7 Abs. 5 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung, dass die Geschäftsführungsbefugnis der persönlich haftenden Gesell-
schafterin auch außergewöhnliche Geschäftsführungsmaßnahmen umfasst und 
dass das Zustimmungs- bzw. Widerspruchsrecht der Kommanditaktionäre bei 
außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen insoweit ausgeschlossen 
ist. Mit dieser Satzungsbestimmung können zum einen schwierige Abgrenzungs-
fragen und damit verbundene Rechtsunsicherheiten sowie zusätzlicher Aufwand 
und Kosten für die Einberufung von Hauptversammlungen vermieden werden 
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(siehe Abschnitt 6.3.2.1). Zum anderen bleibt das Mitwirkungsrecht der Haupt-
versammlung bei Maßnahmen von herausragender Bedeutung (sog. „Holzmül-
ler/Gelatine“-Fälle) durch den Formwechsel in die KGaA unberührt. 

Der Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA wird nach dem Formwechsel 
im Hinblick auf die Geschäftsführung rechtsformspezifisch geringere Kompeten-
zen und Einflussmöglichkeiten haben, als der Aufsichtsrat der Private Assets AG 
bislang hat (siehe dazu allgemein Abschnitt 6.2.4.2l)). Dem Aufsichtsrat wird es 
daher nicht möglich sein, eine Geschäftsordnung für die persönlich haftende Ge-
sellschafterin zu erlassen. Die in § 7 Abs. 1 der Satzung der Private Assets AG 
enthaltene Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Festlegung zustimmungspflichti-
ger Geschäfte wurde in Form eines Katalogs an zustimmungspflichtigen Ge-
schäften in die Satzung der Private Assets Management SE verschoben (siehe 
dazu die Erläuterungen zur Satzung der Private Assets Management SE bezüg-
lich der zustimmungspflichtigen Geschäfte insbesondere in Ab-
schnitt 6.3.4.3b)aa)). 

Aufwendungsersatz und Vergütung 

In § 7 Abs. 6 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung ist geregelt, dass die Gesell-
schaft der persönlich haftenden Gesellschafterin sämtliche Auslagen im Zusam-
menhang mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft ersetzt. Hierzu zählt 
auch die Vergütung der Organmitglieder der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin. Im Ergebnis soll die Private Assets SE & Co. KGaA sämtliche Kosten ihrer 
eigenen Verwaltung selbst tragen. Die Private Assets Management SE wird aus-
schließlich mit der Geschäftsführung der Private Assets SE & Co. KGaA befasst 
sein. 

Gemäß § 7 Abs. 7 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung erhält die persönlich haf-
tende Gesellschafterin zusätzlich zu dem Ersatz ihrer Auslagen für die Über-
nahme der Geschäftsführung und der Haftung der Private As-
sets SE & Co. KGaA von der Gesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe von 
4 % ihres Grundkapitals, zuzüglich einer etwaig geschuldeten Umsatzsteuer. Die 
Vergütung ist gewinn- und verlustunabhängig. Damit wird insbesondere dem Haf-
tungsrisiko der Private Assets Management SE als persönlich haftender Gesell-
schafterin der Private Assets SE & Co. KGaA Rechnung getragen.  

Aufgenommen wird zudem die Regelung in § 7 Abs. 8 der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung, wonach alle Vergütungen und Bezüge der persönlich haftenden 
Gesellschafterin im Verhältnis zu den Kommanditaktionären ungeachtet etwa ab-
weichender steuerlicher Vorschriften als Aufwand der Gesellschaft, also der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA, gelten. 

In § 7 Abs. 9 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung wurde zudem aufgenommen, 
dass die persönlich haftende Gesellschafterin und ihre Organmitglieder in eine 
im Interesse der Gesellschaft, d. h. der Private Assets SE & Co. KGaA, von die-
ser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-
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Haftpflichtversicherung einbezogen werden, soweit eine solche besteht. Die Prä-
mien für eine solche Versicherung entrichtet die Private Assets SE & Co. KGaA. 

b) Aufsichtsrat (§§ 8 bis 13 der KGaA-Satzung) 

Im Abschnitt über den Aufsichtsrat der vorgeschlagenen KGaA-Satzung spiegelt 
sich wider, dass die organschaftliche Verfassung des Aufsichtsrats durch den 
Formwechsel grundsätzlich unberührt bleibt. Die Rechtsform der KGaA bringt je-
doch Änderungen der Aufgaben und Kompetenzen des Aufsichtsrats mit sich. 
Zudem wird die Satzung an Marktstandards angeglichen und modernisiert. 

aa) Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit (§ 8 der KGaA-Satzung) 

§ 8 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung enthält Regelungen über die Zusam-
mensetzung, die Wahlen und die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats. Die 
hierzu bisher in der Satzung der Private Assets AG enthaltenen Vorschriften (dort 
§ 8) wurden dabei im Wesentlichen übernommen und konkretisiert bzw. ergänzt. 

Der Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA besteht aus drei Mitgliedern, 
die ausschließlich von der Hauptversammlung gewählt werden (§ 8 Abs. 1 der 
vorgeschlagenen KGaA-Satzung). § 8 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung regelt die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Bestellung der Mit-
glieder erfolgt für einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit be-
schließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerech-
net wird. Diese Amtszeit entspricht der gemäß § 102 Abs. 1 AktG gesetzlich zu-
lässigen Höchstdauer. Die Hauptversammlung kann jedoch bei der Bestellung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats auch eine kürzere Amtszeit festlegen. Zudem 
wird klargestellt, dass die einmalige oder mehrmalige Wiederbestellung von Mit-
gliedern des Aufsichtsrats zulässig ist (§ 8 Abs. 2 Satz 3 der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung). 

Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied des Aufsichtsrats 
vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus oder wird die Wahl eines 
Mitglieds des Aufsichtsrats wirksam angefochten, so kann für dieses in der 
nächsten Hauptversammlung eine Nachwahl vorgenommen werden. Die Amts-
zeit des als Nachfolger gewählten Mitglieds gilt für den Rest der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Mitglieds, soweit die Hauptversammlung bei der Nachwahl 
nichts Abweichendes bestimmt (§ 8 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung). 

Darüber hinaus ist in § 8 Abs. 4 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung, wie in § 8 
Abs. 3 der Satzung der Private Assets AG, vorgesehen, dass Ersatzmitglieder für 
den Aufsichtsrat bestellt werden können. Die Hauptversammlung kann für die von 
ihr gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, 
die nach einer bei der Bestellung festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Auf-
sichtsrats werden, wenn Mitglieder des Aufsichtsrats, als deren Ersatzmitglieder 
sie bestellt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit ausscheiden, ohne dass ein 
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Nachfolger gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiede-
nen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der 
eine Nachwahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausge-
schiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats. Erlischt das Amt des an die Stelle des 
ausgeschiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, be-
darf diese Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 
Da die Nachwahl insoweit einer Abberufung des Ersatzmitglieds gleichkommt, 
wird für diese Nachwahl die gleiche Mehrheit verlangt, die gesetzlich für die Ab-
berufung von Mitgliedern des Aufsichtsrats (§§ 278 Abs. 3, 103 Abs. 1 Satz 2 
AktG) erforderlich ist. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatz-
mitglied für mehrere Mitglieder des Aufsichtsrats bestellt worden, lebt seine Stel-
lung als Ersatzmitglied wieder auf. 

§ 8 Abs. 5 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung sieht vor, dass jedes Mit-
glied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied sein Amt auch ohne wichtigen 
Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Aufsichts-
rats oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, gegenüber 
seinem Stellvertreter mit einer Frist von einem Monat niederlegen kann. Das 
Recht zur Amtsniederlegung mit einer entsprechenden Frist findet sich auch in 
der Satzung der Private Assets AG (dort § 8 Abs. 4). Während bisher eine Amts-
niederlegung nur gegenüber dem Vorstand erklärt werden konnte, wird dies nach 
§ 8 Abs. 5 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung künftig ausschließlich ge-
genüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats bzw. dessen Stellvertreter möglich 
sein, da die Private Assets SE & Co. KGaA über keinen Vorstand verfügt. Neben 
der Möglichkeit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder, im Falle der Amtsnie-
derlegung durch den Vorsitzenden, seines Stellvertreters, im Einzelfall die sat-
zungsmäßige Monatsfrist abzukürzen, ist neu hinzugekommen, dass sie auch 
gänzlich auf die Einhaltung der Frist verzichten können (§ 7 Abs. 5 Satz 2 der 
vorgeschlagenen KGaA-Satzung). Die Möglichkeit zur Verkürzung der Frist war 
schon in der Satzung der Private Assets AG enthalten (dort § 8 Abs. 4 Satz 2). 

Neu ist schließlich die Regelung in § 8 Abs. 6 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung, die für die neue Rechtsform der KGaA klarstellende Bestimmungen zur 
Wählbarkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats enthält. Danach können geschäfts-
führende Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin nicht Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sein; dies ergibt sich aus 
einer Anwendung der Inhabilitätsvorschrift des § 287 Abs. 3 AktG, die nach herr-
schender Meinung auf die geschäftsführenden Mitglieder des Leitungsorgans 
entsprechende Anwendung findet. Die Mitgliedschaft als nicht geschäftsführen-
des Mitglied im Verwaltungsrat der Private Assets Management SE sowie die 
Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss der Gesellschaft sind mit einer Mit-
gliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft hingegen vereinbar, soweit zwin-
gende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

bb) Vorsitzender und Stellvertreter (§ 9 der KGaA-Satzung) 

§ 9 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung entspricht im Ausgangspunkt § 9 
der Satzung der Private Assets AG und ergänzt zur Konstituierung des 
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Aufsichtsrats, dass im Anschluss an die Hauptversammlung, in der eine Neube-
stellung zum Aufsichtsrat stattgefunden hat, der Aufsichtsrat zu einer Sitzung zu-
sammentritt. In dieser Sitzung, zu der es keiner besonderen Einladung bedarf, 
wählt der Aufsichtsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellver-
treter für die Dauer ihrer Amtszeit im Aufsichtsrat, soweit nicht bei der Wahl aus-
drücklich eine kürzere Amtszeit bestimmt wird. Zur Vermeidung von Rechtsunsi-
cherheit wird in § 9 Abs. 1 Satz 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung ergänzt, 
dass bei der Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats das an Lebensjahren äl-
teste Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt. 

§ 9 Abs. 2 in der vorgeschlagenen KGaA-Satzung regelt, dass die Amtszeit des 
Vorsitzenden und seines Stellvertreters ihrer Amtszeit als Mitglied des Aufsichts-
rats entspricht, soweit nicht bei der Wahl nach Absatz 1 eine kürzere Amtszeit 
bestimmt wird. 

Sofern der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt ausschei-
den, hat der Aufsichtsrat gemäß § 9 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung 
unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

In § 9 Abs. 4 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung wird klargestellt, dass der 
Stellvertreter des Vorsitzenden in allen Fällen, in denen er bei Verhinderung des 
Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte wie der Vor-
sitzende hat. 

§ 9 Abs. 5 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung bestimmt, dass Willens-
erklärungen des Aufsichtsrats namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden 
und – insoweit klarstellend –, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter 
abgegeben werden. Ergänzend hierzu sieht § 9 Abs. 5 Satz 2 der vorgeschlage-
nen KGaA-Satzung auch eine Regelung zur Passivvertretung vor, wonach der 
Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter ermächtigt sind, Er-
klärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

cc) Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats (§ 10 der KGaA-Satzung) 

Neu aufgenommen wurde in § 10 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung eine Re-
gelung zu den Rechten und Pflichten des Aufsichtsrats. § 10 Abs. 1 der vorge-
schlagenen KGaA-Satzung stellt klar, dass der Aufsichtsrat der Private As-
sets SE & Co. KGaA die ihm durch Gesetz und die Satzung zugewiesenen Auf-
gaben und Rechte hat. In § 10 Abs. 1 Satz 2 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung werden dem Aufsichtsrat die Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafter-
ausschusses überantwortet, wenn und solange der Gesellschafterausschuss der 
Gesellschaft nicht im Sinne von § 14 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung 
besetzt ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Gesellschaft im Zustän-
digkeitsbereich des Gesellschafterausschusses jederzeit und bis zur vollständi-
gen Besetzung des Gesellschafterausschusses handlungsfähig bleibt. 

Dem Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA stehen weiterhin die ge-
setzlichen und satzungsmäßigen Aufsichts- und Kontrollrechte gegenüber der 
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persönlich haftenden Gesellschafterin in dem gleichen Umfang zu, in dem solche 
Rechte bei der Private Assets AG gegenüber dem Vorstand bestanden (§§ 283 
Nr. 4, 90, 111 Abs. 1, 2 AktG). Dies stellt § 10 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-
Satzung klar. Die gemäß § 287 Abs. 1 AktG grundsätzlich dem Aufsichtsrat zu-
stehende Kompetenz zur Ausführung der Beschlüsse der Kommanditaktionäre 
wird allerdings im Rahmen der zulässigen Satzungsdisposition dem Gesellschaf-
terausschuss übertragen, der ausschließlich von den Kommanditaktionären ge-
wählt wird (§ 10 Abs. 3 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). In Abwei-
chung von § 284 Abs. 1 AktG wird im Rahmen der zulässigen Satzungsdisposi-
tion dem Gesellschafterausschuss auch die Entscheidung über die Befreiung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin und ihrer Organmitglieder vom Wettbe-
werbsverbot anstelle des Aufsichtsrats übertragen (§ 10 Abs. 3 Satz 2 der vorge-
schlagenen KGaA-Satzung). 

Darüber hinaus wird der Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA auch in 
Zukunft befugt sein, nur die Fassung der Satzung betreffende Änderungen vor-
zunehmen (§ 10 Abs. 4 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). Dies ist bereits 
bisher in § 11 Abs. 2 der Satzung der Private Assets AG so vorgesehen. 

dd) Sitzungen und Beschlussfassungen (§ 11 der KGaA-Satzung) 

Die Regelungen zu den Sitzungen und den Beschlussfassungen des Aufsichts-
rats in § 11 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung lehnen sich an die bestehenden 
Regelungen der Satzung der Private Assets AG (dort § 10) im Wesentlichen an. 
Im Interesse der Rechtssicherheit werden die Vorschriften im Vergleich zu den-
jenigen in der bestehenden Satzung der Private Assets AG jedoch teilweise an-
gepasst und insgesamt ausführlicher gestaltet. 

Gemäß § 11 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung werden die Sitzungen 
des Aufsichtsrats vom Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 
Die Einberufung kann im Wege der elektronischen Kommunikation erfolgen. Im 
Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung des Aufsichtsrats die gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die Regelungen der Geschäftsordnung für den Aufsichts-
rat. 

Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet (§ 11 Abs. 2 
der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf An-
ordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats 
können Sitzungen auch im Wege elektronischer Kommunikation stattfinden oder 
können Mitglieder zu Sitzungen im Wege elektronischer Kommunikation zuge-
schaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation erfolgen. Abwesende Mitglieder des Aufsichtsrats kön-
nen auch dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass 
sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats über-
reichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sit-
zung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden 
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des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, oder im 
Wege der elektronischen Kommunikation abgeben. Ein Recht zum Widerspruch 
gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht 
nicht (§ 11 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der 
Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung 
mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats wi-
derspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu ge-
ben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden ange-
messenen Frist schriftlich, mündlich oder im Wege der elektronischen Kommuni-
kation der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. 
Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied des Aufsichts-
rats innerhalb der Frist widersprochen hat (§ 11 Abs. 4 der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung). 

Ähnlich wie § 10 Abs. 4 der Satzung der Private Assets AG sieht auch § 11 
Abs. 5 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung vor, dass Beschlussfassungen auch 
außerhalb von Sitzungen schriftlich oder im Wege der elektronischen Kommuni-
kation sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen können, wenn 
der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung einer angemessenen 
Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des Aufsichtsrats an der Beschlussfas-
sung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme ent-
halten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum 
Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfas-
sung besteht nicht. 

Gemäß § 11 Abs. 6 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung und im Wesentlichen 
vergleichbar mit § 10 Abs. 3 Satz 1 der derzeitigen Satzung der Private As-
sets AG ist der Aufsichtsrat beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-
glieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teil-
nimmt; in jedem Fall müssen drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilneh-
men. Ergänzend wird klargestellt, dass abwesende Mitglieder des Aufsichtsrats, 
die nach Maßgabe von § 11 Abs. 3 bzw. Abs. 5 der KGaA-Satzung ihre Stimme 
abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme ent-
halten, in diesem Sinne an der Beschlussfassung teilnehmen. 

Gemäß § 11 Abs. 7 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung und entspre-
chend § 10 Abs. 3 Satz 4 der derzeitigen Satzung der Private Assets AG bedür-
fen Beschlüsse des Aufsichtsrats der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so-
weit das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas anderes bestimmen. Er-
gänzend wird in § 11 Abs. 7 Satz 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung klarge-
stellt, dass Stimmenthaltungen in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen 
gelten. Gemäß § 11 Abs. 7 Satz 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung entschei-
det bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Durch 
diese Regelung wird die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden gestärkt und sicher-
gestellt, dass Beschlüsse des Aufsichtsrats auch ohne erneute Abstimmung stets 
gefasst werden können. 
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Gemäß § 11 Abs. 8 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung sind über die Be-
schlüsse und Sitzungen des Aufsichtsrats Niederschriften zu fertigen, die von 
dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen 
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats oder bei dessen Verhinderung durch dessen 
Stellvertreter zu unterzeichnen sind. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung 
des Aufsichtsrats. 

Gemäß § 11 Abs. 9 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung hat jedes Mitglied des 
Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesellschafterin vergleichbar mit § 10 
Abs. 1 der Satzung der Private Assets AG grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht 
bei den Sitzungen des Aufsichtsrats, soweit nicht ausschließlich interne Organi-
sationsfragen des Aufsichtsrats betroffen oder sofern der Aufsichtsrat im Einzel-
fall durch Beschluss keine abweichende Anordnung trifft. 

ee) Geschäftsordnung (§ 12 der KGaA-Satzung) 

Entsprechend der bisherigen Regelung in § 11 Abs. 1 der Satzung der Private 
Assets AG sieht § 12 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung vor, dass sich der Auf-
sichtsrat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Satzungsbestimmun-
gen eine Geschäftsordnung gibt. 

ff) Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats (§ 13 der KGaA-Satzung) 

Abweichend von den bisherigen Satzungsbestimmungen in § 12 Abs. 1 und 2 der 
Satzung der Private Assets AG bestimmt die vorgeschlagene KGaA-Satzung 
keine konkrete Aufsichtsratsvergütung oder ein Sitzungsgeld. Stattdessen regelt 
§ 13 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung einen Ersatz von Auslagen, der 
bisher in § 12 Abs. 3 der Satzung der Private Assets AG enthalten war. § 13 
Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung bestimmt, dass die Hauptversamm-
lung über die Höhe der Vergütung des Aufsichtsrats beschließt. Zudem sieht § 13 
Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung vor, dass die Mitglieder des Auf-
sichtsrats in eine im Interesse der Gesellschaft, also der Private As-
sets SE &Co. KGaA, von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen werden, soweit eine solche 
besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Private Assets SE &Co. KGaA. Dies 
war bisher vergleichbar in § 12 Abs. 3 Satz 2 der Satzung der Private Assets AG 
geregelt. 

c) Gesellschafterausschuss 

Da der Gesellschafterausschuss bei der Private Assets SE & Co. KGaA als 
neues fakultatives Gesellschaftsorgan errichtet wird, kommen die Regelungen in 
§§ 14 bis 20 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung vollständig neu hinzu. 

aa) Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit (§ 14 der KGaA-Satzung) 

Die Regelungen über die Zusammensetzung, Wahlen und Amtszeit der Mitglie-
der des Gesellschafterausschusses in § 14 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung 
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entsprechen weitgehend den insoweit vorgesehenen Regelungen für den Auf-
sichtsrat in § 8 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung (vgl. Abschnitt 6.3.3.4b)aa)). 

Der Gesellschafterausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptver-
sammlung gewählt werden (§ 14 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden vorbehaltlich einer ander-
weitigen Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Beendi-
gung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in wel-
chem die Amtszeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einmalige oder 
mehrmalige Wiederbestellung von Mitgliedern des Gesellschafterausschusses 
ist zulässig (§ 14 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des Ge-
sellschafterausschusses erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds des Gesellschafterausschusses, soweit die Hauptversammlung die 
Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, wenn 
eine Nachwahl wegen Wahlanfechtung notwendig wird (§ 14 Abs. 3 der vorge-
schlagenen KGaA-Satzung). 

Die Hauptversammlung kann für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung festzu-
legenden Reihenfolge Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden, wenn 
Mitglieder des Gesellschafterausschusses, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt 
wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger ge-
wählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, 
so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Nach-
wahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds des Gesellschafterausschusses. Erlischt das Amt des an die Stelle ei-
nes ausgeschiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, 
bedarf diese Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stim-
men. War das infolge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für meh-
rere Mitglieder des Gesellschafterausschusses bestellt worden, lebt seine Stel-
lung als Ersatzmitglied wieder auf (§ 14 Abs. 4 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung). 

Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses und jedes Ersatzmitglied kann 
sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses oder, im Falle einer Amtsniederle-
gung durch den Vorsitzenden, gegenüber seinem Stellvertreter mit einer Frist von 
einem Monat niederlegen. Der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses oder, 
im Falle der Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, sein Stellvertreter kön-
nen die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten (§ 14 Abs. 5 
der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses können von der Hauptversamm-
lung vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer 
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Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst (§ 14 
Abs. 6 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrats der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin können nicht Mitglieder des Gesellschafterausschusses sein; die 
Mitgliedschaft als nicht geschäftsführendes Mitglied im Verwaltungsrat der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin sowie die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der 
Gesellschaft sind mit einer Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss vereinbar, 
soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen (§ 14 Abs. 7 der 
vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

bb) Vorsitzender und Stellvertreter (§ 15 der KGaA-Satzung) 

Die Regelungen über den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden 
des Gesellschafterausschusses in § 15 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung ent-
sprechen den insoweit vorgesehenen Regelungen für den Aufsichtsrat in § 9 der 
vorgeschlagenen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA (vgl. Ab-
schnitt 6.3.3.4b)bb)). 

Der Gesellschafterausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und ei-
nen Stellvertreter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der 
die Mitglieder des Gesellschafterausschusses neu gewählt worden sind, erfol-
gen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl des 
Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses übernimmt das an Lebensjahren 
älteste Mitglied des Gesellschafterausschusses den Vorsitz (§ 15 Abs. 1 der vor-
geschlagenen KGaA-Satzung). 

Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei 
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des 
Gesellschafterausschusses (§ 15 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus diesem Amt aus, 
so hat der Gesellschafterausschuss jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzu-
nehmen (§ 15 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei Verhinde-
rung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte wie 
der Vorsitzende. Unter mehreren Stellvertretern gilt die bei ihrer Wahl bestimmte 
Reihenfolge (§ 15 Abs. 4 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Willenserklärungen des Gesellschafterausschusses werden namens des Gesell-
schafterausschusses durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, 
von seinem Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinde-
rung sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärungen für den Gesellschafteraus-
schuss entgegenzunehmen (§ 15 Abs. 5 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 
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cc) Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafterausschusses (§ 16 der KGaA-
Satzung) 

Der Gesellschafterausschuss ist kein zwingendes Organ einer KGaA. Er kann 
vielmehr im Rahmen des bei der KGaA im Vergleich zur AG weitergehenden Ge-
staltungsspielraums durch die Satzung als weiteres Gesellschaftsorgan vorgese-
hen werden, das ausschließlich von den Kommanditaktionären bestellt wird. 
Mangels gesetzlicher Vorschriften und Kompetenzen des Gesellschafteraus-
schusses wird deshalb in § 16 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung klar-
gestellt, dass der Gesellschafterausschuss allgemein die Aufgabe hat, die ihm 
von der Hauptversammlung oder durch die Satzung übertragenen Angelegenhei-
ten durchzuführen. 

Gemäß § 16 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung hat der Gesellschafter-
ausschuss insbesondere Vertretungsmacht sowie Geschäftsführungsbefugnis 
für die Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft einerseits und der persön-
lich haftenden Gesellschafterin und/oder deren Organmitgliedern andererseits. 
Darüber hinaus übt er sämtliche Rechte aus oder im Zusammenhang mit den von 
der Gesellschaft an der persönlich haftenden Gesellschafterin gehaltenen Antei-
len aus; insbesondere obliegen ihm die Ausübung des Stimmrechts in der Haupt-
versammlung der persönlich haftenden Gesellschafterin und die Verfügung über 
die Anteile an der persönlich haftenden Gesellschafterin. 

Der von den Kommanditaktionären der Private Assets SE & Co. KGaA bestellte 
Gesellschafterausschuss vertritt die Private Assets SE & Co. KGaA daher insbe-
sondere bei der Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets 
Management SE durch die Hauptversammlung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin. Der Verwaltungsrat der Private Assets Management SE bestellt wie-
derum die geschäftsführenden Direktoren der Private Assets Management SE, 
überwacht sie und hat ein Zustimmungsrecht zu bestimmten Geschäftsführungs-
maßnahmen der geschäftsführenden Direktoren der Private Assets Management 
SE (siehe Abschnitt 6.3.4.3a)cc)). Der Verwaltungsrat der Private Assets Ma-
nagement SE hat darüber hinaus gemäß § 44 Abs. 2 SEAG ein Weisungsrecht 
gegenüber den geschäftsführenden Direktoren. In Verbindung mit der Stimmbin-
dungsvereinbarung der Aktionäre der Private Assets Management SE, die neben 
der DMC GmbH wesentlich beteiligten Kommanditaktionären ein Nominierungs-
recht für insgesamt bis zu ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Pri-
vate Assets Management SE einräumt, erhält dies den Kommanditaktionären 
eine Möglichkeit zur Mitwirkung an der Bestellung des Verwaltungsrats und damit 
mittelbar an der Geschäftsführung. 

dd) Sitzungen und Beschlussfassungen (§ 17 der KGaA-Satzung) 

Die Regelungen über die Sitzungen und Beschlussfassungen des Gesellschaf-
terausschusses in § 17 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung entsprechen im We-
sentlichen den insoweit vorgesehenen Regelungen für den Aufsichtsrat in § 11 
der vorgeschlagenen KGaA-Satzung (vgl. Abschnitt 6.3.3.4b)dd)). 
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Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung kann im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation erfolgen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberu-
fung des Gesellschafterausschusses die Regelungen der Geschäftsordnung für 
den Gesellschafterausschuss (§ 17 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung). 

Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden geleitet 
(§ 17 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Beschlüsse des Gesellschafterausschusses werden in der Regel in Sitzungen 
gefasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder 
des Gesellschafterausschusses können Sitzungen auch im Wege elektronischer 
Kommunikation stattfinden oder können Mitglieder des Gesellschafterausschus-
ses zu Sitzungen im Wege der elektronischen Kommunikation zugeschaltet wer-
den; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege elektronischen Kom-
munikation erfolgen. Abwesende Mitglieder des Gesellschafterausschusses kön-
nen auch dadurch an der Beschlussfassung des Gesellschafterausschusses teil-
nehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des Ge-
sellschafterausschusses überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre 
Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich in-
nerhalb einer vom Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses zu bestimmen-
den angemessenen Frist auch mündlich oder im Wege der elektronischen Kom-
munikation abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden 
angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht (§ 17 Abs. 3 der vorge-
schlagenen KGaA-Satzung). 

Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der 
Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung 
mitgeteilt worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Gesellschafter-
ausschusses widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Ge-
legenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Gesellschafterausschus-
ses zu bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich oder im Wege 
der elektronischen Kommunikation der Beschlussfassung zu widersprechen oder 
ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesen-
des Mitglied des Gesellschafterausschusses innerhalb der Frist widersprochen 
hat (§ 17 Abs. 4 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich oder im 
Wege der elektronischen Kommunikation sowie in Kombination der vorgenann-
ten Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses dies 
unter Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des 
Gesellschafterausschusses an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die 
sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne 
an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsit-
zenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht (§ 17 Abs. 5 der 
vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 
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Der Gesellschafterausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung 
teilnimmt. In jedem Fall müssen drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilneh-
men. Abwesende Mitglieder des Gesellschafterausschusses, die nach Maßgabe 
von § 17 Abs. 3 bzw. Abs. 5 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung ihre Stimme 
abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme ent-
halten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil (§ 17 Abs. 6 der 
vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Der Gesellschafterausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen, soweit nicht die Satzung zwingend etwas anderes bestimmt 
(§ 17 Abs. 7 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Über die Beschlüsse und Sitzungen des Gesellschafterausschusses sind Nieder-
schriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder bei Beschlüs-
sen außerhalb von Sitzungen vom Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses 
oder bei dessen Verhinderung durch dessen Stellvertreter zu unterzeichnen sind. 
Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung des Gesellschafterausschusses 
(§ 17 Abs. 8 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Gesellschafteraus-
schusses betroffen sind, hat jedes Mitglied des Leitungsorgans der persönlich 
haftenden Gesellschafterin grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzun-
gen des Gesellschafterausschusses, sofern der Gesellschafterausschuss im Ein-
zelfall durch Beschluss keine abweichende Anordnung trifft (§ 17 Abs. 9 der vor-
geschlagenen KGaA-Satzung). 

ee) Geschäftsordnung (§ 18 der KGaA-Satzung) 

Der Gesellschafterausschuss gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und der Satzung eine Geschäftsordnung (§ 18 Abs. 1 der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung). Der Gesellschafterausschuss kann die ihm obliegenden Aufga-
ben und Befugnisse auf seine Vorsitzenden oder einzelne seiner Mitglieder über-
tragen (§ 18 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

ff) Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses (§ 19 der KGaA-
Satzung) 

Die Regelungen über die Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschus-
ses in § 19 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung entsprechen im Wesentlichen 
den insoweit vorgesehenen Regelungen für den Aufsichtsrat in § 13 der vorge-
schlagenen KGaA-Satzung (vgl. Abschnitt 6.3.3.4b)ff)). Den Mitgliedern des Ge-
sellschafterausschusses werden ihre Auslagen erstattet und über die Höhe einer 
etwaigen Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses beschließt 
die Hauptversammlung. Sie werden in eine von der Private As-
sets SE &Co. KGaA in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien 
hierfür entrichtet die Private Assets SE &Co. KGaA. 
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gg) Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Mitglieder des Gesellschafter-
ausschusses (§ 20 der KGaA-Satzung) 

Gemäß § 20 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung gilt für die Mitglieder des Ge-
sellschafterausschusses die Vorschrift des § 116 AktG entsprechend. § 116 AktG 
regelt die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats. 
Durch die vorliegende Satzungsbestimmung wird daher im Interesse der Gesell-
schaft sichergestellt, dass die Mitglieder des Gesellschafterausschusses sinnge-
mäß der gleichen Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit wie die Mitglieder des 
Aufsichtsrats unterliegen. 

d) Hauptversammlung (§§ 21 bis 25 der KGaA-Satzung) 

Die Regelungen der vorgeschlagenen KGaA-Satzung bauen grundsätzlich auf 
den Regelungen der derzeitigen Satzung der Private Assets AG auf (dort §§ 13 
bis 16). Es wurden jedoch an verschiedenen Stellen im Interesse der Rechtssi-
cherheit ausführlichere, teils neue Regelungen aufgenommen und einzelne Re-
gelungen zur besseren Übersichtlichkeit verschoben. Darüber hinaus bringt die 
Rechtsform der KGaA aufgrund ihres personengesellschaftsrechtlichen Ele-
ments bestimmte Zustimmungspflichten der persönlich haftenden Gesellschafte-
rin Private Assets Management SE und Kompetenzverschiebungen zu ihren 
Gunsten mit sich. 

aa) Ort und Einberufung (§ 21 der KGaA-Satzung) 

Gemäß § 21 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung wird die Hauptver-
sammlung vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte des Aufsichtsrats 
und einer Aktionärsminderheit durch die persönlich haftende Gesellschafterin 
einberufen. Die gesetzlichen Einberufungsrechte des Aufsichtsrats gemäß 
§§ 278 Abs. 3, 111 Abs. 3 AktG und der Aktionärsminderheit gemäß §§ 278 
Abs. 3, 122 AktG wurden im Vergleich zu § 13 Abs. 2 der Satzung der Private 
Assets AG zur Klarstellung explizit aufgenommen. 

Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der 
Gesellschaft, in Frankfurt am Main oder in einer Hauptstadt eines Bundeslandes 
der Bundesrepublik Deutschland statt (§ 21 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-
Satzung). Eine entsprechende Regelung hierzu findet sich bisher in § 13 Abs. 1 
der Satzung der Private Assets AG. 

§ 21 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung verweist hinsichtlich der zu be-
achtenden Einberufungsfrist – wie die Satzung der Private Assets AG – auf das 
gesetzlich vorgeschriebene Fristenregime. 

Mit § 21 Abs. 4 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung wird die persönlich haftende 
Gesellschafterin ermächtigt, künftig virtuelle Hauptversammlungen vorzusehen, 
wenn sie innerhalb von fünf Jahren nach Eintragung dieser Satzungsbestimmung 
in das Handelsregister stattfinden. Hierdurch soll die Gesellschaft in die Lage 
versetzt werden, zukünftig Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der 
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abzuhalten 
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(virtuelle Hauptversammlung) und damit flexibel bei der Ausgestaltung der Haupt-
versammlung zu sein. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist gemäß § 21 Abs. 5 der vorgeschla-
genen KGaA-Satzung zudem berechtigt, aber nicht verpflichtet, vor der Haupt-
versammlung Auskünfte auf der Internetseite der Gesellschaft zu erteilen, die 
dort mindestens sieben Tage vor Beginn und ab diesem Zeitpunkt bis zum Ende 
der Hauptversammlung durchgängig verfügbar sein müssen. Ebenso müssen 
diese Auskünfte in der Hauptversammlung selbst durchgängig zugänglich sein. 

bb) Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts (§ 22 der KGaA-Satzung) 

Die Regelungen zur Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts durch die Aktio-
näre in § 22 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung basieren im Grundsatz auf den 
Regelungen der derzeitigen Satzung der Private Assets AG (dort § 14). 

Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausü-
ben wollen, müssen sich rechtzeitig anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen 
(§ 22 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft – wie bisher – unter der in der Einberufung 
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung 
zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist 
vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs 
der Anmeldung sind jeweils nicht mitzurechnen (§ 22 Abs. 2 der vorgeschlage-
nen KGaA-Satzung). 

Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von 
der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher oder 
englischer Sprache erfolgen (§ 22 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Die Regelung zum Nachweis des Aktienbesitzes in § 14 Abs. 1 Satz 3 der Sat-
zung der Private Assets AG befindet sich nun in einem neuen § 22 Abs. 4 der 
vorgeschlagenen KGaA-Satzung. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss in 
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen; ein ge-
mäß den Anforderungen des § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in 
Textform (§ 126b BGB) ausgestellter Nachweis über den Anteilsbesitz des Akti-
onärs reicht aus und dieser kann der Gesellschaft vom Letztintermediär auch di-
rekt übermittelt werden. Der besondere Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich 
auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung („Nachweisstichtag“) 
zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mit-
geteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. 
In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen 
werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind jeweils 
nicht mitzurechnen 

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die 
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft bedürfen – wie bisher auch – der Textform (§ 126b 
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BGB), sofern in der Einberufung keine Erleichterungen bestimmt werden. Es wird 
klargestellt, dass die Vorschrift des § 135 AktG unberührt bleibt (§ 22 Abs. 5 der 
vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Wie bisher der Vorstand nach § 14 Abs. 3 der Satzung der Private Assets AG 
wird künftig die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt, eine Briefwahl 
(§ 22 Abs. 6 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung) zu ermöglichen. 

Ergänzend enthält § 22 Abs. 7 der vorgeschlagenen Satzung eine Ermächtigung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin, eine Online-Teilnahme an der Haupt-
versammlung vorzusehen sowie Bestimmungen zu Umfang und Verfahren der 
Teilnahme und Rechtsausübung zu treffen (§ 22 Abs. 7 der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung). 

Schließlich wird vorsorglich klargestellt, dass die Mitglieder des Leitungsorgans 
der persönlich haftenden Gesellschafterin – wie bisher der Vorstand der Gesell-
schaft auch – ein Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung haben (§ 22 
Abs. 8 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

cc) Leitung der Hauptversammlung (§ 23 der KGaA-Satzung) 

Den Vorsitz der Hauptversammlung führt gemäß § 23 Abs. 1 der vorgeschlage-
nen KGaA-Satzung, wie bisher in § 15 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Private As-
sets AG vorgesehen, der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Geändert wird insoweit 
die Vertretungsregelung. Im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats übernimmt ein vom Vorsitzenden hierfür bestimmtes Mitglied des Auf-
sichtsrats die Versammlungsleitung. Ist weder der Vorsitzende noch ein von ihm 
hierfür bestimmtes anderes Mitglied des Aufsichtsrats anwesend, so ist der Ver-
sammlungsleiter von den anwesenden Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen, 
wobei die gewählte Person nicht dem Aufsichtsrat angehören muss. Wählt der 
Aufsichtsrat den Vorsitzenden nicht, so ist dieser durch die Hauptversammlung 
unter dem Vorsitz einer von der persönlich haftenden Gesellschafterin hierfür be-
stimmten Person zu wählen (§ 23 Abs. 1 Satz 2 und 3 der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung). 

Die in § 23 Abs. 2 und 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung geregelten Kom-
petenzen des Versammlungsleiters folgen den bisher in § 15 Abs. 2 der Satzung 
der Private Assets AG statuierten Rechten und werden im Interesse der Rechts-
sicherheit noch ausführlicher beschrieben. Danach leitet der Versammlungsleiter 
die Verhandlungen und regelt den Ablauf der Hauptversammlung. Er kann sich 
hierbei, insbesondere bei der Ausübung des Hausrechts, der Unterstützung von 
Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die Reihenfolge der Redner und der Be-
handlung der Tagesordnungspunkte sowie die Form, das Verfahren und die wei-
teren Einzelheiten der Abstimmung und kann, soweit gesetzlich zulässig, über 
die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Beschlussgegenstän-
den zu einem Abstimmungspunkt entscheiden. Der Versammlungsleiter ist er-
mächtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre, insbesondere auch das Recht 
auf Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten, zeitlich angemessen zu 
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beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen der Redezeit, der 
Fragezeit (einschließlich der Zeit für Nachfragen und Fragen zu neuen Sachver-
halten) oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit (einschließlich 
der Zeit für Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten) sowie den ange-
messenen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für 
einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn 
oder während des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen festlegen; das 
schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die Wortmel-
deliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen. 

dd) Übertragung der Hauptversammlung (§ 24 der KGaA-Satzung) 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist, wie bislang (§ 15 Abs. 3 der derzei-
tigen Satzung der Private Assets AG), gemäß § 24 Abs. 1 der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung 
zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt die persönlich haftende Gesellschaf-
terin. 

Darüber hinaus wird in § 24 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung von der 
in § 118 Abs. 3 Satz 2 AktG vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht, Mit-
gliedern des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschusses in Abstimmung 
mit dem Versammlungsleiter die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege 
der Ton- und Bildübertragung in den Fällen ausnahmsweise zu gestatten, sofern 
das jeweilige Mitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der Haupt-
versammlung an der Teilnahme gehindert ist oder wenn die Hauptversammlung 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 
Hauptversammlung abgehalten wird. 

ee) Beschlussfassung (§ 25 der KGaA-Satzung) 

Wie bisher in § 16 Abs. 2 Satz 1 der Satzung der Private Assets AG vorgesehen, 
gewährt gemäß § 25 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung auch künftig 
jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. 

Gemäß § 25 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung werden Beschlüsse der 
Hauptversammlung – wie bisher – mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, soweit dies gesetz-
lich zulässig ist. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmenmehrheit nicht 
erreicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den Personen statt, die die höchsten 
Stimmzahlen erhalten haben. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das 
Los (§ 25 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

Neu aufgenommen wurde § 25 Abs. 4 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung. Dort wird die gesetzliche Regelung des § 285 Abs. 2 Satz 1 AktG wieder-
gegeben, wonach Beschlüsse der Hauptversammlung der Zustimmung der 
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persönlich haftenden Gesellschafterin bedürfen, soweit sie Angelegenheiten be-
treffen, für die bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis der persön-
lich haftenden Gesellschafter und der Kommanditisten erforderlich ist. § 285 
Abs. 2 Satz 2 AktG, wonach die Ausübung bestimmter Befugnisse der Hauptver-
sammlung oder einer Minderheit von Kommanditaktionären nicht der Zustim-
mung der persönlich haftenden Gesellschafterin bedarf, bleibt unberührt (§ 25 
Abs. 4 Satz 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). Zur Vereinfachung und Be-
schleunigung der Beschlussfassung wird weiter bestimmt, dass die persönlich 
haftende Gesellschafterin – soweit eine solche Zustimmung erforderlich ist –, un-
mittelbar in der Hauptversammlung erklärt, ob den betreffenden Beschlüssen zu-
gestimmt wird oder ob diese abgelehnt werden (§ 25 Abs. 4 Satz 3 der vorge-
schlagenen KGaA-Satzung). 

6.3.3.5 Jahresabschluss und Gewinnverwendung (§§ 26, 27 der KGaA-Satzung) 

Die Regelungen der vorgeschlagenen KGaA-Satzung zum Jahresabschluss, zur 
Gewinnverwendung und zur Rücklagenbildung sind an die rechtsformspezifische 
Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung der KGaA mit 
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin angepasst worden. Die 
Bestimmung des Geschäftsjahres findet sich nicht mehr wie bislang in der Sat-
zungsregelung über den Jahresabschluss, sondern in § 1 Abs. 3 der vorgeschla-
genen KGaA-Satzung (s.o.). 

a) Rechnungslegung (§ 26 der KGaA-Satzung) 

Die persönlich haftende Gesellschafterin hat den Jahresabschluss und, soweit 
gesetzlich vorgeschrieben, den Lagebericht für das jeweils vorangegangene Ge-
schäftsjahr innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und diese Unterlagen 
unverzüglich dem Aufsichtsrat und – insoweit wurde eine Anpassung an die Vor-
lagepflicht gemäß § 320 Abs. 1 Satz 1 HGB vorgenommen – dem Abschlussprü-
fer vorzulegen. Zugleich hat die persönlich haftende Gesellschafterin dem Auf-
sichtsrat einen Vorschlag vorzulegen, den sie der Hauptversammlung für die Ge-
winnverwendung unterbreiten will (§ 26 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung). Ergänzend wurde aufgenommen, dass sich die vorgenannten Pflichten 
auch – soweit einschlägig – auf den Konzernabschluss und den Konzernlagebe-
richt beziehen. 

§ 26 Abs. 2 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung stellt klar, dass der Auf-
sichtsrat den Auftrag zur Prüfung durch den Abschlussprüfer erteilt. Zusätzlich 
sieht § 26 Abs. 2 Satz 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung vor, dass der Auf-
sichtsrat seinen Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin zuzuleiten hat. 

Gemäß § 26 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung kann die persönlich 
haftende Gesellschafterin bei Aufstellung des Jahresabschlusses mit Zustim-
mung des Gesellschafterausschusses Beträge bis zur Hälfte des Jahresüber-
schusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie ist darüber hinaus mit Zu-
stimmung des Gesellschafterausschusses ermächtigt, weitere Beträge bis zu ei-
nem Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, 
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solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals 
nicht übersteigen und auch nach der Einstellung nicht übersteigen würden und 
soweit der verbleibende Bilanzgewinn nicht 4 % des Grundkapitals unterschreitet. 
Diese Regelung folgt im Wesentlichen der bestehenden Ermächtigung in § 17 
Abs. 3 der Satzung der Private Assets AG zugunsten des Vorstands und des 
Aufsichtsrats unter zusätzlicher Berücksichtigung der Mindestausschüttungsvor-
gabe in § 254 Abs. 1 AktG. 

Der Jahresabschluss wird durch Beschluss der Hauptversammlung mit Zustim-
mung der persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt. Diese in § 26 Abs. 4 
der vorgeschlagenen KGaA-Satzung neu aufgenommene Regelung entspricht 
den gesetzlichen Bestimmungen (§ 286 Abs. 1 AktG). 

b) Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung (§ 27 der KGaA-
Satzung) 

Die Hauptversammlung beschließt gemäß § 27 Abs. 1 der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der 
persönlich haftenden Gesellschafterin, der Mitglieder des Aufsichtsrats und der 
Mitglieder des Gesellschafterausschusses sowie über die Wahl des Abschluss-
prüfers (ordentliche Hauptversammlung). 

§ 27 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung bestimmt, dass die Anteile der 
Aktionäre am Gewinn sich nach ihren Anteilen am Grundkapital bestimmen. Dies 
gilt bereits bisher bei der Private Assets AG gemäß § 17 Abs. 4 Satz 3 der Sat-
zung der Private Assets AG in Verbindung mit § 60 Abs. 1 AktG. 

§ 27 Abs. 3 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung schafft für die Hauptver-
sammlung – übereinstimmend mit § 17 Abs. 4 Satz 2 der Satzung der Private 
Assets AG – die Möglichkeit, anstelle oder neben einer Barausschüttung eine 
Verwendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen, 
um die Gewinnverwendung im Interesse der Gesellschaft flexibel gestalten zu 
können. Im Übrigen kann die Hauptversammlung in dem Beschluss über die Ver-
wendung des Bilanzgewinns Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Ge-
winn vortragen (§ 27 Abs. 4 Satz 2 AktG der vorgeschlagenen KGaA-Satzung). 

6.3.3.6 Schlussbestimmungen (§§ 28, 29 der KGaA-Satzung) 

a) Gründungsaufwand und Kosten des Formwechsels (§ 28 der KGaA-Sat-
zung) 

Zum Gründungsaufwand gibt § 28 Abs. 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung 
zunächst die Regelung des § 19 der Satzung der Private Assets AG wieder. Dar-
über hinaus regelt § 28 Abs. 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung, dass die 
Gesellschaft den Gründungsaufwand in Bezug auf den Formwechsel der Private 
Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA (insbesondere Notarkosten, 
Kosten der anwaltlichen und steuerlichen Beratung, Kosten der Gründungsprü-
fung, Kosten der Handelsregistereintragung und Bekanntmachung) im Gesamt-
betrag von bis zu EUR 400.000,00 (im Worten: vierhunderttausend Euro) trägt. 
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b) Salvatorische Klausel (§ 29 der KGaA-Satzung) 

In § 29 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung wird aus Gründen rechtlicher Vor-
sorge eine salvatorische Klausel neu aufgenommen. Sollten eine oder mehrere 
Bestimmungen der Satzung ganz oder teilweise den gesetzlichen Vorschriften 
nicht entsprechen, unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit später verlieren oder 
sollte sich in der Satzung eine Lücke herausstellen, so wird dadurch klargestellt, 
dass hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden 
soll. 

6.3.4 Erläuterung der Satzung der Private Assets Management SE 

Die Satzung der Private Assets Management SE, wie sie von der Hauptversamm-
lung der Private Assets Management SE am 30. Juni 2023 beschlossen wurde, 
ist diesem Bericht als Anlage 5 beigefügt (im Folgenden auch die „SE-Satzung“). 
Diese Neufassung der Satzung der Private Assets Management SE wurde am 
6. Juli 2023 in das Handelsregister eingetragen. 

Die neu beschlossene SE-Satzung trägt der Rolle der Private Assets Manage-
ment SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Private As-
sets SE & Co. KGaA Rechnung. Nachstehend werden die Regelungen der Neu-
fassung der SE-Satzung im Einzelnen dargestellt. 

6.3.4.1 Allgemeine Bestimmungen (§§ 1 bis 4 der SE-Satzung) 

a) Firma, Sitz und Geschäftsjahr (§ 1 der SE-Satzung) 

Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE) und 
führt die Firma Private Assets Management SE. Sie hat ihren Sitz – abweichend 
von der Private Assets AG und der künftigen Private Assets SE & Co. KGaA – in 
München. 

Das Geschäftsjahr der Private Assets Management SE entspricht, wie dasjenige 
der Private Assets SE & Co. KGaA, dem Kalenderjahr (§ 1 Abs. 3 der SE-
Satzung). 

b) Gegenstand des Unternehmens (§ 2 der SE-Satzung) 

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich die Beteiligung an der Private 
Assets SE & Co. KGaA als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Ge-
schäftsführung und Vertretung der Private Assets SE & Co. KGaA (§ 2 Abs. 1 der 
SE-Satzung). Die Private Assets Management SE ist zu allen Geschäften und 
Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig 
und nützlich erscheinen (§ 2 Abs. 3 der SE-Satzung) und kann zudem Organ 
oder Organträger eines steuerlichen Organschaftsverhältnisses sein (§ 2 Abs.4 
der SE-Satzung). 
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c) Arbeitnehmerlosigkeit (§ 3 der SE-Satzung) 

§ 3 der SE-Satzung stellt klar, dass diese keine eigenen Arbeitnehmer hat. 

d) Bekanntmachungen (§ 4 der SE-Satzung) 

Die Bekanntmachungen der Private Assets Management SE erfolgen – wie bei 
der Private Assets AG und der künftigen Private Assets SE & Co. KGaA – im 
Bundesanzeiger. Sofern gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungs-
form erforderlich ist, tritt an die Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntma-
chungsform. 

6.3.4.2 Grundkapital und Aktien (§§ 5 und 6 der SE-Satzung) 

a) Grundkapital 

Das Grundkapital der Private Assets Management SE beträgt EUR 120.000,00 
(§ 5 Abs. 1 der SE-Satzung). Dies entspricht der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestkapitalisierung gemäß Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 
des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft 
(„SE-VO““). Das Grundkapital der Private Assets Management SE ist eingeteilt in 
120.000 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) (§ 5 Abs. 2 der SE-Satzung). 

b) Aktien, Übertragung der Aktien (§ 6 der SE-Satzung) 

Die Aktien der Private Assets Management SE lauten auf den Namen (§ 6 Abs. 1 
der SE-Satzung). Maßgeblicher Grund hierfür ist, dass die Aktien der Private As-
sets Management SE nur übertragbar sein sollen, wenn die Private Assets Ma-
nagement SE zustimmt (sog. Vinkulierung). Eine solche Vinkulierung kann in der 
Satzung nur statuiert werden, wenn die Aktien auf den Namen lauten (§ 68 Abs. 2 
AktG). Auf dieser Grundlage bestimmt daher § 6 Abs. 4 der SE-Satzung, dass 
die Aktien nur mit Zustimmung der Private Assets Management SE übertragbar 
sind. Die Zustimmung erteilen die geschäftsführenden Direktoren. Über die Ertei-
lung der Zustimmung entscheidet die Hauptversammlung der Private Assets Ma-
nagement SE durch Beschluss. Der Beschluss der Hauptversammlung bedarf ei-
ner Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen sowie der 
notariellen Beurkundung. Die Übertragung der Aktien an der Private Assets Ma-
nagement SE ist damit nur mit Zustimmung einer qualifizierten Mehrheit der Stim-
men der Aktionäre der Private Assets Management SE möglich.  

Im Übrigen wird in § 6 Abs. 2 der SE-Satzung bestimmt, dass ein Anspruch der 
Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ausgeschlossen ist, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist. Die Private Assets Management SE ist berechtigt, Aktienurkunden 
auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammel-
aktien) verkörpern (§ 6 Abs. 2 Satz 2 der SE-Satzung). Ein Anspruch der Aktio-
näre auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlos-
sen (§ 6 Abs. 2 Satz 3 der SE-Satzung). Die Form und den Inhalt von Aktienur-
kunden, etwaigen Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen sowie von Schuld-
verschreibungen und Zinsscheinen setzt der Verwaltungsrat fest (§ 6 Abs. 3 der 
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SE-Satzung). Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung 
neuer Aktien abweichend von § 60 AktG bestimmt werden (§ 6 Abs. 5 der SE-
Satzung). 

6.3.4.3 Verfassung der Gesellschaft (§§ 7 bis 18 der SE-Satzung) 

Die Private Assets Management SE hat — im Unterschied zur Private Assets AG 
und der künftigen Private Assets SE & Co. KGaA — eine monistische Leitungs-
struktur. Satzungsmäßige Organe sind der Verwaltungsrat und die Hauptver-
sammlung. Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesell-
schaft, indem sie die Grundlinien und Vorgaben umsetzen, die der Verwaltungs-
rat aufstellt (§ 7 der SE-Satzung). 

a) Verwaltungsrat (§§ 8 bis 12 der SE-Satzung) 

Die Regelungen zum Verwaltungsrat der Private Assets Management SE (§§ 8 
bis 12 der SE-Satzung) entsprechen weitgehend den Regelungen, die in der vor-
geschlagenen Satzung für die Private Assets SE & Co. KGaA auch für den Auf-
sichtsrat der KGaA vorgesehen sind (siehe hierzu Abschnitt 6.3.3.4b))  

aa) Zusammensetzung und Geschäftsordnung (§ 8 der SE-Satzung) 

Der Verwaltungsrat der Private Assets Management SE besteht aus mindestens 
drei und höchstens sieben Mitgliedern, die durch die Hauptversammlung der Pri-
vate Assets Management SE gewählt werden (§ 8 Abs. 1 und Abs. 2 der SE-
Satzung). Für die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats durch die Hauptver-
sammlung ist zusätzlich die Stimmbindungsvereinbarung zwischen den Aktionä-
ren der Private Assets Management SE zu beachten (siehe hierzu Ab-
schnitt 6.3.5). Die Mitglieder des Verwaltungsrats können vor Ablauf ihrer Amts-
zeit von der Hauptversammlung durch Beschluss mit einer Mehrheit von drei Vier-
teln der abgegebenen Stimmen abberufen werden (§ 8 Abs. 2 Satz 2 der SE-
Satzung). 

Soweit die Hauptversammlung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, wer-
den die Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-
versammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Be-
ginn der Amtszeit beschließt, gewählt. Hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die 
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Amtszeit der Mitglieder des Verwal-
tungsrats darf sechs Jahre nicht überschreiten. Dies entspricht der gesetzlichen 
Höchstgrenze gemäß Art. 46 Abs. 1 SE-VO. Eine einmalige oder mehrmalige 
Wiederbestellung der Mitglieder des Verwaltungsrats ist jedoch zulässig (§ 8 
Abs. 3 der SE-Satzung). 

Scheidet ein von der Hauptversammlung gewähltes Mitglied des Verwaltungsrats 
vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Verwaltungsrat aus oder wird die Wahl eines 
Mitglieds des Verwaltungsrats wirksam angefochten, so kann für dieses in der 
nächsten Hauptversammlung eine Nachwahl vorgenommen werden. Die Amts-
zeit des als Nachfolger gewählten Mitglieds gilt für den Rest der Amtszeit des 
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ausgeschiedenen Mitglieds, soweit die Hauptversammlung bei der Nachwahl 
nichts Abweichendes bestimmt (§ 8 Abs. 4 der SE-Satzung). 

Gemäß § 8 Abs. 5 der SE-Satzung ist, wie in § 8 Abs. 4 der vorgeschlagenen 
KGaA-Satzung in Bezug auf den Aufsichtsrat, vorgesehen, dass die Hauptver-
sammlung Ersatzmitglieder für jedes von ihr bestellte Verwaltungsratsmitglied 
bestellen kann. Die Hauptversammlung kann für die von ihr gewählten Mitglieder 
des Verwaltungsrats gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei 
der Bestellung festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des Verwaltungsrats wer-
den, wenn Mitglieder des Verwaltungsrats, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt 
wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger ge-
wählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, 
so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Nach-
wahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds des Verwaltungsrats. Erlischt das Amt des an die Stelle des ausge-
schiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf 
diese Nachwahl einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen (§ 8 Abs. 5 
Satz 4 der SE-Satzung). § 8 Abs. 5 Satz 5 der SE-Satzung stellt klar, dass ein 
Ersatzmitglied, dass für mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats bestellt war, 
nach seinem Ausscheiden als Ersatzmitglied für ein Verwaltungsratsmitglied wie-
der zum Ersatzmitglied wird. 

§ 8 Abs. 6 der SE-Satzung regelt die Amtsniederlegung durch Mitglieder des Ver-
waltungsrats und entspricht inhaltlich weitgehend § 8 Abs. 5 der vorgeschlage-
nen KGaA-Satzung: Jedes Mitglied des Verwaltungsrats und jedes Ersatzmit-
glied kann sein Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung ge-
genüber dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, im Falle einer Amtsnieder-
legung durch den Vorsitzenden, gegenüber seinem Stellvertreter mit einer Frist 
von einem Monat niederlegen kann. Die empfangszuständigen Organmitglieder 
können die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. 

In § 8 Abs. 7 der SE-Satzung ist eine Klarstellung enthalten, wonach die Mitglied-
schaft im Verwaltungsrat der Private Assets Management SE grundsätzlich ver-
einbar ist mit der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat sowie im Gesellschafteraus-
schuss der Private Assets SE & Co. KGaA. 

§ 8 Abs. 8 der SE-Satzung bestimmt, dass der Verwaltungsrat sich im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung eine Ge-
schäftsordnung gibt. 

Schließlich kann der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen oder mehrere Aus-
schüsse bestellen. Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der 
Verwaltungsrat ihm obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte 
auch auf seinen Vorsitzenden oder einzelne seiner Mitglieder übertragen (§ 8 
Abs. 9 der SE-Satzung). 
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bb) Vorsitzender und Stellvertreter (§ 9 der SE-Satzung) 

Die Vorschriften zu dem Vorsitzenden und dem Stellvertreter des Verwaltungs-
rats der Private Assets Management SE gemäß § 9 der SE-Satzung entsprechen 
weitgehend den Regelungen zum Aufsichtsrat der Private As-
sets SE & Co. KGaA in § 9 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung (siehe dazu Ab-
schnitt 6.3.3.4b)bb)).  

Ergänzend zu § 9 Abs. 5 Satz 1 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung bestimmt 
§ 9 Abs. 5 Satz 1 der SE-Satzung, dass neben Willenserklärungen des Verwal-
tungsrats auch Maßnahmen zur Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungs-
rats durch den Vorsitzenden und – insoweit klarstellend –, wenn dieser verhindert 
ist, von seinem Stellvertreter abgegeben bzw. vorgenommen werden. Auch sieht 
§ 9 Abs. 5 Satz 2 der SE-Satzung eine Regelung zur Passivvertretung vor, wo-
nach der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter ermächtigt 
sind, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

cc) Rechte und Pflichten des Verwaltungsrats (§ 10 der SE-Satzung) 

Die Rechte und Pflichten des Verwaltungsrats der Private Assets Management 
SE sind in § 10 der SE-Satzung bestimmt, wobei sich Abweichungen zu denen 
des Aufsichtsrats der Private Assets SE & Co. KGaA in § 10 der vorgeschlage-
nen KGaA-Satzung ergeben. 

Gemäß § 10 Abs. 1 der SE-Satzung leitet der Verwaltungsrat die Gesellschaft, 
bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit und überwacht deren Umsetzung. Ihm 
obliegt insbesondere die Überwachung der geschäftsführenden Direktoren, wie 
§ 10 Abs. 2 der SE-Satzung klarstellt. 

Der Verwaltungsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz und die 
Satzung zugewiesen werden und er handelt nach Maßgabe des geltenden 
Rechts, der Satzung und seiner Geschäftsordnung (§ 10 Abs. 3 und 4 der SE-
Satzung). 

Entsprechend der Regelung in § 10 Abs. 4 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung 
ist der Verwaltungsrat gemäß § 10 Abs. 5 der SE-Satzung ermächtigt, Änderun-
gen der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen. 

§ 10 Abs. 6 der SE-Satzung bestimmt zudem, dass der Verwaltungsrat eine Ge-
schäftsordnung für die geschäftsführenden Direktoren erlassen kann. 

dd) Sitzung und Beschlussfassung des Verwaltungsrats (§ 11 der SE-Satzung) 

Auch die Vorschriften betreffend die Sitzungen und Beschlussfassung des Ver-
waltungsrats der Private Assets Management SE gemäß § 11 der SE-Satzung 
entsprechen weitgehend den Regelungen zum Aufsichtsrat der Private As-
sets SE & Co. KGaA in § 11 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung (siehe dazu 
unter Abschnitt 6.3.3.4b)dd)). 
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Ergänzend bestimmt § 11 Abs. 1 der SE-Satzung, dass der Verwaltungsrat min-
destens alle drei Monate zusammenkommt, um über den Gang der Geschäfte 
und ihre voraussichtliche Entwicklung zu beraten. Dies entspricht der gesetzli-
chen Anforderung in Art. 44 Abs. 1 SE-VO. 

Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden durch den Vorsitzenden oder im Falle 
seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter jeweils mit einer Frist von zehn 
Tagen schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 
Kommunikationsmittel einberufen, wobei der Tag der Absendung der Einladung 
und der Tag der Sitzung nicht mitgezählt werden (§ 11 Abs. 2 der SE-Satzung). 
In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist angemessen verkürzen und 
mündlich oder fernmündlich einberufen (§ 11 Abs. 2 Satz 3 der SE-Satzung).  

Der Vorsitzende des Verwaltungsrats leitet die Sitzungen (§ 11 Abs. 3 der SE-
Satzung). 

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden regelmäßig in Präsenzsitzungen 
gefasst (§ 11 Abs. 4 Satz 1 der SE-Satzung). Auf Anordnung des Vorsitzenden 
oder mit Zustimmung aller Mitglieder können Sitzungen auch in Form einer Tele-
fonkonferenz oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel abgehalten und 
einzelne Mitglieder zugeschaltet werden. Abwesende Mitglieder des Verwal-
tungsrats können auch dadurch an der Beschlussfassung des Verwaltungsrats 
teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des 
Verwaltungsrats überreichen lassen (§ 11 Abs. 4 Satz 4 der SE-Satzung). Dies 
entspricht § 35 Abs. 1 Satz 1 und 2 SEAG. 

Mit der Einberufung sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen. Zu Ge-
genständen der Tagesordnung, die nicht ordnungsgemäß mit der Einberufung 
und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt worden sind, können 
Beschlüsse nur gefasst werden, wenn kein Mitglied des Verwaltungsrats wider-
spricht. Abwesende Mitglieder erhalten in diesem Fall die Möglichkeit, der Be-
schlussfassung innerhalb einer Frist zu widersprechen oder ihre Stimme abzuge-
ben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden Mitglieder des Ver-
waltungsrats innerhalb der Frist der Beschlussfassung nicht widersprechen (§ 11 
Abs. 5 der SE-Satzung). 

Außerhalb von Sitzungen können Beschlussfassungen schriftlich, per E-Mail 
oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikationsmittel erfolgen, wenn der 
Vorsitzende des Verwaltungsrats dies unter Beachtung einer angemessenen 
Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des Verwaltungsrats an der Beschlussfas-
sung beteiligen. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden ange-
ordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht (§ 11 Abs. 6 der SE-Satzung). 

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder teilnimmt. Dies entspricht der gesetzlichen Regel gemäß Art. 50 Abs. 1 
lit. a) SE-VO. Jedenfalls müssen drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilneh-
men. Klarstellend sieht § 11 Abs.7 Satz 3 der SE-Satzung vor, dass ein Mitglied 
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auch dann an der Beschlussfassung teilnimmt, wenn es sich in der Abstimmung 
der Stimme enthält (§ 11 Abs. 7 der SE-Satzung). 

Gemäß § 11 Abs. 8 der SE-Satzung bedürfen Beschlüsse des Verwaltungsrats 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit das Gesetz oder die 
Satzung nicht zwingend etwas anderes bestimmen. Dies entspricht Art. 50 Abs. 1 
lit. b) SE-VO. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden 
des Verwaltungsrats. Dies entspricht Art. 50 Abs. 2 SE-VO. 

Gemäß § 11 Abs. 9 der SE-Satzung sind über die Beschlüsse und Sitzungen des 
Verwaltungsrats Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen 
Sitzung oder bei Abstimmungen außerhalb von Sitzungen vom Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats bzw. seinem Stellvertreter zu unterzeichnen sind.  

ee) Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats (§ 12 der SE-Satzung) 

§ 12 der SE-Satzung entspricht weitgehend der Regelung für die Vergütung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets SE & Co. KGaA in § 13 Abs. 1 
und 2 der vorgeschlagenen KGaA-Satzung. 

Ergänzend regelt § 12 Abs. 4 der SE-Satzung, dass sich die Vergütung von Ver-
waltungsratsmitgliedern ausschließlich nach dem mit der Gesellschaft abzu-
schließenden Anstellungsvertrag bestimmt, wenn das Mitglied des Verwaltungs-
rats zugleich geschäftsführender Direktor ist. 

b) Geschäftsführende Direktoren (§§ 13 und 14 der SE-Satzung) 

aa) Geschäftsführung und zustimmungsbedürftige Geschäfte (§ 13 der SE-
Satzung) 

Gemäß § 13 Abs. 1 der SE-Satzung bestellt der Verwaltungsrat einen oder meh-
rere geschäftsführende Direktoren, wobei er einen von Ihnen zum Vorsitzenden 
der Geschäftsführung („Chief Executive Officer“) und, falls mehrere geschäfts-
führende Direktoren bestellt sind, einen oder zwei von ihnen als dessen Stellver-
treter ernennen kann. 

Mitglieder des Verwaltungsrats können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt 
werden, sofern die Mehrheit des Verwaltungsrats weiterhin aus nicht geschäfts-
führenden Mitgliedern besteht (§ 13 Abs. 2 der SE-Satzung). Dies entspricht § 40 
Abs. 1 Satz 1 SEAG. 

Die geschäftsführenden Direktoren der Private Assets Management SE können 
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinne von § 84 Abs. 3 AktG durch Be-
schluss des Verwaltungsrats mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebe-
nen Stimmen abberufen werden (§ 13 Abs. 3 der SE-Satzung). 

Die geschäftsführenden Direktoren der Private Assets Management führen die 
Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes, der Satzung, der 
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Geschäftsordnung für die geschäftsführenden Direktoren und nach den Weisun-
gen des Verwaltungsrats (§ 13 Abs. 4 der SE-Satzung). 

§ 13 Abs. 5 der SE-Satzung listet bestimmte Geschäftsführungsmaßnahmen auf, 
bei denen die geschäftsführenden Direktoren die vorherige Zustimmung des Ver-
waltungsrats in Form eines Beschlusses einholen müssen. Dies entspricht Art. 48 
Abs. 1 der SE-VO. Der Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäftsführungsmaß-
nahmen umfasst: 

– Geschäfte und Maßnahmen, welche zu einer wesentlichen Änderung 
der Unternehmensstrategie führen, insbesondere die Aufnahme neuer 
Geschäftszweige und die Einstellung oder wesentliche Einschränkung 
bisheriger Geschäftszweige; 

– Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten; 

– Abschluss von Unternehmensverträgen; 

– Aufnahme von Krediten, sofern der Kredit die Grenze von 
EUR 5.000.000,00 im Einzelfall überschreitet; 

– Vergabe von Krediten an geschäftsführende Direktoren und Angestellte. 

Der Verwaltungsrat ist zuständig für den Erlass einer Geschäftsordnung für die 
geschäftsführenden Direktoren. In einer solchen kann er die Aufgaben der ge-
schäftsführenden Direktoren auf die einzelnen geschäftsführenden Direktoren 
verteilen und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Satzung die Be-
ziehungen der geschäftsführenden Direktoren untereinander und zur Gesell-
schaft regeln sowie den Katalog der zustimmungsbedürftigen Geschäfte erwei-
tern. Der Verwaltungsrat kann Zustimmungen zu einem bestimmten Kreis von 
Geschäften widerruflich auch allgemein, befristet oder unbefristet oder für den 
Fall, dass das einzelne Geschäft bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus 
erteilen, auch an einzelne geschäftsführende Direktoren (§ 13 Abs. 6 der SE-
Satzung). 

§ 13 Abs. 7 der SE-Satzung bestimmt, dass die Beschlüsse des Verwaltungsrats 
über die Zustimmung zu bestimmten zustimmungsbedürftigen Geschäften mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden, soweit das Ge-
setz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Stimmenthaltungen gelten in die-
sem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. 

Sofern der Verwaltungsrat keine Geschäftsordnung für die geschäftsführenden 
Direktoren erlässt, können die geschäftsführenden Direktoren sich selbst eine 
Geschäftsordnung geben (§ 13 Abs. 8 der SE-Satzung). 

Schließlich bestimmt § 13 Abs. 9 der SE-Satzung, dass die Regelungen in § 13 
der SE-Satzung im Fall einer etwaigen Abwicklung auch für die Abwickler gelten 
würden. 



 

Private Assets AG 
Formwechselbericht 

Seite 120/140 

bb) Vertretung der Gesellschaft (§ 14 der SE-Satzung) 

Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft al-
lein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft 
durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden 
Direktor zusammen mit einem Prokuristen vertreten (§ 14 Abs. 1 der SE-
Satzung). Dies deckt sich mit der geltenden Regelung in § 7 Abs. 2 der Satzung 
der Private Assets AG. 

Ergänzend bestimmt § 14 Abs. 2 der SE-Satzung, dass der Verwaltungsrat ein-
zelnen, mehreren oder allen geschäftsführenden Direktoren generell oder für ein-
zelne Rechtsgeschäfte Einzelvertretungsbefugnis erteilen kann. Zudem kann der 
Verwaltungsrat einzelne, mehrere oder sämtliche geschäftsführende Direktoren 
generell oder für den Einzelfall von den Beschränkungen gemäß § 181 BGB be-
freien, soweit dies gesetzlich zulässig ist, § 41 Abs. 5 SEAG bleibt unberührt. 

Im Übrigen wird die Gesellschaft durch Prokuristen oder andere Zeichnungsbe-
rechtigte nach näherer Bestimmung des Verwaltungsrats vertreten (§ 14 Abs. 3 
der SE-Satzung). 

c) Hauptversammlung (§§ 15 bis 18 der SE-Satzung) 

Die Regelungen zur Hauptversammlung der Private Assets Management SE 
(§§ 15 bis 18 der SE-Satzung) entsprechen im Wesentlichen den Regelungen, 
die in der vorgeschlagenen KGaA-Satzung auch für die Hauptversammlung der 
KGaA vorgesehen sind (siehe hierzu Abschnitt 6.3.3.4d)). Da es sich bei der Pri-
vate Assets Management SE jedoch um keine Publikumsgesellschaft handelt, 
sind die Regelungen weniger umfangreich als in der vorgeschlagenen KGaA-
Satzung ausgestaltet. 

Abweichend von der vorgeschlagenen KGaA-Satzung sieht § 15 Abs. 1 der SE-
Satzung vor, dass innerhalb der ersten sechs Monate jeden Geschäftsjahres eine 
ordentliche Hauptversammlung stattfindet. Dies entspricht Art. 54 Abs. 1 SE-VO. 
Zudem ist in § 15 Abs. 4 Satz 2 der SE-Satzung die Möglichkeit vorgesehen, 
dass die Hauptversammlung auch durch eingeschriebenen Brief einberufen wer-
den kann, wenn der Gesellschaft wie im vorliegenden Fall alle Aktionäre nament-
lich bekannt sind. 

§ 16 Abs. 4 der SE-Satzung stellt klar, dass die Hauptversammlung Beschlüsse 
ohne Einhaltung der Bestimmungen des Art. 53 der SE-VO i. V. m. §§ 121 bis 
128 AktG fassen kann, wenn alle Aktionäre erschienen oder vertreten sind und 
kein Aktionär der Beschlussfassung widerspricht. 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme (§ 18 Abs. 1 der SE-
Satzung). Die für Beschlüsse der Hauptversammlung erforderlichen Mehrheiten 
der abgegebenen Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen 
Grundkapitals bestimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit in die-
ser Satzung nichts anderes bestimmt ist (§ 18 Abs. 2 Satz 1 der SE-Satzung). 
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6.3.4.4 Jahresabschluss und Gewinnverwendung (§§ 19 und 20 der SE-Satzung) 

Die Regelungen zum Jahresabschluss und zur Gewinnverwendung der Private 
Assets Management SE (§§ 19 und 20 der SE-Satzung) entsprechen inhaltlich 
im Wesentlichen den Regelungen, die in der vorgeschlagenen KGaA-Satzung 
auch für die Private Assets SE & Co. KGaA vorgesehen sind (siehe hierzu Ab-
schnitt 6.3.3.5). Abweichungen ergeben sich insbesondere aus dem Umstand, 
dass die Kompetenzverteilung für die Aufstellung und die Feststellung des Jah-
resabschlusses in der monistischen SE nicht derjenigen in einer AG entspricht. 

Der Jahresabschluss und, sofern erforderlich, der Lagebericht werden durch die 
geschäftsführenden Direktoren aufgestellt und gemeinsam mit einem Vorschlag 
für die Gewinnverwendung dem Verwaltungsrat vorgelegt (§ 19 Abs. 1 der SE-
Satzung). 

Stellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss fest, so kann er gemäß § 19 
Abs. 2 der SE-Satzung Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere 
Gewinnrücklagen einstellen. Er ist darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge 
bis zu einem Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzu-
stellen, solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grund-
kapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung nicht übersteigen wür-
den und soweit der verbleibende Bilanzgewinn nicht 4 % des Grundkapitals un-
terschreitet. Dies entspricht der Regelung für die Rücklagenbildung in der Private 
Assets SE & Co. KGaA gemäß § 26 Abs. 3 der vorgeschlagenen KGaA-Sat-
zung. 

Gemäß § 20 Abs. 1 der SE-Satzung beschließt die Hauptversammlung in den 
ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzge-
winns, über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats und über die Wahl 
des Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung) sowie in den im Gesetz 
vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. Die Ein-
schränkung des zeitlichen Rahmens für die ordentliche Hauptversammlung ge-
genüber des zeitlichen Rahmens für die ordentliche Hauptversammlung einer AG 
oder KGaA beruht auf Art. 54 Abs. 1 SE-VO. Für die Gewinnverwendung gelten 
die gleichen Regelungen wie in der Private Assets SE & Co. KGaA. 

6.3.4.5 Schlussbestimmungen (§ 21 der SE-Satzung) 

§ 21 der SE-Satzung enthält eine salvatorische Klausel, die der in § 29 der vor-
geschlagenen KGaA-Satzung vorgesehenen Klausel entspricht (siehe Ab-
schnitt 6.3.3.6b)). 

6.3.5 Erläuterung der Stimmbindungsvereinbarung der Aktionäre der Private As-
sets Management SE 

Die Aktionäre der Private Assets Management SE, namentlich die Gesellschaft 
und die DMC GmbH, haben am 13. Juli 2023 die als Anlage 3 zu diesem Bericht 
beigefügte Stimmbindungsvereinbarung abgeschlossen. Die Stimmbindungsver-
einbarung betrifft ausschließlich die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der 
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Private Assets Management SE und soll wesentlich, d. h. unmittelbar mit mindes-
tens 20 % des Grundkapitals, an der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligten 
Kommanditaktionären eine unmittelbare Einflussmöglichkeit auf die Besetzung 
des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE geben. Bei der Private 
Assets AG verfügen Aktionäre mit einer unmittelbaren Beteiligung von mindes-
tens 20 % am Grundkapital der Private Assets AG bislang nicht über eine solche 
gesicherte Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats 
und damit mittelbar auf die Unternehmensführung der Gesellschaft. Mit dieser 
besonderen Einflussmöglichkeit auf die Corporate Governance der Private As-
sets SE & Co. KGaA sollen das bedeutende Investment und die bedeutende Ri-
sikobeteiligung dieser Aktionäre gewürdigt werden. Zugleich wahrt die Stimmbin-
dungsvereinbarung eine Möglichkeit der Kommanditaktionäre, mittelbar auf die 
Geschäftsführung Einfluss zu nehmen. Soweit die Besetzung des Verwaltungs-
rats nicht von dem Nominierungsrecht wesentlich beteiligter Kommanditaktionäre 
beeinflusst wird, d. h. im Umfang von zwei Dritteln der Mitgliederzahl, wirken die 
Kommanditaktionär dagegen nur mittelbar durch den von ihnen gewählten Ge-
sellschafterausschuss an der Bestellung der Verwaltungsratsmitglieder mit. 

6.3.5.1 Gegenstand (§ 1 der Stimmbindungsvereinbarung)  

Die Stimmbindungsvereinbarung umfasst sämtliche Aktien an der Private Assets 
Management SE sowie Antrags- und Stimmrechte in Hauptversammlungen der 
Private Assets Management SE, welche die Gesellschaft, die DMC GmbH und 
weitere Aktionäre der Private Assets Management SE, die der Stimmbindungs-
vereinbarung unter Beachtung von § 5 der Stimmbindungsvereinbarung nach-
träglich beitreten („Gebundene Parteien“), gegenwärtig und zukünftig halten, 
gleich ob diese von den Gebundenen Parteien selbst oder für die Gebundenen 
Parteien von Dritten, z. B. von Treuhändern, gehalten werden („Gebundene Ak-
tien“) (§ 1 Abs. 1 der Stimmbindungsvereinbarung). 

In § 1.2 der Stimmbindungsvereinbarung wird klargestellt, dass das Eigentum der 
Gebundenen Parteien an ihren Gebundenen Aktien durch die Stimmbindungs-
vereinbarung nicht berührt wird und insbesondere kein Gesamthandseigentum 
und kein Bruchteilseigentum an den Gebundenen Aktien begründet wird. 

Die Gebundenen Aktien unterliegen auch nach einer Übertragung an Dritte den 
Bestimmungen der Stimmbindungsvereinbarung und die Parteien sind verpflich-
tet, die Wirksamkeit der Übertragung von Gebundenen Aktien an einen Dritten 
davon abhängig zu machen, dass der Erwerber der Stimmbindungsvereinbarung 
beitritt (§ 1.3 der Stimmbindungsvereinbarung). Mit dieser Regelung wird ergän-
zend zu § 1.1 der Stimmbindungsvereinbarung sichergestellt, dass stets sämtli-
che Aktien und Stimmrechte der Private Assets Management SE von der Stimm-
bindungsvereinbarung erfasst werden. 
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6.3.5.2 Nominierung von Mitgliedern des Verwaltungsrats (§ 2 der Stimmbindungs-
vereinbarung) 

Die DMC GmbH hat das Recht, ein Mitglied des Verwaltungsrats der Private As-
sets Management SE für die Wahl durch die Hauptversammlung zu nominieren, 
wenn und solange die DMC GmbH und/oder SD, seine Ehefrau und seine Ab-
kömmlinge einzeln oder gemeinsam mit mindestens 15 % am Grundkapital der 
Private Assets SE & Co. KGaA unmittelbar und/oder mittelbar beteiligt sind. Das 
Nominierungsrecht schließt das Recht ein, jederzeit verlangen zu können, dass 
das Mitglied des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE, das auf 
Vorschlag der DMC GmbH durch die Hauptversammlung der Private Assets Ma-
nagement SE in den Verwaltungsrat der Private Assets Management SE gewählt 
wurde, abberufen und durch ein anderes von der DMC GmbH zur Wahl vorge-
schlagenes Mitglied ersetzt wird (§ 2.1 der Stimmbindungsvereinbarung). 

Ein solches Nominierungsrecht steht – wenn und solange die Private Assets Ma-
nagement SE die persönlich haftende Gesellschafterin der Private As-
sets SE & Co. KGaA ist und die Private Assets SE & Co. KGaA die Mehrheit der 
Aktien und Stimmrechte an der Private Assets Management SE hält – neben der 
DMC GmbH auch weiteren Kommanditaktionären der Private As-
sets SE & Co. KGaA zu, wenn sie seit mindestens drei (3) Monaten vor Aus-
übung des Nominierungsrechts mit mindestens 20 % am Grundkapital der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA unmittelbar beteiligt sind. Durch diese Einschrän-
kung soll gewährleistet werden, dass nur Kommanditaktionäre der Private As-
sets SE & Co. KGaA, die sich in erheblichem Umfang am Grundkapital der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA beteiligen, ein Nominierungsrecht erhalten. Dieses 
schließt ebenfalls das Recht ein, jederzeit verlangen zu können, dass das Mit-
glied des Verwaltungsrats der Private Management SE, das auf Vorschlag des 
berechtigten Kommanditaktionärs durch die Hauptversammlung der Private As-
sets Management SE in den Verwaltungsrat der Private Assets Management SE 
gewählt wurde, abberufen und durch ein anderes von dem berechtigten Kom-
manditaktionär zur Wahl vorgeschlagenes Mitglied ersetzt wird (§ 2.2 und § 2.3 
der Stimmbindungsvereinbarung). 

Personen, die eine gesetzlich bestimmte Voraussetzung für die Mitgliedschaft in 
einem Verwaltungsrat nicht erfüllen, dürfen nicht als Mitglieder des Verwaltungs-
rats nominiert werden (§ 2.4 der Stimmbindungsvereinbarung). 

6.3.5.3 Ausübung der Nominierungsrechte (§ 3 der Stimmbindungsvereinbarung) 

Gemäß § 3 der Stimmbindungsvereinbarung hat die Ausübung des Nominie-
rungsrechts durch schriftliche Erklärung gegenüber den jeweils anderen Parteien 
der Stimmbindungsvereinbarung zu erfolgen. Der Ausübungserklärung von Kom-
manditaktionären der Private Assets SE & Co. KGaA ist zudem ein Nachweis im 
Sinne von § 2.3 der Stimmbindungsvereinbarung über den erforderlichen Aktien-
besitz an der Private Assets SE & Co. KGaA beizufügen. 
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Gemäß § 3.2 der Stimmbindungsvereinbarung hat die Erklärung über die Aus-
übung eines bestehenden Nominierungsrechts jeweils folgende Angaben zu dem 
zur Wahl vorgeschlagenen Mitglied des Verwaltungsrats zu enthalten: 

– Name, ausgeübter Beruf und Wohnort. 

– Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in 
vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsun-
ternehmen. 

– Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur Private Assets 
SE & Co. KGaA und deren verbundenen Unternehmen im Sinne von § 15 
AktG, den Organen der Private Assets Management SE und der Private 
Assets SE & Co. KGaA und zu Aktionären, die direkt oder indirekt mehr als 
10 % der stimmberechtigten Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA hal-
ten. 

Diese Angaben lehnen sich an die Anforderungen in § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG, 
§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sowie C.13 des Deutschen Corporate Governance Ko-
dex an, die bei börsennotierten Gesellschaften für Vorschläge der Verwaltung zur 
Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats bzw. Verwaltungsrats gelten. 

Darüber hinaus hat die zur Wahl vorgeschlagene Person zu versichern, dass in 
ihrer Person keine gesetzlichen Hinderungsgründe, insbesondere gemäß § 27 
SEAG und Art. 47 Abs. 2 SE-VO, für die Bestellung zum Mitglied des Verwal-
tungsrats der Private Assets Management SE bestehen. Sie hat zudem zu erklä-
ren, die Bestellung zum Mitglied des Verwaltungsrats der Private Assets Manage-
ment SE im Falle der Wahl durch die Hauptversammlung der Private Assets Ma-
nagement SE anzunehmen (§ 3.3 der Stimmbindungsvereinbarung). 

6.3.5.4 Stimmbindung (§ 4 der Stimmbindungsvereinbarung) 

§ 4 der Stimmbindungsvereinbarung regelt Art und Umfang der Stimmbindung 
der Aktionäre der Private Assets Management SE bei der Bestellung der Mitglie-
der des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE. 

Die Gebundenen Parteien sind verpflichtet, ihre Gebundenen Aktien auf der 
Hauptversammlung der Private Assets Management SE entweder selbst zu ver-
treten oder für ihre Vertretung zu sorgen. Im Falle einer Vertretung hat die Ge-
bundene Partei zu gewährleisten, dass der Vertreter die Antrags- und Stimm-
rechte aus den Gebundenen Aktien gemäß ihren Weisungen ausübt (§ 4.1 der 
Stimmbindungsvereinbarung). 

Gemäß § 4.2 der Stimmbindungsvereinbarung haben sich die Parteien verpflich-
tet, nach Ausübung des Nominierungsrechts und Zugang einer Ausübungserklä-
rung, die den Anforderungen des § 3 der Stimmbindungsvereinbarung entspricht, 
ihre Rechte als Aktionär der Private Assets Management SE, insbesondere das 
Stimmrecht in der Hauptversammlung der Private Assets Management SE, nach 
besten Kräften und im Rahmen des rechtlich Zulässigen dergestalt auszuüben, 
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dass die zur Wahl vorgeschlagene Person spätestens innerhalb von drei Mona-
ten nach Zugang der Ausübungserklärung zum Mitglied des Verwaltungsrats der 
Private Assets Management SE gewählt wird, es sei denn (i) in der Person des 
zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieds liegt ein wichtiger Grund vor, der eine Abbe-
rufung als Mitglied des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE ge-
mäß § 29 Abs. 3 Satz 1 SEAG rechtfertigen würde oder (ii) in den nachfolgenden 
Bestimmungen des § 4 der Stimmbindungsvereinbarung ist etwas anderes be-
stimmt. Mit dieser Stimmbindung wird gewährleistet, dass die von dem jeweiligen 
Nominierungsberechtigten vorgeschlagene Person spätestens innerhalb von drei 
Monaten nach ihrer Nominierung in den Verwaltungsrat der Private Assets Ma-
nagement SE gewählt wird. 

Gemäß § 4.3 der Stimmbindungsvereinbarung besteht diese Verpflichtung der 
Parteien jedoch nicht, wenn und soweit sie dadurch verpflichtet werden, insge-
samt mehr als ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets 
Management SE unter Bindung an ein Nominierungsrecht zu bestellen. 

Wenn bereits ein Drittel der Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat der Private 
Assets Management SE unter Bindung an ein Nominierungsrecht bestellt wurde 
oder wenn aufgrund mehrerer ausgeübter Nominierungsrechte mehr als ein Drit-
tel der Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Management 
SE unter Bindung an ein Nominierungsrecht bestellt werden müsste, sind die Ge-
sellschaft und die DMC GmbH gemäß § 4.4 der Stimmbindungsvereinbarung zu-
nächst verpflichtet, die Gesamtzahl der Mitglieder des Verwaltungsrat der Private 
Assets Management SE dergestalt zu erhöhen, dass die Nominierungsrechte ins-
gesamt nur ein Drittel des entsprechend vergrößerten Verwaltungsrats betreffen. 
Diese Verpflichtung zur Vergrößerung des Verwaltungsrats der Private Assets 
Management SE geht jedoch nur soweit, wie der Verwaltungsrat nach den ge-
setzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung des bestehenden Grundkapi-
tals der Private Assets Management SE vergrößert werden kann. Die Gesell-
schaft und die DMC GmbH sind danach bei einem Grundkapital der Private As-
sets Management SE von bis zu EUR 1,5 Mio. höchstens verpflichtet, die Zahl 
der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE auf neun 
Mitglieder zu erhöhen (vgl. § 23 Abs. 1 Satz 3 SEAG). 

Sollten bei einem neunköpfigen Verwaltungsrat der Private Assets Manage-
ment SE insgesamt vier Nominierungsberechtigte bestehen, so können nicht 
sämtliche Nominierungsrechte erfüllt werden. Für diesen Fall sieht § 4.5 der 
Stimmbindungsvereinbarung vor, dass die Nominierungsrechte nach der zeitli-
chen Reihenfolge ihrer Entstehung soweit möglich zu erfüllen sind. 

Durch die Bestimmungen in § 4.2 bis § 4.5 der Stimmbindungsvereinbarung wird 
gewährleistet, dass die Gesamtheit der Nominierungsrechte für maximal ein Drit-
tel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE be-
steht. In diesem Umfang wird wesentlich beteiligten Kommanditaktionären ein 
Recht zur unmittelbaren Einflussnahme auf die Besetzung des Verwaltungsrats 
der Private Assets Management SE, der wiederum die geschäftsführenden Di-
rektoren der Private Assets Management SE bestellt, eingeräumt, das ihnen in 
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der Private Assets AG bislang nicht zustand. Zwei Drittel der Mitglieder des Ver-
waltungsrats der Private Assets Management SE werden dagegen von der 
Hauptversammlung der Private Assets Management SE bestimmt. Da die Private 
Assets SE & Co. KGaA in der Hauptversammlung der Private Assets Manage-
ment SE durch den Gesellschafterausschuss vertreten wird, der durch die Kom-
manditaktionäre besetzt wird, wirken sie insoweit jedenfalls noch mittelbar an der 
Bestellung des Verwaltungsrats mit. 

§ 4.6 der Stimmbindungsvereinbarung bestimmt schließlich, dass die Parteien 
jederzeit berechtigt sind, das auf Grundlage eines Nominierungsrechts gewählte 
Mitglied des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE abzuberufen, 
wenn die Voraussetzungen für das Nominierungsrecht nicht mehr bestehen. 

6.3.5.5 Rechte und Pflichten künftiger Aktionäre (§ 5 der Stimmbindungsvereinba-
rung) 

Gemäß § 5.1 der Stimmbindungsvereinbarung sind die Gebundenen Parteien 
verpflichtet, ihren etwaigen Rechtsnachfolgern die sich aus der Stimmbindungs-
vereinbarung ergebenden Pflichten in der Weise aufzuerlegen, dass diese 
Rechtsnachfolger an diese Verpflichtungen so gebunden sind, als hätten sie 
diese Verpflichtungen selbst übernommen. Auch müssen die Gebundenen Par-
teien dafür sorgen, dass die Rechtsnachfolger ihren Rechtsnachfolgern dieselbe 
Verpflichtung auferlegen. Die Gebundenen Parteien sind zudem verpflichtet, Ka-
pitalerhöhungen oder andere Maßnahmen oder Erklärungen zum Beitritt neuer 
Aktionäre oder zur Übertragung von Aktien auf neue Aktionäre nur vorzunehmen, 
wenn der neue Aktionär zuvor schriftlich seinen Beitritt zur Stimmbindungsver-
einbarung erklärt hat. 

Mit § 5.2 der Stimmbindungsvereinbarung unterbreiten die Gebundenen Parteien 
jeder natürlichen oder juristischen Person, die im Einklang mit den Vorschriften 
der Satzung der Private Assets Management SE sowie der Stimmbindungsver-
einbarung Aktien der Private Assets Management SE erwirbt, bereits jetzt ein 
unbefristetes und unwiderrufliches Angebot, der Stimmbindungsvereinbarung 
beizutreten. 

Weiterhin verpflichtet sich die Private Asset Management SE in § 5.3 der Stimm-
bindungsvereinbarung, Dritten, die noch nicht Partei der Stimmbindungsverein-
barung sind, die Zeichnung von neuen Aktien der Private Assets Management 
SE nur unter der Bedingung anzubieten, dass die jeweiligen Dritten der Stimm-
bindungsvereinbarung als Partei beitreten. Eine entsprechende Pflicht des Drit-
ten, das Beitrittsangebot unter Beachtung von § 5.4 der Stimmbindungsvereinba-
rung wirksam anzunehmen, muss außerdem in entsprechenden Zeichnungs-
scheinen aufgenommen werden. 

Die Annahme des Beitrittsangebots ist schriftlich gegenüber der Private Assets 
Management SE zu erklären. Sie ist nur wirksam, wenn sie ohne Bedingungen, 
Zusätze oder sonstige Modifikationen der Stimmbindungsvereinbarung erfolgt. 
Dies soll aber dann nicht gelten, wenn sämtliche Parteien der 
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Stimmbindungsvereinbarung mit dem Beitretenden etwas anderes vereinbaren 
(§ 5.4 der Stimmbindungsvereinbarung). 

Gemäß § 5.5 der Stimmbindungsvereinbarung ist die Private Assets Manage-
ment SE überdies verpflichtet, ihre Aktionäre über den Beitritt unverzüglich 
schriftlich zu unterrichten. Eine Verletzung dieser Pflicht lässt die Wirksamkeit 
des Beitritts aber unberührt. 

Überdies treffen einen neu eintretenden Aktionär gemäß § 5.6 der Stimmbin-
dungsvereinbarung mit Beitritt alle aus ihr folgenden Rechte und Pflichten für Ge-
bundene Parteien, sofern in der Stimmbindungsvereinbarung nicht etwas ande-
res ausdrücklich bestimmt ist. Mit seinem Beitritt gilt er als Partei im Sinne der 
Stimmbindungsvereinbarung. 

6.3.5.6 Zustimmung der Private Assets Management SE (§ 6 der Stimmbindungs-
vereinbarung) 

Gemäß § 6 Abs. 4 der Satzung der Private Assets Management SE sind die auf 
den Namen lautenden Aktien der Private Assets Management SE nur mit Zustim-
mung der Private Assets Management SE übertragbar. Die Zustimmung erteilen 
die geschäftsführenden Direktoren der Private Assets Management SE. Über die 
Erteilung der Zustimmung entscheidet die Hauptversammlung der Private Assets 
Management SE durch Beschluss (siehe Abschnitt 6.3.4.2b)). 

Vor dem Hintergrund dieser sog. Vinkulierung der Aktien der Private Assets Ma-
nagement SE, die durch den Abschluss der Stimmbindungsvereinbarung ohne 
Zustimmung der Private Assets Management SE möglicherweise umgangen 
würde, ist in § 6 der Stimmbindungsvereinbarung aus Gründen rechtlicher Vor-
sorge geregelt, dass die Hauptversammlung über die Zustimmung zum Ab-
schluss der Stimmbindungsvereinbarung beschließt und der geschäftsführende 
Direktor der Private Assets Management SE auf Basis dieses Hauptversamm-
lungsbeschlusses die Zustimmung der Private Assets Management SE zum Ab-
schluss der Stimmbindungsvereinbarung gemäß § 6 Abs. 4 der Satzung der Pri-
vate Assets Management SE erklärt. 

6.3.5.7 Vertraulichkeit (§ 7 der Stimmbindungsvereinbarung) 

Gemäß § 7.1 der Stimmbindungsvereinbarung müssen die Parteien der Stimm-
bindungsvereinbarung ihren Inhalt sowie alle Informationen im Zusammenhang 
mit der Stimmbindungsvereinbarung streng vertraulich behandeln und dürfen aus 
diesen Informationen gewonnene Kenntnisse ausschließlich im Zusammenhang 
mit der Stimmbindungsvereinbarung nutzen. 

In § 7.2 der Stimmbindungsvereinbarung sind jedoch Konstellationen aufgezählt, 
in denen die Parteien der Stimmbindungsvereinbarung zur Offenlegung berech-
tigt sind. Zulässig ist unter anderem eine Offenlegung gegenüber Angestellten 
oder Beratern der Parteien, zukünftigen Investoren, die sich an der Private Assets 
Management SE beteiligen wollen und Nachfolgeberechtigten, soweit die ge-
nannten Personen einer Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen bzw. sich zur 
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Verschwiegenheit verpflichtet haben. Daneben wird ausdrücklich die Offenlegung 
der Stimmbindungsvereinbarung im Rahmen dieses Berichts sowie im Zusam-
menhang mit gesetzlichen Verpflichtungen für zulässig erklärt. 

6.3.5.8 Inkrafttreten, Laufzeit, Anwendungsbereich (§ 8 der Stimmbindungsverein-
barung) 

Die Stimmbindungsvereinbarung ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2038 fest 
abgeschlossen und verlängert sich anschließend jeweils um ein Jahr, sofern sie 
nicht von einer Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
jahres schriftlich gegenüber sämtlichen übrigen Parteien gekündigt wird. Wäh-
rend der festen Laufzeit ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Das 
Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt 
(§ 8.1 der Stimmbindungsvereinbarung). 

Die Stimmbindungsvereinbarung endet für eine Partei, ohne dass es einer Kün-
digung bedarf, wenn sie keine Gebundenen Aktien mehr hält. Die Rechte und 
Pflichten aus dieser Stimmbindungsvereinbarung bleiben bei Ausscheiden einer 
Partei mit Wirkung für die übrigen Parteien bestehen (§ 8.2 der Stimmbindungs-
vereinbarung). 

§ 8.3 der Stimmbindungsvereinbarung ordnet an, dass weder der Tod noch die 
dem Tod einer natürlichen Person gleichkommende Vollbeendigung einer Partei 
zur Aufhebung der Stimmbindungsvereinbarung führt. 

Schließlich bestimmt § 8.4 der Stimmbindungsvereinbarung, dass im Innenver-
hältnis der Gebundenen Parteien zueinander die Regelungen der Stimmbin-
dungsvereinbarung den Regelungen der Satzung vorgehen. 

6.3.5.9 Sonstiges (§ 9 der Stimmbindungsvereinbarung) 

In § 9.1 der Stimmbindungsvereinbarung ist bestimmt, dass die Rechte und 
Pflichten aus der Stimmbindungsvereinbarung weder vollständig noch teilweise 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung sämtlicher übrigen Parteien übertragen 
oder abgetreten werden können. 

In § 9.2 der Stimmbindungsvereinbarung ist bestimmt, dass die Änderung, Er-
gänzung oder die Aufhebung der Stimmbindungsvereinbarung, einschließlich der 
Schriftformklausel, der Schriftform bedarf, soweit nicht notarielle Beurkundung 
vorgeschrieben ist und die Zustimmung sämtlicher Parteien und der Private As-
sets Management SE erfordert. 

Gemäß § 9.3 der Stimmbindungsvereinbarung unterliegt diese dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss seines internationalen Privat-
rechts und des UN-Kaufrechts (CISG). 

Ausschließlicher Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Hamburg (§ 9.4 der Stimm-
bindungsvereinbarung). 
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Schließlich regelt § 9.5 der Stimmbindungsvereinbarung, dass die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen der Stimmbindungsvereinbarung nicht berührt wird, 
wenn einzelne Bestimmungen der Stimmbindungsvereinbarung ganz oder teil-
weise unwirksam oder undurchführbar sind oder werden, oder für den Fall, dass 
die Stimmbindungsvereinbarung Lücken enthält. Anstelle der unwirksamen, un-
durchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt mit Rückwirkung eine solche 
wirksame und durchführbare Bestimmung als vereinbart, wie sie die Parteien der 
Stimmbindungsvereinbarung unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen 
Zwecks der Stimmbindungsvereinbarung vereinbart hätten, wenn ihnen beim Ab-
schluss der Stimmbindungsvereinbarung die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit 
oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung bewusst gewesen wäre. Die Par-
teien der Stimmbindungsvereinbarung sind verpflichtet, eine solche Bestimmung 
in der vorgesehenen Form, jedoch zumindest schriftlich, zu bestätigen. 

6.4 Vergleich der Position der Aktionäre der Private Assets AG und der Private 
Assets SE & Co. KGaA 

6.4.1 Grundlage des Vergleichs 

Die rechtsformspezifischen Unterschiede zwischen einer AG einerseits und einer 
KGaA andererseits führen im Regelfall dazu, dass die Hauptversammlung der 
Kommanditaktionäre und der von ihr gewählte Aufsichtsrat der KGaA insgesamt 
eine schwächere Stellung haben als die entsprechenden Gesellschaftsorgane ei-
ner AG. Für einen Vergleich der Rechtsstellung der Aktionäre der Gesellschaft 
vor und nach dem Formwechsel ist jedoch nicht die abstrakte Betrachtung der 
beiden Rechtsformen, sondern die konkrete Einzelfallbetrachtung für den vorlie-
genden Sachverhalt maßgeblich. Im vorliegenden Fall tragen die Errichtung des 
Gesellschafterausschusses bei der Private Assets SE & Co. KGaA, die Beteili-
gung der Private Assets SE & Co. KGaA in Höhe von 60 % an der Private Assets 
Management SE, die Beschränkung der Übertragbarkeit (Vinkulierung) der Ak-
tien der Private Assets Management SE sowie die Stimmbindungsvereinbarung 
der Aktionäre der Private Assets Management SE maßgeblich dazu bei, dass die 
Aktionäre auch nach dem Formwechsel weiterhin mittelbar Einflussmöglichkeiten 
auf die Geschäftsführung erhalten. 

6.4.2 Derzeitige Stellung der Aktionäre bei der Private Assets AG 

Die derzeitige Situation bei der Private Assets AG ist dadurch geprägt, dass SD 
mittelbar über die DMC GmbH ca. 45,55 % der Gesamtzahl der Aktien und der 
Stimmrechte der Gesellschaft hält. Dies bedeutet, dass SD bei Beschlüssen der 
Hauptversammlung der Private Assets AG derzeit zwar über keine eigene Mehr-
heit verfügt. Bei Beschlüssen der Hauptversammlung, die nur der einfachen 
Mehrheit bedürfen – was gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung der Private Assets AG 
(u. a. auch für Satzungsänderungen) den Regelfall darstellt –, verfügt SD gleich-
wohl faktisch zumindest über ein bedeutendes Stimmgewicht. Bei Grundlagen-
beschlüssen, die gesetzlich zwingend einer Mehrheit von mindesten 75 % des 
vertretenen Grundkapitals bedürfen, verfügt SD über eine Sperrminorität. Bei 
Wahlen der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft ist SD stimmberechtigt. 
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Er hat daher auch ein nicht unerhebliches Einflusspotential auf die Bestellung des 
Aufsichtsrats, der wiederum den Vorstand der Gesellschaft bestellt und kontrol-
liert. 

Die übrigen Aktionäre der Gesellschaft haben die Möglichkeit, zusammen gegen 
die Stimmen von SD Einfluss auf die Beschlussfassungen der Hauptversamm-
lung, insbesondere auch auf die Bestellung des Aufsichtsrats und damit mittelbar 
auf die Bestellung des Vorstands der Gesellschaft, zu nehmen. 

Mit einer Beteiligung am Grundkapital und einem Stimmgewicht von ca. 32,39 % 
verfügen die übrigen Aktionäre bislang in der Private Assets AG – aufgrund der 
für die Bestellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats erforderlichen einfachen 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen in der Hauptversammlung – über keine 
rechtlich gesicherte Möglichkeit, direkt ein Mitglied des Aufsichtsrats zu bestim-
men und damit mittelbar auf die Unternehmensführung der Gesellschaft Einfluss 
zu nehmen. 

6.4.3 Zukünftige Stellung der Kommanditaktionäre der Private As-
sets SE & Co. KGaA 

Der Formwechsel in die Private Assets SE & Co. KGaA führt dazu, dass die bei 
der Private Assets AG bestehenden mittelbaren Einflussmöglichkeiten der Aktio-
näre auf die Geschäftsführung nicht in gleicher Weise fortbestehen. Vielmehr 
wird die Corporate Governance der Private Assets AG, namentlich die Einfluss-
möglichkeiten der Aktionäre und die Einflussverteilung zwischen der DMC GmbH 
einerseits und den übrigen Aktionären andererseits, durch den Formwechsel in 
die Private Assets SE & Co. KGaA in eine neue Struktur überführt. 

In der Private Assets SE & Co. KGaA obliegt der Private Assets Management SE 
als persönlich haftender Gesellschafterin die Geschäftsführung und Vertretung 
der Gesellschaft. In der Private Assets Management SE obliegt die Geschäfts-
führung und Vertretung wiederum den geschäftsführenden Direktoren. Die ge-
schäftsführenden Direktoren der Private Assets Management SE werden vom 
Verwaltungsrat der Private Assets Management SE bestellt und kontrolliert. Der 
Verwaltungsrat der Private Assets Management SE wird seinerseits durch die 
Hauptversammlung und damit durch die Aktionäre der Private Assets Manage-
ment SE bestellt. In der Hauptversammlung der Private Assets Management SE 
verfügt die Private Assets SE & Co. KGaA über eine Mehrheit von 60 % der 
Stimmrechte. Bei Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets 
Management SE verfügt die Private Assets SE & Co. KGaA daher über eine ei-
gene Stimmenmehrheit, mit der sie in der Hauptversammlung der Private Assets 
Management SE ihren Willen durchsetzen kann. Die Entscheidung über die Aus-
übung der Stimmrechte in der Private Assets SE & Co. KGaA in der Hauptver-
sammlung der Private Assets Management SE erfolgt durch den Gesellschafter-
ausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA. Der Gesellschafterausschuss 
wird wiederum ausschließlich durch die Kommanditaktionäre der Private Assets 
Management SE & Co. KGaA gewählt. Bei der Wahl der Mitglieder des Gesell-
schafterausschusses unterliegen die Private Assets Management SE und die 
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geschäftsführenden Mitglieder ihres Leitungsorgans, und damit derzeit insbeson-
dere auch SD und die von ihm beherrschte DMC GmbH, einem Stimmverbot. 
Dies bedeutet, dass die DMC GmbH keinen Einfluss auf die Besetzung des Ge-
sellschafterausschusses der Private Assets SE & Co. KGaA haben wird, solange 
SD und damit auch die von ihm beherrschte DMC GmbH einem Stimmverbot 
unterliegen. Insoweit führt der Formwechsel in die Private As-
sets SE & Co. KGaA zu einem gewissen Zuwachs der Kontrollrechte der übrigen 
Kommanditaktionäre. 

Die Möglichkeit der Kommanditaktionäre der Private Assets SE & Co. KGaA zur 
Mitwirkung an der Wahl und Zusammensetzung der Mitglieder des mit Personal- 
und Weisungskompetenz ausgestatteten Verwaltungsrats der Private Assets Ma-
nagement SE wird daher (i) vermittelt über die Beteiligung der Private As-
sets SE & Co. KGaA an der Private Assets Management SE und den neu errich-
teten Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA sowie (ii) 
nach Maßgabe der zusätzlichen Stimmbindungsvereinbarung der Aktionäre der 
Private Assets Management SE fortbestehen. In diesem Rahmen haben die Ak-
tionäre der Private Assets SE & Co. KGaA auch künftig die Möglichkeit, mittelbar 
auf die Unternehmensführung Einfluss zu nehmen. 

Hinsichtlich der Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Ma-
nagement SE haben die Aktionäre der Private Assets Management SE, nament-
lich die Gesellschaft und die DMC GmbH ergänzend die Stimmbindungsverein-
barung (siehe Abschnitt 6.3.5) abgeschlossen. Die Stimmbindungsvereinbarung 
räumt der DMC GmbH ein Recht zur Nominierung eines Mitglieds des Verwal-
tungsrats ein, wenn und solange sie und/oder SD, seine Ehefrau und seine Ab-
kömmlinge einzeln oder gemeinsam künftig insgesamt in Höhe von mehr als 
15 % am Grundkapital der Private Assets & SE & Co. KGaA unmittelbar 
und/oder mittelbar beteiligt sind. Zudem räumt sie Kommanditaktionären ein 
Recht zur Nominierung eines Mitglieds des Verwaltungsrats ein, wenn und so-
lange sie künftig unmittelbar insgesamt in Höhe von mindestens 20 % am Grund-
kapital der Private Assets & SE & Co. KGaA beteiligt sind. Damit soll künftigen 
wesentlich beteiligten Aktionären, die sich in erheblichem Umfang an der Private 
Assets SE & Co. KGaA wirtschaftlich beteiligen, eine unmittelbare Einflussmög-
lichkeit auf die Besetzung des mit Personal- und Weisungskompetenzen ausge-
statteten Verwaltungsrats der Private Assets Management SE gewährt werden. 
Bei der Private Assets AG verfügen Aktionäre mit einer Beteiligung von 20 % 
oder mehr am Grundkapital der Private Assets AG bislang nicht über eine solche 
gesicherte Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats 
und damit mittelbar auf die Geschäftsführung der Gesellschaft. 

Wenn kein Kommanditaktionär unmittelbar in Höhe von mindestens 20 % am 
Grundkapital der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt ist, hat nach der Stimm-
bindungsvereinbarung nur die DMC GmbH ein Recht zur Nominierung eines Mit-
glieds des Verwaltungsrats, wenn und solange sie in der erforderlichen Höhe am 
Kapital der Gesellschaft beteiligt ist. Zwei Drittel der Mitglieder des Verwaltungs-
rats werden zudem stets von der Hauptversammlung der Private Assets Manage-
ment SE ohne Bindung an ein Nominierungsrecht gewählt. 
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Soweit es um Rechtsverhältnisse zwischen der Private Assets SE & Co. KGaA 
und der Private Assets Management SE geht, hat der satzungsmäßig neu errich-
tete Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA grundsätzlich 
die alleinige Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis inne. Der Gesellschaf-
terausschuss übt daher auch sämtliche Rechte aus oder im Zusammenhang mit 
den von der Gesellschaft an der Private Assets Management SE gehaltenen Ak-
tien aus; insbesondere obliegt ihm die Ausübung des Stimmrechts in der Haupt-
versammlung der Private Assets Management SE. Sämtliche Mitglieder des Ge-
sellschafterausschusses werden von der Hauptversammlung der Private As-
sets SE & Co. KGaA gewählt. Bei der Wahl der Mitglieder des Gesellschafteraus-
schusses unterliegt SD und damit auch die von ihm beherrschte DMC GmbH 
derzeit analog § 285 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG einem Stimmverbot. Die außen-
stehenden Kommanditaktionäre der Private Assets SE & Co. KGaA können da-
her allein und ohne die DMC GmbH über die Besetzung dieses zusätzlichen Ge-
sellschaftsorgans entscheiden. Dieses Stimmverbot gilt auch bei Beschlussfas-
sungen der Hauptversammlung der Private Assets SE & Co. KGaA über (i) die 
Wahl und Abberufung des Aufsichtsrats der KGaA, (ii) die Entlastung der persön-
lich haftenden Gesellschafter, der Mitglieder des Aufsichtsrats und des Gesell-
schafterausschusses, (iii) die Bestellung von Sonderprüfern, (vi) die Geltendma-
chung von Ersatzansprüchen, (v) den Verzicht auf Ersatzansprüche sowie (vi) 
die Wahl des Abschlussprüfers. Im gleichen Verhältnis bedeutet dies umgekehrt 
für die sonstigen Kommanditaktionäre einen relativen Zugewinn an Einflusspo-
tential bei den betreffenden Beschlussfassungen in der Private As-
sets SE & Co. KGaA. Neben der Möglichkeit der Kommanditaktionäre der Private 
Assets SE & Co. KGaA zur Mitwirkung an der Wahl und Zusammensetzung der 
Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE verfügen 
diese damit zudem über maßgeblichen und relativ gestiegenen Einfluss auf den 
Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA, der als Organ für die Überwa-
chung der persönlichen haftenden Gesellschafterin zuständig ist, weil und so-
lange SD und damit auch die von ihm beherrschte DMC GmbH insoweit einem 
Stimmverbot unterliegen. 

In wirtschaftlicher Hinsicht wird das bestehende Verhältnis zwischen SD und den 
sonstigen Kommanditaktionären nach dem Formwechsel in die Private As-
sets SE & Co. KGaA unverändert fortgeführt. Der Umfang der Beteiligung der 
DMC GmbH und den sonstigen Kommanditaktionären am Grundkapital der Ge-
sellschaft wird durch den Formwechsel nicht berührt. Auch die Beteiligung der 
DMC GmbH am Grundkapital der Private Assets Management SE führt zu keiner 
wirtschaftlichen Verwässerung der Beteiligung der sonstigen Kommanditaktio-
näre an Gewinn und Vermögen der Gesellschaft. Denn die Private Assets Ma-
nagement SE erhält keine Aktien an der Private Assets SE & Co. KGaA und wird 
weder am Gewinn und Verlust noch am Vermögen der Private As-
sets SE & Co. KGaA beteiligt. Die Beteiligung der DMC GmbH am Grundkapital 
der Private Assets Management SE hat daher keine besondere, über die zuvor 
genannten Aspekte hinausgehende wirtschaftliche Bedeutung, sondern gewährt 
SD bzw. der DMC GmbH im Wesentlichen eine Sperrminorität bei Beschlussfas-
sungen der Hauptversammlung der Private Assets Management SE, die einer 
Mehrheit von mindestens 75 % des vertretenen Grundkapitals bedürfen. Über 
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eine solche Sperrminorität verfügt SD bzw. die DMC GmbH derzeit auch in der 
Private Assets AG. 

Die nachfolgenden Gegenüberstellungen sollen allein zu Informationszwecken 
die (faktischen) Einflussmöglichkeiten der außenstehenden Kommanditaktionäre 
(d. h. aller Kommanditaktionäre mit Ausnahme von SD bzw. der DMC GmbH) vor 
dem Formwechsel und nach dem Formwechsel darstellen. Dabei wird zur Ver-
einfachung der Gegenüberstellung die rechtliche Unabhängigkeit der Mitglieder 
des Aufsichtsrats in ihrer Amtsführung, insbesondere bei der Auswahl und Be-
stellung der Mitglieder des Vorstands der Private Assets AG, unberücksichtigt 
gelassen. 

Die (faktischen) Einflussmöglichkeiten der außenstehenden Kommanditaktionäre 
vor und nach dem Formwechsel stellen sich in den ausgewählten Bereichen fol-
gendermaßen dar: 

Gegenstand Einflussverteilung in der Private As-

sets AG (vor dem Formwechsel) 

Einflussverteilung in der Private As-

sets SE & Co. KGaA (nach dem Form-

wechsel) 

Fassung von 

Hauptver-

sammlungsbe-

schlüssen, die 

der einfachen 

Mehrheit be-

dürfen 

Hauptversammlungsbeschlüsse, die der 

einfachen Mehrheit bedürfen, können 

von den außenstehenden Aktionären 

grundsätzlich gemeinschaftlich allein ge-

fasst werden. 

– Hauptversammlungsbeschlüsse, die der 

einfachen Mehrheit bedürfen, können 

von den außenstehenden Aktionären 

grundsätzlich allein gefasst werden. 

– Die DMC GmbH unterliegt bei bestimm-

ten Beschlussgegenständen einem 

Stimmverbot. Bei diesen Beschlussfas-

sungen erhöht sich faktisch das relative 

Stimmgewicht der außenstehenden 

Kommanditaktionäre. 

Satzungsände-

rungen 

Satzungsänderungen bedürfen eines 

Hauptversammlungsbeschlusses der Ak-

tionäre. Das Mehrheitserfordernis richtet 

sich nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen, die – soweit zulässig – durch die 

Satzung modifiziert werden (§ 16 Abs. 1 

der Satzung der Private Assets AG). 

– Satzungsänderungen bedürfen eines 

Hauptversammlungsbeschlusses der 

Kommanditaktionäre. Das Mehrheitser-

fordernis richtet sich nach den gesetzli-

chen Bestimmungen, die – soweit zuläs-

sig – durch die Satzung modifiziert wer-

den (§ 25 Abs. 2 der vorgeschlagenen 

KGaA-Satzung). 

– Satzungsändernde Hauptversamm-

lungsbeschlüsse bedürfen der Zustim-

mung der persönlich haftenden Gesell-

schafterin. 

Wahl der Mit-

glieder des Auf-

sichtsrats 

– Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats 

werden durch die Aktionäre in der 

Hauptversammlung mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gewählt. 

– Die DMC GmbH ist bei der Beschluss-

fassung der Hauptversammlung 

stimmberechtigt. 

– Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats 

werden allein durch die außenstehenden 

Kommanditaktionäre in der Hauptver-

sammlung mit einfacher Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen gewählt. 

– Die DMC GmbH unterliegt bei der Be-

schlussfassung der Hauptversammlung 

einem Stimmverbot. 
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Gegenstand Einflussverteilung in der Private As-

sets AG (vor dem Formwechsel) 

Einflussverteilung in der Private As-

sets SE & Co. KGaA (nach dem Form-

wechsel) 

Wahl der Mit-

glieder des Ge-

sellschafter-

ausschusses 

Ein Gesellschafterausschuss existiert 

nicht. 

– Sämtliche Mitglieder des Gesellschafter-

ausschusses werden allein durch die au-

ßenstehenden Kommanditaktionäre in 

der Hauptversammlung mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-

wählt. 

– Die DMC GmbH unterliegt bei der Be-

schlussfassung der Hauptversammlung 

einem Stimmverbot. 

Bestellung des 

Vorstands/der 

geschäftsfüh-

renden Direkto-

ren 

– Der Vorstand der Gesellschaft wird 

durch den Aufsichtsrat bestellt. 

– Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats 

werden durch die Aktionäre in der 

Hauptversammlung mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gewählt. 

– Die DMC GmbH ist bei der Wahl der 

Mitglieder des Aufsichtsrats stimmbe-

rechtigt. 

– Die geschäftsführenden Direktoren der 

Private Assets Management SE werden 

durch den Verwaltungsrat der Private As-

sets Management SE bestellt. 

– Sämtliche Mitglieder des Verwaltungs-

rats der Private Assets Management SE 

werden durch die Hauptversammlung 

der Private Assets Management SE mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen gewählt.  

– Der Gesellschafterausschuss kann im 

Namen der Private As-

sets SE & Co. KGaA bei der Bestellung 

der Mitglieder des Verwaltungsrats der 

Private Assets Management SE mit ab-

stimmen. Die DMC GmbH ist bei der 

Wahl der Mitglieder des Gesellschafter-

ausschusses nicht stimmberechtigt. 

– Die DMC GmbH ist bei der Wahl der Mit-

glieder des Verwaltungsrats der Private 

Assets Management SE stimmberech-

tigt. 

– Die Aktionäre der Private Assets Ma-

nagement SE unterliegen einer Stimm-

bindung bei der Bestellung von einem 

Drittel der Mitglieder des Verwaltungs-

rats der Private Assets Management SE 

zugunsten bestimmter außenstehender 

Kommanditaktionäre und der DMC 

GmbH nach Maßgabe der Stimmbin-

dungsvereinbarung. 

Feststellung 

Jahresab-

schluss 

Im Regelfall kein Einfluss der Aktionäre, 

da Vorstand und Aufsichtsrat grundsätz-

lich den Jahresabschluss feststellen. 

– Einfluss der Kommanditaktionäre, da die 

Hauptversammlung über die Feststel-

lung des Jahresabschlusses mit einfa-

cher Mehrheit der abgegebenen Stim-

men Beschluss fasst. 

– Der Hauptversammlungsbeschluss be-

darf der Zustimmung der persönlich haf-

tenden Gesellschafterin. 
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Gegenstand Einflussverteilung in der Private As-

sets AG (vor dem Formwechsel) 

Einflussverteilung in der Private As-

sets SE & Co. KGaA (nach dem Form-

wechsel) 

Gewinnvertei-

lung 

Einfluss der außenstehen-den Aktionäre, 

da die Gewinnverwendung allein von den 

Aktionären in der Hauptversammlung mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen beschlossen wird. 

Einfluss der außenstehenden Kommandit-

aktionäre, da die Gewinnverwendung allein 

von den Kommanditaktionären in der 

Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen beschlossen 

wird. 

Entlastung des 

Geschäftsfüh-

rungs- und Auf-

sichtsorgans 

– Über Entlastungen beschließen allein 

die Aktionäre in der Hauptversamm-

lung.  

– Die DMC GmbH unterliegt bei dem Be-

schluss über die Entlastung von SD ei-

nem Stimmverbot. 

– Über Entlastungen beschließen – vorbe-

haltlich etwaiger Stimmverbote –  allein 

die Kommanditaktionäre in der Hauptver-

sammlung der Private As-

sets SE & Co. KGaA bzw. der allein von 

den Kommanditaktionären bestellte Ge-

sellschafterausschuss und die DMC 

GmbH in der Hauptversammlung der Pri-

vate Assets Management SE.  

– Die DMC GmbH unterliegt in der Haupt-

versammlung der Private As-

sets SE & Co. KGaA einem Stimmverbot 

bei der Entlastung der Private Assets 

Management SE und der Mitglieder des 

Aufsichtsrats und des Gesellschafteraus-

schusses der Private As-

sets SE & Co. KGaA. Dasselbe gilt in der 

Hauptversammlung der Private Assets 

Management SE, wenn über die Entlas-

tung von SD beschlossen wird. 

Bestellung von 

Sonderprüfern* 

und Wahl von 

Abschlussprü-

fern 

– Alleinige Entscheidungskompetenz 

der Aktionäre in der Hauptversamm-

lung der Gesellschaft, in der die Be-

schlussfassung jeweils mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

erfolgt. 

– Stimmverbot von DMC GmbH nur im 

Rahmen der Bestellung eines Sonder-

prüfers bei persönlicher Betroffenheit. 

– Alleinige Entscheidungskompetenz der 

außenstehenden Kommanditaktionäre in 

der Hauptversammlung der Private As-

sets SE & Co. KGaA, in der die Be-

schlussfassung jeweils mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen er-

folgt. 

– DMC GmbH unterliegt in der Hauptver-

sammlung der Private As-

sets SE & Co. KGaA einem Stimmverbot 

sowohl bei der Bestellung von Sonder-

prüfern als auch bei der Wahl von Ab-

schlussprüfern (§ 285 Abs. 1 Satz 2 

Nr. 3 und 6 AktG analog). 

*Ohne Berücksichtigung der Vorschriften über die gerichtliche Bestellung von Sonderprüfern  

7. Wertpapiere und Börsenhandel 

Die 1.844.326 nennwertlosen Inhaber-Stückaktien der Private Assets AG 
(ISIN: DE000A3H2234; WKN: A3H223) sind in den Handel in den Freiverkehr der 
Börse Berlin einbezogen. 
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Der Formwechsel der Private Assets AG in die Rechtsform der KGaA wird mit 
Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam. Die Aktionäre, die 
zum Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister Aktio-
näre der Private Assets AG sind, werden Aktionäre der Private As-
sets SE Co. KGaA. Sie werden in derselben Anzahl an Aktien an der Private As-
sets SE & Co. KGaA beteiligt, wie sie es vor Wirksamwerden des Formwechsels 
an der Private Assets AG waren. Nach Wirksamwerden des Formwechsels wird 
zugleich die Wertpapierbezeichnung der auf den Inhaber lautenden Stammaktien 
der Private Assets AG in auf den Inhaber lautende Stückaktien der Private As-
sets SE & Co. KGaA geändert. 

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden wie bisher ausschließlich 
durch eine oder mehrere Globalurkunde(n) verbrieft, die bei der Clearstream 
Banking AG, Frankfurt am Main, hinterlegt wird bzw. werden. Die Kommanditak-
tionäre der Private Assets SE & Co. KGaA werden an dem bei der Clearstream 
Banking AG gehaltenen Sammelbestand an Stückaktien der Gesellschaft ent-
sprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt. Ein Anspruch der Komman-
ditaktionäre der Private Assets SE & Co. KGaA auf Verbriefung ihrer Anteile ist 
ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach 
den Regeln einer Börse erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen 
ist. 

Da alle Stückaktien der Gesellschaft girosammelverwahrt sind und von den De-
potbanken für die jeweiligen Aktionäre verwahrt werden, erfolgt der Umtausch 
der Stückaktien an der Private Assets AG in Stückaktien an der Private As-
sets SE & Co. KGaA ebenfalls ausschließlich auf dem Girosammelweg. Von den 
Aktionären ist daher nichts zu veranlassen. Der Austausch der Stückaktien der 
Private Assets AG in Stückaktien der Private Assets SE & Co. KGaA geschieht 
über die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, und mittels Umbuchung in 
den Depots der Aktionäre durch die jeweiligen Depotbanken. Die Aktionäre der 
Private Assets AG werden über die Umbuchung benachrichtigt.  

Der Formwechsel der Private Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA 
hat keine Auswirkung auf die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den 
Handel im Freiverkehr der Börse Berlin. Die Aktionäre der Private Assets AG 
können auch nach dem Formwechsel der Private Assets AG in die Private As-
sets SE & Co. KGaA ihre Aktien der künftigen Private Assets SE & Co. KGaA un-
ter den bisherigen Kennzeichnungen (ISIN: DE000A3H2234; WKN: A3H223) 
weiter handeln. Die Gesellschaft wird sich darum bemühen, die mit dem Form-
wechsel und der Umfirmierung der Gesellschaft verbundene Umstellung der No-
tierung mit der Börse Berlin so rechtzeitig abzustimmen, dass die börsenmäßige 
Handelbarkeit der Aktien ohne Unterbrechung sichergestellt ist.   
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Hamburg, im Juli 2023 

 

gez. Sven Dübbers  
Alleiniges Mitglied des Vorstands 
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VERZEICHNIS DER ANLAGEN 

NUMMER  BESCHREIBUNG 

Anlage  1 Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 
29. August 2023 

Anlage  2 Aufstellung der Tochtergesellschaften und assoziierten 
Unternehmen 

Anlage  3 Stimmbindungsvereinbarung 

Anlage  4 Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA 

Anlage  5 Satzung der Private Assets Management SE 
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 

Abs. Absatz 
AG Aktiengesellschaft 
AktG Aktiengesetz 
Art. Artikel 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
bzw. beziehungsweise 
d. h. das heißt 
EBIT Earnings Before Interest and Taxes 
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
EStG Einkommensteuergesetz 
EU Europäische Union 
EuGH Europäischer Gerichtshof 
EUR Euro 
f. folgende 
ff. folgende 
GewStG Gewerbesteuergesetz 
ggf. gegebenenfalls 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
HGB Handelsgesetzbuch 
HRB Handelsregister Abteilung B 
i. V. m. in Verbindung mit 
KGaA Kommanditgesellschaft auf Aktien 
KStG Körperschaftsteuergesetz 
Mio. Million 
MitbestG Mitbestimmungsgesetz 
Nr. Nummer 
o.g. oben genannt 
OHG Offene Handelsgesellschaft 
SE Societas Europaea 
SEAG Gesetz zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates 

vom 08. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft 
(SE) (SE-Ausführungsgesetz) 

SE-VO Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 08. Oktober 2001 über 
das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) 

sog. so genannte/r/s 
u. a. unter anderem / unter anderen 
UmwG Umwandlungsgesetz 
vgl. vergleiche 
WpHG Wertpapierhandelsgesetz 
z. B. zum Beispiel 
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VERZEICHNIS DER DEFINITIONEN 

„Bedingtes Kapital 2021“ wie in Abschnitt 2.8.2 definiert 

„Bedingtes Kapital 2023/I“ wie in Abschnitt 2.8.2 definiert 

„Bericht“ wie im Abschnitt WICHTIGE HINWEISE definiert 

„DMC GmbH“ wie in Abschnitt 1 definiert 

„Formwechsel“ wie in Abschnitt 1 definiert 

„FSMA“ Financial Services and Markets Act 2000 des 
Vereinigten Königreiches 

„Gebundene Aktien“ wie in Abschnitt 6.3.5.1 definiert 

„Gebundene Parteien“ wie in Abschnitt 6.3.5.1 definiert 

„Genehmigtes Kapital 2021“ wie in Abschnitt 2.8.3 definiert 

„Genehmigtes Kapital 2023/I“ wie in Abschnitt 2.8.3 definiert 

„Gesellschaft“ wie in Abschnitt 1 definiert 

„KGaA-Satzung“ wie in Abschnitt 6.3.3.1 definiert 

„Order“ wie im Abschnitt WICHTIGE HINWEISE definiert 

„Private Assets AG“ wie in Abschnitt 1 definiert 

„Private Assets Management SE“ wie in Abschnitt 1 definiert 

„Private Assets-Gruppe“ wie in Abschnitt 1 definiert 

„Relevanten Personen“ wie im Abschnitt WICHTIGE HINWEISE definiert 

„Schuldverschreibungen“ wie in Abschnitt 6.3.3.3a)cc) definiert 

„SD“ wie in Abschnitt 1 definiert 

„SEAG“ wie in Abschnitt 6.3.2.1 definiert 

„SE-Satzung“ wie in Abschnitt 6.3.4 definiert 

„SE-VO“ wie in Abschnitt 6.3.4.2a) definiert 

„Stimmbindungsvereinbarung“ wie in Abschnitt 3.1.3 definiert 

„Vereinigte Staaten“ wie im Abschnitt WICHTIGE HINWEISE definiert 

 



 

 

Anlage 1: Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung am 29. August 2023 
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I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernab-
schlusses mit dem Konzernlagebericht sowie des Berichts des Aufsichtsrats, 
jeweils für das Geschäftsjahr 2022 

Die vorstehend genannten Unterlagen liegen ab dem Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Brook 1, 20457 
Hamburg) während der üblichen Geschäftszeiten sowie in der Hauptversammlung 
zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Die genannten Unterlagen sind darüber hin-
aus ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowie auch während 
der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Kon-
zernabschluss bereits gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG fest-
gestellt. Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der 
Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der Haupt-
versammlung bedarf. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2022 in Höhe von EUR 836.154,75 wie folgt zu verwenden: 

a) EUR 0,23 Dividende je Stückaktie für 1.844.326  

dividendenberechtigte Stückaktien 

EUR 424.194,98  

b) Gewinnvortrag auf neue Rechnung EUR 411.959,77 

Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende ist am dritten auf den Hauptver-
sammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig (§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG). Die 
Dividende soll daher am 1. September 2023 ausgezahlt werden. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 
2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Alleinvorstand der Gesellschaft, Herrn 
Sven Dübbers, für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2022 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden 
Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu er-
teilen. 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige 
prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LPA-GGV Hansa GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer der Ge-
sellschaft für das Geschäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer für eine etwaige prüferische 
Durchsicht unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr 2023 zu wählen. 

Erklärung der im Rahmen des Formwechsels neu beitretenden persönlich haf-
tenden Gesellschafterin 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen im Hinblick auf Tagesordnungspunkt 11 (Form-
wechsel der Gesellschaft in eine KGaA) darauf hin, dass nach § 197 Satz 1 UmwG 
in Verbindung mit §§ 278 Abs. 3, 30 Abs. 1 AktG die Private Assets Management 
SE mit Sitz in München, die in ihrer Funktion als persönlich haftende Gesellschafte-
rin der Private Assets SE & Co. KGaA bei der Anwendung der Gründungsvorschrif-
ten des Aktiengesetzes die Rechtsstellung der Gründerin des Rechtsträgers neuer 
Rechtsform übernimmt (§ 245 Abs. 2 Satz 1 UmwG), den Abschlussprüfer für das 
erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr zu bestellen hat. Im Zusammenhang mit dem 
Formwechselbeschluss unter Tagesordnungspunkt 11 soll daher nach entsprechen-
der Erklärung der Private Assets Management SE Folgendes notariell protokolliert 
werden: 

„Nach Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 vorgeschlagenen Form-
wechsels der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Aktien 
soll die von der Hauptversammlung am 29. August 2023 unter Tagesordnungs-
punkt 5 beschlossene Bestellung (Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 sowie des Prüfers für die etwaige prüfe-
rische Durchsicht unterjähriger Finanzinformationen) für das Geschäftsjahr 2023 
fortbestehen.“ 

6. Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats 

Die Amtszeiten der amtierenden Aufsichtsratsmitglieder enden jeweils mit Beendi-
gung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 
beschließt, d.h. voraussichtlich am 29. August 2023. Es sind daher alle Aufsichts-
ratsmitglieder durch die Hauptversammlung neu zu wählen.  

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesell-
schaft in Verbindung mit §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG aus drei ausschließlich 
durch die Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten Personen in den Aufsichts-
rat der Gesellschaft zu wählen: 
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6.1 Herrn Dr. Lukas Lenz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg. 

6.2 Herrn Christoph Schäfers, Vorstand der Falkenstein Nebenwerte AG, Ham-
burg, wohnhaft in Hamburg. 

6.3 Frau Jutta Bieber, CFO bei der AMAG Corporate Services AG, Cham, Zug, 
Schweiz, und CFO bei der mobilog AG, Buchs, Schweiz, wohnhaft in Zürich, 
Schweiz.  

Die Bestellung erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung 
am 29. August 2023 und gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft für eine 
Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2027 beschließt.  

Herr Dr. Lukas Lenz beabsichtigt im Falle seiner Wiederwahl durch die Hauptver-
sammlung erneut für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren. 

Herr Dr. Lenz ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied 
der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und aus-
ländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

– 2G Energy AG, Heek (Aufsichtsratsvorsitzender) 

– ABR German Real Estate AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender) 

–  Falkenstein Nebenwerte AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender) 

Herr Schäfers ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung weder 
Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er ver-
gleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
an. 

Frau Bieber ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung weder Mit-
glied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört sie vergleich-
baren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Amt der Aufsichtsratsmitglieder im Falle der 
Eintragung des unter Tagesordnungspunkt 11 dieser Einladung zur Hauptversamm-
lung am 29. August 2023 vorgeschlagenen Formwechsels in das Handelsregister 
der Gesellschaft nach Maßgabe von Ziffer 8 von Tagesordnungspunkt 11 endet. 

7. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschafts-
mitteln (Ausgabe von Gratisaktien) und die entsprechende Satzungsänderung 

Um die Aktionäre am langfristigen Erfolg der Gesellschaft partizipieren zu lassen 
und zugleich die Liquidität der Aktie der Gesellschaft zu steigern und ihre Handel-
barkeit zu erleichtern, soll die Hauptversammlung über eine Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln beschließen.  
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Der Kapitalerhöhung wird der unter Tagesordnungspunkt 1 der Hauptversammlung 
vorgelegte, festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 
zugrunde gelegt. Die Gesellschaft verfügte zum 31. Dezember 2022 über Kapital-
rücklagen in Höhe von EUR 2.964.096,00. Die Kapitalrücklage und die gesetzliche 
Rücklage übersteigen somit 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft. 
Die Kapitalerhöhung soll im Wege der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
(§§ 207 ff. Aktiengesetz) durch Ausgabe von 2.766.489 sogenannten Gratisaktien 
im Verhältnis 2:3 an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft durchgeführt wer-
den, so dass die Aktionäre für jeweils zwei (2) bestehende Aktien drei (3) neue Ak-
tien erhalten. Eine Einlage seitens der Aktionäre ist dabei nicht zu leisten. Die neuen 
Aktien sind vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung durch die Haupt-
versammlung ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigt.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a)  Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften des Aktienge-
setzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) 
von EUR 1.844.326,00 um EUR 2.766.489,00 auf EUR 4.610.815,00 durch 
Ausgabe von 2.766.489 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit ei-
nem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 durch Umwandlung 
eines in der Kapitalrücklage ausgewiesenen Betrags in Höhe von 
EUR 2.766.489,00 erhöht. Die neuen Aktien stehen den Aktionären der Ge-
sellschaft im Verhältnis 2:3 zu, sodass auf jeweils zwei (2) bestehende Stück-
aktien drei (3) neue Stückaktien entfallen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Ja-
nuar 2023 gewinnbezugsberechtigt. 

Der Kapitalerhöhung wird der vom Vorstand aufgestellte und vom Aufsichtsrat 
festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 zu-
grunde gelegt. Dieser ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
des Abschlussprüfers der Gesellschaft, der LPA-GGV Hansa GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, versehen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzusetzen. 

b)  Änderungen von § 3 der Satzung der Gesellschaft 

§ 3 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1der Satzung der Gesellschaft (Grundkapital) wer-
den wie folgt vollständig neu gefasst: 

„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.610.815,00 (in Wor-
ten: vier Millionen sechshundertzehntausendachthundertfünfzehn 
Euro).“ 

„(2) Es ist eingeteilt in 4.610.815 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 
Sämtliche Aktien lauten auf den Inhaber.“ 
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Im Übrigen bleibt § 3 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft unverändert. 

8. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021, die 
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die entsprechende Satzungsände-
rung 

Der Vorstand ist – nach teilweiser Ausnutzung der von der Hauptversammlung der 
Gesellschaft am 26. Oktober 2021 unter Tagesordnungspunkt 7 erteilten Ermächti-
gung – gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft ermächtigt, das Grundkapital in der 
Zeit bis zum 25. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 749.258,00 durch Ausgabe von bis zu 749.258 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert 
von je EUR 1,00 gegen Bareinlage oder gegen Sacheinlage zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2021). 

Um der Gesellschaft auch zukünftig in angemessenem Rahmen die Möglichkeit zu 
eröffnen, ihr Grundkapital zur Stärkung der Eigenmittel kurzfristig zu erhöhen und 
das Bezugsrecht der Aktionäre dabei in einem angemessenen Umfang auszuschlie-
ßen, soll das Genehmigte Kapital 2021 aufgehoben werden, soweit es nicht in An-
spruch genommen worden ist, und ein neues Genehmigtes Kapital 2023/I geschaf-
fen werden. Dieses neue Genehmigte Kapital 2023/I soll insbesondere auch der er-
höhten Grundkapitalziffer bereits Rechnung tragen, die sich im Fall der Beschluss-
fassung über die unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. Au-
gust 2023 vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ergibt. 

Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schrift-
lichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts sowie vorsorglich vorab einen Bericht über die teilweise Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erstat-
tet. Diese Berichte liegen ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 
in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Brook 1, 20457 Hamburg) während der 
üblichen Geschäftszeiten sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der 
Aktionäre aus. Die Berichte sind darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung sowie auch während der Hauptversammlung über die Inter-
netseite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Oktober 
2021 unter Tagesordnungspunkt 7 erteilte Ermächtigung des Vorstands, das 
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 25. Oktober 2026 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
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EUR 749.258,00 durch Ausgabe von bis zu 749.258 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00 
gegen Bareinlage oder gegen Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2021) gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft wird aufschiebend bedingt auf 
das Wirksamwerden des neuen Genehmigten Kapitals 2023/I unter lit. b) die-
ses Tagesordnungspunkts 8 sowie die Handelsregistereintragung der Ände-
rung von § 5 der Satzung gemäß lit. c) dieses Tagesordnungspunkts 8 aufge-
hoben.  

b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023/I mit der Möglichkeit zum 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit 
bis einschließlich 28. August 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig 
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.305.407,00 (in Worten: zwei Mil-
lionen dreihundertfünftausendvierhundertsieben Euro) durch Ausgabe von bis 
zu 2.305.407 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien 
können dabei nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kredit-
institut(en) oder gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Ver-
pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Be-
zug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rah-
men des Genehmigten Kapitals 2023/I auszuschließen, 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der 
Gesellschaft (einschließlich der Notierung im Freiverkehr) nicht wesent-
lich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende an-
teilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – wenn dieser Betrag geringer ist – im Zeitpunkt 
der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2023/I. Auf diese Begrenzung 
von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, (a) die während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2023/I aufgrund einer Ermächtigung zur Veräu-
ßerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG 
in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre veräußert werden; (b) die zur Bedienung von 
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Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“), die mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und ausgege-
ben wurden oder noch ausgegeben werden, sofern diese Schuldver-
schreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2023/I unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden; (c) die 
während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2023/I aus anderem 
genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der Grundlage sonstiger Kapitalmaß-
nahmen in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden; 

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne 
Beschränkung hierauf – im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, oder 
zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen 
ausgegeben werden; 

(iv) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldver-
schreibungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wand-
lungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesell-
schaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesell-
schaft ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden, ein Bezugs-
recht auf neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Opti-
onspflichten als Aktionär zustünde oder soweit die Gesellschaft ein 
Wahlrecht bezüglich solcher Schuldverschreibungen ausübt, ganz oder 
teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geld-
betrags zu gewähren; 

(v) um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten 
Programmen den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitglie-
dern des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft im Sinne von 
§ 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeitnehmern der Gesell-
schaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen 
neue Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, einschließlich Forderun-
gen gegen die Gesellschaft, zu gewähren. Die neuen Aktien können da-
bei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwe-
sengesetzes tätigen Unternehmens ausgegeben werden. Soweit ge-
setzlich zulässig, können die neuen Aktien auch in der Weise ausgege-
ben werden, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des 
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Jahresüberschusses gedeckt wird, den Vorstand und Aufsichtsrat nach 
§ 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen könnten. Soweit 
den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft Aktien gewährt werden 
sollen, entscheidet hierüber der Aufsichtsrat der Gesellschaft; 

(vi) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der 
Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Di-
videndenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Aktiendivi-
dende). 

Durch die Ausnutzung der vorstehend unter Ziffer (v) enthaltenen Ermächti-
gung darf ein anteiliger Betrag in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Ge-
sellschaft nicht überschritten werden, und zwar weder im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung über diese vorstehende Ermächti-
gung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese 10 %-
Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aus genehmigtem Kapital 
und/oder bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Mitglieder des Vor-
stands der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Ge-
sellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeit-
nehmer der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen Un-
ternehmen während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder über-
tragen wurden. 

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe fest-
zulegen. Dies umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung 
der neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein be-
reits abgelaufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann. Der Aufsichtsrat 
wird ermächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I oder dem 
Ablauf der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I die Fas-
sung der Satzung entsprechend anzupassen. 

c) Änderung von § 5 der Satzung der Gesellschaft 

§ 5 der Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital) wird wie folgt neu ge-
fasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis 
einschließlich 28. August 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig 
oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.305.407,00 (in Worten: zwei Mil-
lionen dreihundertfünftausendvierhundertsieben Euro) durch Ausgabe von bis 
zu 2.305.407 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien 
können dabei nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kredit-
institut(en) oder gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 
Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der 
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Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum 
Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen 
des Genehmigten Kapitals 2023/I auszuschließen, 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag 
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der 
Gesellschaft (einschließlich der Notierung im Freiverkehr) nicht wesent-
lich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
terschreitet und der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen neuen Aktien entfallende an-
teilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals der 
Gesellschaft nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch – wenn dieser Betrag geringer ist – im Zeitpunkt 
der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2023/I. Auf diese Begrenzung 
von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, (a) die während der Laufzeit des 
Genehmigten Kapitals 2023/I aufgrund einer Ermächtigung zur Veräu-
ßerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG 
in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts der Aktionäre veräußert werden; (b) die zur Bedienung von 
Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibun-
gen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam 
„Schuldverschreibungen“), die mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgestattet sind und die von 
der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungs-
gesellschaft ausgegeben wurden oder noch ausgegeben werden, sofern 
diese Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 
2023/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben 
werden; (c) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2023/I 
aus anderem genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der Grundlage sonstiger 
Kapitalmaßnahmen in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausge-
geben werden; 

(iii) zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne 
Beschränkung hierauf – im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unter-
nehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men oder von sonstigen Vermögensgegenständen, einschließlich For-
derungen gegen die Gesellschaft oder ihre Konzerngesellschaften, oder 



 

Seite 10/35 

zur Bedienung von Schuldverschreibungen, die gegen Sacheinlagen 
ausgegeben werden; 

(iv) soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern Schuldverschrei-
bungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder ei-
ner unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgege-
ben wurden oder noch ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue, 
auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang 
zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 
als Aktionär zustünde oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht bezüg-
lich solcher Schuldverschreibungen ausübt, ganz oder teilweise Aktien 
der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags zu ge-
währen; 

(v) um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten 
Programmen den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitglie-
dern des Vertretungsorgans eines mit der Gesellschaft im Sinne von 
§ 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeitnehmern der Gesell-
schaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen 
neue Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, einschließlich Forderun-
gen gegen die Gesellschaft, zu gewähren. Die neuen Aktien können da-
bei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwe-
sengesetzes tätigen Unternehmens ausgegeben werden. Soweit ge-
setzlich zulässig, können die neuen Aktien auch in der Weise ausgege-
ben werden, dass die auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jah-
resüberschusses gedeckt wird, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 
Abs. 2 AktG in andere Gewinnrücklagen einstellen könnten. Soweit den 
Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft Aktien gewährt werden sol-
len, entscheidet hierüber der Aufsichtsrat der Gesellschaft; 

(vi) zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der 
Gesellschaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Di-
videndenansprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Aktiendivi-
dende). 

 Durch die Ausnutzung der vorstehend unter Ziffer (v) enthaltenen Ermächti-
gung darf ein anteiliger Betrag in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Ge-
sellschaft nicht überschritten werden, und zwar weder im Zeitpunkt der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung über diese vorstehende Ermächti-
gung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese 10 %-
Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aus genehmigtem Kapital 
und/oder bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Mitglieder des Vor-
stands der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Ge-
sellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeit-
nehmer der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen 



 

Seite 11/35 

Unternehmen während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder 
übertragen wurden.  

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den wei-
teren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzu-
legen. Dies umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung der 
neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits 
abgelaufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann. Der Aufsichtsrat ist er-
mächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I oder dem Ablauf 
der Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I die Fassung der 
Satzung entsprechend anzupassen.“ 

d) Aufschiebende Bedingung und Anweisung 

Die Beschlussfassung gemäß vorstehenden lit. a) bis einschließlich c) dieses 
Tagesordnungspunkts 8 steht unter der aufschiebenden Bedingung der Ein-
tragung der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. Au-
gust 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister.  

Der Vorstand wird angewiesen, die unter vorstehendem lit. a) dieses Tages-
ordnungspunkts 8 beschlossene Aufhebung des in § 5 der Satzung der Ge-
sellschaft enthaltenen Genehmigten Kapitals 2021 und die beschlossene 
Schaffung des neuen Genehmigten Kapitals 2023/I gemäß vorstehendem 
lit. b) dieses Tagesordnungspunkts 8 mit der Maßgabe zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden, dass zunächst die Aufhebung des Genehmigten 
Kapitals 2021 eingetragen wird, dies jedoch nur dann, wenn gleichzeitig das 
neu geschaffene Genehmigte Kapital 2023/I und die entsprechende Änderung 
der Satzung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister eingetra-
gen werden.  

Der Vorstand wird angewiesen, das beschlossene neu geschaffene Geneh-
migte Kapital 2023/I und die entsprechende Änderung der Satzung nur zur 
Eintragung in das Handelsregister anzumelden, wenn der unter Tagesord-
nungspunkt 11 vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft in eine Kom-
manditgesellschaft auf Aktien (i) nicht mit der erforderlichen Mehrheit be-
schlossen wird oder (ii) nicht bis zum Ablauf des 30. November 2023 in das 
Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden ist. 

Der Vorstand wird, vorbehaltlich der vorstehenden Absätze, ermächtigt, das 
Genehmigte Kapital 2023/I unabhängig von den übrigen Beschlüssen der 
Hauptversammlung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 

9. Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden und Schaffung einer 
neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldver-
schreibungen oder einer Kombination dieser Instrumente mit der Möglichkeit 
zum Ausschluss des Bezugsrechts, über die Aufhebung des Bedingten 
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Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen bedingten Kapitals sowie über die 
Änderung der Satzung 

Der Vorstand ist gemäß der von der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 
26. Oktober 2021 unter Tagesordnungspunkt 8 erteilten Ermächtigung ermächtigt, 
bis zum 25. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehr-
malig auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen und/oder Options-
schuldverschreibungen (zusammen auch „Schuldverschreibungen“) mit oder 
ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00 zu 
begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Options-
rechte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 164.670,00 nach näherer Maß-
gabe der vom Vorstand festzulegenden Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen 
zu gewähren. Zur Bedienung der Schuldverschreibungen wurde ein Bedingtes Ka-
pital 2021 in Höhe von EUR 164.670,00 geschaffen. Von dieser Ermächtigung hat 
der Vorstand bislang keinen Gebrauch gemacht.  

Der Umfang dieser Ermächtigung soll – unter Berücksichtigung der unter Tagesord-
nungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung 
vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöhte Grundkapi-
talziffer – angepasst werden, und der verhältnismäßigen ursprünglichen Höhe der 
Ermächtigung entsprechen. Zu diesem Zweck soll die bestehende Ermächtigung 
aufgehoben und eine neue, im Wesentlichen unveränderte, aber an die durch die 
unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Be-
schlussfassung vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöhte 
Grundkapitalziffer angepasste Ermächtigung beschlossen werden. 

Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schrift-
lichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts erstattet. Dieser Bericht liegt ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Brook 1, 20457 Hamburg) 
während der üblichen Geschäftszeiten sowie in der Hauptversammlung zur Einsicht-
nahme der Aktionäre aus. Der Bericht ist darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der Ein-
berufung der Hauptversammlung sowie auch während der Hauptversammlung über 
die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuld-
verschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen 

Die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 26. Oktober 
2021 unter Tagesordnungspunkt 8 erteilte Ermächtigung des Vorstands, bis 
zum 25. Oktober 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehr-
malig auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen mit oder ohne 
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Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00 zu 
begeben und den Inhabern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Op-
tionsrechte auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem 
anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 164.670,00 
nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Wandel- bzw. Op-
tionsanleihebedingungen zu gewähren, wird aufschiebend bedingt auf das 
Wirksamwerden des neuen Bedingten Kapitals 2023/I unter lit. b) dieses Ta-
gesordnungspunkts 9 sowie die Handelsregistereintragung der Änderung von 
§ 4 der Satzung gemäß lit. c) dieses Tagesordnungspunkts 9 aufgehoben. 

b) Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und/oder Op-
tionsschuldverschreibungen 

aa) Nennbetrag, Ermächtigungszeitraum und Aktienzahl 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 28. August 2028 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel-
schuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kom-
binationen dieser Instrumente) (zusammen auch „Schuldverschreibungen“) 
mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu 
EUR 25.000.000,00 zu begeben und den Inhabern von Schuldverschreibun-
gen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf den Inhaber lautende Stückaktien der 
Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis 
zu EUR 411.675,00 nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 
Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. 

Die Schuldverschreibungen werden in Euro oder einer anderen Währung be-
geben. Sie können – soweit die Mittelaufnahme Konzernfinanzierungsinteres-
sen dient – auch durch unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaf-
ten ausgegeben werden. In einem solchen Fall wird der Vorstand ermächtigt, 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die 
Schuldverschreibungen zu übernehmen sowie weitere für eine erfolgreiche 
Begebung erforderliche Erklärungen abzugeben und Handlungen vorzuneh-
men sowie – sofern die Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Options-
rechte auf Stückaktien einräumen – den Inhabern solche Wandlungs- oder 
Optionsrechte zu gewähren. Die Schuldverschreibungen werden in jeweils un-
ter sich gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen eingeteilt. Die Schuld-
verschreibungen können gegen Bareinlage, aber auch gegen Sacheinlage, 
insbesondere zum (auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, Forderungen oder sonstigen 
Wirtschaftsgütern begeben werden. 

bb) Wandlungsrecht und Wandlungspflicht 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten die Inhaber 
der Teilschuldverschreibungen das Recht, ihre Teilschuldverschreibungen 
nach näherer Maßgabe der Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellschaft umzutauschen. Das 
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Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrages einer Teil-
schuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf 
den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis 
kann sich auch durch Division des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgab-
ebetrages einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungs-
preis für eine neue auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft er-
geben. Das Umtauschverhältnis kann auf ein Wandlungsverhältnis mit voller 
Zahl gerundet werden; ferner kann gegebenenfalls eine in bar zu leistende 
Zuzahlung festgesetzt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass 
Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der antei-
lige Betrag am Grundkapital der bei Wandlung auszugebenden Aktien darf 
den Nennbetrag der Teilschuldverschreibung nicht überschreiten. Die Wan-
delanleihebedingungen können auch eine Wandlungspflicht vorsehen. 

cc) Optionsrecht 

Im Falle der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder Teil-
schuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den In-
haber berechtigen, nach Maßgabe der Optionsanleihebedingungen auf den 
Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Optionsanlei-
hebedingungen können vorsehen, dass der Optionspreis auch durch Übertra-
gung von Teilschuldverschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zuzah-
lung erfüllt werden kann. Das Bezugsverhältnis kann auf ein Optionsverhältnis 
mit voller Zahl gerundet werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass 
Spitzen zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden. Die Opti-
onsanleihebedingungen können auch eine Wandlungs- bzw. eine Options-
pflicht vorsehen. 

dd) Wandlungs- und Optionspreis 

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für auf den Inhaber 
lautende Stückaktien der Gesellschaft wird in Euro festgelegt. Der Wandlungs- 
bzw. Optionspreis kann unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Ver-
wässerungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der Wandel- bzw. Opti-
onsanleihebedingungen durch Zahlung eines entsprechenden Betrages in 
Geld bei Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts oder bei Erfüllung 
entsprechender Pflichten bzw. durch Herabsetzung oder Herabsetzung der 
Zuzahlung ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der Wandlungs- 
bzw. Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts für ihre Aktionäre das 
Grundkapital erhöht oder weitere Wandel- oder Optionsschuldverschreibun-
gen begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt, die zum Bezug von Aktien 
der Gesellschaft berechtigen oder verpflichten, und den Inhabern von Wand-
lungs- und Optionsrechten bzw. entsprechenden Pflichten kein Bezugsrecht 
in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung ihrer Wand-
lungs- oder Optionsrechte bzw. Erfüllung ihrer Wandlungs- oder Optionspflich-
ten zustehen würde. Statt einer Zahlung in bar bzw. einer Herabsetzung der 
Zuzahlung kann auch – soweit möglich – das Umtauschverhältnis durch Divi-
sion des Nennbetrages einer Teilschuldverschreibung durch den ermäßigten 
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Wandlungspreis angepasst werden. Die Wandel- bzw. Optionsanleihebedin-
gungen können auch für Kapitalherabsetzungen, Aktiensplits oder Dividen-
denzahlungen sowie sonstige Maßnahmen, die zu einer Verwässerung des 
Werts der Wandlungs- bzw. Optionsrechte führen können, wertwahrende An-
passungen des Wandlungs- bzw. Optionspreises vorsehen. Darüber hinaus 
kann die Gesellschaft für den Fall einer vorzeitigen Ausübung des Wandlungs- 
oder Optionsrechts die Zahlung einer angemessenen Entschädigung gewäh-
ren. In jedem Fall darf der anteilige Betrag des Grundkapitals der je Teilschuld-
verschreibung zu beziehenden Aktien den Nennbetrag pro Teilschuldver-
schreibung nicht überschreiten. 

ee) Bezugsrechtsgewährung und Bezugsrechtsausschluss 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die Schuldverschrei-
bungen können auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder einem 
oder mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung über-
nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Be-
zugsrecht). Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibun-
gen in folgenden Fällen auszuschließen: 

(i) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder Opti-
onsrechten bzw. von Wandlungs- oder Optionspflichten ein Bezugsrecht 
in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer 
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Erfüllung ihrer Wandlungs- oder 
Optionsrechte zustehen würde; 

(iii) bei gegen Bareinlage ausgegebenen Schuldverschreibungen, sofern 
der Ausgabepreis, den nach anerkannten finanzmathematischen Metho-
den ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldverschreibungen 
nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss gilt jedoch, soweit Schuldverschreibungen in sinngemäßer 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Be-
zugsrechts ausgegeben werden, nur insoweit, als der Anteil, der auf die 
zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Schuldverschreibungen ausgege-
benen Aktien entfällt, insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesell-
schaft nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch – wenn dieser Betrag geringer ist – im Zeitpunkt der Aus-
übung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 10 % des 
Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, 
der auf Aktien entfällt, (a) die während der Laufzeit dieser Ermächtigung 
aufgrund einer Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG un-
ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden, (b) 
die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 2 Satz 1 in 
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Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der Grundlage sons-
tiger Kapitalmaßnahmen in entsprechender Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden; 

(iv) sofern Schuldverschreibungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum 
(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Be-
teiligungen an Unternehmen, Forderungen oder sonstigen Wirtschafts-
gütern ausgegeben werden und der Wert der Sacheinlage in einem an-
gemessenen Verhältnis, zu dem nach anerkannten finanzmathemati-
schen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der Schuldver-
schreibungen steht. 

ff) Weitere Gestaltungsmöglichkeiten und Ermächtigung zur Festlegung der An-
leihebedingungen 

Die Anleihebedingungen können jeweils festlegen, dass im Falle der Wand-
lungs- bzw. Optionsausübung auch eigene Aktien der Gesellschaft oder neue 
Aktien aus der Ausübung eines genehmigten Kapitals gewährt werden kön-
nen. Ferner kann vorgesehen werden, dass die Gesellschaft den Wandlungs- 
bzw. Optionsberechtigten nicht Aktien der Gesellschaft gewährt, sondern den 
Gegenwert in Geld zahlt. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, ins-
besondere den Zinssatz, den Ausgabekurs und die Laufzeit, festzusetzen und 
zu ändern bzw. im Einvernehmen mit den Organen der die Schuldverschrei-
bungen begebenden Beteiligungsgesellschaften festzulegen und zu ändern. 

gg) Fortgeltung nach dem Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommanditge-
sellschaft auf Aktien 

Mit Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversamm-
lung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Formwech-
sels der Gesellschaft in die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien gelten sämtliche vorstehenden Ermächtigungen dieses lit. b) zugunsten 
des Vorstands, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Form-
wechsels noch bestehen und nicht ausgenutzt worden sind, zugunsten der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der durch den Formwechsel entstehen-
den Private Assets SE & Co. KGaA fort. 

c) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 und Schaffung eines neuen Beding-
ten Kapitals 2023/I 

Das bestehende Bedingte Kapital 2021 gemäß § 4 der Satzung wird aufgeho-
ben. 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 411.675,00 durch Aus-
gabe von bis zu 411.675 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt 
erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 
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Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 
29. August 2023 von der Gesellschaft begeben werden. 

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem gemäß dem vorbezeichneten 
Ermächtigungsbeschluss jeweils festzulegenden Wandlungs- bzw. Options-
preis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von 
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder entspre-
chende Pflichten zu erfüllen sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur 
Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
entstehen, am Gewinn teil. 

Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

d) Änderung von § 4 der Satzung der Gesellschaft 

§ 4 der Satzung der Gesellschaft (Bedingtes Kapital) wird wie folgt vollständig 
neu gefasst: 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 411.675,00 (in Worten: 
vierhundertelftausendsechshundertfünfundsiebzig Euro) durch Ausgabe von 
bis zu 411.675 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 
(Bedingtes Kapital 2023/I). 

Das Bedingte Kapital 2023/I dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber 
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente), die gemäß der Ermächtigung vom 29. August 2023 von 
der Gesellschaft oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsge-
sellschaft der Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist 
nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Ge-
brauch gemacht wird oder entsprechende Pflichten zu erfüllen sind und soweit 
nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil.  

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der 
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme des Bedingten Kapitals 2023/I und nach Ablauf sämtlicher Op-
tions- und Wandlungsfristen zu ändern.“ 

e) Aufschiebende Bedingung und Anweisung 
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Die Beschlussfassung gemäß vorstehenden lit. a) bis einschließlich d) dieses 
Tagesordnungspunkts 9 steht unter der aufschiebenden Bedingung der Ein-
tragung der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. Au-
gust 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Ge-
sellschaftsmitteln in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister. 

Der Vorstand wird angewiesen, die unter vorstehendem lit. c) dieses Tages-
ordnungspunkts 9 beschlossene Aufhebung des in § 5 der Satzung der Ge-
sellschaft enthaltenen Bedingten Kapitals 2021 und die beschlossene Schaf-
fung des neuen Bedingten Kapitals 2023/I gemäß den vorstehenden lit. c) und 
d) dieses Tagesordnungspunkts 9 mit der Maßgabe zur Eintragung in das 
Handelsregister anzumelden, dass zunächst die Aufhebung des Bedingten 
Kapitals 2021 eingetragen wird, dies jedoch nur dann, wenn gleichzeitig das 
neu geschaffene Bedingte Kapital 2023/I und die entsprechende Änderung der 
Satzung in das für die Gesellschaft zuständige Handelsregister eingetragen 
werden.  

Der Vorstand wird angewiesen, das beschlossene neu geschaffene Bedingte 
Kapital 2023/I und die entsprechende Änderung der Satzung nur zur Eintra-
gung in das Handelsregister anzumelden, wenn der unter Tagesordnungs-
punkt 11 vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommandit-
gesellschaft auf Aktien (i) nicht mit der erforderlichen Mehrheit beschlossen 
wird oder (ii) nicht bis zum Ablauf des 30. November 2023 in das Handelsre-
gister der Gesellschaft eingetragen worden ist. 

Der Vorstand wird, vorbehaltlich der vorstehenden Absätze, ermächtigt, das 
Bedingte Kapital 2023/I unabhängig von den übrigen Beschlüssen der Haupt-
versammlung zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 

10. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung 
eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung zur Einziehung erworbener 
eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie zum Ausschluss des Bezugs-
rechts 

Zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien bedarf die Gesellschaft gemäß 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer be-
sonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Eine entsprechende Er-
mächtigung besteht bislang nicht.  

Der Vorstand hat gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 zweiter Halbsatz AktG in Verbin-
dung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für 
die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Verwendung 
der erworbenen eigenen Aktien erstattet. Dieser Bericht liegt ab dem Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 
(Brook 1, 20457 Hamburg) während der üblichen Geschäftszeiten sowie in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Der Bericht ist darüber 
hinaus ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowie auch wäh-
rend der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 
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https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Schaffung einer Ermächtigung 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum Ablauf des 28. August 2028 unter Wah-
rung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien der Ge-
sellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen zusammen mit an-
deren eigenen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft erworben hat 
und noch besitzt oder ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu kei-
nem Zeitpunkt 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft überstei-
gen. Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträ-
gen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft, aber 
auch durch Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der Gesell-
schaft oder der Konzernunternehmen ausgeübt werden. Die Ermächtigung 
darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 

b) Art und Weise des Erwerbs eigener Aktien 

Der Erwerb der eigenen Aktien erfolgt nach Wahl des Vorstands (aa) unter 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) über die Börse 
(Freiverkehr einer inländischen Börse, sofern Handel mit Aktien der Gesell-
schaft in diesem Marktsegment erfolgt) oder (bb) mittels eines an alle Aktio-
näre der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer 
öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von Verkaufsangebo-
ten (der Erwerb gemäß (bb) im Folgenden auch „Öffentliches Erwerbsange-
bot“). 

aa) Erwerb der Aktien über die Börse 

Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, darf der von der Gesell-
schaft gezahlte Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den vom Skon-
troführer zu Beginn des Präsenzhandels eines jeweiligen Börsenhandelstages 
ermittelten Eröffnungspreis einer Aktie der Gesellschaft im Freiverkehrs-Han-
del der Börse Berlin nicht um mehr als 10 % überschreiten bzw. unterschrei-
ten. Ist kein Eröffnungspreis feststellbar, ist der Kaufpreis entweder anhand 
des zuletzt feststellbaren Eröffnungspreises einer Aktie der Gesellschaft im 
Freiverkehrs-Handel der Börse Berlin oder, sofern die Aktie noch im Freiver-
kehrs-Handel einer anderen deutschen Börse handelt, anhand des Eröff-
nungspreises einer Aktie der Gesellschaft im Freiverkehrs-Handel der betref-
fenden deutschen Börse mit dem letzten Handelsumsatz von Aktien der Ge-
sellschaft zu bestimmen, wobei der von der Gesellschaft bezahlte Kaufpreis 
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je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den jeweils maßgeblichen Eröffnungs-
preis nicht um mehr als 10 % überschreiten bzw. unterschreiten darf. 

bb) Erwerb der Aktien mittels eines Öffentlichen Erwerbsangebots 

Bei einem Erwerb im Wege eines Öffentlichen Erwerbsangebots kann die Ge-
sellschaft einen festen Erwerbspreis oder eine Kaufpreisspanne je Aktie (ohne 
Erwerbsnebenkosten) festlegen, innerhalb der sie bereit ist, Aktien zu erwer-
ben. In dem Öffentlichen Erwerbsangebot kann die Gesellschaft eine Frist für 
die Annahme oder Abgabe des Angebots und die Möglichkeit und die Bedin-
gungen für eine Anpassung der Kaufpreisspanne während der Frist im Fall 
nicht nur unerheblicher Kursveränderungen festlegen. Der Kaufpreis wird im 
Fall einer Kaufpreisspanne anhand der in den Annahme- bzw. Angebotserklä-
rungen der Aktionäre genannten Verkaufspreise und des nach Beendigung 
der Angebotsfrist vom Vorstand festgelegten Erwerbsvolumens ermittelt.  

a) Bei einem öffentlichen Kaufangebot der Gesellschaft darf der angebo-
tene Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) oder die Kaufpreisspanne 
den volumengewichteten Durchschnitt der festgestellten Preise einer 
Aktie der Gesellschaft im Freiverkehr an den letzten fünf (5) Börsenhan-
delstagen im Freiverkehrs-Handel der Börse Berlin dem Tag der öffent-
lichen Ankündigung des Kaufangebots um nicht mehr als 20 % über-
schreiten bzw. unterschreiten.  

Im Falle einer Anpassung der Kaufpreisspanne durch die Gesellschaft 
wird auf die letzten fünf (5) Börsenhandelstage vor der öffentlichen An-
kündigung der Anpassung abgestellt 

b) Bei einer öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten darf der auf der Basis der abgegebenen Angebote 
ermittelte Kaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) je Aktie der Gesell-
schaft den volumengewichteten Durchschnitt der festgestellten Preise 
einer Aktie der Gesellschaft im Freiverkehr an den letzten fünf (5) Bör-
senhandelstagen im Freiverkehrs-Handel der Börse Berlin vor dem Tag 
der Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangebo-
ten um nicht mehr als 20 % über- bzw. unterschreiten.  

Im Fall einer Anpassung der Kaufpreisspanne durch die Gesellschaft 
wird auf die letzten fünf (5) Börsenhandelstage vor der öffentlichen An-
kündigung der Anpassung abgestellt. 

c) Ist kein volumengewichteter Durchschnitt der Preise einer Aktie der Ge-
sellschaft während der letzten fünf (5) Börsenhandelstage vor dem Tag 
der öffentlichen Ankündigung des Kaufangebots bzw. vor der Veröffent-
lichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten feststell-
bar oder ist der Handel der Aktie der Gesellschaft im Freiverkehrs-Han-
del der Börse Berlin eingestellt, ist der feste Kaufpreis oder die Kauf-
preisspanne entweder auf Grundlage des zuletzt feststellbaren 
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volumengewichteten Durchschnitts der festgestellten Preise einer Aktie 
der Gesellschaft im Freiverkehrs-Handel der Börse Berlin während fünf 
(5) aufeinanderfolgenden Börsenhandelstagen zu bestimmen oder, so-
fern die Aktie noch im Freiverkehrs-Handel einer anderen deutschen 
Börse handelt und dort für die letzten (5) aufeinanderfolgenden Börsen-
handelstage vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Kaufange-
bots bzw. vor der Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten Preise festgestellt wurden, auf Grundlage des volu-
mengewichteten Durchschnitts der festgestellten Preise der Aktie der 
Gesellschaft im Freiverkehrs-Handel der die Aktie notierenden deut-
schen Börse mit dem letzten Handelsumsatz von Aktien der Gesellschaft 
während der fünf (5) aufeinanderfolgenden Börsenhandelstage vor dem 
Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots bzw. vor dem Tag der 
Veröffentlichung der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten 
zu bestimmen; sofern der Freiverkehrs-Handel der Aktien an keiner 
deutschen Börse stattfindet, ist der zuletzt feststellbare volumengewich-
tete Durchschnitt der festgestellten Preise einer Aktie der Gesellschaft 
im Freiverkehrs-Handel der Börse Berlin während fünf (5) aufeinander-
folgenden Börsenhandelstagen vor Beendigung des Handels maßgeb-
lich. 

d) Anstelle der volumengewichteten Durchschnittspreise der Aktie der Ge-
sellschaft kann als Referenzwert zur Feststellung des festen Kaufprei-
ses oder der Kaufpreisspanne auch auf den Wert je Aktie der Gesell-
schaft vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots bzw. vor 
der Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten abgestellt wer-
den, der (i) auf Grundlage einer von einem unabhängigen sachverstän-
digen Gutachter durchgeführten Unternehmensbewertung gemäß dem 
IDW Standard 1 „Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbe-
wertungen“ (IDW S 1 in der Fassung 2008) oder (ii) auf Grundlage eines 
Bewertungsgutachtens von einer anerkannten Investmentbank festge-
legt wurde oder (iii) auf einer sonstigen angemessenen Marktbewertung, 
insbesondere soweit diese auf mit einem oder mehreren Aktionären ver-
handelten Kaufpreis(en) basiert, beruht. 

Das Volumen des Kaufangebots oder der Verkaufsaufforderung kann be-
grenzt werden. Sofern die von den Aktionären zum Erwerb angebotenen Ak-
tien den Gesamtbetrag des Kaufangebots oder der Verkaufsaufforderung der 
Gesellschaft überschreiten, erfolgt die Berücksichtigung oder die Annahme im 
Verhältnis des Gesamtbetrags des Kaufangebots bzw. der Verkaufsaufforde-
rung zu den insgesamt von den Aktionären angebotenen Aktien. Es kann aber 
vorgesehen werden, dass geringe Stückzahlen bis zu 100 angebotenen Aktien 
je Aktionär bevorrechtigt erworben werden. Das Kaufangebot oder die Ver-
kaufsaufforderung kann weitere Bedingungen vorsehen. 

c) Weitere Ausgestaltung 
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Die weiteren, nicht bereits in vorstehendem lit. b) genannten näheren Einzel-
heiten der Ausgestaltung des Angebots bzw. der an die Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Angeboten gemäß des vorstehen-
den lit. b) bestimmt der Vorstand. 

d) Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung und sonstigen Verwendung er-
worbener Aktien 

Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der vorstehenden gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien neben einer Veräußerung über 
die Börse oder mittels eines Angebots an alle Aktionäre zu jedem zulässigen 
Zweck, insbesondere auch in folgender Weise zu verwenden: 

aa) Sie können eingezogen werden und das Grundkapital der Gesellschaft um 
den auf die eingezogenen Aktien entfallenden Teil des Grundkapitals herab-
gesetzt werden, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines wei-
teren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand kann die Aktien 
auch im vereinfachten Verfahren ohne Herabsetzung des Grundkapitals ein-
ziehen, so dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am 
Grundkapital erhöht. Erfolgt die Einziehung der Aktien im vereinfachten Ver-
fahren ohne Herabsetzung des Grundkapitals, ist der Vorstand zur Anpassung 
der Aktienzahl in der Satzung ermächtigt. 

bb) Sie können Dritten gegen Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von Un-
ternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Betrie-
ben, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, angeboten und auf diese über-
tragen werden. Die vorbezeichneten Aktien können darüber hinaus auch zur 
Beendigung bzw. vergleichsweisen Erledigung von gesellschaftsrechtlichen 
Spruchverfahren bei verbundenen Unternehmen der Gesellschaft verwendet 
werden. 

cc) Sie können Personen, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder 
einem mit ihr verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG stehen oder 
standen, sowie Organmitgliedern der Gesellschaft bzw. von mit der Gesell-
schaft verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG oder sonstigen In-
habern von Erwerbsrechten, insbesondere aus ausgegebenen Optionen, zum 
Erwerb angeboten und übertragen werden. Soweit Mitglieder des Vorstands 
der Gesellschaft betroffen sind, gilt diese Ermächtigung für den Aufsichtsrat, 
der auch die jeweiligen Einzelheiten festlegt (siehe nachstehend lit. e)).  

dd) Sie können zur Bedienung von unter Aktienbeteiligungs- oder anderen aktien-
basierten Programmen der Gesellschaft ausgegebenen Aktienoptionen den 
Berechtigten zum Erwerb angeboten und übertragen werden. Soweit Mitglie-
der des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, gilt diese Ermächtigung für 
den Aufsichtsrat, der auch die jeweiligen Einzelheiten festlegt (siehe nachste-
hend lit. e)).  
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ee) Sie können gegen Barzahlung an Dritte veräußert werden, wenn der Preis, zu 
dem die Aktien der Gesellschaft veräußert werden, den Börsenpreis einer Ak-
tie der Gesellschaft (§ 24 Abs. 1 BörsG) zum Veräußerungszeitpunkt nicht we-
sentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). Der auf die Anzahl der auf-
grund dieser Ermächtigung veräußerten Aktien entfallende anteilige Betrag 
des Grundkapitals darf 10 % nicht übersteigen, und zwar weder zum Zeitpunkt 
der Beschlussfassung noch – falls dieser Wert des Grundkapitals geringer ist 
– zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung 
sind Aktien anzurechnen, die in direkter oder entsprechender Anwendung von 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu 
diesem Zeitpunkt ausgegeben oder veräußert wurden. Ferner anzurechnen 
sind Aktien, die zur Bedienung von Wandel- oder Optionsschuldverschreibun-
gen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten ausgegeben wurden oder 
ausgegeben werden können, sofern die zugrunde liegenden Schuldverschrei-
bungen künftig während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss 
des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wer-
den. 

ff) Sie können zur Bedienung von Erwerbspflichten oder Erwerbsrechten auf Ak-
tien der Gesellschaft aus und im Zusammenhang mit von der Gesellschaft 
oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegebenen Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit Wand-
lungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten verwendet 
werden. 

gg) Sie können zum Rückerwerb der von der Gesellschaft oder einer ihrer Kon-
zerngesellschaften ausgegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibun-
gen (oder Kombinationen dieser Instrumente) mit Wandlungs- oder Options-
rechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflichten deren Inhabern als Gegen-
leistung angeboten und auf diese übertragen werden. 

e) Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Verwendung der erworbenen eigenen Ak-
tien 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die von der Gesellschaft aufgrund der vor-
stehenden gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erworbenen eigenen Aktien zur Aus-
gabe an den Vorstand der Gesellschaft nach Maßgabe der unter vorstehen-
den d) cc) und dd) enthaltenen Bestimmungen zu verwenden. 

f) Sonstige Regelungen 

Die vorstehend unter lit. d) aufgeführten Ermächtigungen zur Verwendung ei-
gener Aktien können ganz oder bezogen auf Teilvolumina der erworbenen ei-
genen Aktien einmal oder mehrmals, einzeln oder zusammen, ausgenutzt 
werden. Sie können auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Ge-
sellschaft stehende Unternehmen oder von Dritten für Rechnung der 
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Gesellschaft oder von ihr abhängiger oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft 
stehender Unternehmen ausgeübt werden. 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese eigenen Aktien wird insoweit ausge-
schlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigungen unter 
lit. d) bb) bis einschließlich lit. d) gg) und lit. e) verwendet werden oder soweit 
dies, für den Fall der Veräußerung eigener Aktien an alle Aktionäre, erforder-
lich ist, um Spitzenbeträge auszuschließen. 

Durch die Ausnutzung der vorstehend unter lit. d) cc) und lit. d) dd) enthalte-
nen Ermächtigungen darf ein anteiliger Betrag in Höhe von 10 % des Grund-
kapitals der Gesellschaft nicht überschritten werden, und zwar weder im Zeit-
punkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese vorstehenden 
Ermächtigungen noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigungen. 
Auf diese 10 %-Grenze sind diejenigen Aktien anzurechnen, die aus geneh-
migtem Kapital und/oder bedingtem Kapital oder aus eigenen Aktien an Mit-
glieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans ei-
nes mit der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens 
oder Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbun-
denen Unternehmen während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben 
oder übertragen wurden. 

g) Fortgeltung nach dem Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommanditge-
sellschaft auf Aktien 

Mit Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversamm-
lung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung vorgeschlagenen Formwech-
sels der Gesellschaft in die Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien gelten (i) sämtliche vorstehenden Ermächtigungen unter diesem Tages-
ordnungspunkt 10 zugunsten des Vorstands, soweit sie zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des Formwechsels noch bestehen und nicht ausgenutzt 
worden sind, zugunsten der persönlich haftenden Gesellschafterin der durch 
den Formwechsel entstehenden Private Assets SE & Co. KGaA und (ii) die 
vorstehende Ermächtigung zugunsten des Aufsichtsrats unter lit. e) dieses Ta-
gesordnungspunkts 10, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Formwechsels noch besteht und nicht ausgenutzt worden ist, zugunsten des 
Gesellschafterausschusses der durch den Formwechsel entstehenden Private 
Assets SE & Co. KGaA fort. 

11. Beschlussfassung über den Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform 
der Kommanditgesellschaft auf Aktien 

Vorbemerkungen 

Zur Unterstützung der weiteren Internationalisierung ihrer Geschäftstätigkeit und 
Fortsetzung des konsequenten Wachstumskurses der Private Assets AG soll die 
Hauptversammlung über einen Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der 
Kommanditgesellschaft auf Aktien beschließen.  
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Im Rahmen des Formwechsels wird die Private Assets Management SE mit Sitz in 
München, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter 
HRB 283103, eine monistisch verfasste Europäische Aktiengesellschaft (Societas 
Europaea, kurz: SE), als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) in 
die Gesellschaft eintreten und über ihre geschäftsführenden Direktoren die Ge-
schäftsführung und Vertretung der Gesellschaft übernehmen. Mit einer SE als per-
sönlich haftender Gesellschafterin soll auch die Bedeutung des europäischen Ge-
schäfts für die Private Assets-Gruppe noch stärker herausgestellt werden und künf-
tig in der Firmierung der Gesellschaft als “Private Assets SE & Co. KGaA“ zum Aus-
druck kommen. 

Für den Formwechsel sprechen insgesamt im Wesentlichen die folgenden Erwä-
gungen: 

– Sicherung der strukturellen Voraussetzungen für die Erhaltung des maß-
geblichen Wettbewerbsvorteils schneller Handlungs- und Entschei-
dungsfähigkeit: Der vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft schafft 
die strukturellen Voraussetzungen, damit die aus Sicht der Gesellschaft rele-
vante schnelle Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit der Organe erhalten 
bleibt. 

– Fortsetzung des Wachstumskurses: Die langfristige strategische und von 
den Aktionären getragene, erfolgreiche Ausrichtung des Unternehmens bleibt 
gewährleistet. 

– Steigerung der Attraktivität wesentlicher Investments in das Unterneh-
men: Der vorgeschlagene Formwechsel der Gesellschaft schafft die struktu-
rellen Voraussetzungen, um wesentlich beteiligten Aktionären einen unmittel-
baren Einfluss auf die Besetzung des Verwaltungsrats der Private Assets Ma-
nagement SE zu ermöglichen, der die Geschäftsführung bestellt und kontrol-
liert. 

Die Corporate Governance der Private Assets AG, namentlich die Einflussmöglich-
keiten der Aktionäre und die Einflussverteilung zwischen der Dübbers Manage-
ment & Consult GmbH, Hamburg, als größter Aktionärin einerseits und den übrigen 
Aktionären andererseits, wird durch den Formwechsel in die Private Assets SE & 
Co. KGaA in eine neue Struktur überführt. 

Die Stellung der Aktionäre der Private Assets AG in der Corporate Governance des 
Unternehmens ist bisher maßgeblich dadurch geprägt, dass sie mittelbar auf die 
Unternehmensführung der Gesellschaft Einfluss nehmen können, indem sie berech-
tigt sind, sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG zu wählen, 
der wiederum den Vorstand der Private Assets AG bestellt, abberuft und kontrolliert. 
Im Rahmen der Corporate Governance der Private Assets SE & Co. KGaA können 
die Aktionäre künftig mittelbar auf die Unternehmensführung Einfluss nehmen, in-
dem sie über einen Gesellschafterausschuss mittelbar in der Hauptversammlung 
der Private Assets Management SE vertreten sind, die ihrerseits den Verwaltungsrat 
der Private Assets Management SE wählt, der sodann die geschäftsführenden 
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Direktoren der Private Assets Management SE bestellt und abberuft. Darüber hin-
aus erhalten wesentlich an der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligte Komman-
ditaktionäre künftig ein bislang nicht bestehendes, vertraglich eingeräumtes Recht, 
unter bestimmten Voraussetzungen unmittelbar Mitglieder für den Verwaltungsrat 
der Private Assets Management SE zur Wahl zu nominieren und damit auf die Un-
ternehmensführung der Gesellschaft Einfluss zu nehmen. 

Der Formwechsel der Private Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA soll 
nach Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 
29. August 2023 vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfol-
gen. 

Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen des 
Rechtsformwechsels sowie der künftigen Beteiligung der Aktionäre enthält der vom 
Vorstand erstellte Formwechselbericht. Dieser Bericht liegt ab dem Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 
(Brook 1, 20457 Hamburg) während der üblichen Geschäftszeiten sowie in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. Der Formwechselbericht 
ist darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung sowie 
auch während der Hauptversammlung über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 

zugänglich. 

Beschlussvorschlag über den Formwechsel der Private Assets AG in die Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

(1) Die Private Assets AG wird im Wege des Formwechsels nach den Vorschriften 
des Umwandlungsgesetzes in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) 
umgewandelt. 

(2) Der Rechtsträger neuer Rechtsform führt die Firma „Private Assets SE & 
Co. KGaA“ und hat seinen Sitz in Hamburg. 

(3) Die Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA wird hiermit mit dem sich aus 
der Anlage zu dieser Einladung ergebenden Wortlaut festgestellt. 

(4) Mit der Feststellung der neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA 
wird das unter Tagesordnungspunkt 9 zur Beschlussfassung vorgeschlagene 
Bedingte Kapital 2023/I im Hinblick auf den Formwechsel der Gesellschaft in 
eine KGaA mit dem sich aus § 4 Abs. 4 der Satzung der Private Assets SE 
& Co. KGaA (Anlage) ergebenden Wortlaut angepasst. 

Ferner werden mit der Feststellung der neuen Satzung der Private Assets SE 
& Co. KGaA das unter Tagesordnungspunkt 8 zur Beschlussfassung vorge-
schlagene Genehmigte Kapital 2023/I im Hinblick auf den Formwechsel der 
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Gesellschaft in eine KGaA mit dem sich aus § 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 
2023/I) der neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA (Anlage) erge-
benden Wortlaut angepasst. 

(5) Das gesamte Grundkapital der Private Assets AG in der zum Zeitpunkt der 
Eintragung des Formwechsels in das Handelsregister, nach Wirksamwerden 
der unter Tagesordnungspunkt 7 dieser Hauptversammlung zur Beschluss-
fassung vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, beste-
henden Höhe (EUR 4.610.815,00) wird zum Grundkapital der Private Assets 
SE & Co. KGaA. Die Anzahl der insgesamt ausgegebenen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien (zum Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in 
das Handelsregister: 4.610.815 Stück) sowie der rechnerische Anteil jeder 
Stückaktie am Grundkapital (derzeit: EUR 1,00) bleiben unverändert.  

(6) Die Aktionäre, die zum Zeitpunkt der Eintragung des Formwechsels in das 
Handelsregister Aktionäre der Private Assets AG sind, werden Kommanditak-
tionäre der Private Assets SE & Co. KGaA. Sie werden in demselben Umfang 
und mit derselben Anzahl an Stückaktien an dem Grundkapital der Private As-
sets SE & Co. KGaA beteiligt, wie sie es vor Wirksamwerden des Formwech-
sels am Grundkapital der Private Assets AG waren.  

(7) Persönlich haftende Gesellschafterin der Private Assets SE & Co. KGaA wird 
die Private Assets Management SE mit Sitz in München (nachfolgend „Private 
Assets Management SE“). Die persönlich haftende Gesellschafterin über-
nimmt gemäß § 245 Abs. 2 Satz 1 UmwG die Rechtsstellung der Gründerin 
des Rechtsträgers neuer Rechtsform. Die persönlich haftende Gesellschafte-
rin erhält im Zuge des Formwechsels keine über ihre Komplementäreigen-
schaft hinausgehende Kapitalbeteiligung an der Private Assets SE & Co. 
KGaA; sie ist in ihrer Eigenschaft als Komplementärin weder am Vermögen 
noch an Gewinn und Verlust der Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt. 

(8) Das Amt der Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG endet jeweils 
mit Wirksamwerden des Formwechsels der Private Assets AG in die Private 
Assets SE & Co. KGaA durch Eintragung des Formwechsels in das Handels-
register. 

(9) Fortgeltung von Beschlüssen der Hauptversammlung der Private Assets AG 

Sofern die Hauptversammlung der Private Assets AG am 29. August 2023 
dem Vorstand der Private Assets AG die unter Tagesordnungspunkt 9 zur Be-
schlussfassung vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel-
schuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kom-
binationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-
tionäre erteilt, gilt diese Ermächtigung, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens des Formwechsels noch besteht und nicht ausgenutzt worden ist, 
zugunsten der persönlich haftenden Gesellschafterin der durch den Form-
wechsel entstehenden Private Assets SE & Co. KGaA unverändert fort; 
ebenso bleiben etwaige, auf Grundlage der Ermächtigung noch vor dem 
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Wirksamwerden des Formwechsels ausgegebene Schuldverschreibungen in 
ihrem Bestand von dem Formwechsel der Gesellschaft in die Private Assets 
SE & Co. KGaA unberührt. Sollte die Hauptversammlung dem Beschlussvor-
schlag von Vorstand und Aufsichtsrat unter Tagesordnungspunkt 9 dieser 
Hauptversammlung nicht zustimmen, gilt die alte Ermächtigung zur Ausgabe 
von Wandelschuldverschreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) vom 26. Oktober 2021 zugunsten 
der persönlich haftenden Gesellschafterin der durch den Formwechsel entste-
henden Private Assets SE & Co. KGaA unverändert fort. 

Sofern die Hauptversammlung der Private Assets AG am 29. August 2023 
dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der Private Assets AG die unter Tages-
ordnungspunkt 10 zur Beschlussfassung vorgeschlagene Ermächtigung zum 
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, einschließlich der Ermächtigung 
zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung sowie 
zum Ausschluss des Bezugsrechts erteilt, gelten (i) sämtliche Ermächtigungen 
unter Tagesordnungspunkt 10 zugunsten des Vorstands, soweit sie zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des Formwechsels noch bestehen und nicht aus-
genutzt worden sind, zugunsten der persönlich haftenden Gesellschafterin der 
durch den Formwechsel entstehenden Private Assets SE & Co. KGaA und (ii) 
die Ermächtigung zugunsten des Aufsichtsrats unter lit. e) des Tagesord-
nungspunkts 10, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Form-
wechsels noch besteht und nicht ausgenutzt worden ist, zugunsten des Ge-
sellschafterausschusses der durch den Formwechsel entstehenden Private 
Assets SE & Co. KGaA fort. 

Im Übrigen gelten alle weiteren Beschlüsse der Hauptversammlung der Pri-
vate Assets AG, soweit sie zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Form-
wechsels noch nicht erledigt sind, unverändert in der Private Assets SE & Co. 
KGaA fort. 

(10) Besondere Rechte 

Besondere Rechte wie Anteile ohne Stimmrecht, Vorzugsaktien, Mehrstimm-
rechtsaktien, Schuldverschreibungen oder Genussrechte bestehen bei der 
Gesellschaft nicht. 

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die nachfolgend dargestellten 
Sachverhalte bestehen, und zwar unabhängig davon, ob es sich dabei um 
Rechte im Sinne des § 194 Abs. 1 Nr. 5 UmwG handelt. 

Persönlich haftende Gesellschafterin 

Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird darauf hingewiesen, dass die Private 
Assets Management SE der Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschaf-
terin beitreten und die Führung der Geschäfte der Private Assets SE & Co. 
KGaA übernehmen wird. Herr Sven Dübbers, der mittelbar über die Dübbers 
Management & Consult GmbH, Hamburg, Aktionär der Gesellschaft ist, hält 
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zugleich mittelbar über die Dübbers Management & Consult GmbH, Hamburg, 
40 % der Aktien und Stimmrechte der Private Assets Management SE und ist 
geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Private 
Assets Management SE. Es wird darauf hingewiesen, dass die Private Assets 
Management SE nach Maßgabe von § 7 der als Anlage zu dieser Einladung 
beigefügten neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA zur Geschäfts-
führung und Vertretung der Gesellschaft befugt ist und für die Übernahme der 
Geschäftsführungstätigkeit und ihres persönlichen Haftungsrisikos eine ge-
winn- und verlustunabhängige jährliche Vergütung in Höhe von 4 % ihres 
Grundkapitals sowie Auslagenersatz erhält (vgl. § 7 Abs. 6 und Abs. 7 der als 
Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung der Private Assets 
SE & Co. KGaA). 

Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen, soweit sie Angelegenheiten be-
treffen, für die bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin und der Kommanditisten erforderlich ist, 
der Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafterin (§ 25 Abs. 4 der 
als Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung). Gleiches gilt für 
Beschlüsse der Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 
(§ 26 Abs. 4 der als Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung). 

Organmitglieder 

Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird darauf hingewiesen, dass Herr Sven 
Dübbers als alleiniges Mitglied des bisherigen Vorstands und (mittelbarer) Ak-
tionär der Private Assets AG als geschäftsführender Direktor und gleichzeitig 
Vorsitzender des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE bestellt 
ist. Damit übernimmt eine Person und ein (mittelbarer) Aktionär, der bislang 
die Geschäfte der Gesellschaft geführt hat, auch künftig die Geschäftsführung 
der Private Assets SE & Co. KGaA. Zudem wird eines der amtierenden Mit-
glieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG – vorbehaltlich der Beschluss-
fassung unter Tagesordnungspunkt 12 der Hauptversammlung am 29. August 
2023 – auch als Mitglied des Aufsichtsrats der Private Assets SE & Co. KGaA 
bestellt. 

Weiterhin soll – vorbehaltlich der Beschlussfassung unter Tagesordnungs-
punkt 13 – eines der unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wiederwahl stehenden 
Mitglieder des Aufsichtsrats zum Mitglied des Gesellschafterausschusses der 
Private Assets SE & Co. KGaA werden.  

Nominierungsrecht im Hinblick auf den Verwaltungsrat der Private Assets Ma-
nagement SE 

Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird darauf hingewiesen, dass auf der 
Grundlage der Stimmbindungsvereinbarung der Dübbers Management & 
Consult GmbH, Hamburg, das Recht zur Nominierung eines Mitglieds des Ver-
waltungsrats der Private Assets Management SE eingeräumt wird, zu dessen 
Wahl die Aktionäre der Private Assets Management SE verpflichtet sind, wenn 
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und solange die Dübbers Management & Consult GmbH, Hamburg, unmittel-
bar insgesamt in Höhe von mindestens 15 % am Grundkapital der Private As-
sets SE & Co. KGaA beteiligt ist.  

Ferner sieht die Stimmbindungsvereinbarung vor, dass Kommanditaktionären 
der Private Assets SE & Co. KGaA das Recht zur Nominierung eines Mitglieds 
des Verwaltungsrats der Private Assets Management SE eingeräumt wird, zu 
dessen Wahl die Aktionäre der Private Assets Management SE verpflichtet 
sind, wenn und solange diese Kommanditaktionäre unmittelbar insgesamt in 
Höhe von mindestens 20 % am Grundkapital der Private Assets SE & 
Co. KGaA beteiligt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Nominie-
rungsrechte nach der Stimmbindungsvereinbarung insgesamt höchstens für 
ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Management 
SE bestehen.  

Zwei Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Private Assets Manage-
ment SE werden durch die Hauptversammlung der Private Assets Manage-
ment SE ohne Bindung an ein Nominierungsrecht gewählt. In der Hauptver-
sammlung der Private Assets Management SE verfügt die Private Assets SE 
& Co. KGaA über 60 % der Stimmrechte und die Dübbers Management & 
Consult GmbH, Hamburg, über 40 % der Stimmrechte. Als Aktionärin der Pri-
vate Assets Management SE wird die Private Assets SE & Co. KGaA von ih-
rem Gesellschafterausschuss vertreten, dessen Mitglieder ausschließlich von 
den Aktionären der Gesellschaft gewählt werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die vorgenannten Nominierungsrechte ausschließlich schuldvertraglich 
durch die zusätzlich abgeschlossene Stimmbindungsvereinbarung gewährt 
werden. 

Vinkulierung der Aktien der Private Assets Management SE 

Aus Gründen rechtlicher Vorsorge wird darauf hingewiesen, dass die Aktien 
der Private Assets Management SE nur übertragbar sind, wenn die Private 
Assets Management SE zustimmt (sog. Vinkulierung, § 6 Abs. 4 der Satzung 
der Private Assets Management SE). Die Zustimmung erteilen die geschäfts-
führenden Direktoren. Über die Erteilung der Zustimmung entscheidet die 
Hauptversammlung der Private Assets Management SE durch Beschluss, der 
einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen be-
darf. Die Übertragung von Aktien an der Private Assets Management SE ist 
daher auch an die Zustimmung von Herrn Sven Dübbers, der zugleich mittel-
bar über die Dübbers Management & Consult GmbH, Hamburg, Aktionär der 
Private Assets AG (künftig: Private Assets SE & Co. KGaA) ist, gebunden. 

(11) Ein Abfindungsangebot nach § 207 UmwG ist aufgrund der Vorschrift des 
§ 250 UmwG nicht abzugeben. 

(12) Folgen des Formwechsels für Arbeitnehmer und ihre Vertretungen 
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Der Formwechsel hat auf die Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihre Arbeits-
verhältnisse keine Auswirkungen. Durch den Formwechsel erfolgt kein Arbeit-
geberwechsel. Die Arbeitsverträge der Arbeitnehmer gelten unverändert fort, 
d. h. sämtliche Arbeitgeberpflichten aus den Arbeitsverhältnissen bleiben un-
verändert bestehen. Die Direktionsbefugnisse des Arbeitgebers werden nach 
dem Formwechsel von der Private Assets SE & Co. KGaA, vertreten durch die 
geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Gesellschafterin Pri-
vate Assets Management SE, ausgeübt. Änderungen ergeben sich hierdurch 
für die Arbeitnehmer nicht. Die Betriebszugehörigkeit wird durch den Form-
wechsel nicht unterbrochen.  

Bei der Private Assets AG wurden keine Betriebsräte gewählt und demnach 
keine Betriebsvereinbarungen geschlossen. Die Private Assets AG ist zudem 
nicht an Tarifverträge gebunden. Bereits deshalb ergeben sich aus dem Form-
wechsel keine Veränderungen in Bezug auf Arbeitnehmervertretungen, Be-
triebsvereinbarungen und Tarifverträge. 

Dies gilt überdies deshalb, weil die rechtliche und wirtschaftliche Identität der 
Private Assets AG im Zuge des Formwechsels bestehen bleibt und der Form-
wechsel keine Auswirkungen auf die betriebliche Struktur hat. 

In den Aufsichtsrat der Private Assets AG wurden keine Arbeitnehmervertreter 
gewählt. Der Formwechsel hat mithin im Hinblick auf die unternehmerische 
Mitbestimmung keine Konsequenzen, da ein Formwechsel von der Rechts-
form der AG in die Rechtsform der KGaA als solcher nach den geltenden mit-
bestimmungsrechtlichen Vorschriften unter keinen Umständen mit einem Mit-
bestimmungszuwachs verbunden sein kann. § 8 Abs. 1 der als Anlage beige-
fügten neuen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA sieht daher vor, 
dass der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern besteht, die ausschließlich von der 
Hauptversammlung gewählt werden.  

Die unternehmerische Mitbestimmung im Verwaltungsrat der Private Assets 
Management SE richtet sich nach den Vorschriften der SE-Verordnung und 
des SE-Beteiligungsgesetzes. Die Private Assets Management SE verfügt 
derzeit über keine Arbeitnehmer. Eine Zurechnung von Arbeitnehmern, die zu 
einer Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Verwaltungsrat der Private Assets 
Management SE führen würde, findet nicht statt.  

Im Zusammenhang mit dem Formwechsel sind keine Maßnahmen vorgese-
hen oder geplant, die Auswirkungen auf die Situation der Arbeitnehmer der 
Private Assets AG oder ihrer Tochtergesellschaften hätten. 

(13) Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister 

Die Beschlussfassung gemäß dieses Tagesordnungspunkts 11 steht unter 
der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der unter Tagesordnungs-
punkt 7 der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur Beschlussfassung 
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vorgeschlagenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln in das für die Ge-
sellschaft zuständige Handelsregister. 

Der Vorstand wird deshalb angewiesen, bei der Anmeldung der Beschlussfas-
sung gemäß dieses Tagesordnungspunkts 11 zur Eintragung in das Handels-
register der Gesellschaft sicherzustellen, dass – vorbehaltlich einer entspre-
chenden Beschlussfassung durch die Hauptversammlung – zunächst die un-
ter Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 29. August 2023 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 
in das Handelsregister eingetragen wird. 

Erklärung der beitretenden persönlich haftenden Gesellschafterin 

Vorstand und Aufsichtsrat weisen darauf hin, dass gemäß §§ 240 Abs. 2, 221 Satz 2 
UmwG die Private Assets Management SE dem Formwechsel zustimmen und die 
Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA genehmigen muss. Die Zustimmungs-
erklärung bedarf der notariellen Beurkundung (§§ 240 Abs. 2 Satz 2, 221 Satz 1, 
193 Abs. 3 Satz 1 UmwG). Es soll daher nach entsprechender Erklärung der Private 
Assets Management SE Folgendes protokolliert werden: 

„Die Private Assets Management SE, die in der Gesellschaft neuer Rechtsform die 
Stellung als einzige persönlich haftende Gesellschafterin übernehmen soll, stimmt 
dem Formwechsel der Gesellschaft in die Rechtsform der Kommanditgesellschaft 
auf Aktien (Private Assets SE & Co. KGaA) und ihrem Beitritt als Komplementärin 
ausdrücklich zu. Die Private Assets Management SE erklärt hiermit außerdem ihre 
Genehmigung zu der unter Tagesordnungspunkt 11 der Hauptversammlung am 
29. August 2023 beschlossenen Satzung der Private Assets SE & Co. KGaA mit 
dem sich aus Anlage zu der Einladung zu dieser Hauptversammlung ergebenden 
Wortlaut.“ 

Hinweis 

Im Zusammenhang mit dem neuen Genehmigten Kapital 2023/I hat der Vorstand 
gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schrift-
lichen Bericht über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien erstattet. Im Zusammenhang mit 
dem neuen Bedingten Kapital 2023/I und der unter Tagesordnungspunkt 7 zur Be-
schlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung hat der Vorstand gemäß §§ 221 
Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe 
für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Diese Berichte 
liegen ab dem Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäfts-
räumen der Gesellschaft (Brook 1, 20457 Hamburg) während der üblichen Ge-
schäftszeiten sowie in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus. 
Die genannten Berichte sind darüber hinaus ab dem Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung sowie auch während der Hauptversammlung über die Internet-
seite der Gesellschaft unter 

https://www.private-assets.de/investor-relation/hauptversammlung 
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zugänglich. 

Der Formwechsel wird auch dann vom Vorstand der Gesellschaft zur Eintragung in 
das Handelsregister angemeldet und nach der Eintragung in das Handelsregister 
wirksam werden, wenn die unter den Tagesordnungspunkten 12 bis 14 zur Be-
schlussfassung vorgeschlagenen Maßnahmen nicht wirksam werden sollten. 

12. Beschlussfassung über die Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats der 
Private Assets SE & Co. KGaA 

Mit Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 zu beschließenden Form-
wechsels der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien endet das Amt 
der Mitglieder des Aufsichtsrats der Private Assets AG nach Maßgabe der Be-
schlussfassung unter Tagesordnungspunkt 11. Es sollen daher die Mitglieder des 
Aufsichtsrats der Private Assets SE & Co. KGaA neu gewählt werden.  

Der Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA setzt sich gemäß §§ 278 Abs. 3, 
95, 96 Abs. 1 letzte Alternative, 101 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 
der als Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung aus drei von der 
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten Personen in den Aufsichts-
rat der Private Assets SE & Co. KGaA zu wählen: 

12.1  Herr Dr. Lukas Lenz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg.  

12.2 Herr Reinhold Zintgraf, Management Consultant, wohnhaft in Hamburg. 

12.3 Herr Florian Bonanati, Geschäftsführer der R3 Solutions GmbH, wohnhaft 
in Berlin. 

Die Bestellung erfolgt jeweils gemäß § 8 Abs. 2 der als Anlage zu dieser Einladung 
beigefügten neuen Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt. 

Herr Dr. Lukas Lenz beabsichtigt im Falle seiner Wahl durch die Hauptversammlung 
für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren. 

Herr Dr. Lenz ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied 
der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und aus-
ländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

– 2G Energy AG, Heek (Aufsichtsratsvorsitzender) 

– ABR German Real Estate AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender) 

–  Falkenstein Nebenwerte AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender)  
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Herr Reinhold Zintgraf ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
weder Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er 
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
an. 

Herr Florian Bonanati ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
weder Mitglied eines anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er 
vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
an. 

13. Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder des Gesellschafterausschus-
ses der Private Assets SE & Co. KGaA 

Mit Wirksamwerden des unter Tagesordnungspunkt 11 zu beschließenden Form-
wechsels der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien erhält die Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA einen Gesellschafterausschuss als neues weiteres Or-
gan. Es sollen daher die ersten Mitglieder des Gesellschafterausschusses der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA bereits gewählt werden. 

Der Gesellschafterausschuss setzt sich gemäß § 14 Abs. 1 der als Anlage zu dieser 
Einladung beigefügten neuen Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wäh-
lenden Mitgliedern zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen als erste Mitglieder des Gesell-
schafterausschusses der Private Assets SE & Co. KGaA zu wählen: 

13.1 Herr Dr. Lukas Lenz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Hamburg.  

13.2  Herr Reinhold Zintgraf, Management Consultant, wohnhaft in Hamburg. 

13.3 Herr Florian Bonanati, Geschäftsführer der R3 Solutions GmbH, wohnhaft 
in Berlin. 

Die Bestellung erfolgt jeweils gemäß § 14 Abs. 2 der als Anlage zu dieser Einladung 
beigefügten neuen Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2027 beschließt. 

Herr Dr. Lenz ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied 
der folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräte oder vergleichbarer in- und aus-
ländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 

– 2G Energy AG, Heek (Aufsichtsratsvorsitzender) 

– ABR German Real Estate AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender) 

–  Falkenstein Nebenwerte AG, Hamburg (Aufsichtsratsvorsitzender)  
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Herr Reinhold Zintgraf ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
weder Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er vergleich-
baren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an. 

Herr Florian Bonanati ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung 
weder Mitglied eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats noch gehört er vergleich-
baren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen an.  

14. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der 
Private Assets SE & Co. KGaA 

Gemäß § 13 Abs. 2 der als Anlage zu dieser Einladung beigefügten neuen Satzung 
der Private Assets SE & Co. KGaA beschließt die Hauptversammlung über die Ver-
gütung der Mitglieder des Aufsichtsrats. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a)  Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten während der Dauer ihrer Mitglied-
schaft im Aufsichtsrat und für das jeweilige Geschäftsjahr der Gesellschaft 
eine feste Grundvergütung in Höhe von EUR 10.000,00. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats erhält für das jeweilige Geschäftsjahr der Gesellschaft eine feste 
Grundvergütung in Höhe von EUR 20.000,00 und der Stellvertreter eine feste 
Grundvergütung in Höhe von EUR 12.000,00.  

b) Zusätzlich erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von 
EUR 1.000,00 pro Aufsichtsratssitzung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats er-
hält das Doppelte dieses Betrages. Als Teilnahme an einer Sitzung gelten 
auch die Teilnahme an einer im Wege der elektronischen Kommunikation ab-
gehaltenen Sitzung sowie die Sitzungsteilnahme im Wege der elektronischen 
Kommunikation. Für mehrere Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, wird 
das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

c) Die Vergütung ist zahlbar nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres. Mitglie-
der des Aufsichtsrats, die nur während eines Teils eines vollen Geschäftsjah-
res dem Aufsichtsrat angehören oder das Amt des Vorsitzenden oder des 
Stellvertreters innehaben, erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung. 

d) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats über die Vergü-
tung gemäß den vorstehenden lit. a) und lit. b) hinaus die ihnen bei der Aus-
übung ihres Mandates vernünftigerweise entstehenden Auslagen sowie die 
etwa auf ihre Vergütung und Auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer. 



 

 

Anlage 2:  Aufstellung der Tochtergesellschaften und assoziierten Unternehmen 
zum 31.12.2022 

Unmittelbare Beteiligungen/ 
Holdinggesellschaften 

Sitz Anteil in % 
(31.12.2022) 

Private Assets Beteiligungsberatung GmbH(1) Hamburg 100 

Private Assets Beteiligungsholding GmbH(1) Hamburg 100 

Private Assets Industriebeteiligungen GmbH(1) Hamburg 100 

Private Assets Industrieholding GmbH(1) Hamburg 100 

Private Assets Lumen GmbH(1) Hamburg 100 

Private Assets New Ventures GmbH(1) Hamburg 100 

Private Assets Valueinvest GmbH(1) Hamburg 100 

Private Assets Valuestate GmbH(1) Hamburg 100 

Private Assets Wachstumsbeteiligungen GmbH(1) Hamburg 100 

Private Assets Wertkapital GmbH(1) Hamburg 100 

Procast Holding GmbH(2) Hamburg 100 

Mittelbare Beteiligungen: Operative Einheiten/Teilkonzerne 

Chris Farrell Cosmetics GmbH(1) Rheinmünster 100 

InstaLighting GmbH(1) Brilon 100 

OKU Automation GmbH(1) Winterbach 100 

Procast Guss GmbH(1) Gütersloh 54,3 

Procast Handform GmbH(1) Kiel 100 

ProMachining GmbH(1) Kiel 100 

Pro-Valve GmbH(1) Kiel 100 

SIM Automation GmbH(1) Heilbad Heiligen-
stad 

90 

SIM Technologies GmbH(1) Fellbach 100 

(1)  Im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen, da die Voraussetzungen des IFRS 10.7 erfüllt sind. 

(2)  Nicht in den Konzernabschluss einbezogen. Die Procast Holding GmbH fungiert als Zwischenholding 

ohne eine operative Einheit. Da es sich hierbei um einen unwesentlichen Vorgang gemäß at equity 

Berechnung handelt, ist auf eine Einbeziehung der Procast Holding GmbH verzichtet worden. 



 

 

Anlage 3: Stimmbindungsvereinbarung 
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_________________________________________ 

STIMMBINDUNGSVEREINBARUNG 

zwischen der 

Private Assets AG 

und der 

Dübbers Management & Consult GmbH 

betreffend die 

Private Assets Management SE 
_________________________________________ 
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Stimmbindungsvereinbarung 

zwischen der 

Private Assets AG mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Hamburg unter HRB 177385 

– „Private Assets AG“ – 

und der 

Dübbers Management & Consult GmbH mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 137354 

– „DMC GmbH“ – 

unter Mitwirkung der 

Private Assets Management SE mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts München unter HRB 283103 

– „Management SE“ – 

– Private Assets AG und DMC GmbH nachfolgend  
auch einzeln „Partei“ und gemeinsam die „Parteien“ – 
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Vorbemerkungen 

(A) Das Grundkapital der Management SE beträgt EUR 120.000,00 und ist in 120.000 
auf den Namen lautende Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) mit einem rechne-
rischen anteiligen Betrag am Grundkapital in Höhe von je EUR 1,00 („Management 
SE-Aktien“) eingeteilt. 

(B) Die Private Assets AG und die DMC GmbH sind die alleinigen Aktionäre der Ma-
nagement SE und als alleinige Inhaber sämtlicher Management SE-Aktien im Ak-
tienregister der Management SE wie folgt eingetragen: 

Aktionär Anzahl der Stückaktien Prozentuale Beteiligung 

Private Assets AG 72.000 60,00 

DMC GmbH 48.000 40,00 

Summe: 120.000 100,00 

 

(C) Vorstand und Aufsichtsrat der Private Assets AG haben beschlossen, der Hauptver-
sammlung der Private Assets AG am 29. August 2023 den Formwechsel der Private 
Assets AG von einer Aktiengesellschaft (AG) in eine Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien (KGaA) („Private Assets SE & Co. KGaA“) zur Beschlussfassung vorzuschla-
gen. Im Rahmen des Formwechsels der Private Assets AG wird die Manage-
ment SE als persönlich haftende Gesellschafterin in die Private As-
sets SE & Co. KGaA eintreten und die Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft neuer Rechtsform, der Private Assets SE & Co. KGaA, übernehmen. Die Ma-
nagement SE beteiligt sich an der Private Assets AG im Zuge des Formwechsels in 
eine KGaA unmittelbar als persönlich haftende Gesellschafterin, jedoch ohne Kapi-
talbeteiligung und ohne Beteiligung am Gewinn und Verlust der Private As-
sets SE & Co. KGaA. 

(D) Der Verwaltungsrat der Management SE besteht gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung der 
Management SE aus mindestens drei (3) und höchstens sieben (7) Mitgliedern. 
Sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats der Management SE werden durch Be-
schluss der Hauptversammlung der Management SE bestellt und abberufen. 

(E) Die DMC GmbH sowie bestimmte wesentlich an der künftigen Private As-
sets SE & Co. KGaA beteiligte Kommanditaktionäre sollen unter bestimmten Vo-
raussetzungen das Recht zur Nominierung eines Mitglieds des Verwaltungsrats der 
Management SE erhalten. Diese bestimmten Kommanditaktionären der Private As-
sets SE & Co. KGaA eingeräumten Nominierungsrechte sollen jedoch insgesamt 
stets nur für höchstens ein Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Manage-
ment SE bestehen. Zwei Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats der Management 
SE sollen durch die Hauptversammlung der Management SE stets ohne vertragliche 
Bindung an ein Nominierungsrecht gewählt werden können. 

(F) Gemäß § 6 Abs. 4 der Satzung der Management SE sind die auf den Namen lau-
tenden Management SE-Aktien nur mit Zustimmung der Management SE übertrag-
bar. Die Zustimmung erteilen die geschäftsführenden Direktoren der Management 
SE. Über die Erteilung der Zustimmung entscheidet die Hauptversammlung der Ma-
nagement SE durch Beschluss. Der Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer 
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Mehrheit von mindestens drei Vierteln der abgegebenen Stimmen sowie der notari-
ellen Beurkundung. 

DIES VORAUSGESCHICKT, vereinbaren die Parteien, unter Mitwirkung der Management 
SE in § 6, was folgt („Vertrag“): 

§ 1 
Gegenstand 

1.1 Den Bestimmungen dieses Vertrags unterliegen sämtliche gegenwärtig und zukünf-
tig von den Parteien sowie von etwaigen weiteren Aktionären der Management SE, 
die diesem Vertrag nach Unterzeichnung durch die Parteien gemäß nachstehendem 
§ 5 beitreten („Gebundene Parteien“), gehaltenen Aktien an der Management SE, 
gleich auf welche Weise eine Partei die Aktien erwirbt und unabhängig davon, ob 
die Aktien unmittelbar durch die Partei oder mittelbar durch ein mit einer Partei ver-
bundenes Unternehmen im Sinne von § 15 AktG gehalten werden, sowie alle Aktien 
an der Management SE, die auf der Grundlage einer Treuhandabrede oder einer 
ähnlichen Vereinbarung von einem Dritten für eine Partei gehalten werden („Gebun-
dene Aktien“). 

1.2 Das Eigentum der Gebundenen Parteien an ihren Gebundenen Aktien bleibt durch 
diesen Vertrag unberührt. Durch diesen Vertrag wird insbesondere kein Gesamt-
handseigentum und kein Bruchteilseigentum an den Gebundenen Aktien begründet. 

1.3 Die Gebundenen Aktien unterliegen auch nach einer Übertragung an Dritte den 
Bestimmungen dieses Vertrags. Die Parteien sind verpflichtet, die Wirksamkeit der 
Übertragung der Gebundenen Aktien an Dritte davon abhängig zu machen, dass 
der Erwerber der Gebundenen Aktien diesem Vertrag als Partei beitritt. 

§ 2 
Nominierung von Mitgliedern des Verwaltungsrats 

2.1 Wenn und solange die DMC GmbH und/oder Herr Sven Dübbers, amtierender Vor-
sitzender des Verwaltungsrats der Management SE, seine Ehefrau und seine Ab-
kömmlinge einzeln oder gemeinsam mit mindestens 15 % am Grundkapital der Pri-
vate Assets SE & Co. KGaA unmittelbar und/oder mittelbar beteiligt sind, hat die 
DMC GmbH das Recht, aber nicht die Pflicht, ein Mitglied des Verwaltungsrats der 
Management SE für die Wahl durch die Hauptversammlung der Management SE zu 
nominieren („DMC GmbH-Nominierungsrecht“). Das DMC GmbH-Nominierungs-
recht schließt das Recht ein, jederzeit verlangen zu können, dass das Mitglied des 
Verwaltungsrats der Management SE, das auf Vorschlag der DMC GmbH durch die 
Hauptversammlung der Management SE in den Verwaltungsrat der Management 
SE gewählt wurde, abberufen und durch ein anderes von der DMC GmbH zur Wahl 
vorgeschlagenes Mitglied ersetzt wird. 

2.2 Wenn und solange ein weiterer Kommanditaktionär der Private Assets 
SE & Co. KGaA unmittelbar mit mindestens 20 % am Grundkapital der Private As-
sets SE & Co. KGaA beteiligt ist („Erforderlicher Aktienbesitz“), hat er unter den 
Voraussetzungen von nachstehendem § 2.3 das Recht, aber nicht die Pflicht, ein 
Mitglied des Verwaltungsrats der Management SE für die Wahl durch die Hauptver-
sammlung der Management SE zu nominieren („Kommanditaktionär-Nominie-
rungsrecht“; das DMC GmbH-Nominierungsrecht und das Kommanditaktionär-No-
minierungsrecht gemeinsam auch die „VR-Nominierungsrechte“). Das 
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Kommanditaktionär-Nominierungsrecht schließt das Recht ein, jederzeit verlangen 
zu können, dass das Mitglied des Verwaltungsrats der Management SE, das auf 
Vorschlag des Berechtigten nach Ausübung des Kommanditaktionär-Nominierungs-
rechts durch die Hauptversammlung der Management SE in den Verwaltungsrat der 
Management SE gewählt wurde, abberufen und durch ein anderes durch den Be-
rechtigten zur Wahl vorgeschlagenes Mitglied ersetzt wird. 

2.3 Das Kommanditaktionär-Nominierungsrecht besteht nur, wenn und solange  

2.3.1 die Management SE persönlich haftende Gesellschafterin der Private Assets 
SE & Co. KGaA ist und die Private Assets SE & Co. KGaA unmittelbar und 
mittelbar die Mehrheit der Aktien und Stimmrechte der Management SE hält; 
und 

2.3.2 der Kommanditaktionär gegenüber sämtlichen Parteien nachweist, dass der 
Erforderliche Aktienbesitz seit mindestens drei (3) Monaten vor dem Tag der 
Ausübung des Kommanditaktionär-Nominierungsrechts besteht. Der Nach-
weis des Erforderlichen Aktienbesitzes ist gegenüber sämtlichen Parteien 
durch Vorlage eines in Textform in deutscher oder englischer Sprache (§ 126b 
BGB) erteilten besonderen Nachweises über den Erforderlichen Aktienbesitz 
durch das depotführende Institut zu erbringen. Die Parteien sind berechtigt, 
bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigne-
ten weiteren Nachweis zu verlangen. 

2.4 Personen, die eine gesetzlich bestimmte Voraussetzung für die Mitgliedschaft in ei-
nem Verwaltungsrat nicht erfüllen, dürfen nicht als Mitglieder des Verwaltungsrats 
nominiert werden. 

§ 3 
Ausübung der VR-Nominierungsrechte 

Die VR-Nominierungsrechte sind durch schriftliche Erklärung gegenüber sämtlichen Par-
teien auszuüben, die folgenden Inhalt hat: 

3.1 Im Falle der Ausübung des Kommanditaktionär-Nominierungsrechts, den Nachweis 
des Erforderlichen Aktienbesitzes gemäß § 2.3.2; 

3.2 die folgenden Angaben zu dem zur Wahl vorgeschlagenen Mitglied des Verwal-
tungsrats: 

3.2.1 Name, ausgeübter Beruf und Wohnort. 

3.2.2 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in ver-
gleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunterneh-
men. 

3.2.3 Persönliche und geschäftliche Beziehungen zur Private Assets SE & Co. 
KGaA und deren Konzernunternehmen, den Organen der Management SE 
und zu Aktionären, die direkt oder indirekt mehr als 10 % der stimmberechtig-
ten Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA halten. 

3.3 die folgenden schriftlichen Erklärungen des zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieds des 
Verwaltungsrats: 
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3.3.1 Versicherung, dass in seiner Person keine gesetzlichen Hinderungsgründe, 
insbesondere gemäß § 27 SEAG und Art. 47 Abs. 2 SE-VO, für die Bestellung 
zum Mitglied des Verwaltungsrats der Management SE bestehen. 

3.3.2 Erklärung, die Bestellung zum Mitglied des Verwaltungsrats der Management 
SE im Falle der Wahl durch die Hauptversammlung der Management SE an-
zunehmen. 

§ 4 
Stimmbindung 

4.1 Sämtliche Gebundenen Parteien sind verpflichtet, ihre Gebundenen Aktien in der 
Hauptversammlung der Management SE entweder selbst zu vertreten, oder für ihre 
Vertretung zu sorgen. Im Falle einer Vertretung hat die Gebundene Partei zu ge-
währleisten, dass der Vertreter die Antrags- und Stimmrechte aus ihren Gebunde-
nen Aktien gemäß ihren Weisungen ausübt. 

4.2 Die Parteien verpflichten sich jeweils, nach Ausübung des VR-Nominierungsrechts 
und Zugang der Ausübungserklärung, die den Vorgaben von § 3 entspricht, ihre 
Rechte als Aktionäre der Management SE, insbesondere das Stimmrecht in der 
Hauptversammlung der Management SE, nach besten Kräften und im Rahmen des 
rechtlich Zulässigen dergestalt auszuüben, dass die in der Ausübungserklärung zur 
Wahl vorgeschlagene Person spätestens innerhalb von drei Monaten nach Zugang 
der Ausübungserklärung zum Mitglied des Verwaltungsrats der Management SE ge-
wählt wird, es sei denn (i) in der Person des zur Wahl vorgeschlagenen Mitglieds 
liegt ein wichtiger Grund vor, der eine Abberufung als Mitglied des Verwaltungsrats 
der Management SE gemäß § 29 Abs. 3 Satz 1 SEAG rechtfertigen würde oder (ii) 
in den nachfolgenden Bestimmungen dieses § 4 ist etwas anderes bestimmt. 

4.3 Die Verpflichtung der Parteien gemäß vorstehendem § 4.2 besteht nicht, wenn und 
soweit die Parteien dadurch verpflichtet werden, insgesamt mehr als ein Drittel der 
Mitglieder des Verwaltungsrats der Management SE gemäß einer Verpflichtung 
nach vorstehendem § 4.2 zu bestellen. 

4.4 Wenn bereits ein Drittel der Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats der Manage-
ment SE gemäß einer Verpflichtung nach vorstehendem § 4.2 bestellt wurde oder 
wenn aufgrund mehrerer Ausübungserklärungen mehr als ein Drittel der Mitglieder 
des Verwaltungsrats der Management SE gemäß einer Verpflichtung nach vorste-
hendem § 4.2 bestellt werden müsste, sind die Parteien zunächst verpflichtet, ihre 
Rechte als Aktionäre der Management SE, insbesondere das Stimmrecht in der 
Hauptversammlung der Management SE, nach besten Kräften und im Rahmen des 
rechtlich Zulässigen dergestalt auszuüben, dass die Gesamtzahl der Mitglieder des 
Verwaltungsrats der Management SE dergestalt erhöht wird, dass die Verpflichtung 
der Parteien nach vorstehendem § 4.2 nicht gemäß vorstehendem § 4.3 ausge-
schlossen wird. Dies schließt jedoch nicht die Verpflichtung der Parteien ein, das 
Grundkapital der Management SE allein deshalb zu erhöhen, um die Zahl der Mit-
glieder des Verwaltungsrats der Management SE erhöhen zu können. Die Zahl der 
Mitglieder des Verwaltungsrats der Management SE ist daher bei einem Grundka-
pital der Management SE von bis zu EUR 1,5 Mio. gemäß der Verpflichtung der 
Parteien nach diesem § 4.4 auf höchstens neun (9) Mitglieder zu erhöhen. 

4.5 Wenn aufgrund der Beschränkung gemäß vorstehendem § 4.3 nicht sämtliche auf-
grund bestehender Nominierungsrechte vorgeschlagenen Personen als Mitglieder 
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des Verwaltungsrats der Management SE bestellt werden können, so sind die Par-
teien verpflichtet, die Nominierungsrechte nach der zeitlichen Reihenfolge ihrer Ent-
stehung und soweit gemäß vorstehendem § 4.2 in Verbindung mit § 4.4 möglich zu 
erfüllen. 

4.6 Wenn die Voraussetzungen für ein VR-Nominierungsrecht gemäß dieses Vertrags 
nicht mehr bestehen, sind die Parteien jederzeit berechtigt, das auf Grundlage des 
untergegangenen VR-Nominierungsrechts gewählte Mitglied des Verwaltungsrats 
der Management SE abzuberufen. 

§ 5 
Rechte und Pflichten künftiger Aktionäre 

5.1 Die Gebundenen Parteien verpflichten sich untereinander, ihren etwaigen Rechts-
nachfolgern die sich aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten in der Weise aufzu-
erlegen, dass diese Rechtsnachfolger an diese Verpflichtungen so gebunden sind, 
als hätten sie diese Verpflichtungen selbst übernommen. Dies gilt insbesondere 
auch für die in diesem § 5.1 übernommene Verpflichtung, die Verpflichtungen aus 
diesem Vertrag etwaigen Rechtsnachfolgern aufzuerlegen. Die Gebundenen Par-
teien verpflichten sich, Kapitalerhöhungen oder andere Maßnahmen oder Erklärun-
gen zum Beitritt neuer Aktionäre oder zur Übertragung von Aktien auf neue Aktio-
näre nur vorzunehmen, wenn der neue Aktionär zuvor schriftlich seinen Beitritt zu 
diesem Vertrag erklärt hat. 

5.2 Die Gebundenen Parteien unterbreiten hiermit jeder natürlichen oder juristischen 
Person, die im Einklang mit den Vorschriften der Satzung der Management SE so-
wie dieses Vertrags Aktien der Management SE erwirbt, bereits jetzt unbefristet und 
unwiderruflich das Angebot, diesem Vertrag beizutreten. 

5.3 Die Management SE verpflichtet sich, Dritten, die noch nicht Partei dieses Vertrags 
sind, die Zeichnung von neuen Aktien der Management SE nur unter der Bedingung 
anzubieten, dass die jeweiligen Dritten diesem Vertrag als Partei beitreten; eine ent-
sprechende Pflicht des Dritten, das Beitrittsangebot gemäß nachfolgendem § 5.4 
dieses § 5 wirksam anzunehmen, ist deshalb in entsprechenden Zeichnungsschei-
nen aufzunehmen. 

5.4 Die Annahme des Beitrittsangebots ist schriftlich gegenüber der Management SE zu 
erklären. Sie ist nur wirksam, wenn sie ohne Bedingungen, Zusätze oder sonstige 
Modifikationen dieses Vertrags erfolgt. Dies gilt nicht, sofern sämtliche Parteien die-
ses Vertrags mit dem Beitretenden etwas anderes vereinbaren. 

5.5 Die Management SE ist verpflichtet, sämtliche Aktionäre der Management SE über 
den Beitritt unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Eine Verletzung dieser Pflicht 
lässt die Wirksamkeit des Beitritts unberührt. 

5.6 Sofern in diesem Vertrag nicht etwas anderes ausdrücklich bestimmt ist, treffen ei-
nen neu eintretenden Aktionär mit dem Beitritt zu diesem Vertrag alle Rechte und 
Pflichten einer Gebundenen Partei. Mit seinem Beitritt gilt er als Partei im Sinne die-
ses Vertrags. 
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§ 6 
Zustimmung der Management SE 

6.1 Die Hauptversammlung der Management SE wird vorsorglich dem Abschluss dieses 
Vertrages durch notariell beurkundeten Beschluss zustimmen. 

6.2 Der geschäftsführende Direktor der Management SE wird auf Basis des Beschlus-
ses der Hauptversammlung gemäß § 6.1 vorsorglich die Zustimmung der Manage-
ment SE zum Abschluss dieses Vertrags gemäß § 6 Abs. 4 der Satzung der Ma-
nagement SE erteilen. 

§ 7 
Vertraulichkeit 

7.1 Die Parteien haben den Inhalt dieses Vertrags sowie alle Informationen im Zusam-
menhang mit diesem Vertrag streng vertraulich zu behandeln und aus diesen Infor-
mationen gewonnene Kenntnisse ausschließlich im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag zu nutzen. 

7.2 Die Parteien sind jedoch zur Offenlegung berechtigt 

7.2.1 gegenüber Angestellten oder Beratern jeder Partei, die selbst einer vergleich-
baren Vertraulichkeitsverpflichtung unterliegen;  

7.2.2 gegenüber zukünftigen Investoren, die sich direkt oder indirekt an der Ma-
nagement SE beteiligen wollen, sofern diese sich zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet haben;  

7.2.3 gegenüber Nachfolgeberechtigten, die sich zur Verschwiegenheit verpflichtet 
haben;  

7.2.4 gegenüber Kreditinstituten im Zusammenhang mit Finanzierungsmaßnahmen 
oder einem Uplisting der Private Assets SE & Co. KGaA in den regulierten 
Markt, soweit dies für die jeweilige Finanzierungsmaßnahme oder das Uplis-
ting erforderlich ist; 

7.2.5 gegenüber einem Dritten im Zusammenhang mit einem Unternehmensver-
kauf, sofern dieser sich zur Verschwiegenheit verpflichtet hat; 

7.2.6 gegenüber Steuer- und sonstigen Behörden soweit gesetzlich erforderlich; 

7.2.7 im Rahmen der Erstattung des Formwechselberichts über den Formwechsel 
der Private Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA; 

7.2.8 soweit sie im Übrigen gesetzlich dazu verpflichtet sind. 

§ 8 
Inkrafttreten, Laufzeit, Anwendungsbereich 

8.1 Dieser Vertrag ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2038 fest abgeschlossen und 
verlängert sich anschließend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Partei mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gegenüber 
sämtlichen übrigen Parteien gekündigt wird. Während der festen Laufzeit ist eine 
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ordentliche Kündigung ausgeschlossen. Das Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

8.2 Dieser Vertrag endet für eine Partei, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn 
sie keine Gebundenen Aktien mehr hält. Die Rechte und Pflichten aus diesem Ver-
trag bleiben bei Ausscheiden einer Partei mit Wirkung für die übrigen Parteien be-
stehen. 

8.3 Der Tod oder die Vollbeendigung einer Partei führt nicht zur Aufhebung dieses Ver-
trags; der Vertrag besteht vielmehr zwischen den verbleibenden Parteien fort. 

8.4 Im Innenverhältnis der Gebundenen Parteien zueinander gehen die Regelungen 
dieses Vertrags den Regelungen der Satzung vor. 

§ 9 
Sonstiges 

9.1 Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können weder vollständig noch teilweise 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung sämtlicher übrigen Parteien übertragen oder 
abgetreten werden. 

9.2 Die Änderung, die Ergänzung oder die Aufhebung dieses Vertrags, einschließlich 
dieser Schriftformklausel, bedarf der Schriftform, soweit nicht notarielle Beurkun-
dung vorgeschrieben ist, sowie der Zustimmung sämtlicher Parteien und der Ma-
nagement SE. 

9.3 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss seines internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts (CISG). 

9.4 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag ist, soweit rechtlich zulässig, Hamburg. 

9.5 Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise un-
wirksam oder undurchführbar sind oder werden, oder für den Fall, dass dieser Ver-
trag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen die-
ses Vertrags nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, undurchführbaren oder feh-
lenden Bestimmung gilt mit Rückwirkung eine solche wirksame und durchführbare 
Bestimmung als zwischen den Parteien vereinbart, wie sie die Parteien unter Be-
rücksichtigung des wirtschaftlichen Zwecks dieses Vertrags vereinbart hätten, wenn 
ihnen beim Abschluss dieses Vertrags die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder 
das Fehlen der betreffenden Bestimmung bewusst gewesen wäre. Die Parteien sind 
verpflichtet, eine solche Bestimmung in der in § 9.2 vorgesehenen Form, jedoch zu-
mindest schriftlich, zu bestätigen. 

[Unterschriftenseite folgt] 
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Hamburg, 13.07.2023 

Private Assets AG 
 
 
gez. Dr. Lukas Lenz 
Vorsitzender des Aufsichtsrats 

 

  

 
 
 
gez. Sven Dübbers 
Alleinvorstand 

 

Dübbers Management & Consult GmbH 
 
 
gez. Sven Dübbers 
Alleiniger Geschäftsführer 

  

Private Assets Management SE 
 
 
gez. Karsten Heyer  
Mitglied des Verwaltungsrats 

  
 
 
gez. Stefanie Jagelitz 
Mitglied des Verwaltungsrats 

 
 
gez. Sven Dübbers 
Geschäftsführender Direktor 
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SATZUNG 

der 
Private Assets SE & Co. KGaA 

A. 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und führt die Firma 

Private Assets SE & Co. KGaA. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. 

(3) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens der Private Assets SE & Co. KGaA ist die Verwal-
tung des eigenen Vermögens, der Erwerb das Halten und die Veräußerung von Un-
ternehmensbeteiligungen sowie, soweit diese keiner spezialgesetzlichen Erlaubnis 
bedürfen: Unternehmensberatung, Finanzierung- und Emissionsberatung und IPO-
Begleitung. 

(2) Die Gesellschaft ist zu verwandten Geschäften und allen Geschäften und Maßnah-
men berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen 
oder diesen begünstigen bzw. direkt oder indirekt fördern, insbesondere im In- und 
Ausland zur Gründung oder zum Erwerb von anderen Unternehmen, zur Beteiligung 
an anderen Unternehmen, zur Übernahme ihrer Geschäftsführung und/oder Vertre-
tung sowie zur Übertragung auch wesentlicher Unternehmensbereiche auf Unter-
nehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, und zur Errichtung von Zweignie-
derlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland. Die Gesellschaft darf sich 
weltweit betätigen. 

(3) Die Gesellschaft kann Ihre Tätigkeiten auch auf einen Teil der in § 2 Abs. (1) ge-
nannten Tätigkeitsfelder beschränken. Sie kann den Gegenstand des Unterneh-
mens gemäß § 2 Abs. (1) auch ganz oder teilweise durch verbundene Unternehmen 
im Sinne der §§ 15 ff. AktG oder Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt 
ist (einschließlich Gemeinschaftsunternehmen), verfolgen oder auf diese übertragen 
oder auslagern und sich auf die Verwaltung der Beteiligungen oder die Tätigkeit als 
geschäftsleitende Holding-Gesellschaft beschränken.  
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§ 3 
Bekanntmachung und Übermittlung von Informationen 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern ge-
setzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an die 
Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform. 

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können unter den gesetzlich vorge-
sehenen Bedingungen auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 

B. 
Grundkapital und Aktien 

§ 4 
Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 4.610.815,00 (in Worten: vier Milli-
onen sechshundertzehntausendachthundertfünfzehn Euro). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.610.815 Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag). 

(3) Das bei der Umwandlung der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien 
vorhandene Grundkapital in Höhe von EUR 4.610.815,00 (in Worten: vier Millionen 
sechshundertzehntausendachthundertfünfzehn Euro) wurde vollständig durch den 
Formwechsel des Rechtsträgers bisheriger Rechtsform, der im Handelsregister des 
Amtsgerichts Hamburg unter HRB 177385 eingetragenen Private Assets AG mit Sitz 
in Hamburg, erbracht. 

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 411.675,00 (in Worten: vier-
hundertelftausendsechshundertfünfundsiebzig Euro) durch Ausgabe von bis zu 
411.675 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 
Kapital 2023/I). 

Das Bedingte Kapital 2023/I dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, (bzw. Kombinationen dieser In-
strumente), die gemäß der Ermächtigung vom 29. August 2023 von der Gesellschaft 
oder durch eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der Gesell-
schaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzufüh-
ren, wie von Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder ent-
sprechende Pflichten zu erfüllen sind und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur 
Bedienung eingesetzt werden.  

Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entste-
hen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil.  

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
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Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Inan-
spruchnahme des Bedingten Kapitals 2023/I und nach Ablauf sämtlicher Options- 
und Wandlungsfristen zu ändern. 

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das Grundkapital der Ge-
sellschaft in der Zeit bis einschließlich 28. August 2028 mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 2.305.407,00 (in Wor-
ten: zwei Millionen dreihundertfünftausendvierhundertsieben Euro) durch Ausgabe 
von bis zu 2.305.407 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- 
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023/I). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können 
dabei nach § 186 Abs. 5 AktG auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder 
gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, 
sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Be-
zugsrecht). 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist jedoch ermächtigt, das Bezugsrecht der 
Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhun-
gen im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2023/I auszuschließen, 

(i)  um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen; 

(ii) zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesell-
schaft (einschließlich der Notierung im Freiverkehr) nicht wesentlich im Sinne 
der §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der 
auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 
insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschreitet, und 
zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – wenn dieser Betrag 
geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung des Genehmigten Kapitals 2023/I. 
Auf diese Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des 
Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt, (a) die während der Lauf-
zeit des Genehmigten Kapitals 2023/I aufgrund einer Ermächtigung zur Ver-
äußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 AktG in 
Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 
der Aktionäre veräußert werden; (b) die zur Bedienung von Wandelschuldver-
schreibungen und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen 
dieser Instrumente) (nachstehend gemeinsam „Schuldverschreibungen“), 
die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Optionspflich-
ten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder noch aus-
gegeben werden, sofern diese Schuldverschreibungen in entsprechender An-
wendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit des Genehmig-
ten Kapitals 2023/I unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausge-
geben werden; (c) die während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals 2023/I 
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aus anderem genehmigtem Kapital gemäß § 203 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung 
mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder auf der Grundlage sonstiger Kapitalmaß-
nahmen in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden; 

(iii)  zur Ausgabe von Aktien gegen Sacheinlagen insbesondere – aber ohne Be-
schränkung hierauf – im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen 
oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Erwerbs von Unternehmen, Betrie-
ben, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 
Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft 
oder ihre Konzerngesellschaften, oder zur Bedienung von Schuldverschrei-
bungen, die gegen Sacheinlagen ausgegeben werden; 

(iv)  soweit es erforderlich ist, um Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschrei-
bungen, die mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs- oder Op-
tionspflichten ausgestattet sind und die von der Gesellschaft oder einer unmit-
telbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft ausgegeben wurden oder 
noch ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue, auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der Gesellschaft in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen 
nach Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung von 
Wandlungs- oder Optionspflichten als Aktionär zustünde oder soweit die Ge-
sellschaft ein Wahlrecht bezüglich solcher Schuldverschreibungen ausübt, 
ganz oder teilweise Aktien der Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags zu gewähren; 

(v)  um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten Pro-
grammen den geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin der Gesellschaft, Mitgliedern des Vertretungsorgans eines mit 
der Gesellschaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens oder 
Arbeitnehmern der Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbunde-
nen Unternehmen neue Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage, einschließ-
lich Forderungen gegen die Gesellschaft, zu gewähren. Die neuen Aktien kön-
nen dabei auch unter Zwischenschaltung eines Kreditinstituts oder eines nach 
§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Kreditwesenge-
setzes tätigen Unternehmens ausgegeben werden. Soweit gesetzlich zuläs-
sig, können die neuen Aktien auch in der Weise ausgegeben werden, dass die 
auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt 
wird, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 AktG in andere Gewinn-
rücklagen einstellen könnten. Soweit den geschäftsführenden Direktoren der 
persönlich haftenden Gesellschafterin der Gesellschaft Aktien gewährt wer-
den sollen, entscheidet hierüber der Gesellschafterausschuss der Gesell-
schaft; 

(vi)  zur Durchführung einer Aktiendividende, in deren Rahmen Aktien der Gesell-
schaft (auch teilweise und/oder wahlweise) gegen Einlage von Dividendenan-
sprüchen der Aktionäre ausgegeben werden (Aktiendividende). 
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Durch die Ausnutzung der vorstehend unter Ziffer (v) enthaltenen Ermächtigung darf 
ein anteiliger Betrag in Höhe von 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 
überschritten werden, und zwar weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung der 
Hauptversammlung über diese vorstehende Ermächtigung noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermächtigung. Auf diese 10 %-Grenze sind diejenigen Aktien 
anzurechnen, die aus genehmigtem Kapital und/oder bedingtem Kapital oder aus 
eigenen Aktien an geschäftsführende Direktoren der persönlich haftenden Gesell-
schafterin der Gesellschaft, Mitglieder des Vertretungsorgans eines mit der Gesell-
schaft im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens oder Arbeitnehmer der 
Gesellschaft und ihrer im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmen während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben oder übertragen wurden. 

Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-
ausgabe festzulegen. Dies umfasst auch die Festlegung der Gewinnanteilsberech-
tigung der neuen Aktien, welche abweichend von § 60 Abs. 2 AktG auch für ein be-
reits abgelaufenes Geschäftsjahr festgelegt werden kann. Der Aufsichtsrat ist er-
mächtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I oder dem Ablauf der 
Frist für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I die Fassung der Satzung 
entsprechend anzupassen. 

§ 5 
Aktien 

(1) Die Aktien der Gesellschaft lauten auf den Inhaber. 

(2) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit 
dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln einer Börse 
erforderlich ist, an der die Aktie zum Handel zugelassen ist. Die Gesellschaft ist be-
rechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder meh-
rere Aktien (Sammelaktien) verkörpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf die Ausgabe 
von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen ist ausgeschlossen. 

(3) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteils- und Erneue-
rungsscheinen bestimmt die persönlich haftende Gesellschafterin. Das Gleiche gilt 
für Schuldverschreibungen und Zinsscheine. 

(4) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien ab-
weichend von § 60 AktG bestimmt werden.  
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C. 
Verfassung der Gesellschaft 

I. 
Persönlich haftende Gesellschafterin 

§ 6 
Persönlich haftende Gesellschafterin, Sondereinlage, Rechtsverhältnisse, 

Ausscheiden 

(1) Persönlich haftende Gesellschafterin der Gesellschaft ist die 

Private Assets Management SE 

mit Sitz in München. 

(2) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat keine Sondereinlage erbracht und ist 
hierzu weder berechtigt noch verpflichtet. Sie ist weder am Gewinn und Verlust noch 
am Vermögen (einschließlich der stillen Reserven) der Gesellschaft beteiligt. Im 
Falle ihres Ausscheidens aus der Gesellschaft steht ihr kein Auseinandersetzungs-
guthaben zu. Ebenso ist sie nicht an einem Liquidationserlös beteiligt. 

(3) Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus der Gesellschaft aus oder ist 
dieses Ausscheiden abzusehen, so ist der Gesellschafterausschuss berechtigt und 
verpflichtet, unverzüglich bzw. zum Zeitpunkt des Ausscheidens der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin eine Kapitalgesellschaft, deren sämtliche Anteile von der 
Gesellschaft gehalten werden, als neue persönlich haftende Gesellschafterin in die 
Gesellschaft aufzunehmen. Scheidet die persönlich haftende Gesellschafterin aus 
der Gesellschaft aus, ohne dass gleichzeitig eine solche neue persönlich haftende 
Gesellschafterin aufgenommen worden ist, wird die Gesellschaft übergangsweise 
von den Kommanditaktionären allein fortgesetzt. Der Gesellschafterausschuss hat 
in diesem Fall unverzüglich die gerichtliche Bestellung eines Notvertreters zu bean-
tragen, der die Gesellschaft bis zur Aufnahme einer neuen persönlich haftenden 
Gesellschafterin gemäß Satz 1 dieses Absatzes vertritt, insbesondere bei Erwerb 
bzw. Gründung dieser persönlich haftenden Gesellschafterin. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Wechsel der persönlich 
haftenden Gesellschafterin zu berichtigen. 

§ 7 
Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, Aufwendungsersatz 

und Vergütung 

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich allein durch die persönlich haftende Gesellschafte-
rin vertreten. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft ei-
nerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ihren Organmitglie-
dern andererseits sowie die Ausübung von Rechten aus oder im Zusammenhang 
mit den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Gesellschafterin gehalte-
nen Anteilen. Insoweit vertritt allein der Gesellschafterausschuss die Gesellschaft. 
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(2) Der Gesellschafterausschuss kann die persönlich haftende Gesellschafterin und 
einzelne, mehrere oder sämtliche Mitglieder des Vertretungsorgans der persönlich 
haftenden Gesellschafterin generell oder für den Einzelfall von den Beschränkungen 
gemäß § 181 BGB befreien, soweit dies gesetzlich zulässig ist; § 112 AktG bleibt 
unberührt. 

(3) Prokuristen der Gesellschaft können nur in der Weise bestellt werden, dass sie ge-
meinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin oder einem weiteren Proku-
risten zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. 

(4) Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Ge-
sellschafterin. Ausgenommen sind Rechtsbeziehungen zwischen der Gesellschaft 
einerseits und der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder ihren Organmit-
gliedern andererseits sowie die Ausübung von Rechten aus oder im Zusammenhang 
mit den von der Gesellschaft an der persönlich haftenden Gesellschafterin gehalte-
nen Anteilen. Insoweit führt allein der Gesellschafterausschuss die Geschäfte der 
Gesellschaft. 

(5) Die Geschäftsführungsbefugnis der persönlich haftenden Gesellschafterin und des 
Gesellschafterausschusses umfasst auch außergewöhnliche Geschäftsführungs-
maßnahmen. Das Zustimmungs- bzw. Widerspruchsrecht der Aktionäre in der 
Hauptversammlung bei außergewöhnlichen Geschäftsführungsmaßnahmen ist aus-
geschlossen. 

(6) Der persönlich haftenden Gesellschafterin werden sämtliche Auslagen im Zusam-
menhang mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich der Vergü-
tung ihrer Organmitglieder, ersetzt. Die persönlich haftende Gesellschafterin rechnet 
ihre Aufwendungen grundsätzlich monatlich ab; sie kann Vorschuss verlangen. 

(7) Die persönlich haftende Gesellschafterin erhält für die Übernahme der Geschäfts-
führung der Gesellschaft und der Haftung von der Gesellschaft eine gewinn- und 
verlustunabhängige jährliche Vergütung in Höhe von 4 % ihres Grundkapitals, zu-
züglich einer etwaig geschuldeten Umsatzsteuer. 

(8) Im Verhältnis zu den Kommanditaktionären sind alle Vergütungen und Bezüge der 
persönlich haftenden Gesellschafterin ungeachtet etwa abweichender steuerlicher 
Vorschriften als Aufwand der Gesellschaft zu behandeln. 

(9) Die persönlich haftende Gesellschafterin und ihre Organmitglieder werden in eine 
im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Ver-
mögensschaden-Haftpflichtversicherung einbezogen, soweit eine solche besteht. 
Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 
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II. 
Aufsichtsrat 

§ 8 
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei (3) Mitgliedern, die von der Hauptversammlung 
gewählt werden. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festle-
gung der Amtszeit durch die Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amtszeit 
beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einmalige oder mehrmalige Wiederbe-
stellung von Mitgliedern des Aufsichtsrats ist zulässig. 

(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des Auf-
sichtsrats erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des Auf-
sichtsrats, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abwei-
chend bestimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine Nachwahl wegen Wahlanfechtung 
notwendig wird. 

(4) Die Hauptversammlung kann für die von ihr gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung festzule-
genden Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats werden, wenn Mitglieder des Auf-
sichtsrats, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt wurden, vor Ablauf ihrer Amtszeit 
aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger gewählt wird. Tritt ein 
Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit 
Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl nach vorstehendem 
§ 8 Abs. (3) stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschie-
denen Mitglieds des Aufsichtsrats. Erlischt das Amt des an die Stelle des ausge-
schiedenen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese 
Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. War das in-
folge einer Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder des 
Aufsichtsrats bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne 
wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, gegen-
über seinem Stellvertreter mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats oder, im Falle der Amtsniederlegung durch den Vorsitzen-
den, sein Stellvertreter können die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist 
verzichten. 

(6) Geschäftsführende Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesell-
schafterin können nicht Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sein; die Mit-
gliedschaft als nicht geschäftsführendes Mitglied im Leitungsorgan der persönlich 
haftenden Gesellschafterin sowie die Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss der 
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Gesellschaft sind mit einer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft vereinbar, 
soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

§ 9 
Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mitglieder des Auf-
sichtsrats neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es keiner 
besonderen Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden des Aufsichtsrats übernimmt 
das an Lebensjahren älteste Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei 
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Auf-
sichtsrats. 

(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 
der Aufsichtsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

(4) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei Verhinderung 
des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen Rechte wie der 
Vorsitzende. 

(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den 
Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter abgegeben. 
Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter sind ermächtigt, 
Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 

§ 10 
Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz oder die Sat-
zung zugewiesen werden. Wenn und solange der Gesellschafterausschuss der Ge-
sellschaft nicht vollständig gemäß § 14 Abs. (1) dieser Satzung besetzt ist, nimmt 
der Aufsichtsrat vorübergehend auch die Aufgaben und Befugnisse des Gesell-
schafterausschusses der Gesellschaft wahr. 

(2) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin 
zu überwachen. Der Aufsichtsrat kann die Bücher und Schriften sowie die Vermö-
gensgegenstände der Gesellschaft einsehen und prüfen. 

(3) In Abweichung zu § 287 Abs. 1 AktG führt der Gesellschafterausschuss die Be-
schlüsse der Kommanditaktionäre aus und vertritt die Kommanditaktionäre gegen-
über der persönlich haftenden Gesellschafterin. In Abweichung zu § 284 Abs. 1 
AktG entscheidet der Gesellschafterausschuss über die Befreiung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin und ihrer Organmitglieder vom Wettbewerbsverbot. 

(4) Der Aufsichtsrat ist ohne Beschluss der Hauptversammlung befugt, Änderungen der 
Satzung zu beschließen, die nur ihre Fassung betreffen. 
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§ 11 
Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Einberufung kann im Wege der elektronischen Kom-
munikation erfolgen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung des Aufsichts-
rats die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Regelungen der Geschäftsordnung 
für den Aufsichtsrat. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf Anord-
nung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats kön-
nen Sitzungen auch im Wege elektronischer Kommunikation stattfinden oder kön-
nen Mitglieder zu Sitzungen im Wege der elektronischen Kommunikation zugeschal-
tet werden; in diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der elektronischen 
Kommunikation erfolgen. Abwesende Mitglieder des Aufsichtsrats können auch 
dadurch an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche 
Stimmabgaben durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats überreichen lassen. 
Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der 
Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu 
bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich oder im Wege der elektroni-
schen Kommunikation abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsit-
zenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Ein-
ladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt 
worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. Ab-
wesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen einer 
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist schrift-
lich, mündlich oder im Wege der elektronischen Kommunikation der Beschlussfas-
sung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirk-
sam, wenn kein abwesendes Mitglied des Aufsichtsrats innerhalb der Frist wider-
sprochen hat. 

(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich oder im 
Wege der elektronischen Kommunikation sowie in Kombination der vorgenannten 
Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies unter Beachtung ei-
ner angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des Aufsichtsrats an der 
Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der 
Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht 
zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschluss-
fassung besteht nicht. 

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus 
denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnehmen. In jedem 
Fall müssen drei (3) Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende 
Mitglieder des Aufsichtsrats, die nach Maßgabe von § 11 Abs. (3) bzw. Abs. (5) ihre 
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Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme 
enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. 

(7) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas anderes bestimmen. 
Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 11 Abs (3)) des Aufsichtsrats 
sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder bei 
Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 11 Abs. (3)) vom Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats oder bei dessen Verhinderung durch dessen Stellvertreter zu 
unterzeichnen sind. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats. 

(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Aufsichtsrats betroffen 
sind, hat jedes Mitglied des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesellschaf-
terin grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des Aufsichtsrats, so-
fern der Aufsichtsrat im Einzelfall durch Beschluss keine abweichende Anordnung 
trifft. 

§ 12 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmun-
gen dieser Satzung eine Geschäftsordnung. 

§ 13 
Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

(1) Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstande-
nen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende Umsatzsteuer 
gehört. 

(2) Über die Höhe der Vergütung beschließt die Hauptversammlung. Die Hauptver-
sammlung kann die Vergütung des Aufsichtsrats auch für die gesamte Wahlperiode 
festlegen. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von 
dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien 
hierfür entrichtet die Gesellschaft. 
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III. 
Gesellschafterausschuss 

§ 14 
Zusammensetzung, Wahlen, Amtszeit 

(1) Der Gesellschafterausschuss besteht aus drei (3) Mitgliedern, die von der Haupt-
versammlung gewählt werden. 

(2) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden vorbehaltlich einer anderwei-
tigen Festlegung der Amtszeit durch die Hauptversammlung bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amts-
zeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die einmalige oder mehrmalige Wie-
derbestellung von Mitgliedern des Gesellschafterausschusses ist zulässig. 

(3) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des Ge-
sellschafterausschusses erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 
Mitglieds des Gesellschafterausschusses, soweit die Hauptversammlung die Amts-
zeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine 
Nachwahl wegen Wahlanfechtung notwendig wird. 

(4) Die Hauptversammlung kann für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung festzule-
genden Reihenfolge Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden, wenn Mit-
glieder des Gesellschafterausschusses, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt wur-
den, vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Gesellschafterausschuss ausscheiden, ohne 
dass ein Nachfolger gewählt wird. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausge-
schiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, 
in der eine Nachwahl nach vorstehendem § 14 Abs. (3) stattfindet, spätestens je-
doch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des Gesellschafter-
ausschusses. Erlischt das Amt des an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds 
getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese Nachwahl einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. War das infolge einer Nach-
wahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder des Gesellschafteraus-
schusses bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 

(5) Jedes Mitglied des Gesellschafterausschusses und jedes Ersatzmitglied kann sein 
Amt auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsit-
zenden des Gesellschafterausschusses oder, im Falle einer Amtsniederlegung 
durch den Vorsitzenden, gegenüber seinem Stellvertreter mit einer Frist von einem 
Monat niederlegen. Der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses oder, im Falle 
der Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, sein Stellvertreter können die Frist 
abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. 

(6) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses können von der Hauptversammlung 
vor Ablauf ihrer Amtszeit abberufen werden. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit, 
die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst. 
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(7) Geschäftsführende Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich haftenden Gesell-
schafterin können nicht Mitglieder des Gesellschafterausschusses sein; die Mitglied-
schaft als nicht geschäftsführendes Mitglied im Leitungsorgan der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin sowie die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Gesellschaft 
sind mit einer Mitgliedschaft im Gesellschafterausschuss vereinbar, soweit zwin-
gende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen. 

§ 15 
Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Gesellschafterausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mit-
glieder des Gesellschafterausschusses neu gewählt worden sind, erfolgen; zu die-
ser Sitzung bedarf es keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden 
des Gesellschafterausschusses übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied 
des Gesellschafterausschusses den Vorsitz. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seines Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei 
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Ge-
sellschafterausschusses. 

(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 
der Gesellschafterausschuss jeweils unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. 

(4) Stellvertreter haben die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Gesellschafter-
ausschusses, wenn dieser verhindert ist. Unter mehreren Stellvertretern gilt die bei 
ihrer Wahl bestimmte Reihenfolge. 

(5) Willenserklärungen des Gesellschafterausschusses werden namens des Gesell-
schafterausschusses durch den Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, von 
seinem Stellvertreter abgegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung 
sein Stellvertreter sind ermächtigt, Erklärungen für den Gesellschafterausschuss 
entgegenzunehmen. 

§ 16 
Aufgaben und Befugnisse des Gesellschafterausschusses 

(1) Der Gesellschafterausschuss hat die Aufgabe, die ihm von der Hauptversammlung 
oder durch die Satzung übertragenen Angelegenheiten durchzuführen. 

(2) Der Gesellschafterausschuss hat Vertretungsmacht sowie Geschäftsführungsbe-
fugnis für die Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft einerseits und der per-
sönlich haftenden Gesellschafterin und/oder den Organmitgliedern der persönlich 
haftenden Gesellschafterin andererseits. Darüber hinaus übt er sämtliche Rechte 
aus oder im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft an der persönlich haften-
den Gesellschafterin gehaltenen Anteilen aus; insbesondere obliegen ihm die Aus-
übung des Stimmrechts in der Hauptversammlung der persönlich haftenden Gesell-
schafterin und die Verfügung über die Anteile an der persönlich haftenden Gesell-
schafterin. 
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§ 17 
Sitzungen und Beschlussfassungen des Gesellschafterausschusses 

(1) Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden durch den Vorsitzenden un-
ter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung kann im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation erfolgen. Im Übrigen gelten hinsichtlich der Einberufung 
des Gesellschafterausschusses die Regelungen der Geschäftsordnung für den Ge-
sellschafterausschuss. 

(2) Die Sitzungen des Gesellschafterausschusses werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(3) Beschlüsse des Gesellschafterausschusses werden in der Regel in Sitzungen ge-
fasst. Auf Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des 
Gesellschafterausschusses können Sitzungen auch im Wege elektronischer Kom-
munikation stattfinden oder können Mitglieder zu Sitzungen im Wege der elektroni-
schen Kommunikation zugeschaltet werden; in diesen Fällen kann die Beschluss-
fassung im Wege der elektronischen Kommunikation erfolgen. Abwesende Mitglie-
der des Gesellschafterausschusses können auch dadurch an der Beschlussfassung 
des Gesellschafterausschusses teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben 
durch ein anderes Mitglied des Gesellschafterausschusses überreichen lassen. Dar-
über hinaus können sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sit-
zung oder nachträglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Gesellschafteraus-
schusses zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich oder im Wege der 
elektronischen Kommunikation abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die 
vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(4) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Ein-
ladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt 
worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Gesellschafterausschusses 
widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu ge-
ben, binnen einer vom Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses zu bestimmen-
den angemessenen Frist schriftlich, mündlich oder im Wege der elektronischen 
Kommunikation der Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzuge-
ben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwesendes Mitglied des Gesell-
schafterausschusses innerhalb der Frist widersprochen hat. 

(5) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen schriftlich oder im 
Wege der elektronischen Kommunikation sowie in Kombination der vorgenannten 
Formen erfolgen, wenn der Vorsitzende des Gesellschafterausschusses dies unter 
Beachtung einer angemessenen Frist anordnet oder sich alle Mitglieder des Gesell-
schafterausschusses an der Beschlussfassung beteiligen. Mitglieder, die sich bei 
der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Be-
schlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden ange-
ordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

(6) Der Gesellschafterausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teil-
nimmt. In jedem Fall müssen drei (3) Mitglieder an der Beschlussfassung 
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teilnehmen. Abwesende Mitglieder des Gesellschafterausschusses, die nach Maß-
gabe von § 17 Abs. (3) bzw. Abs. (5) ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die 
sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an 
der Beschlussfassung teil. 

(7) Der Gesellschafterausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen, soweit nicht die Satzung zwingend etwas anderes bestimmt. 

(8) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 17 Abs. (3)) des Gesellschaf-
terausschusses sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen 
Sitzung oder bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 17 Abs. (3)) 
vom Vorsitzenden des Gesellschafterausschusses oder bei dessen Verhinderung 
durch dessen Stellvertreter zu unterzeichnen sind. Das Nähere bestimmt die Ge-
schäftsordnung des Gesellschafterausschusses. 

(9) Soweit nicht ausschließlich interne Organisationsfragen des Gesellschafteraus-
schusses betroffen sind, hat jedes Mitglied des Leitungsorgans der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht bei den Sitzungen des 
Gesellschafterausschusses, sofern der Gesellschafterausschuss im Einzelfall durch 
Beschluss keine abweichende Anordnung trifft. 

§ 18 
Geschäftsordnung für den Gesellschafterausschuss 

(1) Der Gesellschafterausschuss gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
und der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung. 

(2) Soweit die Satzung es zulässt, kann der Gesellschafterausschuss ihm obliegende 
Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzenden oder ein-
zelne seiner Mitglieder übertragen. 

§ 19 
Vergütung der Mitglieder des Gesellschafterausschusses 

(1) Den Mitgliedern des Gesellschafterausschusses werden die in Ausübung ihres Am-
tes entstandenen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen auch die anfallende 
Umsatzsteuer gehört. 

(2) Über die Höhe einer etwaigen Vergütung beschließt die Hauptversammlung. Die 
Hauptversammlung kann die Vergütung des Gesellschafterausschusses auch für 
die gesamte Wahlperiode festlegen. 

(3) Die Mitglieder des Gesellschafterausschusses werden in eine im Interesse der Ge-
sellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche besteht. Die 
Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 
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§ 20 
Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit der Mitglieder des 

Gesellschafterausschusses 

§ 116 AktG gilt für die Mitglieder des Gesellschafterausschusses entsprechend. 

IV. 
Hauptversammlung 

§ 21 
Ort und Einberufung 

(1) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte des 
Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit durch die persönlich haftende Gesell-
schafterin einberufen. 

(2) Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der 
Gesellschaft, in Frankfurt am Main oder in einer Hauptstadt eines Bundeslandes der 
Bundesrepublik Deutschland statt. 

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destfrist einzuberufen. 

(4) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass die Haupt-
versammlungen der Gesellschaft ohne physische Präsenz der Kommanditaktionäre 
oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden (vir-
tuelle Hauptversammlung), wenn sie innerhalb von fünf (5) Jahren nach Eintragung 
dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister stattfinden. 

(5) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vor 
der Hauptversammlung Auskünfte auf der Internetseite der Gesellschaft zu erteilen, 
die dort mindestens sieben (7) Tage vor Beginn und ab diesem Zeitpunkt bis zum 
Ende der Hauptversammlung durchgängig verfügbar sein müssen. Ebenso müssen 
diese Auskünfte in der Hauptversammlung selbst durchgängig zugänglich sein. 

§ 22 
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig 
angemeldet und ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. 

(2) Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteil-
ten Adresse mindestens sechs (6) Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der 
Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. 
Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind hierbei nicht mitzu-
rechnen. 
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(3) Die Anmeldung muss in Textform (§ 126b BGB) oder auf einem sonstigen, von der 
Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher oder engli-
scher Sprache erfolgen. 

(4) Der Nachweis des Aktienbesitzes nach § 22 Abs. (1) muss in Textform (§ 126b 
BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen; ein gemäß den Anforderungen 
des § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in Textform (§ 126b BGB) ausge-
stellter Nachweis über den Anteilsbesitz des Aktionärs reicht aus und dieser kann 
der Gesellschaft vom Letztintermediär auch direkt übermittelt werden. Der beson-
dere Nachweis über den Anteilsbesitz hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor 
der Hauptversammlung („Nachweisstichtag“) zu beziehen und muss der Gesell-
schaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs 
(6) Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, 
in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung 
und der Tag des Zugangs sind jeweils nicht mitzurechnen. 

(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der 
Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Ge-
sellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern in der Einberufung keine Er-
leichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmachten, 
ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der Ein-
berufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 AktG bleibt unberührt. 

(6) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre 
ihre Stimmen, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Die persönlich 
haftende Gesellschafterin ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und Ver-
fahren der Rechtsausübung nach vorstehendem Satz 1 zu treffen. 

(7) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre 
an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 
Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 
teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teil-
nahme). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist auch ermächtigt, Bestimmun-
gen zu Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach vorstehen-
dem Satz 1 zu treffen. 

(8) In der Hauptversammlung haben die Mitglieder des Leitungsorgans der persönlich 
haftenden Gesellschafterin ein Teilnahmerecht. 

§ 23 
Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung 

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, oder ein von ihm bestimmtes anderes Mitglied 
des Aufsichtsrats führt den Vorsitz in der Hauptversammlung (Versammlungsleiter). 
Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm hierfür 
bestimmtes anderes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der Ver-
sammlungsleiter durch den Aufsichtsrat gewählt; die gewählte Person muss nicht 
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dem Aufsichtsrat angehören. Wählt der Aufsichtsrat den Versammlungsleiter nicht, 
so ist dieser durch die Hauptversammlung unter dem Vorsitz einer von der persön-
lich haftenden Gesellschafterin hierfür bestimmten Person zu wählen. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der Haupt-
versammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des Haus-
rechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die Reihenfolge 
der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie die Form, das 
Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und kann, soweit gesetz-
lich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Be-
schlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden. 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre, 
insbesondere auch das Recht auf Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten, 
zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen 
der Redezeit, der Fragezeit (einschließlich der Zeit für Nachfragen und Fragen zu 
neuen Sachverhalten) oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit (ein-
schließlich der Zeit für Nachfragen und Fragen zu neuen Sachverhalten) sowie den 
angemessenen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für 
einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu Beginn oder 
während des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen festlegen; das schließt 
insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die Wortmeldeliste vorzei-
tig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen. 

§ 24 
Übertragung der Hauptversammlung 

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertra-
gung der Hauptversammlung zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt die per-
sönlich haftende Gesellschafterin. 

(2) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschus-
ses an der Hauptversammlung kann in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter im 
Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, sofern das jeweilige Mitglied seinen 
Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der Hauptversammlung an der Teilnahme 
gehindert ist oder wenn die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktio-
näre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird. 

§ 25 
Beschlussfassung 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehr-
heit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, sofern nicht 
nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine höhere Mehr-
heit erforderlich ist. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
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(3) Sofern bei Wahlen im ersten Wahlgang die erforderliche Stimmenmehrheit nicht er-
reicht wird, findet eine Stichwahl zwischen den Personen statt, die die höchsten 
Stimmzahlen erhalten haben. Bei der Stichwahl entscheidet die höchste Stimmen-
zahl, bei Stimmengleichheit das durch den Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(4) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Zustimmung der persönlich 
haftenden Gesellschafterin, soweit sie Angelegenheiten betreffen, für die bei einer 
Kommanditgesellschaft das Einverständnis der persönlich haftenden Gesellschafter 
und der Kommanditisten erforderlich ist. § 285 Abs. 2 Satz 2 AktG bleibt unberührt. 
Soweit die Beschlüsse der Hauptversammlung der Zustimmung der persönlich haf-
tenden Gesellschafterin bedürfen, erklärt diese in der Hauptversammlung, ob den 
Beschlüssen zugestimmt wird oder ob diese abgelehnt werden. 

V. 
Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

§ 26 
Rechnungslegung 

(1) Die persönlich haftende Gesellschafterin hat den Jahresabschluss und, soweit ge-
setzlich vorgeschrieben, den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben, 
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht für das jeweils vorangegangene 
Geschäftsjahr innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und diese Unterlagen 
unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich hat 
die persönlich haftende Gesellschafterin dem Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzule-
gen, den sie der Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns unter-
breiten will. 

(2) Der Aufsichtsrat erteilt den Auftrag zur Prüfung durch den Abschlussprüfer. Vor der 
Zuleitung des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers an den Aufsichtsrat ist der 
persönlich haftenden Gesellschafterin Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3) Die persönlich haftende Gesellschafterin kann bei Aufstellung des Jahresabschlus-
ses mit Zustimmung des Gesellschafterausschusses Beträge bis zur Hälfte des Jah-
resüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie ist darüber hinaus mit 
Zustimmung des Gesellschafterausschusses ermächtigt, weitere Beträge bis zu ei-
nem Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, so-
lange und soweit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht 
übersteigen und auch nach der Einstellung nicht übersteigen würden und soweit der 
verbleibende Bilanzgewinn nicht 4 % des Grundkapitals unterschreitet. 

(4) Der Jahresabschluss wird durch Beschluss der Hauptversammlung mit Zustimmung 
der persönlich haftenden Gesellschafterin festgestellt. 

§ 27 
Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinns, über 
die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin, der Mitglieder des 
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Aufsichtsrats und der Mitglieder des Gesellschafterausschusses sowie über die 
Wahl des Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung). 

(2) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grund-
kapital. 

(3) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine Ver-
wendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. Sie 
kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in Ge-
winnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 

VI. 
Schlussbestimmungen 

§ 28 
Gründungsaufwand und Kosten des Formwechsels 

(1) Die Kosten der Gründung und ihrer Vorbereitung, insbesondere Notarkosten, die 
Kosten der Eintragung im Handelsregister und der Bekanntmachungen trägt die Ge-
sellschaft bis zu einem Gesamtaufwand von EUR 5.000,00. 

(2) Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand in Bezug auf den Formwechsel der 
Private Assets AG in die Private Assets SE & Co. KGaA (insbesondere Notarkosten, 
Kosten der anwaltlichen und steuerlichen Beratung, Kosten der Gründungsprüfung, 
Kosten der Handelsregistereintragung und Bekanntmachung) im Gesamtbetrag von 
bis zu EUR 400.000,00 (in Worten: vierhunderttausend Euro). 

§ 29 
Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Satzung ganz oder teilweise den gesetzli-
chen Vorschriften nicht entsprechen, unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit später verlie-
ren oder sollte sich in der Satzung eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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SATZUNG  

der 
Private Assets Management SE 

A. 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 
Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft ist eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea – SE) und 
führt die Firma 

Private Assets Management SE. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München. 

(3) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Private As-
sets SE & Co. KGaA als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Geschäfts-
führung und Vertretung der Private Assets SE & Co. KGaA. 

(2) Gegenstand des Unternehmens der Private Assets SE & Co. KGaA ist die Verwal-
tung des eigenen Vermögens, der Erwerb das Halten und die Veräußerung von Un-
ternehmensbeteiligungen sowie, soweit diese keiner spezialgesetzlichen Erlaubnis 
bedürfen: Unternehmensberatung, Finanzierung- und Emissionsberatung und IPO-
Begleitung. 

Die Private Assets SE & Co. KGaA ist zu verwandten Geschäften und allen Ge-
schäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens 
zusammenhängen oder diesen begünstigen bzw. direkt oder indirekt fördern, insbe-
sondere im In- und Ausland zur Gründung oder zum Erwerb von anderen Unterneh-
men, zur Beteiligung an anderen Unternehmen, zur Übernahme ihrer Geschäftsfüh-
rung und/oder Vertretung sowie zur Übertragung auch wesentlicher Unternehmens-
bereiche auf Unternehmen, an denen die Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt 
ist, und zur Errichtung von Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und 
Ausland. Die Private Assets SE & Co. KGaA darf sich weltweit betätigen. 

Die Private Assets SE & Co. KGaA kann Ihre Tätigkeiten auch auf einen Teil der 
vorstehend genannten Tätigkeitsfelder beschränken. Sie kann den vorstehend ge-
nannten Gegenstand des Unternehmens auch ganz oder teilweise durch verbun-
dene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG oder Unternehmen, an denen die 
Private Assets SE & Co. KGaA beteiligt ist (einschließlich Gemeinschaftsunterneh-
men), verfolgen oder auf diese übertragen oder auslagern und sich auf die 
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Verwaltung der Beteiligungen oder die Tätigkeit als geschäftsleitende Holding-Ge-
sellschaft beschränken. 

(3) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Errei-
chung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. 

(4) Die Gesellschaft kann Organ oder Organträger eines steuerlichen Organschaftsver-
hältnisses sein. 

§ 3 
Arbeitnehmerlosigkeit 

Die Gesellschaft hat keine eigenen Arbeitnehmer. 

§ 4 
Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern nach zwin-
genden Rechtsvorschriften eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an die 
Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform. 

B. 
GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 5 
Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 120.000,00 (in Worten: einhundert-
zwanzigtausend Euro). 

(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in 120.000 Stückaktien (Aktien ohne 
Nennbetrag). 

§ 6 
Aktien, Übertragung der Aktien 

(1) Die Aktien lauten auf den Namen. 

(2) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, soweit 
dies gesetzlich zulässig ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszu-
stellen, die einzelne Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelaktien) ver-
körpern. Ein Anspruch der Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneue-
rungsscheinen ist ausgeschlossen. 

(3) Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden sowie etwaigen Gewinnanteils- und 
Erneuerungsscheinen setzt der Verwaltungsrat fest. Das gleiche gilt für Schuldver-
schreibungen und Zinsscheine. 
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(4) Die auf den Namen lautenden Aktien sind nur mit Zustimmung der Gesellschaft 
übertragbar. Die Zustimmung erteilen die geschäftsführenden Direktoren. Über die 
Erteilung der Zustimmung entscheidet die Hauptversammlung durch Beschluss. Der 
Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit von mindestens drei Vier-
teln der abgegebenen Stimmen sowie der notariellen Beurkundung. 

(5) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien ab-
weichend von § 60 AktG bestimmt werden. 

C. 
VERFASSUNG DER GESELLSCHAFT 

§ 7 
Monistisches System, Organe der Gesellschaft 

(1) Die Leitungsstruktur der Gesellschaft entspricht dem monistischen System. 

(2) Organe der Gesellschaft sind: 

– der Verwaltungsrat und 

– die Hauptversammlung. 

(3) Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit 
und überwacht deren Umsetzung. 

(4) Die geschäftsführenden Direktoren führen die Geschäfte der Gesellschaft, indem 
sie die Grundlinien und Vorgaben umsetzen, die der Verwaltungsrat aufstellt. 

I. 
Verwaltungsrat 

§ 8 
Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei (3) und höchstens sieben (7) Mit-
gliedern. 

(2) Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung bestellt. Sie kön-
nen auch vor Ablauf ihrer Amtszeit von der Hauptversammlung durch Beschluss mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen abberufen werden.  

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen Fest-
legung der Amtszeit durch die Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung 
der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 
nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in welchem die Amts-
zeit beginnt, wird hierbei nicht mitgerechnet. Die Amtszeit darf sechs (6) Jahre nicht 
überschreiten. Die einmalige oder mehrmalige Wiederbestellung von Mitgliedern 
des Verwaltungsrats ist zulässig.  
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(4) Eine Nachwahl für ein vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenes Mitglied des Ver-
waltungsrats erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds des 
Verwaltungsrats, soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht 
abweichend bestimmt. Entsprechendes gilt, wenn eine Nachwahl wegen Wahl-
anfechtung notwendig wird. 

(5) Die Hauptversammlung kann für jedes von ihr bestellte Verwaltungsratsmitglied 
gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die nach einer bei der Bestellung festzule-
genden Reihenfolge Mitglieder des Verwaltungsrats werden, wenn Mitglieder des 
Verwaltungsrats, als deren Ersatzmitglieder sie bestellt wurden, vor Ablauf ihrer 
Amtszeit ausscheiden, ohne dass ein Nachfolger gewählt wird. Tritt ein Ersatzmit-
glied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein Amt mit Beendi-
gung der Hauptversammlung, in der eine Nachwahl nach vorstehendem § 8 Abs. (4) 
stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Mit-
glieds des Verwaltungsrates. Erlischt das Amt des an die Stelle des ausgeschiede-
nen Mitglieds getretenen Ersatzmitglieds infolge der Nachwahl, bedarf diese Nach-
wahl einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. War das infolge einer 
Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Mitglieder des Verwaltungs-
rats bestellt worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 

(6) Jedes Mitglied des Verwaltungsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch 
ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, ge-
genüber seinem Stellvertreter mit einer Frist von einem Monat niederlegen. Der Vor-
sitzende des Verwaltungsrats oder, im Falle der Amtsniederlegung durch den Vor-
sitzenden, sein Stellvertreter können die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der 
Frist verzichten. 

(7) Die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Private Assets SE & Co. KGaA sowie die Mit-
gliedschaft im Gesellschafterausschuss der Private Assets SE & Co. KGaA sind mit 
einer Mitgliedschaft als nicht geschäftsführendes Mitglied im Verwaltungsrat der Ge-
sellschaft vereinbar, soweit zwingende gesetzliche Vorschriften nicht entgegenste-
hen. 

(8) Der Verwaltungsrat gibt sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der 
Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung. 

(9) Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschüsse bestel-
len. Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Verwaltungsrat ihm 
obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen Vorsitzen-
den oder einzelne seiner Mitglieder übertragen. 

§ 9 
Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertre-
ter. Die Wahl soll im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Mitglieder des 
Verwaltungsrats neu bestellt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung bedarf es 
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keiner besonderen Einladung. Bei der Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
übernimmt das an Lebensjahren älteste Mitglied des Verwaltungsrats den Vorsitz. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters entspricht, soweit nicht bei 
der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des Ver-
waltungsrats. 

(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus diesem Amt aus, so 
hat der Verwaltungsrat jeweils unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit 
des ausgeschiedenen Mitglieds vorzunehmen. 

(4) Der Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei Verhinderung 
des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, grundsätzlich die gleichen 
Rechte und Pflichten wie der Vorsitzende. Das Recht des Vorsitzenden zum Stich-
entscheid bei Stimmengleichheit steht dem Stellvertreter des Vorsitzenden nicht zu. 

(5) Willenserklärungen des Verwaltungsrats sowie Maßnahmen zur Durchführung der 
Beschlüsse des Verwaltungsrats, werden im Namen des Verwaltungsrats durch den 
Vorsitzenden und, wenn dieser verhindert ist, von seinem Stellvertreter abgegeben 
bzw. vorgenommen. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertre-
ter sind ermächtigt, Erklärungen für den Verwaltungsrat entgegenzunehmen. 

§ 10 
Rechte und Pflichten des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat leitet die Gesellschaft, bestimmt die Grundlinien ihrer Tätigkeit 
und überwacht deren Umsetzung. 

(2) Der Verwaltungsrat überwacht die geschäftsführenden Direktoren. 

(3) Der Verwaltungsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch Gesetz und die 
Satzung zugewiesen werden. 

(4) Der Verwaltungsrat handelt nach Maßgabe des geltenden Rechts, dieser Satzung 
und seiner Geschäftsordnung. 

(5) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur 
die Fassung betreffen. 

(6) Der Verwaltungsrat kann eine Geschäftsordnung für die geschäftsführenden Direk-
toren erlassen. 

§ 11 
Sitzungen und Beschlussfassung des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat tritt mindestens alle drei (3) Monate zusammen, um über den 
Gang der Geschäfte der Gesellschaft und ihre voraussichtliche Entwicklung zu be-
raten. 
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(2) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden, im Falle seiner Ver-
hinderung durch seinen Stellvertreter unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
zehn (10) Tagen einberufen, wobei der Tag der Absendung der Einladung und der 
Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. Die Einberufung kann schriftlich, per 
Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel er-
folgen. Der Vorsitzende kann diese Frist in dringenden Fällen abkürzen und die Sit-
zung auch mündlich oder fernmündlich einberufen. Im Übrigen gelten hinsichtlich 
der Einberufung des Verwaltungsrats die gesetzlichen Bestimmungen sowie die Re-
gelungen der Geschäftsordnung für den Verwaltungsrat. 

(3) Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(4) Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf An-
ordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Verwaltungs-
rats können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger 
elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten 
und einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats telefonisch oder mittels elektronischer 
Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) zugeschaltet werden; in die-
sen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels 
sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) er-
folgen. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere 
Videokonferenz) zugeschaltete Mitglieder des Verwaltungsrats gelten als anwe-
send. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder zuge-
schaltete Mitglieder des Verwaltungsrats können auch dadurch an der Beschluss-
fassung des Verwaltungsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch 
ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats überreichen lassen. Darüber hinaus kön-
nen sie ihre Stimme auch im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nach-
träglich innerhalb einer vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu bestimmenden 
angemessenen Frist auch mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mit-
tels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Wider-
spruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung be-
steht nicht. 

(5) Eine Beschlussfassung über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht in der Ein-
ladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der Sitzung mitgeteilt 
worden sind, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des Verwaltungsrats widerspricht. 
Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen 
einer vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu bestimmenden angemessenen 
Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonsti-
ger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der Beschlussfassung zu widersprechen 
oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein abwe-
sendes Mitglied des Verwaltungsrats innerhalb der Frist widersprochen hat. 

(6) Beschlussfassungen können auch außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 11 
Abs. (4)) schriftlich, per E-Mail oder mittels sonstiger vergleichbarer Kommunikati-
onsmittel sowie in Kombination der vorgenannten Formen erfolgen, wenn der Vor-
sitzende des Verwaltungsrats dies unter Beachtung einer angemessenen Frist an-
ordnet oder sich alle Mitglieder des Verwaltungsrats an der Beschlussfassung 
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beteiligen. Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthalten, neh-
men in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. Ein Recht zum Widerspruch 
gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht 
nicht. 

(7) Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
an der Beschlussfassung teilnimmt. In jedem Fall müssen drei Mitglieder an der Be-
schlussfassung teilnehmen. Abwesende bzw. nicht telefonisch oder über elektroni-
sche Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) teilnehmende oder zu-
geschaltete Mitglieder des Verwaltungsrats, die nach Maßgabe von § 11 Abs. (4) 
bzw. Abs. (6) ihre Stimme abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfas-
sung der Stimme enthalten, nehmen in diesem Sinne an der Beschlussfassung teil. 
Die abwesenden Mitglieder des Verwaltungsrats sind unverzüglich über die gefass-
ten Beschlüsse zu unterrichten. 

(8) Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas 
anderes bestimmen. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag (Stichentscheid).  

(9) Über die Beschlüsse und Sitzungen (im Sinne von § 11 Abs. (4)) des Verwaltungs-
rats sind Niederschriften zu fertigen, die von dem Leiter der jeweiligen Sitzung oder 
bei Beschlüssen außerhalb von Sitzungen (im Sinne von § 11 Abs. (4)) vom Vorsit-
zenden des Verwaltungsrats oder bei dessen Verhinderung durch dessen Stellver-
treter zu unterzeichnen sind. Das Nähere bestimmt die Geschäftsordnung des Ver-
waltungsrats. 

§ 12 
Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats 

(1) Den Mitgliedern des Verwaltungsrats werden die in Ausübung ihres Amtes entstan-
denen notwendigen Auslagen erstattet, zu denen gegebenenfalls auch eine anfal-
lende Umsatzsteuer gehört. 

(2) Über die Höhe einer etwaigen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats be-
schließt die Hauptversammlung. Die Hauptversammlung kann die Vergütung der 
Mitglieder des Verwaltungsrats auch für die gesamte Wahlperiode festlegen. 

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von 
dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung für Organmitglieder einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien 
hierfür entrichtet die Gesellschaft. 

(4) Sofern ein Mitglied des Verwaltungsrats zugleich geschäftsführender Direktor ist, 
bestimmt sich dessen Vergütung ausschließlich nach dem mit der Gesellschaft ab-
zuschließenden Anstellungsvertrag. 
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II. 
Geschäftsführende Direktoren 

§ 13 
Geschäftsführung und zustimmungsbedürftige Geschäfte 

(1) Der Verwaltungsrat bestellt einen oder mehrere geschäftsführende Direktoren. Er 
kann einen der geschäftsführenden Direktoren zum Vorsitzenden der Geschäftsfüh-
rung („Chief Executive Officer“) ernennen und, falls mehrere geschäftsführende Di-
rektoren bestellt sind, einen oder zwei von ihnen als dessen Stellvertreter. 

(2) Mitglieder des Verwaltungsrats können zu geschäftsführenden Direktoren bestellt 
werden, sofern die Mehrheit des Verwaltungsrats weiterhin aus nicht geschäftsfüh-
renden Mitgliedern besteht. 

(3) Geschäftsführende Direktoren können nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
im Sinne von § 84 Abs. 3 AktG durch Beschluss des Verwaltungsrats mit einer Mehr-
heit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen abberufen werden.  

(4) Die geschäftsführenden Direktoren haben die Geschäfte der Gesellschaft nach 
Maßgabe des Gesetzes, der Satzung, der Geschäftsordnung für die geschäftsfüh-
renden Direktoren und nach den Weisungen des Verwaltungsrats zu führen. 

(5) Die ausdrückliche vorherige Zustimmung des Verwaltungsrats durch Beschluss ist 
bei folgenden Geschäftsführungsmaßnahmen der Gesellschaft in ihrer Eigenschaft 
als persönlich haftende Gesellschafterin der Private Assets SE & Co. KGaA erfor-
derlich:  

a.  Geschäfte und Maßnahmen, welche zu einer wesentlichen Änderung der Un-
ternehmensstrategie führen, insbesondere die Aufnahme neuer Geschäfts-
zweige und die Einstellung oder wesentliche Einschränkung bisheriger Ge-
schäftszweige; 

b. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten; 

c.  Abschluss von Unternehmensverträgen; 

d.  Aufnahme von Krediten, sofern der Kredit die Grenze von EUR 5.000.000,00 
im Einzelfall überschreitet; 

e. Vergabe von Krediten an geschäftsführende Direktoren und Organmitglieder. 

(6) Der Verwaltungsrat kann, insbesondere in einer Geschäftsordnung für die ge-
schäftsführenden Direktoren, die Aufgaben der geschäftsführenden Direktoren auf 
die einzelnen geschäftsführenden Direktoren verteilen und im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften und der Satzung die Beziehungen der geschäftsführenden Di-
rektoren untereinander und zur Gesellschaft regeln sowie in Erweiterung von vor-
stehendem § 13 Abs. (5) bestimmen, dass weitere Geschäfte oder bestimmte Arten 
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von Geschäften nur mit Zustimmung des Verwaltungsrats vorgenommen werden 
dürfen. Der Verwaltungsrat kann Zustimmungen zu einem bestimmten Kreis von 
Geschäften widerruflich auch allgemein, befristet oder unbefristet oder für den Fall, 
dass das einzelne Geschäft bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus erteilen, 
auch an einzelne geschäftsführende Direktoren. 

(7) Beschlüsse des Verwaltungsrats über die Zustimmung zu bestimmten zustim-
mungspflichtigen Geschäften oder Arten von Geschäften bedürfen, soweit das Ge-
setz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene 
Stimmen. 

(8) Sofern der Verwaltungsrat keine Geschäftsordnung für die geschäftsführenden Di-
rektoren erlässt, können die geschäftsführenden Direktoren sich selbst eine Ge-
schäftsordnung geben. 

(9) Vorstehende Regelungen gelten im Fall der Abwicklung auch für die Abwickler. 

§ 14 
Vertretung der Gesellschaft 

(1) Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. 
Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch 
zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor 
zusammen mit einem Prokuristen vertreten. 

(2) Der Verwaltungsrat kann einzelnen, mehreren oder allen geschäftsführenden Direk-
toren generell oder für einzelne Rechtsgeschäfte Einzelvertretungsbefugnis erteilen. 
Der Verwaltungsrat kann zudem einzelne, mehrere oder sämtliche geschäftsfüh-
rende Direktoren generell oder für den Einzelfall von den Beschränkungen gemäß 
§ 181 BGB befreien, soweit dies gesetzlich zulässig ist; § 41 Abs. 5 SEAG bleibt 
unberührt. 

(3) Im Übrigen wird die Gesellschaft durch Prokuristen oder andere Zeichnungsberech-
tigte nach näherer Bestimmung des Verwaltungsrats vertreten. 

III. 
Hauptversammlung 

§ 15 
Ort und Einberufung 

(1) Innerhalb der ersten sechs (6) Monate jedes Geschäftsjahres findet eine ordentliche 
Hauptversammlung der Aktionäre statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte von 
den geschäftsführenden Direktoren einberufen.  
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(3) Die Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der 
Gesellschaft, in Frankfurt am Main oder in einer Hauptstadt eines Bundeslandes der 
Bundesrepublik Deutschland statt.  

(4) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt im Bundesanzeiger. Sind der Ge-
sellschaft alle Aktionäre namentlich bekannt, so kann die Hauptversammlung auch 
durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre einberufen werden; der Tag der Ab-
sendung des Briefes gilt als Tag der Bekanntmachung. 

(5) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destfrist einzuberufen. 

§ 16 
Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Haupt-
versammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. 

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung 
der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB), sofern in der Einberufung keine 
Erleichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmach-
ten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft werden mit der 
Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

(3) Die geschäftsführenden Direktoren sind ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre 
Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im 
Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Die geschäftsfüh-
renden Direktoren sind auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und Verfahren 
der Rechtsausübung nach vorstehendem Satz 1 zu treffen. 

(4) Die Hauptversammlung kann Beschlüsse ohne Einhaltung der Bestimmungen des 
Art. 53 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über 
das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) („SE-Verordnung“) i. V. m. §§ 121 
bis 128 AktG fassen, wenn alle Aktionäre erschienen oder vertreten sind und kein 
Aktionär der Beschlussfassung widerspricht. 

(5) Die Teilnahme der Mitglieder des Verwaltungsrats an der Hauptversammlung kann 
in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter im Wege der Bild- und Tonübertragung 
erfolgen, sofern das Verwaltungsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat oder 
am Tag der Hauptversammlung an der Teilnahme gehindert ist. 

§ 17 
Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung 

(1) Der Vorsitzende des Verwaltungsrats, oder ein von ihm bestimmtes anderes Mitglied 
des Verwaltungsrats oder eine von ihm bestimmte andere Person, die nicht dem 
Verwaltungsrat angehören muss, führt den Vorsitz in der Hauptversammlung 
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(Versammlungsleiter). Ist der Vorsitzende nicht anwesend und hat er kein anderes 
Mitglied des Verwaltungsrats oder keine andere Person bestimmt, wird der Ver-
sammlungsleiter durch die Hauptversammlung unter dem Vorsitz des ältesten an-
wesenden Aktionärs gewählt. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der Haupt-
versammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des Haus-
rechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die Reihenfolge 
der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie die Form, das 
Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und kann, soweit gesetz-
lich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich zusammengehörigen Be-
schlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt entscheiden. 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre 
zeitlich angemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen 
der Redezeit, der Fragezeit oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit 
sowie den angemessenen zeitlichen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungs-
verlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und für einzelne Redner zu 
Beginn oder während des Verlaufs der Hauptversammlung angemessen festlegen; 
das schließt insbesondere auch die Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die Wortmel-
deliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der Debatte anzuordnen. 

§ 18 
Beschlussfassung 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die für Beschlüsse der Hauptversammlung erforderlichen Mehrheiten der abgege-
benen Stimmen und des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals be-
stimmen sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit in dieser Satzung nichts 
anderes bestimmt ist. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

D. 
JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERWENDUNG 

§ 19 
Rechnungslegung 

(1) Die geschäftsführenden Direktoren haben den Jahresabschluss und, soweit gesetz-
lich vorgeschrieben, den Lagebericht für das jeweils vorangegangene Geschäftsjahr 
innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen und diese Unterlagen unverzüglich 
dem Verwaltungsrat und gegebenenfalls dem Abschlussprüfer vorzulegen. Zugleich 
haben die geschäftsführenden Direktoren dem Verwaltungsrat den Vorschlag vor-
zulegen, den der Verwaltungsrat der Hauptversammlung für die Gewinnverwendung 
machen soll. 

(2) Stellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss fest, so kann er Beträge bis zur Hälfte 
des Jahresabschlusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Er ist darüber hinaus 
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ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem Viertel des Jahresüberschusses in andere 
Gewinnrücklagen einzustellen, solange und soweit die anderen Gewinnrücklagen 
die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Einstellung nicht 
übersteigen würden und soweit der verbleibende Bilanzgewinn nicht 4 % des Grund-
kapitals unterschreitet. 

§ 20 
Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten sechs (6) Monaten des 
Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung der 
geschäftsführenden Direktoren sowie der Mitglieder des Verwaltungsrats und über 
die Wahl des Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung) sowie in den im 
Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. 

(2) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grund-
kapital. 

(3) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine Ver-
wendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. Sie 
kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in Ge-
winnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 

E. 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 21 
Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Satzung ganz oder teilweise den gesetzli-
chen Vorschriften nicht entsprechen, unwirksam sein oder ihre Wirksamkeit später verlie-
ren oder sollte sich in der Satzung eine Lücke herausstellen, so wird hierdurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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